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Koen LENAERTS
Prasident des Gerichtshofs

GERICHTSHOF

Rechtsstaatlichkeit in der Union sowie zur Férderung
der Grundrechte der Unionsburger hervorheben,
fur den dem Organ im Mai 2015 in Stuttgart der 50.
Theodor-Heuss-Preis verliehen wurde.

Statistisch gesehen zeichnet sich das Jahr 2015
durch eine auBerordentliche Intensivierung der
Rechtsprechungstatigkeit des Organs aus. Bei
den drei Gerichten wurden im vergangenen Jahr
insgesamt 1 711 Rechtssachen anhangig gemacht,
was in der Geschichte des Organs die hochste Zahl
der in einem Jahr eingegangenen Rechtssachen
darstellt. Insbesondere hat die Zahl der beim
Gerichtshof anhangig gemachten Rechtssachen
in diesem Jahr mit 713 erstmals die symbolische
Schwelle von 700 Rechtssachen Uberschritten.
Mit den 1 755 im Jahr 2015 abgeschlossenen
Rechtssachen hat auch die jahrliche Produktivitat
des Organs ein Rekordniveau erreicht.

Vor diesem Hintergrund begrifRt das Organ,
das Uber diese das Vertrauen der nationalen

Gerichte und der Rechtsuchenden in die
Gerichte der Union bezeugende Entwicklung
sehr erfreut ist, auch die Billigung der Reform
des Gerichtssystems der Europdischen Union
durch deren Gesetzgebungsorgane. Die Billigung
dieser Reform steht am Ende eines langen
Gesetzgebungsprozesses, der 2011 eingeleitet




VORWORT GERICHTSHOF

wurde. Die bis 2019 in drei Schritten erfolgende Verdoppelung der Zahl der Richter des Gerichts wird das
Organ in die Lage versetzen, seine Aufgabe im Dienst der europaischen Rechtsuchenden unter Wahrung der
Ziele der Qualitat und Effizienz der Justiz weiterhin zu erflllen. Dies ist auch der Zweck der am 1. Juli 2015 in
Kraft getretenen neuen Verfahrensordnung des Gerichts, die dessen Fahigkeit starken wird, die Rechtssachen
innerhalb eines angemessenen Zeitraums und im Einklang mit den Erfordernissen eines fairen Verfahrens zu
bearbeiten.

SchlieBlich sind 2015 neben Prasident Skouris drei Mitglieder des Gerichtshofs im Rahmen der teilweisen
Neubesetzung der Richterstellen sowie ein Mitglied des Gerichts ausgeschieden. Erfreulicherweise haben zwei
zusatzliche Generalanwadlte ihr Amt angetreten, womit der Beschluss des Rates vom Juni 2013 zur Erhéhung
der Zahl der Generalanwalte am Gerichtshof umgesetzt ist.

Neben diesen institutionellen Entwicklungen mochte ich erwahnen, dass der Gerichtshof der Europaischen
Union im Rahmen der Feier des 800. Jahrestags der Unterzeichnung der Magna Carta durch Konig Johann
von England die Ehre hatte, im Oktober dieses Jahres eine Woche lang eines der Originalexemplare dieser
Charta zu zeigen, die eine wahrhaft universelle Inspirationsquelle fUr zahlreiche grundlegende Texte Uber die
demokratischen Werte sowie die Freiheiten und die Rechte des Menschen ist.

Der vorliegende Bericht bietet dem Leser eine umfassende Darstellung der Entwicklung und der Tatigkeit des
Organs im Jahr 2015. Wie in den vergangenen Jahren ist ein wesentlicher Teil des Berichts einer knappen, aber
erschopfenden Darstellung der Rechtsprechungstatigkeit des Gerichtshofs, des Gerichts und des Gerichts far
den offentlichen Dienst gewidmet. Sie wird durch statistische Daten fUr die einzelnen Gerichte erganzt und
illustriert.

Ich mdchte diese Gelegenheit nutzen, um den Kollegen der drei Gerichte und dem gesamten Personal des
Organs fur die bemerkenswerte Arbeit zu danken, die sie in diesem Jahr geleistet haben.
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ENTWICKLUNG UND TATIGKEIT
DES GERICHTSHOFS IM JAHR 2015

Von Prasident Koen LENAERTS

In diesem ersten Kapitel wird die Tatigkeit des Gerichtshofs im Jahr 2015 zusammenfassend dargestellt. Es
enthélt im vorliegenden Teil (A) erstens einen Uberblick Gber die Entwicklung des Gerichtshofs im vergangenen
Jahr und zweitens eine Analyse der Statistiken zur Entwicklung der Arbeitsbelastung des Gerichtshofs und der
durchschnittlichen Verfahrensdauer. Sodann werden im zweiten Teil (B), wie in jedem Jahr, die wichtigsten
Entwicklungen in der Rechtsprechung, gegliedert nach Sachgebieten, im dritten Teil (C) die Zusammensetzung
des Gerichtshofs im vergangenen Jahr und im vierten Teil (D) die Statistiken zum Gerichtsjahr 2015 dargestellt.

1.1. In der feierlichen Sitzung, die am 7. Oktober 2015 anlasslich u. a. der teilweisen Neubesetzung des
Gerichtshofs stattfand, hat das Organ Abschied von Herrn Vassilios Skouris genommen, der tUber 16 Jahre
Richter am Gerichtshof und zwalf Jahre Prasident des Gerichtshofs der Europaischen Union war.

Dieser fejerlichen Veranstaltung war am 8. Juni 2015 ein Kolloquium vorausgegangen, das auf Initiative eines
Komitees unter dem Vorsitz von Vizeprasident Antonio Tizzano zum Thema ,Der Gerichtshof der Europaischen
Union unter der Prasidentschaft von Vassilios Skouris” abgehalten wurde. Bei dieser Gelegenheit sprachen
unter der Leitung von Herrn Jean-Marc Sauvé, dem Vizeprasidenten des franzosischen Staatsrats und
Vorsitzenden des ,255-Ausschusses”, verschiedene Personlichkeiten wie hohe nationale Richter und Vertreter
der europaischen Organe, die zwischen 2003 und 2015 Beziehungen zum Gerichtshof unterhalten haben.
Zum Abschluss des Kolloquiums wurde Herrn Skouris ein Liber amicorum mit Beitragen von Mitgliedern und
ehemaligen Mitgliedern des Gerichtshofs Uberreicht, die ihr Amt unter seiner Prasidentschaft ausgetbt haben.

1.2. Hinsichtlich der Arbeitsweise des Organs ist das Jahr 2015 zweifelsfrei durch den Erlass der Verordnung
(EU, Euratom) 2015/2422 des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Anderung
des Protokolls Nr. 3 Uber die Satzung des Gerichtshofs der Europdischen Union (ABI. L 341, S. 14) gepragt,
die am 25. Dezember 2015 in Kraft getreten ist. Im Kontext einer standig wachsenden Zahl von Streitsachen,
die immer komplexer werden, bedeuten die Anderungen der Satzung des Organs, die auf einen im Marz
2011 vorgelegten und im Oktober 2014 angepassten Vorschlag des Gerichtshofs hin mit dieser Verordnung
vorgenommen wurden, eine wesentliche Reform des Gerichtssystems der Union. Diese Reform ist von
entscheidender Bedeutung dafur, die Effizienz des Gerichtssystems der Union insgesamt im Interesse der
Rechtsuchenden strukturell und dauerhaft zu erhéhen.

Die Reform wird in drei Stufen verwirklicht, die bis 2019 zu einer Verdoppelung der Zahl der Richter des
Gerichts fuhren werden: Zwolf neue Richter werden ihr Amt Anfang 2016 antreten, sobald die Auswahl- und
Ernennungsverfahren abgeschlossen sind; bei der teilweisen Neubesetzung des Gerichts im September 2016
wird die Zahl der Richter durch die Integration des Gerichts fur den o6ffentlichen Dienst um sieben erhoht;
schliel3lich wird die Zahl der Richter bei der nachsten teilweisen Neubesetzung des Gerichts im September
2019 um neun und ihre Gesamtzahl damit auf insgesamt 56 erhoht. Im Rahmen dieses Prozesses mussen
die Mitgliedstaaten darauf achten, dass am Ende ein ausgewogenes Geschlechterverhaltnis beim Gericht
gewahrleistet ist. AuRerdem ist das Organ aufgefordert worden, regelmal3ig Uber die Umsetzung der Reform
zu berichten, insbesondere am Ende der drei Umsetzungsstufen.

Die Reform soll es dem Gericht in erster Linie ermdglichen, die Zahl der anhangigen Rechtssachen dauerhaft
zu verringern, was zu einer Verkdrzung der durchschnittlichen Verfahrensdauer fihren wird. Ferner wird
der Gerichtsaufbau der Union vereinfacht, seine Effizienz insgesamt gesteigert und die Kohdrenz seiner
Rechtsprechung gefordert, da ein einziges Gericht, der Gerichtshof, damit betraut ist, im Rahmen von
Rechtsmitteln die einheitliche Auslegung der Unionsvorschriften sicherzustellen.
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Neben dieser wichtigen institutionellen Reform ist auf den Amtsantritt von zwei zusatzlichen Generalanwalten,
Herrn Bobek und Herrn Saugmandsgaard @e, am 7. Oktober 2015 hinzuweisen. Mit ihrer Ankunft beim
Gerichtshof findet die Durchfuhrung des Beschlusses 2013/336/EU des Rates vom 25. Juni 2013 zur Erhéhung
der Zahl der Generalanwalte des Gerichtshofs der Europaischen Union (ABI. L 179, S. 92) ihren Abschluss.

2. Die Rechtsprechungsstatistiken des Gerichtshofs im Jahr 2015 zeigen generell eine anhaltende Produktivitat
und Effizienz, vor allem aber einen fortgesetzten Aufwartstrend bei der Zahl der Streitsachen.

So gingen 2015 beim Gerichtshof insgesamt 713 Rechtssachen (unabhangig von Verbindungen wegen
Zusammenhangs) ein, was bei den in einem Jahr neu eingegangenen Rechtssachen die hochste Zahl in der
Geschichtedes Gerichtshofsbedeutet’. Diese aulRergewohnliche Zahl-eine Erhohungumknapp 15 % gegenuber
2014 (622) - beruht auf der kombinierten Wirkung einer erheblichen Erhéhung der Zahl der Rechtsmittel
(215 Rechtsmittel, d. h. beinahe doppelt so viele wie 2014 [111] und die hochste Zahl in der Geschichte des
Gerichtshofs) und der sehr hohen Zahl der dem Gerichtshof vorgelegten Vorabentscheidungsersuchen
(436, d. h. die zweithdchste Zahl nach der 2013 verzeichneten [450]). Dagegen ist die Zahl der Klagen im
Verhaltnis zum Jahr 2014 spUrbar zurlickgegangen (48 gegenuber 74 im Vorjahr), was den seit einigen Jahren
beobachteten deutlichen Abwartstrend bestatigt. Ferner wurden 2015 drei Antrage auf Gutachten gestellt.

Der Gerichtshof hat 2015 616 Rechtssachen abgeschlossen (570, wenn Verbindungen wegen Zusammenhangs
berucksichtigt werden), was insgesamt einen Rickgang gegenuber 2014 bedeutet (719 bei Berucksichtigung von
Verbindungen wegen Zusammenhangs 632), der teilweise auf die geringere Zahl der 2014 neu eingegangenen
(622) und damit im vergangenen Jahr entscheidungsreifen Rechtssachen zurdckzufuhren ist. In 399 dieser
Rechtssachen wurden Urteile erlassen, in 171 Rechtssachen ergingen BeschlUsse.

Die Zahl der anhdngigen Rechtssachen betrug am 31. Dezember 2015 884 (831, wenn Verbindungen wegen
Zusammenhangs berucksichtigt werden), was eine Erhéhung im Vergleich zum Jahresende 2014 (787)
bedeutet, aber exakt der Lage am 31. Dezember 2013 und bis auf zwei derjenigen am 31. Dezember 2012
(886) entspricht.

Bezlglich der Verfahrensdauer fallt die Statistik 2015 sehr positiv aus. So liegt die durchschnittliche
Verfahrensdauer bei den Vorabentscheidungsersuchen mit 15,3 Monaten nur wenig hoher als die Rekordzahl
von 2014 (15 Monate). Bei den Klageverfahren betrug diese Verfahrensdauer 2015 17,6 Monate, was eine
erhebliche Verklrzung gegentber den Vorjahren bedeutet (zwischen 19,7 Monaten und 24,3 Monaten im
Zeitraum 2011-2014). Bei den Rechtsmitteln betragt die durchschnittliche Verfahrensdauer 2015 14 Monate,
was der niedrigste in den letzten Jahren verzeichnete Wert ist.

Diese Daten sind das Ergebnis standiger Wachsamkeit, die der Gerichtshof bezUglich des Arbeitsanfalls walten
lasst. Die Verbesserung der Effizienz des Gerichtshofs bei der Behandlung der Rechtssachen beruht nicht
nur auf den in den letzten Jahren in Angriff genommenen Reformen seiner Arbeitsmethoden, sondern auch
darauf, dass er zunehmend von den verschiedenen Verfahrensinstrumenten Gebrauch macht, Uber die er
zur Beschleunigung der Behandlung bestimmter Rechtssachen verflgt (Eilvorabentscheidungsverfahren,
beschleunigtes Verfahren, Entscheidung mit Vorrang, vereinfachtes Verfahren und Entscheidung ohne
Schlussantrage des Generalanwalts).

Antrage auf Durchfihrung des Eilvorabentscheidungsverfahrens wurden 2015 in elf Rechtssachen gestellt, und
die zustandige Kammer hielt die Voraussetzungen der Art. 107 ff. der Verfahrensordnung in funf von ihnen fur
gegeben. Diese Rechtssachen wurden in durchschnittlich 1,9 Monaten abgeschlossen.

1] Mit Ausnahme der 1 324 Rechtssachen, die im Jahr 1979 eingingen. Diese aul3ergewdhnlich hohe Zahl beruht jedoch darauf, dass damals
eine groRBe Zahl von Nichtigkeitsklagen mit dem gleichen Gegenstand erhoben wurde.

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015
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Antrage auf Durchfuhrung des beschleunigten Verfahrens wurden in 18 Rechtssachen gestellt, doch lagen die
in der Verfahrensordnung aufgestellten Voraussetzungen nur in einer von ihnen vor. Ferner wurden sieben
Rechtssachen vorrangig behandelt.

Daruber hinaus hat der Gerichtshof regelmallig vom vereinfachten Verfahren Gebrauch gemacht, das in
Art. 99 der Verfahrensordnung fur die Beantwortung bestimmter zur Vorabentscheidung vorgelegter Fragen
vorgesehen ist. Insgesamt wurden 37 Rechtssachen auf der Grundlage dieser Vorschrift durch Beschlisse (35)
abgeschlossen.

SchlieBlich hat der Gerichtshof haufig von der nach Art. 20 der Satzung bestehenden Moglichkeit Gebrauch
gemacht, ohne Schlussantrage des Generalanwalts zu entscheiden, wenn eine Rechtssache keine neue
Rechtsfrage aufwirft. So sind im Jahr 2015 etwa 43 % der Urteile ohne Schlussantrage ergangen.

Was die Verteilung der Rechtssachen auf die verschiedenen Spruchkérper des Gerichtshofs angeht, wurden von
den 2015 durch Urteil oder durch Beschluss mit Rechtsprechungscharakter abgeschlossenen Rechtssachen
etwa 8 % von der GroRRen Kammer, etwa 58 % von den Kammern mit funf Richtern und etwa 34 % von den
Kammern mit drei Richtern erledigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine relative Stabilitat des Anteils der von
der GroRRen Kammer behandelten Rechtssachen (8,7 % im Jahr 2014) und eine leichte Steigerung des Anteils
der von den Kammern mit flinf Richtern behandelten Rechtssachen (55 % im Jahr 2014) festzustellen. Von
den durch Beschluss mit Rechtsprechungscharakter abgeschlossenen Rechtssachen wurden 76 % von den
Kammern mit drei Richtern, 18 % von den Kammern mit funf Richtern und 6 % vom Vizeprasidenten des
Gerichtshofs erledigt.

FUr detailliertere Informationen Uber die statistischen Daten zum Gerichtsjahr 2015 wird auf Teil D des
vorliegenden Kapitels verwiesen.
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RECHTSPRECHUNG DES GERICHTSHOFS IM
JAHR 2015

GRUNDRECHTE

Im Jahr 2015 hat sich der Gerichtshof wiederholt zu den Grundrechten in der Unionsrechtsordnung geduf3ert.
Einige Entscheidungen sind in diesem Bericht aufgefuhrt?. Von diesen verdienen drei besonderes Augenmerk.

Als Erstes ist das Urteil Delvigne (C-650/13, EU:C:2015:648) vom 6. Oktober 2015 zu nennen, in dem sich der
Gerichtshof (GroRe Kammer) mit der Frage befasst hat, ob ein Mitgliedstaat eine generelle, unbeschrinkte und
automatische Versagung der Ausiibung blrgerlicher und politischer Rechte vorsehen darf, die auch die Aberkennung
des Wahlrechts der Unionsbdrger fir die Wahlen zum Europdischen Parlament umfasst. Im Ausgangsverfahren war
ein franzosischer Staatsangehdriger wegen eines schweren Verbrechens rechtskraftig zu einer Freiheitsstrafe
verurteiltworden. Als Nebenfolge wurdenihm seine birgerlichen Rechte aufLebenszeitaberkannt. Die Vorschrift,
die die automatische Verhangung dieser Nebenstrafe vorsah, wurde nach seiner Verurteilung geandert. Da die
neue Vorschrift jedoch nicht fur vor ihrem Inkrafttreten rechtskraftig gewordene Verurteilungen galt, machte
der Klager des Ausgangsverfahrens eine Ungleichbehandlung geltend, und das nationale Gericht ersuchte
den Gerichtshof um Auslegung der Art. 39 und 49 der Charta der Grundrechte der Europaischen Union (im
Folgenden: Grundrechtecharta oder Charta) im Hinblick auf den Verlust des Wahlrechts.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof zur Anwendbarkeit der Grundrechtecharta im Ausgangsrechtsstreit
ausgefuhrt, dass der Fall eines Unionsburgers, der durch eine Entscheidung der Behdrden eines Mitgliedstaats
im Wahlerverzeichnis gestrichen wird, so dass er sein Wahlrecht fur die Wahlen zum Europaischen Parlament
verliert, in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallt. Der Akt zur EinfUhrung allgemeiner unmittelbarer
Wahlen der Mitglieder des Europdischen Parlaments® bestimmt nicht ausdrucklich und genau, wer dieses
Recht hat, so dass beim derzeitigen Stand des Unionsrechts die einzelnen Mitgliedstaaten dafur zustandig
sind, unter Beachtung des Unionsrechts die Personen zu bestimmen, denen es zusteht. Bei der Ausibung
dieser Zustandigkeit sind die Mitgliedstaaten insbesondere verpflichtet, dafir Sorge zu tragen, dass die
Wahl der Mitglieder des Europdischen Parlaments allgemein, unmittelbar, frei und geheim erfolgt. Nationale
Rechtsvorschriften, nach denen Unionsbuirger, die rechtskraftig wegen einer Straftat verurteilt wurden, bei den
Wahlen zum Europaischen Parlament von den nicht wahlberechtigt sind, sind daher als eine Durchfihrung des
Unionsrechts im Sinne von Art. 51 Abs. 1 der Charta anzusehen.

In der Sache hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Verlust des aktiven Wahlrechts wie der im
Ausgangsverfahren in Rede stehende eindeutig eine Einschrankung der Austbung des in Art. 39 Abs. 2 der
Charta garantierten Wahlrechts darstellt. Art. 52 Abs. 1 der Charta lasst jedoch Einschrankungen der Austbung
solcher Rechte zu, sofern diese Einschrankungen gesetzlich vorgesehen sind, den Wesensgehalt dieser Rechte
und Freiheiten achten und den Grundsatz der Verhaltnismaligkeit wahren. Im vorliegenden Fall ist der Verlust
des Wahlrechts gesetzlich vorgesehen. Er stellt das in Art. 39 der Charta verankerte Recht als solches auch
nicht in Frage, denn er fuhrt dazu, dass bestimmte Personen unter ganz bestimmten Voraussetzungen wegen

2| Dabeihandeltessich um folgende Urteile: Urteil vom 29. April 2015, Léger (C-528/13, EU:C:2015:288), in Abschnitt XVIl ,Gesundheitswesen”,
Urteil vom 16. Juli 2015, Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474), in Abschnitt X ,Gerichtliche Zusammenarbeit in Strafsachen’, Urteil vom
16.]Juli 2015, Coty Germany (C-580/13, EU:C:2015:485), in Abschnitt XIV.1 ,Geistiges Eigentum?”, Urteil vom 8. September 2015, Taricco u. a.
(C-105/14, EU:C:2015:555), in Abschnitt XIII ,Steuerliche Vorschriften”, Urteil vom 6. Oktober 2015, Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650), in
Abschnitt XIV.2 ,Schutz personenbezogener Daten, Urteil vom 17. Dezember 2015, Imtech Marine Belgium (C-300/14, EU:C:2015:825), in
Abschnitt IX.3 ,Europaischer Vollstreckungstitel”.

3

Akt zur EinfUhrung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europdischen Parlaments im Anhang des Beschlusses 76/787/
EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. September 1976 (ABI. L 278, S. 1) in der durch den Beschluss 2002/772/EG, Euratom des Rates
vom 25. Juni 2002 und 23. September 2002 (ABI. L 283, S. 1) geanderten Fassung.
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ihres Verhaltens von den Wahlberechtigten bei den Wahlen zum Parlament ausgeschlossen werden. Dartber
hinaus ist eine solche Einschrankung verhdltnismaRig, da sie zum einen Art und Schwere der begangenen
Straftat sowie die Dauer der Strafe und zum anderen die nach dem nationalen Recht fur den Betroffenen
bestehende Mdglichkeit berlcksichtigt, die Aufhebung des Verlusts seines aktiven Wahlrechts zu beantragen
und zu erreichen.

SchlieBlich hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass die in Art. 49 Abs. 1 Satz 3 der Charta enthaltene Regel
der Ruckwirkung des milderen Strafgesetzes den fraglichen nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen
kann, da mit diesen Rechtsvorschriften der von Rechts wegen mit einer Verurteilung wegen einer Straftat
einhergehende Verlust des aktiven Wahlrechts ausschliel3lich bei rechtskraftigen Verurteilungen beibehalten
wird, die letztinstanzlich unter der Geltung der alten, weniger giinstigen Rechtsvorschriften ergangen waren.

Zweitens hat der Gerichtshof (Grolie Kammer)im Urteil CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, EU.C:2015:480)
vom 16. Juli 2015 die Richtlinie 2000/43 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied
der Rasse oder der ethnischen Herkunft* ausgelegt und entschieden, dass sie einer Praxis entgegensteht, die
darin besteht, Stromzahler in einem Stadtteil, in dem vor allem Roma wohnen, in einer unzuganglichen Hohe
anzubringen, wahrend diese Stromzahler in anderen Stadtteilen in normaler Hohe angebracht werden. Im
Ausgangsrechtsstreit ging es um eine bulgarische Staatsangehdrige, die ein Lebensmittelgeschaft in diesem
Stadtteil betrieb, in dem im Wesentlichen Personen mit Roma-Herkunft wohnen. Sie war der Auffassung, dass
sie, obwohl sie keine Roma sei, durch die beanstandete Praxis des Stromversorgungsunternehmens ebenfalls
diskriminiert werde.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof zunachst darauf hingewiesen, dass der Geltungsbereich der Richtlinie
2000/43 in Anbetracht ihres Gegenstands und der Natur der Rechte, die sie schitzen soll, sowie des Umstands,
dass sie in dem jeweiligen Bereich nur dem Gleichbehandlungsgrundsatz Ausdruck gibt, der einer der
tragenden Grundsatze des Unionsrechts und in Art. 21 der Charta niedergelegt ist, nicht eng definiert werden
darf. Da die Anbringung eines Stromzahlers einen untrennbar mit der Elektrizitdtsversorgung verbundenen
Nebengegenstand darstellt, ist dieser Grundsatz im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie zu achten.

Zu den in den Vorabentscheidungsfragen angefuhrten Bestimmungen der Richtlinie 2000/43 hat der
Gerichtshof zum einen ausgefuhrt, dass die streitige Praxis eine ,Diskriminierung aufgrund der ethnischen
Herkunft” im Sinne insbesondere der Art. 1 und 2 Abs. 1 der Richtlinie darstellen kann, da dieser Begriff
unterschiedslos anzuwenden ist, gleichviel ob die fragliche Malinahme Personen einer bestimmten ethnischen
Herkunft oder Personen anderer Herkunft betrifft, die durch diese Malinahme zusammen mit Ersteren weniger
gunstig behandelt oder in besonderer Weise benachteiligt werden. Der bloBe Umstand, dass in dem im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Stadtviertel auch Bewohner leben, die keine Roma sind, schlie8t nicht
aus, dass diese Praxis wegen der ethnischen Roma-Herkunft eingefihrt wurde, die den meisten Bewohnern
dieses Viertels gemeinsam ist.

Der Gerichtshof hat zum anderen festgestellt, dass die beanstandete Praxis in dem Fall, dass das nationale
Gericht sie nicht als eine unmittelbare Diskriminierung aus Griinden der ethnischen Herkunft beurteilen sollte,
eine mittelbare Diskriminierung begrinden kénnte. Insoweit hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass
die mittelbare Diskriminierung im Gegensatz zu einer unmittelbaren Diskriminierung aus einer Malinahme
resultieren kann, die zwar neutral formuliert ist, d. h. unter Bezugnahme auf andere Kriterien, die mit dem
geschutzten Merkmal in keinem Zusammenhang stehen, gleichwohl aber die Personen, die dieses Merkmal
aufweisen, in besonderer Weise benachteiligt. Im vorliegenden Fall wirde die im Ausgangsverfahren
beanstandete Praxis, auch wenn sie ausschlieBlich deshalb ins Werk gesetzt worden sein sollte, um in dem

4| Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder
der ethnischen Herkunft (ABI. L 180, S. 22).
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fraglichen Stadtteil vorgekommenen Missbrauchen entgegenzuwirken, auf dem Anschein nach neutralen
Kriterien beruhen, aber gleichzeitig in erheblich grolRerem Maf3e Personen mit Roma-Herkunft beeintrachtigen.
Damit wurden diese Personen in besonderer Weise gegenuber Personen anderer ethnischer Herkunft
benachteiligt.

Ferner kann die streitige Mal3nahme durch das Bestreben, die Sicherheit des Elektrizitatsnetzes zu gewahrleisten
und ordnungsgemal’ den Stromverbrauch zu erfassen, nur dann sachlich gerechtfertigt sein, wenn sie nicht
Uber die Grenzen dessen hinausgeht, was zur Verwirklichung dieser rechtmaRigen Ziele angemessen und
erforderlich ist, und wenn die verursachten Nachteile im Hinblick auf die damit angestrebten Ziele nicht
unverhaltnismaRig sind. Das ist nicht der Fall, wenn festgestellt wird, dass es andere geeignete und weniger
einschneidende Mittel gibt, um die genannten Ziele zu erreichen, oder wenn, sollte es solche anderen Mittel
nicht geben, diese Praxis eine unverhaltnismaRige Beeintrachtigung des legitimen Interesses darstellt, das die
Endabnehmer elektrischen Stroms, die in dem betroffenen Stadtteil leben, am Zugang zur Stromversorgung
unter Bedingungen haben, die weder beleidigend noch stigmatisierend sind und es ihnen ermdglichen, ihren
Stromverbrauch regelmaRig zu kontrollieren.

Drittens hat der Gerichtshof im Urteil WebMindLicenses (C-419/14, EU:C:2015:832)°> vom 17. Dezember 2015
entschieden, dass das Unionsrecht dem, dass eine nationale Steuerbehérde zum Nachweis des Vorliegens
einer missbrauchlichen Praxis im Bereich der Mehrwertsteuer Beweise verwenden darf, die im Rahmen eines
parallel gefiihrten, noch nicht abgeschlossenen Strafverfahrens ohne Wissen des Steuerpflichtigen z. B. durch
eine Uberwachung des Telekommunikationsverkehrs und eine Beschlagnahme von E-Mails erfangt wurden,
nicht entgegensteht, sofern durch die Erlangung dieser Beweise im Rahmen des Strafverfahrens und ihre
Verwendung im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht die durch das Unionsrecht garantierten Rechte,
insbesondere die Grundrechte, verletzt werden.

In diesem Urteil hat der Gerichtshof zundchst darauf hingewiesen, dass die Ermittlung, ob die
Tatbestandsvoraussetzungen einer missbrauchlichen Praxis erfullt sind, gemal3 den Beweisregeln des
nationalen Rechts zu erfolgen hat. Diese Regeln durfen jedoch die Wirksamkeit des Unionsrechts nicht
beeintrachtigen. Eine Mehrwertsteuernacherhebung infolge der Feststellung einer missbrauchlichen Praxis ist
als Durchfihrung der Mehrwertsteuerrichtlinie® sowie von Art. 325 AEUV und somit als Durchfihrung des
Unionsrechts im Sinne von Art. 51 Abs. 1 der Grundrechtecharta anzusehen.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass das Gericht, das die RechtmaRigkeit eines auf diese Beweise gestutzten
Bescheids Uber eine Mehrwertsteuernacherhebung prift, nach Art. 7, Art. 47 und Art. 52 Abs. 1 der
Charta zum einen zu Uberprifen hat, ob die im Rahmen des parallelen Strafverfahrens durchgefihrten
Untersuchungsmafinahmen gesetzlich vorgesehen und im Rahmen des Strafverfahrens erforderlich sind, und
zum anderen, ob die Verwendung der durch diese Malinahmen erlangten Beweise durch die Steuerbehérde
ebenfalls gesetzlich vorgesehen und erforderlich ist. Aul3erdem hat es zu Uberprifen, ob dem Steuerpflichtigen
im Rahmen desVerwaltungsverfahrens gemafd demallgemeinen Grundsatz der Achtung der Verteidigungsrechte
Zugang und rechtliches Gehor zu diesen Beweisen gewahrt wurde. Stellt es fest, dass dies nicht der Fall war oder
dass bei der Erlangung oder der Verwendung der Beweise gegen Art. 7 der Charta, der die Achtung des Privat-
und Familienlebens garantiert, verstol3en wurde, hat es diese Beweise zurlckzuweisen und den betreffenden
Bescheid aufzuheben, wenn er deswegen keine Grundlage hat. Die Beweise sind auch dann zurtckzuweisen,
wenn das Gericht nicht befugt ist, nachzuprufen, ob sie im Rahmen des Strafverfahrens im Einklang mit dem
Unionsrecht erlangt wurden, oder sich nicht zumindest aufgrund einer von einem Strafgericht im Rahmen
eines kontradiktorischen Verfahrens bereits ausgelbten Nachprtfung vergewissern kann, dass sie im Einklang
mit dem Unionsrecht erlangt wurden.

5| Der steuerrechtliche Teil dieses Urteils wird in Abschnitt Xl Steuerliche Vorschriften” dargestellt.

6| Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABIl. L 347, S. 1).
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UNIONSBURGERSCHAFT

Von den Entscheidungen des Gerichtshofs zur Unionsblrgerschaft sind zwei zu nennen. Dabei geht es
zum einen um das Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehdrigen und zum anderen um den Anspruch von
Angehorigen anderer Mitgliedstaaten auf Sozialleistungen.

Das Urteil des Gerichtshofs (Grol3e Kammer) Singh u. a. (C-218/14, EU:C:2015:476) vom 16. Juli 2015 betrifft die
Voraussetzungen fur eine Aufrechterhaltung des Aufenthaltsrechts von Drittstaatsangehérigen, die Familienangehdrige
eines Unionsblirgers sind, im Fall der Scheidung. Der Ausgangsrechtsstreit betraf drei Drittstaatsangehorige,
die aufgrund ihrer Ehen mit Unionsburgern, die sich in Irland aufhielten und dort erwerbstdtig waren, in
ihrer Eigenschaft als Ehegatten, die einen Unionsburger in den Aufnahmemitgliedstaat begleiten oder ihm
nachziehen, nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38” ein Recht auf Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat
erworben hatten. Diese Ehen hatten jeweils mindestens drei Jahre bestanden, davon mindestens ein Jahr im
Aufnahmemitgliedstaat. In allen drei Fallen hatten die Ehefrauen schlief3lich das irische Hoheitsgebiet verlassen,
bevor sie die Scheidung beantragten. In diesem Zusammenhang wurde der Gerichtshof danach befragt, ob
das Aufenthaltsrecht der drei auslandischen Ehemanner in Irland auf der Grundlage von Art. 13 Abs. 2 der
Richtlinie 2004/38 aufrechterhalten werden kann.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass sich Drittstaatsangehdrige, die Familienangehdrige eines Unionsbirgers
sind, auf das Aufenthaltsrecht nur im Aufnahmemitgliedstaat berufen kénnen, in dem der Unionsburger
wohnt. Verlasst der Unionsburger vor Einleitung eines Scheidungsverfahrens den Mitgliedstaat, in dem sich
sein drittstaatsangehoriger Ehegatte aufhalt, um sich in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland
niederzulassen, sind die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 nicht mehr erfullt. Daher
endet das abgeleitete Aufenthaltsrecht des Drittstaatsangehorigen aus Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 mit
dem Wegzugdes Unionsburgersvor dem Scheidungsverfahren und kann somit nicht mehraufder Grundlage von
Art. 13 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. a dieser Richtlinie aufrechterhalten werden. Ein Drittstaatsangehdriger kann
namlich nur dann gemal? dieser Bestimmung eine Aufrechterhaltung seines Aufenthaltsrechts beanspruchen,
wenn sich der mit ihm verheiratete Unionsburger bis zum Zeitpunkt der Einleitung des gerichtlichen
Scheidungsverfahrens nach MafRgabe von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 im Aufnahmemitgliedstaat
aufhalt. Da die Ehefrauen und Unionsburgerinnen Irland vor der Einleitung der Scheidungsverfahren verlassen
hatten, hatten ihre auslandischen Ehemanner daher ihr Aufenthaltsrecht verloren.

Der Gerichtshof hat allerdings darauf hingewiesen, dass das nationale Recht den Drittstaatsangehérigen
in einem solchen Fall einen erweiterten Schutz gewdhren kann, um es ihnen zu erlauben, sich weiter im
Aufnahmemitgliedstaat aufzuhalten.

Im Urteil Alimanovic (C-67/14, EU:C:2015:597) vom 15. September hat der Gerichtshof (GroBe Kammer)
entschieden, dass das Unionsrecht der Regelung eines Mitgliedstaats nicht entgegensteht, nach der Arbeit
suchende Staatsangehdrige anderer Mitgliedstaaten sechs Monate nach dem Ende ihrer letzten Beschéftigung
vom Bezug bestimmter ,,besonderer beitragsunabhdngiger Geldleistungen”im Sinne von Art. 70 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 883/2004, die auch eine Leistung der ,Sozialhilfe” im Sinne von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 darstellen,
ausgeschlossen werden, selbst wenn Staatsangehorige des betreffenden Mitgliedstaats, die sich in der gleichen
Situation befinden, diese Leistungen erhalten. Im Ausgangsverfahren ging es um die Weigerung der deutschen
Behorden, Mitgliedern einer Familie schwedischer Staatsangehériger, von denen einige etwa elf Monate lang

7| Richtlinie 2004/38/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Uber das Recht der Unionsbirger und ihrer
Familienangehorigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Anderung der Verordnung (EWG)
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/
EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABI. L 158, S. 77, Berichtigung ABI. L 229, S. 35).
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in Deutschland gearbeitet haben, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts fur Langzeitarbeitslose und
Sozialgeld fUr nicht erwerbstatige Leistungsberechtigte zu gewahren.

Der Gerichtshof hatvorab festgestellt, dass die im Ausgangsverfahrenin Rede stehenden Leistungen ,besondere
beitragsunabhangige Geldleistungen” im Sinne von Art. 70 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004% und eine
Leistung der ,Sozialhilfe” im Sinne von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 darstellen, da ihre Uberwiegende
Funktion darin besteht, das Minimum an Existenzmitteln zu gewahrleisten, das erforderlich ist, um ein Leben
zu fuhren, das der Menschenwdrde entspricht.

Zur GewahrungdieserLeistungenhatderGerichtshofunterBezugnahmeaufdasUrteil Dano®zunachstausgefuhrt,
dass ein Unionsbirger eine Gleichbehandlung mit den Staatsangehdrigen des Aufnahmemitgliedstaats nur
verlangen kann, wenn sein Aufenthalt im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats die Voraussetzungen
der Richtlinie 2004/38 erfullt. Um feststellen zu kénnen, ob Sozialhilfeleistungen auf der Grundlage der
Ausnahmebestimmung von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 verweigert werden duirfen, muss daher
gepruft werden, ob der in Art. 24 Abs. 1 verankerte Grundsatz der Gleichbehandlung von Unionsbirgern, die
gemal dieser Richtlinie ein Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats haben, und den
Angehdorigen dieses Mitgliedstaats anwendbar ist. Im vorliegenden Fall kamen zwei Bestimmungen der Richtlinie
2004/38 in Betracht, den Klagern des Ausgangsverfahrens ein Aufenthaltsrecht im Aufnahmemitgliedstaat
nach dieser Richtlinie zu verleihen, namlich Art. 7 Abs. 3 Buchst. ¢, wonach die Erwerbstatigeneigenschaft
wahrend mindestens sechs Monaten aufrechterhalten bleibt, wenn sich der Unionsburger bei ordnungsgemal?
bestdtigter unfreiwilliger Arbeitslosigkeit nach Ablauf seines befristeten Arbeitsvertrags dem zustandigen
Arbeitsamt zur Verfugung stellt, und Art. 14 Abs. 4 Buchst. b, wonach ein Unionsburger, der in das Hoheitsgebiet
des Aufnahmemitgliedstaats eingereist ist, um Arbeit zu suchen, nicht ausgewiesen werden darf, solange er
nachweisen kann, dass er weiterhin Arbeit sucht und eine begrindete Aussicht hat, eingestellt zu werden.

Der Gerichtshof hat insoweit festgestellt, dass die Klager zu dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Gewahrung
der fraglichen Leistungen versagt wurde, die in Art. 7 der Richtlinie 2004/38 genannte Eigenschaft nicht mehr
besalBen. Sie konnten zwar aus Art. 14 Abs. 4 Buchst. b dieser Richtlinie ein Aufenthaltsrecht ableiten, der
Aufnahmemitgliedstaat konnte sich aber auf die Ausnahmebestimmung von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie
berufen, wonach er nicht verpflichtet ist, wahrend der ersten drei Monate des Aufenthalts oder gegebenenfalls
wahrend des langeren Zeitraums nach Art. 14 Abs. 4 Buchst. b einen Anspruch auf Sozialhilfe zu gewahren.

Zwar verlangt die Richtlinie 2004/38, dass der Mitgliedstaat die personlichen Umstande des Betreffenden
bericksichtigt, wenn er eine Ausweisung veranlassen oder feststellen will, dass diese Person im Rahmen ihres
Aufenthalts dem Sozialhilfesystem eine unangemessene Belastung verursacht, doch ist eine solche individuelle
Prafung in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens nicht erforderlich, da die Richtlinie 2004/38, die ein
abgestuftes System fur die Aufrechterhaltung der Erwerbstatigeneigenschaft schafft, das das Aufenthaltsrecht
und den Zugang zu Sozialleistungen sichern soll, selbst verschiedene Faktoren berucksichtigt, die die jeweiligen
personlichen Umstande der eine Sozialleistung beantragenden Person kennzeichnen, insbesondere die Dauer
der Austubung einer Erwerbstatigkeit.

8| Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der
sozialen Sicherheit (ABI. L 166, S. 1, Berichtigung ABI. L 200, S. 1).

9| Urteil des Gerichtshofs vom 11. November 2014, Dano (C-333/13, EU:C:2014:2358). Vgl. auch Jahresbericht 2014, S. 19.
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INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

RECHTSGRUNDLAGE FUR HANDLUNGEN DER UNION

Bei den Rechtsstreitigkeiten Uber die Wahl der geeigneten Rechtsgrundlage fur Handlungen der Organe'®
sind drei Urteile von besonderem Interesse. Der erste Rechtsstreit betraf das alte Verfahren zum Erlass von
JI-BeschlUssen, der zweite fischereipolitische Malnahmen und der dritte MalRnahmen, die auf der Grundlage
von Art. 349 AEUV erlassen wurden.

In den verbundenen Rechtssachen, in denen am 16. April 2015 das Urteil Parlament/Rat (C-317/13 und
C-679/13, EU:C:2015:223) erging, hat der Gerichtshof die Beschlusse 2013/129 und 2013/496 des Rates (iber
Kontrollmafinahmen fiir 4-Methylamphetamin und 5-(2-Aminopropyl)indo/'" fur nichtig erklart. Diese Beschlisse
waren ohne Anhorung des Parlaments erlassen worden.

In diesen Rechtssachen hatte das Parlament die Rechtswidrigkeit von Art. 8 Abs. 3 des Beschlusses 2005/387/
JI'?2, der die Rechtsgrundlage der angefochtenen BeschlUsse bildete, gerlgt, weil er insoweit von dem mit den
Vertragen fUr den Erlass dieser Beschlisse eingeflhrten Verfahren abweiche, als er keine Pflicht zur Anhérung
desParlamentsvorsehe. Der Gerichtshofhat hierzu ausgefuhrt, dass - da die Grundsatze Uber die Willensbildung
der Unionsorgane in den Vertragen festgelegt sind und nicht zur Disposition der Mitgliedstaaten oder der
Organe selbst stehen - allein die Vertrdge ein Organ in besonderen Fallen dazu ermachtigen kdnnen, ein von
ihnen geschaffenes Entscheidungsverfahren zu andern. Wirde einem Organ die Moglichkeit zur Schaffung
abgeleiteter Rechtsgrundlagen gegeben, sei es im Sinne einer Verscharfung oder einer Erleichterung der
Modalitaten des Erlasses eines Rechtsakts, so liefe dies daher darauf hinaus, inm eine Rechtsetzungsbefugnis
zu verleihen, die Uber das in den Vertragen vorgesehene Mal3 hinausginge. Dieser Grundsatz ist nicht nur
auf den Erlass von Rechtsetzungsakten anzuwenden, sondern auch auf die in einem Rechtsakt abgeleiteten
Rechts vorgesehenen Rechtsgrundlagen, die den Erlass von DurchfuhrungsmalBnahmen dieses Rechtsakts
ermoglichen und dabei die in den Vertragen vorgesehenen Modalitaten des Erlasses solcher Malnahmen
verscharfen oder erleichtern.

Im vorliegenden Fall ist, so der Gerichtshof, die RechtmaRigkeit von Art. 8 Abs. 3 des Beschlusses 2005/387
anhand der Bestimmungen zu beurteilen, die zum Zeitpunkt seines Erlasses, also vor Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon, die Durchfihrung der allgemeinen Rechtsakte im Bereich der polizeilichen und justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen regelten, d. h. anhand der Art. 34 Abs. 2 Buchst. ¢ EU und 39 Abs. 1 EU, aus
denen sich ergibt, dass der Rat auf diesem Gebiet mit qualifizierter Mehrheit nach Anhdrung des Parlaments
entscheidet. Da eine Bestimmung des abgeleiteten Unionsrechts moglichst so auszulegen ist, dass sie mit den
Bestimmungen der Vertrage vereinbar ist, ist Art. 8 Abs. 3 des Beschlusses 2005/387 im Einklang mit Art. 39
Abs. 1 EU dahin auszulegen, dass er dem Rat nur nach Anhdrung des Parlaments gestattet, einen Rechtsakt zu
erlassen, um eine neue psychoaktive Substanz Kontrollmalinahmen zu unterwerfen. Die Rige des Parlaments
wurde daher zurlckgewiesen.

Sodann hat der Gerichtshof das Vorbringen des Parlaments, Art. 8 Abs. 3 des Beschlusses 2005/387 sei mit
den nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon anwendbaren Verfahrensvorschriften unvereinbar, unter

10| In zwei weiteren in diesem Bericht dargestellten Urteilen zum Europdischen Patent geht es auch um die Rechtsgrundlage: Urteile vom 5.
Mai 2015, Spanien/Rat (C-146/13, EU:C:2015:298, und C-147/13, EU:C:2015:299), in Abschnitt XIV.1 ,Geistiges Eigentum".

11| Beschluss 2013/129/EU des Rates vom 7. Marz 2013 Uber KontrollmaBnahmen fur 4-Methylamphetamin (ABl. L 72, S. 11).
Durchftihrungsbeschluss 2013/496/EU des Rates vom 7. Oktober 2013 Uber KontrollmalRnahmen fur 5-(2-Aminopropyl)indol (ABI. L 272,
S. 44).

12| Beschluss 2005/387/JI des Rates vom 10. Mai 2005 betreffend den Informationsaustausch, die Risikobewertung und die Kontrolle bei
neuen psychoaktiven Substanzen (ABI. L 127, S. 32).
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Verweis auf Art. 9 des Protokolls Uber die Ubergangsbestimmungen mit der Begrindung zurlickgewiesen, dass
eine Bestimmung eines vor Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ordnungsgemal? auf der Grundlage des
EU-Vertrags ergangenen Rechtsakts, die Modalitdten fur den Erlass von MaBnahmen zur Durchfihrung dieses
Rechtsakts vorsieht, trotz der mit dem Vertrag vorgenommenen wesentlichen Anderungen im Bereich der
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen weiterhin ihre Rechtswirkungen entfaltet, solange
sie nichtaufgehoben, fur nichtigerklart oder geandertwordenist, und den Erlassvon DurchfihrungsmaRnahmen
in Anwendung des von ihr definierten Verfahrens ermdglicht. Daraus, dass Art. 8 Abs. 3 des Beschlusses
2005/387 moglicherweise im Vergleich zu dem hierfur durch den AEU-Vertrag vorgesehenen Verfahren
verscharfte oder erleichterte Modalitdten fur den Erlass von Durchfihrungsmalinahmen vorsieht, folgt somit
nicht, dass er eine rechtswidrige abgeleitete Rechtsgrundlage darstellt, deren Anwendung im Wege der Einrede
ausgeschlossen werden musste.

Auch wenn das Vorbringen des Parlaments zur Rechtmaligkeit der Rechtsgrundlage zurlckgewiesen wurde,
ist der Nichtigkeitsklage doch stattgegeben worden, weil die ordnungsgemalle Anhorung des Parlaments
in den durch die einschldgigen Bestimmungen des Unionsrechts vorgesehenen Fallen ein wesentliches
Formerfordernis darstellt, dessen Missachtung im vorliegenden Fall die Nichtigkeit der betreffenden Handlung
zur Folge hat. Um jedoch die Wirksamkeit der Kontrolle der von den Beschltssen betroffenen psychoaktiven
Substanzen nicht zu beeintrachtigen, hat der Gerichtshof die Wirkungen dieser fur nichtig erklarten Beschlisse
bis zum Inkrafttreten der sie ersetzenden Rechtsakte aufrechterhalten.

Am 1. Dezember 2015 hat der Gerichtshof (Grol3e Kammer) mit seinem Urteil Parlament und Kommission/Rat
(C-124/13 und C-125/13, EU:C:2015:790) den Klagen des Parlaments und der Kommission auf Nichtigerkldrung
der Verordnung Nr. 1243/2012 zur Anderung der Verordnung Nr. 1342/2008 zur Festlegung eines langfristigen

Plans fir die Kabeljaubestinde und die Fischereien, die diese Bestdnde befischen's, stattgegeben. Die Verordnung
Nr.1243/2012 war vom Rat auf der Grundlage von Art. 43 Abs. 3 AEUV erlassen worden, der den Rat zum Erlass
von MaRRnahmen zur Festsetzung und Aufteilung der Fangmaoglichkeiten ermachtigt. Das Parlament und die
Kommission hatten mit inrem einzigen Klagegrund geltend gemacht, dass diese Verordnung im ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren nach Art. 43 Abs. 2 AEUV hatte erlassen werden mussen, da mehrjahrige Plane wie
der, um den es hier gehe, fur die Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen Fischereipolitik ,notwendig" seien.

Zunachst hat der Gerichtshof an seine altere Rechtsprechung'* erinnert, wonach der Erlass von Malinahmen,
die eine politische Entscheidung voraussetzen, weil sie eine Beurteilung der Frage erfordern, ob sie ,notwendig”
sind, um die Ziele gemeinsamen Politiken verwirklichen zu kénnen, dem Unionsgesetzgeber vorbehalten sein
muss, der auf der Grundlage von Art. 43 Abs. 2 AEUV entscheidet. Hingegen bedarf der Erlass der Malinahmen
zur Festsetzung und Aufteilung der Fangmoglichkeiten nach Art. 43 Abs. 3 AEUV keiner solchen Beurteilung,
da derartige MaBnahmen in erster Linie technischen Charakter haben und zur Durchfihrung der auf der
Grundlage von Art. 43 Abs. 2 AEUV ergangenen Bestimmungen getroffen werden sollen. Daher kann der
Anwendungsbereich von Art. 43 Abs. 3 AEUV MalRnahmen umfassen, die sich nicht auf die Festsetzung und
Aufteilung der Fangmaoglichkeiten in der Fischerei beschranken, sofern sie nicht eine dem Unionsgesetzgeber
vorbehaltene politische Entscheidung voraussetzen.

Sodann hat der Gerichtshof untersucht, ob die mit der Verordnung Nr. 1243/2012 eingeftihrten Anderungen
auf der Grundlage von Art. 43 Abs. 3 AEUV erlassen werden konnten. Er hat hierzu festgestellt, dass sich
diese Anderungen nicht darauf beschranken, die Fangmaoglichkeiten fiir ganz bestimmte Falle und auf einer
jahrlichen Basis festzulegen und effektiv zuzuteilen, sondern auf eine Anpassung des allgemeinen Verfahrens
fur die Festsetzung der zuldssigen Gesamtfangmengen und die Fischereiaufwandsbeschrankungen gerichtet

13| Verordnung (EU) Nr. 1243/2012 des Rates vom 19. Dezember 2012 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1342/2008 zur Festlegung
eines langfristigen Plans fur die Kabeljaubestande und die Fischereien, die diese Bestande befischen (ABI. L 352, S. 10).

14| Urteil des Gerichtshofs vom 26. November 2014, Parlament und Kommission/Rat (C-103/12 und C-165/12, EU:C:2014:2400).
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sind, um die Mangel zu beheben, die sich aus der Anwendung der friheren Regeln einer automatischen
Reduzierung ergaben und die Verwirklichung der Ziele des mehrjahrigen Wiederauffullungsplans fur Kabeljau
gefahrdeten. Diese Anderungen definieren daher den rechtlichen Rahmen fir die Festlegung und Zuteilung
der Fangmoglichkeiten. Sie beruhen somit auf einer politischen Entscheidung, die langfristige Auswirkungen
auf den mehrjahrigen Plan hat, so dass sie auf der Grundlage von Art. 43 Abs. 2 AEUV hatten erlassen werden
mussen.

Aus gewichtigen Grunden der Rechtssicherheit hat der Gerichtshof jedoch entschieden, die Wirkungen dieser
Verordnung aufrechtzuerhalten, bis innerhalb einer angemessenen Frist, die zwdlf Monate ab dem 1. Januar
2016 nicht Uberschreiten darf, eine neue Verordnung in Kraft getreten ist, die auf die geeignete Rechtsgrundlage
gestutzt ist.

Mit seinem Urteil Parlament und Kommission/Rat (C-132/14 bis C-136/14, EU:C:2015:813) vom 15. Dezember
2015 hat der Gerichtshof (GrofRe Kammer) die in den Rechtssachen C-132/14 und C-136/14 vom Parlament und
in den Rechtssachen C-133/14 bis C-135/14 von der Kommission erhobenen Klagen auf Nichtigerkidrung der
Verordnung Nr. 1385/2013'5 sowie der Richtlinien 2013/64'¢ und 2013/62", mit denen bestimmte sekunddrrechtliche
Vorschriften aufgrund des Ubergangs von Mayotte vom Status als (iberseeisches Land und Hoheitsgebiet zu dem eines
Gebiets in dufSerster Randlage im Sinne von Art. 349 AEUV gedindert wurden, abgewiesen.

Das Parlament und die Kommission machten zur Stutzung ihrer jeweiligen Klagen einen einzigen Klagegrund
geltend, mit dem sie rigten, dass der Rat mit Art. 349 AEUV eine falsche Rechtsgrundlage fur den Erlass der
angefochtenen Rechtsakte gewahlt habe. Hierzu hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Rat nach Art. 349
AEUVin verschiedenen Bereichen spezifische Malinahmen erlassen darf, mit denen die strukturbedingte soziale
und wirtschaftliche Lage der Gebiete in aul3erster Randlage berucksichtigt werden soll. Zum Vorbringen der
Kommission, dieser Artikel finde nur Anwendung, wenn es darum gehe, von der Anwendung des Primarrechts
auf die Gebiete in dul3erster Randlage abzuweichen, nicht aber bei der Anpassung von Sekundarrechtsakten
an die besondere Lage dieser Gebiete, hat der Gerichtshof zundchst ausgefuhrt, dass mehrere der in Art. 349
Abs. 2 AEUV genannten Bereiche im Wesentlichen durch sekundarrechtliche Vorschriften geregelt sind, und
sodann erldutert, dass dieser Artikel den Rat zum Erlass spezifischer Malinahmen ermachtigt, die darauf
abzielen, die Bedingungen fur die Anwendung nicht nur der Vertrage, sondern auch des Sekundarrechts auf
diese Gebiete festzulegen. Zum Vorbringen des Parlaments, Art. 349 AEUV ermdchtige den Rat nicht zum
Erlass von MaRRnahmen, deren einziger Zweck darin bestehe, die Anwendung bestimmter Vorschriften des
Unionsrechts auf solche Gebiete in duBerster Randlage aufzuschieben, stellt der Gerichtshof fest, dass sich aus
dem Wortlaut und den Zielen von Art. 349 AEUV ergibt, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich eine
Verschiebung der vollstandigen Anwendbarkeit einer Unionsrechtsvorschrift als die geeignetste MaRnahme
erweist, um die strukturbedingte soziale und wirtschaftliche Lage eines Gebiets in dulRerster Randlage zu
berucksichtigen.

Nach einer Prifung der Ziele und des Inhalts der angefochtenen Rechtsakte hat der Gerichtshof daher
entschieden, dass die in ihnen enthaltenen MalBnahmen unter Bericksichtigung der strukturbedingten
sozialen und wirtschaftlichen Lage von Mayotte im Sinne von Art. 349 Abs. 1 AEUV erlassen wurden und eine

15| Verordnung (EU) Nr. 1385/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 850/98 und (EG)
Nr. 1224/2009 des Rates sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009, (EU) Nr. 1379/2013 und (EU) Nr. 1380/2013 des Europaischen
Parlaments und des Rates aufgrund der Anderung des Status von Mayotte gegentiber der Européischen Union (ABI. L 354, S. 86).

16| Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Anderung der Richtlinien 91/271/EWG und 1999/74/EG des Rates sowie der
Richtlinien 2000/60/EG, 2006/7/EG, 2006/25/EG und 2011/24/EG des Europdischen Parlaments und des Rates aufgrund der Anderung
des Status von Mayotte gegentber der Europaischen Union (ABI. L 353, S. 8).

17| Richtlinie 2013/62/EU des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Anderung der Richtlinie 2010/18/EU zur Durchfiihrung der von
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen Uberarbeiteten Rahmenvereinbarung Uber den Elternurlaub nach der
Anderung des Status von Mayotte gegentiber der Européischen Union (ABI. L 353, S. 7).

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015



http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-132/14
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-136/14
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-133/14
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-135/14

RECHTSPRECHUNG GERICHTSHOF

Verbindung zu den besonderen Merkmalen und Zwangen dieses Gebiets aufweisen. Die Kommission und das
Parlament kénnen folglich nicht mit Erfolg geltend machen, dass die angefochtenen Rechtsakte nicht Art. 349
AEUV als Rechtsgrundlage haben konnten.

ZUSTANDIGKEITEN UND BEFUGNISSE DER ORGANE

Im Zusammenhang mit den die Zustandigkeiten und Befugnisse der Organe’® betreffenden Rechtssachen ist
auf drei Urteile des Gerichtshofs (Groflie Kammer) hinzuweisen. Sie betreffen alle die Kommission und beziehen
sich auf die Rucknahme eines Verordnungsvorschlags wahrend des Gesetzgebungsverfahrens, die Einreichung
von Erklarungen im Namen der Union bei einem internationalen Gericht sowie die delegierten Befugnisse und
DurchfUhrungsbefugnisse der Kommission.

Am 14. April 2015 hat der Gerichtshof mit dem Urteil Rat/Kommission (C-409/13, EU:C:2015:217) die
Nichtigkeitsklage des Rates gegen den Beschluss der Kommission, mit dem sie ihren Vorschlag fir eine Verordnung
des Europdischen Parlaments und des Rates zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen fur Makrofinanzhilfen an
Drittlénder zuriicknahm'®, abgewiesen. Mit dieser Klage hat der Rat, unterstitzt von zehn Mitgliedstaaten,
insbesondere geltend gemacht, dass die Kommission mit der Rucknahme dieses Vorschlags zum einen die
ihr durch die Vertrage eingerdumten Befugnisse Uberschritten und damit das institutionelle Gleichgewicht
beeintrachtigt habe und zum anderen den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit verletzt habe.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof ausgefihrt, dass aus Art. 17 Abs. 2 EUV in Verbindung mit den Art. 289
AEUV und 293 AEUV hervorgeht, dass sich die Befugnis der Kommission im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens nicht darin erschopft, einen Vorschlag vorzulegen und anschlielend Kontakte zu
fordern und eine Annaherung der Standpunkte des Parlaments und des Rates anzustreben. Ebenso wie es
grundsatzlich Sache der Kommission ist, zu entscheiden, ob sie einen Rechtsetzungsvorschlag vorlegt oder
nicht, und gegebenenfalls seinen Gegenstand, sein Ziel und seinen Inhalt zu bestimmen, hat sie, solange kein
Beschluss des Rates ergangeniist, die Befugnis, inren Vorschlag zu andern und bei Bedarfauch zurtckzunehmen.
Diese Rucknahmebefugnis kann ihr jedoch kein Vetorecht im Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens verleihen,
das gegen die Grundsatze der begrenzten Einzelermdachtigung und des institutionellen Gleichgewichts
verstofRen wurde.

Die Kommission ist, so der Gerichtshof, zur Ricknahme eines Rechtsetzungsvorschlags berechtigt, wenn eine
von Parlament und Rat beabsichtigte Anderung den Vorschlag in einer Weise verfdlscht, die der Verwirklichung
der mit ihm verfolgten Ziele entgegensteht und ihm deshalb die Daseinsberechtigung nimmt. Im vorliegenden
Fall war die Rucknahme des Vorschlags nach Auffassung des Gerichtshofs gerechtfertigt, weil der Rat und
das Parlament fur den Erlass der einzelnen Makrofinanzhilfeentscheidungen die Durchfihrungsbefugnis
der Kommission durch den Ruckgriff auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ersetzen wollten. Die
Anwendung des in Art. 289 Abs. 1 AEUV vorgesehenen Verfahrens Iduft aber nicht nur der Verwirklichung des
mit dem Vorschlag verfolgten Hauptziels zuwider, das darin besteht, diesem Entscheidungsprozess ein Ende zu
setzen, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und damit die Wirksamkeit der Makrofinanzhilfepolitik
zU verbessern, sondern auch dem Ziel, das im Streben nach Koharenz darin besteht, das Verfahren zur
Gewahrung einer Makrofinanzhilfe an das fur andere Finanzinstrumente der Union im Bereich der AuRenhilfe

18] Ein weiteres in diesem Bericht dargestelltes Urteil betrifft ebenfalls die Zustandigkeiten und Befugnisse der Organe: Urteil vom 28. April
2015, Kommission/Rat (C-28/12, EU:C:2015:282), in Abschnitt XXI ,Internationale Ubereinkiinfte".

19| Zur Zulassigkeit der Klage hat der Gerichtshofin diesem Urteil ausgeflhrt, dass ein Beschluss der Kommission, einen Rechtsetzungsvorschlag
zurtickzunehmen, eine mit einer Nichtigkeitsklage anfechtbare Handlung sein kann, da ein solcher Beschluss, indem er das mit der Vorlage
des Vorschlags eingeleitete Gesetzgebungsverfahren beendet, das Parlament und den Rat daran hindert, ihre Gesetzgebungsfunktion
nach den Art. 14 Abs. 1 EUV und 16 Abs. 1 EUV in der von ihnen gewlnschten Weise auszutiben.
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geltende Verfahren anzupassen. Da diese Rucknahmebefugnis der Kommission von dem ihr Ubertragenen
Initiativrecht nicht zu trennen und in ihrer Austbung durch Art. 17 Abs. 2 EUV in Verbindung mit den Art. 289
AEUV und 293 AEUV begrenzt ist, kann in diesem Zusammenhang auch keine Rede von einem Verstol3 gegen
dasin Art. 10 Abs. 1 und 2 EUV verankerten Demokratieprinzip sein.

Der Gerichtshof hat prazisiert, dass die Kommission ihren Vorschlag jedoch erst zurtckziehen kann, nachdem
sie den Bedenken des Parlaments und des Rates, die deren Wunsch nach Anderung des Vorschlags zugrunde
liegen, im Geist der loyalen Zusammenarbeit, der nach Art. 13 Abs. 2 EUV in den Beziehungen zwischen
Unionsorganen im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens vorherrschen muss, gebuhrend
Rechnung getragen hat. Imvorliegenden Fall lag kein Verstol3 gegen den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit
vor, da der Rat und das Parlament auf der Beibehaltung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens flr den
Erlass der Makrofinanzhilfeentscheidungen bestanden, obwohl ihnen bewusst war, dass die Kommission den
Vorschlag moglicherweise zuricknehmen wirde, weil diese sie wiederholt und unter Angabe von Grinden
entsprechend gewarnt hatte.

Mit dem Urteil Rat/Kommission (C-73/14, EU:C:2015:663) vom 6. Oktober 2015 hat der Gerichtshof die Klage
des Rates auf Nichtigerkidrung des Beschlusses der Kommission, im Namen der Union eine schriftliche Stellungnahme
beim Internationalen Seegerichtshof (ISGH) in einer Rechtssache einzureichen, in der dieser mit einem Gutachtenantrag
der Subregionalen Fischereikommission®® befasst war, abgewiesen. Mit seiner Klage machte der Rat, unterstutzt
durch mehrere Mitgliedstaaten, geltend, dass er gemall Art. 16 Abs. 1 Satz 2 EUV, der die Aufgabe der Festlegung
der Politik dem Rat vorbehalt, vorab dem Inhalt dieser Stellungnahme hatte zustimmen mussen.

Mit seinem ersten Klagegrund rugte der Rat einen Verstol3 gegen den in Art. 13 Abs. 2 EUV festgelegten
Grundsatz der Einzelermachtigung. Hierzu hat der Gerichtshof zundchst ausgefihrt, dass der Gutachtenantrag
zumindest zum Teil in den Bereich der Erhaltung der biologischen Meeresschatze im Rahmen der gemeinsamen
Fischereipolitik fallt, in dem die Union gemdl3 Art. 3 Abs. 1 Buchst. d AEUV ausschliefliche Zustandigkeit hat, und
dass die Union als Vertragspartei des Seerechtstibereinkommens?', auf dessen Grundlage der ISGH errichtet
wurde, zustandig war, an dem Gutachtenverfahren vor diesem Gericht teilzunehmen.

Zum Vorbringen einiger Mitgliedstaaten, Art. 335 AEUV Uber die Vertretung der Union durch die Kommission
betreffe keine Verfahren vor internationalen Gerichten, hat der Gerichtshof ausgeflhrt, dass diese Bestimmung,
obwohl ihnrem Wortlaut nach auf die Mitgliedstaaten beschrankt, Ausdruck eines allgemeinen Grundsatzes ist,
dass die Union Rechts- und Geschaftsfahigkeit besitzt und zu diesem Zweck von der Kommission vertreten
wird. Folglich bietet Art. 335 AEUV der Kommission eine Grundlage, die Union vor dem ISGH zu vertreten. Die
Anwendbarkeit von Art. 218 Abs. 9 AEUV, wonach der Rat u. a. fur die Standpunkte zustandig ist, die im Namen
der Union ,in” einem durch eine internationale Ubereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, hat der
Gerichtshof verneint, da die vorliegende Rechtssache die Festlegung eines im Namen der Union ,vor” einem
internationalen Gericht zu vertretenden Standpunkts zu einem Gutachten betrifft, fir dessen Abgabe allein die
Mitglieder dieses Gerichts zustandig und verantwortlich sind, die in ihrem Handeln hierzu von den Parteien
vollig unabhangig sind. Schliel3lich hat der Gerichtshof festgestellt, dass mit einer schriftlichen Stellungnahme
im Namen der Union, in der Antworten auf Fragen vorgeschlagen werden, die in einer die Fischerei betreffenden
Rechtssache gestellt wurden, keine Politik auf dem Gebiet der Fischereiim Sinne von Art. 16 Abs. 1 Satz 2 EUV
festgelegt werden, sondern dem ISGH eine Reihe von rechtlichen Ausfihrungen vorgelegt werden soll, so dass

20| Die Subregionale Fischereikommission ist eine durch ein Ubereinkommen vom 29. Marz 1985 eingerichtete intergouvernementale
Organisation fur die Fischereizusammenarbeit, an der die Republik Kap Verde, die Republik Gambia, die Republik Guinea, die Republik
Guinea-Bissau, die Islamische Republik Mauretanien, die Republik Senegal und die Republik Sierra Leone beteiligt sind.

21| Dasam 10. Dezember 1982 in Montego Bay unterzeichnete und am 16. November 1994 in Kraft getretene Seerechtstbereinkommen der
Vereinten Nationen wurde mit dem Beschluss 98/392/EG des Rates vom 23. Mdrz 1998 Uber den Abschluss des Seerechtsibereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 und des Ubereinkommens vom 28. Juli 1994 zur Durchfiihrung des Teils XI des
Seerechtstbereinkommens durch die Europdische Gemeinschaft (ABI. L 179, S. 1) im Namen der Europaischen Gemeinschaft genehmigt.
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dieser zu den gestellten Fragen gegebenenfalls ein fundiertes Gutachten abgeben kann. Der Gerichtshof hat
entschieden, dass die Kommission nicht gegen diese Bestimmung verstol3en hat, und den ersten Klagegrund
daher zurtickgewiesen.

Zum zweiten Klagegrund, mit dem der Rat rUgte, die Kommission habe gegen den Grundsatz der loyalen
Zusammenarbeit verstolRen, hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass sich fur die Kommission aus diesem
Grundsatz die Verpflichtung zur vorherigen Konsultation des Rates ergibt, wenn sie vor einem internationalen
Gericht einen Standpunkt im Namen der Union vertreten will. Im vorliegenden Fall hatte die Kommission
dem Rat ein Arbeitspapier zugeleitet, das zur BerUcksichtigung der in zwei Ratsarbeitsgruppen abgegebenen
Erklarungen mehrfach geandert wurde, bevor sie dem ISGH den Standpunkt der Union Ubermittelte.

Mit dem Urteil Kommission/Parlament und Rat (C-88/14, EU:C:2015:499) vom 16. Juli 2015 hat der
Gerichtshof die Klage der Kommission auf Nichtigerkldrung von Art. 1 Nrn. 1 und 4 der Verordnung Nr. 1289/2013
zur Anderung der Verordnung Nr. 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittldnder, deren Staatsangehérige

beim Uberschreiten der Aufengrenzen im Besitz eines Visums sein mdissen, sowie der Liste der Drittldnder, deren
Staatsangehdrige von dieser Visumpflicht befreit sind®, soweit diese Bestimmungen der Kommission eine
delegierte Befugnis im Sinne von Art. 290 Abs. 1T AEUV und nicht eine Durchfuhrungsbefugnis im Sinne von
Art. 291 Abs. 2 AEUV Ubertragen, abgewiesen.

In diesem Urteil hat der Gerichtshof erldutert, wie die Ubertragung einer delegierten Befugnis von der
Ubertragung einer Durchfuhrungsbefugnis zu unterscheiden ist. Nach Art. 290 Abs. 1 AEUV kann der
Kommission in einem Gesetzgebungsakt die Befugnis Ubertragen werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter
mit allgemeiner Geltung zur Ergdnzung oder Anderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften dieses
Gesetzgebungsakts zu erlassen, sofern in dem Gesetzgebungsakt, mit dem diese Delegation vorgenommen
wird, Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer der Befugnistbertragung ausdricklich festgelegt werden, was
impliziert, dass die Ubertragung einer delegierten Befugnis dem Erlass von Vorschriften dient, die sich in einen
rechtlichen Rahmen einfigen, wie er durch den Basisgesetzgebungsakt definiert ist. Ubertragt der Gesetzgeber
dagegen eine Durchfuhrungsbefugnis auf der Grundlage von Art. 291 Abs. 2 AEUV, hat das betreffende Organ
den Inhalt dieses Gesetzgebungsakts zu prazisieren, um seine Umsetzung unter einheitlichen Bedingungen in
allen Mitgliedstaaten sicherzustellen. In diesem Rahmen kann die Kommission anders als bei der Austbung
einer delegierten Befugnis den Gesetzgebungsakt weder andern noch erganzen, auch nicht in seinen nicht
wesentlichen Teilen. Sodann hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass es fur die Beantwortung der Frage,
ob der zu erlassende Rechtsakt unter Art. 290 AEUV oder unter Art. 291 AEUV fallt, weder auf das Bestehen
noch auf den Umfang eines der Kommission im Gesetzgebungsakt eingerdumten Ermessens ankommt. Aus
dem Wortlaut des Art. 290 Abs. 1 AEUV ergibt sich namlich, dass die Rechtmalligkeit der Entscheidung des
Unionsgesetzgebers, der Kommission eine delegierte Befugnis zu Ubertragen, allein davon abhangt, ob die
Rechtsakte, die dieses Organ auf der Grundlage dieser Befugnisibertragung zu erlassen hat, allgemeine Geltung
haben und ob sie Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsakts, die nicht wesentlich sind, erganzen oder
andern.

Im vorliegenden Fall hat der Unionsgesetzgeber der Kommission die Befugnis Ubertragen, im Sinne von
Art. 290 Abs. 1 AEUV den normativen Inhalt der Verordnung Nr. 539/2001%, insbesondere Anhang Il dieser
Verordnung, der die Liste der Lander enthalt, deren Staatsangehdrige von dieser Visumpflicht befreit sind,
zu andern. Ein nach Art. 1 Abs. 4 Buchst. f der Verordnung Nr. 539/2001 in der Fassung der Verordnung

22| Verordnung (EU) Nr. 1289/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittlander, deren Staatsangehérige beim Uberschreiten der AuBengrenzen im Besitz
eines Visums sein mussen, sowie der Liste der Drittldnder, deren Staatsangehdrige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABI. L 149, S. 74).

23| Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. Madrz 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittldnder, deren Staatsangehorige beim
Uberschreiten der AuRengrenzen im Besitz eines Visums sein missen, sowie der Liste der Drittldnder, deren Staatsangehdrige von dieser
Visumpflicht befreit sind (ABI. L 81, S. 1).
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Nr. 1289/2013 ergangener Rechtsakt hat die Wirkung, dass wahrend eines Zeitraums von 12 oder 18 Monaten
eine Visumpflicht fur alle Staatsangehdrigen eines in der Liste in Anhang Il dieser Verordnung aufgefuhrten
Drittlands in Bezug auf jene Aufenthalte wiedereingefuhrt wird, die nach Art. 1 Abs. 2 der Verordnung von
einer solchen Pflicht befreit sind. Fir alle diese Staatsangehdrigen bewirkt der nach Art. 1 Abs. 4 Buchst. f
dieser Verordnung erlassene Rechtsakt somit, dass der normative Inhalt des fraglichen Gesetzgebungsakts,
und sei es auch nur vortbergehend, gedndert wird. Denn mit Ausnahme ihres vortbergehenden Charakters
sind die Wirkungen des nach dieser Bestimmung erlassenen Rechtsakts in allen Punkten identisch mit den
Wirkungen, die sich aus der férmlichen Uberfiihrung der Nennung des betreffenden Drittlands von Anhang
Il der Verordnung Nr. 539/2001 in geanderter Fassung in ihren Anhang | ergeben, der die Liste der Lander
enthalt, deren Staatsangehdrige im Besitz eines Visums sein mussen.

ZUGANG ZU DOKUMENTEN

Mit dem Urteil ClientEarth/Kommission (C-612/13 P, EU:C:2015:486) vom 16. Juli 2015 hat der Gerichtshof
dem Rechtsmittel von ClientEarth gegen das Urteil des Gerichts teilweise stattgegeben, mit dem dieses die
Klage auf Nichtigerkldrung eines Beschlusses, mit dem die Kommission den Zugang zu Studien Uber die Vereinbarkeit
der Rechtsvorschriften verschiedener Mitgliedstaaten mit dem Umweltrecht der Union ausdriicklich verweigert hatte?*,
abgewiesen hatte. Dieses Urteil hat dem Gerichtshof Gelegenheit gegeben, seine Rechtsprechung zu Art. 4
Abs. 2 dritter Gedankenstrich der Verordnung Nr. 1049/2001% zu prazisieren, der zum Schutz des Zwecks von
Untersuchungstatigkeiten eine Ausnahme vom Zugangsrecht vorsieht.

Erstens hat der Gerichtshof entschieden, dass Studien, die von einem externen Dienstleister im Auftrag
der Kommission erarbeitet wurden, und zwar gerade mit dem Ziel, den Stand des Prozesses der
Umsetzung verschiedener Richtlinien in bestimmten Mitgliedstaaten zu Uberprufen, unter den Begriff
der Untersuchungstatigkeiten im Sinne dieses Art. 4 Abs. 2 fallen. Solche Studien gehdren namlich zu den
Instrumenten, Uber die die Kommission im Rahmen ihrer Verpflichtung, die Anwendung des Unionsrechts
zu Uberwachen, verflgt, um etwaige Verstolle der Mitgliedstaaten gegen ihre Verpflichtung zur Umsetzung
der Richtlinien aufzudecken und gegen diese Mitgliedstaaten gegebenenfalls ein Vertragsverletzungsverfahren
einzuleiten.

Zweitens hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass es dem betreffenden Unionsorgan freisteht, sich
zur Rechtfertigung der Verweigerung des Zugangs zu einem Dokument auf allgemeine Vermutungen
zu stltzen, die fur bestimmte Kategorien von Dokumenten wie solche der Verwaltungsakte zu einer
Vertragsverletzungsuntersuchung gelten, und dass fur Antrage auf Verbreitung von Dokumenten gleicher Art
vergleichbare Erwagungen gelten kdnnen. Im vorliegenden Fall hatte das Gericht nach Ansicht des Gerichtshofs
zu Recht festgestellt, dass die Kommission bei einer ersten Kategorie von Studien, namlich denen, die zum
Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses, mit dem der vollstandige Zugang dazu ausdricklich verweigert wurde,
bereits in eine Akte zur vorprozessualen Phase eines durch die Ubersendung eines Aufforderungsschreibens
an den betreffenden Mitgliedstaat gemafd Art. 258 Abs. 1 AEUV eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens
aufgenommen worden waren, allgemein annehmen durfte, dass durch ihre vollstandige Verbreitung der Schutz
des Zwecks der Untersuchungstatigkeiten beeintrachtigt worden ware. Denn bei einer solchen Verbreitung hatte
die Gefahr bestanden, dass die Natur und der Ablauf dieser Phase des Vertragsverletzungsverfahrens verandert
worden waren, indem die Verhandlungen zwischen der Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat und
das Finden einer einvernehmlichen Ldsung zur Abstellung der zur Last gelegten Vertragsverletzung erschwert
worden waren. Daran andert auch nichts, dass die streitigen Studien von einem externen Unternehmen

24| Urteil des Gerichts vom 13. September 2013, ClientEarth/Kommission (T-111/11, EU:T:2013:482).

25| Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 tiber den Zugang der Offentlichkeit zu
Dokumenten des Europdischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABI. L 145, S. 43).
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erarbeitet wurden und nicht den Standpunkt der Kommission wiedergeben.

Dagegen hat das Gericht nach Auffassung des Gerichtshofs rechtsfehlerhaft festgestellt, dass die von der
Kommission vorgenommene Ausdehnung des Geltungsbereichs der Vermutung der Vertraulichkeit auf eine
zweite Kategorie von Studien rechtmaRBig sei, namlich diejenigen, aufgrund deren zum Zeitpunkt des Erlasses
des ausdrucklichen Zugangsverweigerungsbeschlusses kein Aufforderungsschreiben versandt worden war.
Zum einen ist ein solcher Ansatz unvereinbar mit dem Erfordernis der strengen Auslegung und Anwendung
einer derartigen Vermutung. Hat die Kommission dem Mitgliedstaat kein Aufforderungsschreiben Ubersandt,
stand zum anderen zum Zeitpunkt des Erlasses des Zugangsverweigerungsbeschlusses noch nicht fest,
ob wegen der fraglichen Studien gegen den betreffenden Mitgliedstaat die vorprozessuale Phase eines
Vertragsverletzungsverfahrens eingeleitet wirde. In einem solchen Fall hat die Kommission im Einzelfall zu
prifen, ob die Studien dieser zweiten Kategorie vollstandig verbreitet werden durfen.

UNIONSRECHT UND NATIONALES RECHT

Im Urteil Ferreira da Silva u. a. (C-160/14, EU:C:2015:565) vom 9. September 2015, in dem es um den Begriff
,Betriebstbergang”im Sinne der Richtlinie 2001/23 Uber die Wahrung von Ansprichen der Arbeitnehmer beim
Ubergang von Unternehmen? ging, hat der Gerichtshof festgestellt, dass das Unionsrecht und insbesondere die
in der Rechtsprechung entwickelten Grundsdtze im Bereich der Haftung des Staates fir Schdden, die dem Einzelnen
durch Verstéfse gegen das Unionsrecht entstanden sind, die ein Gericht, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit
Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden kdnnen, begangen hat, dahin auszulegen sind, dass
sie nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehen, die als Vorbedingung eine Aufhebung des schadigenden
Urteils dieses Gerichts verlangen, obwohl eine solche Aufhebung in der Praxis ausgeschlossen ist.

In Anbetracht der entscheidenden Rolle, die die Judikative beim Schutz der dem Einzelnen aufgrund
unionsrechtlicher Bestimmungen zustehenden Rechte spielt, ware namlich die volle Wirksamkeit dieser
Bestimmungen beeintrachtigt und der Schutz der durch sie begrindeten Rechte gemindert, wenn der Einzelne
unter bestimmten Voraussetzungen dann keine Entschadigung erlangen konnte, wenn seine Rechte durch einen
VerstoR gegen das Unionsrecht verletzt werden, der einer Entscheidung eines letztinstanzlichen Gerichts eines
Mitgliedstaats zuzurechnen ist, das im vorliegenden Fall seiner Pflicht zur Einholung einer Vorabentscheidung
des Gerichtshofs nicht nachgekommen war?’. Sind die Voraussetzungen fur die Haftung des Staates erfullt,
hat dieser die Folgen des entstandenen Schadens im Rahmen des nationalen Rechts zu beheben, wobei die
im nationalen Schadensersatzrecht festgelegten Voraussetzungen weder weniger gunstig sein durfen als bei
ahnlichen Rechtsbehelfen, die nur nationales Recht betreffen (Aquivalenzgrundsatz), noch so ausgestaltet sein
durfen, dass sie die Erlangung der Entschadigung praktisch unmaoglich machen oder Ubermaliig erschweren
(Effektivitatsgrundsatz).

Ein Hindernis fur die wirksame Anwendung des Unionsrechts und insbesondere des tragenden Grundsatzes
der Haftung des Staates fur Verstol3e gegen das Unionsrecht, der dem System der Vertrage innewohnt, auf
denen die Union beruht, kann ferner nicht durch den Grundsatz der Rechtskraft begrindet werden, da ein
Verfahren zur Feststellung der Haftung des Staates nicht denselben Gegenstand und nicht zwangslaufig
dieselben Parteien wie das Verfahren hat, das zu der rechtskraftigen Entscheidung gefUhrt hat. Auch der
Grundsatz der Rechtssicherheit kann den Grundsatz der Haftung des Staates fur Schaden, die dem Einzelnen
durch dem Staat zurechenbare VerstdRe gegen das Unionsrecht entstehen, nicht auBer Kraft setzen.

26| Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. Marz 2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Wahrung von
Ansprichen der Arbeitnehmer beim Ubergang von Unternenmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen (ABI. L 82, S. 16).

27|Vgl. zu dem diesen Aspekt betreffenden Teil des Urteils Abschnitt V.1 ,Vorlage zur Vorabentscheidung".
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Da dieim Ausgangsverfahren fraglichen nationalen Rechtsvorschriften die Erlangung von Schadensersatz wegen
Verletzung des Unionsrechts insoweit UbermaRig erschweren kdnnen, als die in Rede stehende gerichtliche
Entscheidung nur in dulerst beschrankten Fallen Gberpruft werden kann, muss der Staat in Anbetracht der
Antwort des Gerichtshofs in der Sache?® den Kldgern des Ausgangsverfahrens Schadensersatz leisten.

UNIONSVERFAHRENSRECHT

VORLAGE ZUR VORABENTSCHEIDUNG

Im Urteil Kernkraftwerke Lippe-Ems (C-5/14, EU:C:2015:354) vom 4. Juni 2015 hat der Gerichtshof die
Grundsatze zum Verhdltnis zwischen dem Vorabentscheidungsverfahren und dem Zwischenverfahren zur Kontrolle
der VerfassungsmdfSigkeit® erlautert. Im Ausgangsrechtsstreit war das nationale Gericht insbesondere mit der
Frage befasst, ob die deutschen Rechtsvorschriften, die eine Steuer auf die Verwendung von Kernbrennstoff fur
die gewerbliche Stromerzeugung vorsehen, gultig sind. Zugleich war jedoch beim Bundesverfassungsgericht
ein Verfahren anhangig, in dem es um die Vereinbarkeit dieser Vorschriften mit dem Grundgesetz ging.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass Art. 267 AEUV dahin auszulegen ist, dass
ein nationales Gericht, das Zweifel an der Vereinbarkeit einer nationalen Rechtsvorschrift sowohl mit
dem Unionsrecht als auch mit der Verfassung des betreffenden Mitgliedstaats hat, auch dann, wenn ein
Zwischenverfahren zur Kontrolle der Verfassungsmal3igkeit dieser Vorschrift bei dem nationalen Gericht
anhangig ist, das mit der DurchfUhrung dieser Kontrolle betraut ist, befugt bzw. gegebenenfalls verpflichtet ist,
dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung oder der Gultigkeit des Unionsrechts vorzulegen.

Zum einen haben die nationalen Gerichte namlich ein unbeschranktes Recht zur Vorlage an den Gerichtshof,
wenn sie der Auffassung sind, dass ein bei ihnen anhangiges Verfahren Fragen der Auslegung oder der
GUltigkeit der unionsrechtlichen Bestimmungen aufwirft, Uber die sie im konkreten Fall entscheiden missen.
Zum anderen ware die Wirksamkeit des Unionsrechts gefahrdet und wirde die praktische Wirksamkeit
von Art. 267 AEUV geschmalert, wenn es dem nationalen Gericht deshalb verwehrt ware, dem Gerichtshof
Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen und das Unionsrecht nach Mal3gabe der Entscheidung oder
der Rechtsprechung des Gerichtshofs unmittelbar anzuwenden, weil ein nationales Zwischenverfahren zur
Kontrolle der VerfassungsmaRigkeit anhangig ist. Schliellich kann das Recht der nationalen Gerichte, dem
Gerichtshof ein Vorabentscheidungsersuchen vorzulegen, wenn sie, wie im Ausgangsverfahren, Zweifel an der
Auslegung des Unionsrechts haben, nicht durch eine nationale Verfahrensvorschrift in Frage gestellt werden.

Zu der Frage, wie sich das beim Bundesverfassungsgericht eingeleitete Verfahren auf die Erheblichkeit einer
Auslegung des Unionsrechts fur die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits auswirkt, hat der Gerichtshof
festgestellt, dass es, soweit dieser Rechtsstreit und die Vorlagefragen - unabhangig von der Frage der
VerfassungsmaRigkeit der im Ausgangsverfahren streitigen Vorschriften - die Frage der Vereinbarkeit einer
nationalen Regelung, die die Erhebung einer Steuer auf die Verwendung von Kernbrennstoff vorsieht, mit dem
Unionsrecht betreffen, nicht offensichtlich ist, dass die erbetene Auslegung in keinem Zusammenhang mit der

28| Inder Sache ging es um die Auslegung der Richtlinie 2001/23/EG (vgl. Fn. 26), die vorsieht, dass die Rechte und Pflichten des VerdulRerers aus
einem zum Zeitpunkt des Ubergangs bestehenden Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhéltnis auf den Erwerber iibergehen. In diesem Urteil hat
der Gerichtshof den Begriff ,Betriebstbergang” dahin ausgelegt, dass er einen Sachverhalt erfasst, bei dem ein auf dem Charterflugmarkt
tatiges Unternehmen durch seinen Mehrheitsaktionar, der ebenfalls ein im Luftverkehrssektor tatiges Luftfahrtunternehmen ist, aufgelost
wird und dieser im Anschluss daran an die Stelle der aufgeldsten Gesellschaft tritt und in die Mietvertrage Uber Flugzeuge und die
bestehenden Charterflugvertrage eintritt sowie zuvor vom aufgeldsten Unternehmen ausgeubte Tatigkeiten wahrnimmt, einige der bis
dahin an dieses Unternehmen abgeordneten Arbeitnehmer reintegriert und fur Tatigkeiten einsetzt, die mit ihren vorherigen Aufgaben
Ubereinstimmen, und kleinere Ausristungsgegenstande dieses Unternehmens tbernimmt.

29| Zu dem die Besteuerung betreffenden Teil des Urteils vgl. Abschnitt XIIl ,Steuerliche Vorschriften”.
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Realitat oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits stinde, das Problem hypothetischer Natur ware
oder der Gerichtshof nicht Uber die tatsachlichen und rechtlichen Angaben verfugte, die fur eine sachdienliche
Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind.

Im bereits angefuhrten Urteil Ferreira da Silva u. a. (C-160/14, EU:C:2015:565)*° hat der Gerichtshof die Pflicht
der einzelstaatlichen Gerichte, deren Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts
angefochten werden kdnnen, zur Einholung einer Vorabentscheidung untersucht, wenn eine unionsrechtliche
Vorschrift von Untergerichten abweichend ausgelegt wurde. Im vorliegenden Fall ging es um den Begriff
,Betriebstbergang” im Sinne der Richtlinie 2001/23.

In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass das bloRe Vorliegen sich widersprechender
Entscheidungen anderer einzelstaatlicher Gerichte zwar kein ausschlaggebendes Kriterium fUr das Bestehen
der in Art. 267 Abs. 3 AEUV genannten Pflicht darstellen kann, dass aber unter Umstanden, die sowohl
durch sich widersprechende Stromungen in der Rechtsprechung zu einem Begriff in einer unionsrechtlichen
Vorschrift auf nationaler Ebene als auch durch immer wieder auftretende Schwierigkeiten bei der Auslegung
dieses Begriffs in den verschiedenen Mitgliedstaaten gekennzeichnet sind, ein nationales Gericht, dessen
Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden kénnen,
seiner Pflicht zur Anrufung des Gerichtshofs nachkommen muss, um die Gefahr einer fehlerhaften Auslegung
des Unionsrechts auszuschliel3en.

NICHTIGKEITSKLAGEN

Mit dem Urteil T & L Sugars und Sidul A¢ticares/Kommission (C-456/13 P, EU:C:2015:284)vom 28. April 2015 hat
der Gerichtshof (Grol3e Kammer) ein Rechtsmittel auf Aufhebung eines Urteils des Gerichts®' zurlickgewiesen, mit
dem dieses die Nichtigkeitsklage von zwei in der Union ansdssigen Raffinerien, die eingeftihrten Rohrzucker verarbeiten,
gegen von der Kommission im Zuckersektor erlassene Verordnungen abgewiesen hatte, namlich die Verordnung
Nr. 222/2011 mit Sondermallnahmen flr das Inverkehrbringen von Nichtquotenzucker und -isoglucose
auf dem Markt der Europdischen Union im Wirtschaftsjahr 2010/201132 und die Durchfuhrungsverordnung
Nr. 293/201123 sowie die Durchfuhrungsverordnung Nr. 302/2011 zur Eroffnung eines Einfuhrkontingents fur
dasselbe Wirtschaftsjahr3* und die Durchfuhrungsverordnung Nr. 393/20113>.

Mit einem ihrer Rechtsmittelgrinde machten die Rechtsmittelfihrerinnen insbesondere geltend, dass das
Gericht auf der Grundlage der Feststellung, die von den nationalen Behorden im Rahmen der streitigen
Verordnungen erlassenen Mallnahmen seien DurchfiihrungsmafBnahmen im Sinne von Art. 263 Abs. 4 AEUV,
die Klage rechtsfehlerhaft als unzuldssig erachtet habe.

Hierzu hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass die Rechtsmittelfuhrerinnen durch die Verordnungen
Nrn. 222/2011 und 293/2011 nicht unmittelbar betroffen sind, da sie zum einen nicht, wie von den streitigen

30| Dieses Urteil wird in Abschnitt IV ,Unionsrecht und nationales Recht” dargestellt.

31| Urteil des Gerichts vom 6. Juni 2013, T & L Sugars und Sidul Aglicares/Kommission (I-279/11, EU:T:2013:299).

32| Verordnung (EU)Nr. 222/2011 der Kommission vom 3. Marz 2011 mit Sondermafnahmen fir das Inverkehrbringen von Nichtquotenzucker
und -isoglucose auf dem Markt der Européischen Union mit verringerter Uberschussabgabe im Wirtschaftsjahr 2010/2011 (ABI. L 60, S. 6).

33| DurchfUhrungsverordnung (EU) Nr. 293/2011 der Kommission vom 23. Mdrz 2011 zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten,
zur Ablehnung weiterer Antrdge und zum Abschluss des Zeitraums fur die Einreichung der Antrage fur die verflgbaren Mengen
Nichtquotenzucker, die mit verringerter Uberschussabgabe auf dem Markt der Europaischen Union verkauft werden sollen (ABI. L 79, S. 8).

34| Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 302/2011 der Kommission vom 28. Mdrz 2011 zur Eréffnung eines auRergewohnlichen
Einfuhrkontingents fur bestimmte Zuckermengen im Wirtschaftsjahr 2010/11 (ABI. L 81, S. 8).

35| Durchftiihrungsverordnung (EU) Nr. 393/2011 der Kommission vom 19. April 2011 zur Festsetzung der Zuteilungskoeffizienten fir die
Erteilung der vom 1. bis 7. April 2011 beantragten Einfuhrlizenzen flr Zuckererzeugnisse im Rahmen bestimmter Zollkontingente und zur
Aussetzung der Einreichung von Antragen auf solche Lizenzen (ABI. L 104, S. 39).
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Verordnungen gefordert, Zuckerherstellerinnen sind und zum anderen durch diese Verordnungen nicht
unmittelbar in ihrer Rechtsstellung berthrt werden. Folglich hat das Gericht, indem es nicht gepruft hat, ob
die RechtsmittelfUhrerinnen durch diese Verordnungen unmittelbar betroffen sind, und die Unzulassigkeit der
Klage damit begrindet hat, dass eben diese Verordnungen Durchfihrungsmalinahmen im Sinne von Art. 263
Abs. 4 letzter Satzteil AEUV nach sich zogen, einen Rechtsfehler begangen. Da im Rahmen des Rechtsmittels
jedoch festgestellt wurde, dass die RechtsmittelfUhrerinnen durch die angefochtenen Verordnungen nicht
unmittelbar betroffen sind, kann dieser Rechtsfehler nicht zur Aufhebung des Urteils des Gerichts fuhren.

Sodann hat der Gerichtshof zu den Verordnungen Nrn. 302/2011 und 393/2011 ausgeflhrt, dass diese
ihre Rechtswirkungen gegenuber den Rechtsmittelfuhrerinnen nur Uber die von den nationalen Behoérden
infolge der eingereichten Bescheinigungsantrage erlassenen Rechtsakte entfalten. Die Entscheidungen der
nationalen Behorden Uber die Erteilung solcher Bescheinigungen, mit denen gegenuber den betreffenden
Wirtschaftsteilnehmern die in den Unionsvorschriften festgelegten Koeffizienten angewandt werden, und
die Entscheidungen Uber die vollstandige oder teilweise Ablehnung solcher Bescheinigungen sind daher
Durchfuhrungsmallnahmen im Sinne von Art. 263 Abs. 4 letzter Satzteil AEUV. Diese Schlussfolgerung wird
durch den angeblich mechanischen Charakter der auf nationaler Ebene getroffenen Malinahmen nichtin Frage
gestellt, da dieses Kriterium im Zusammenhang mit der Prifung der Zulassigkeit im Sinne dieser Bestimmung
nicht relevant ist.

VORLAUFIGER RECHTSSCHUTZ

Mit Beschluss vom 23. April 2015 in der Rechtssache Kommission/Vanbreda Risk & Benefits (C-35/15 P[R],
EU:C:2015:275) hat der Vizeprasident des Gerichtshofs im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens den Beschluss
des Prasidenten des Gerichts vom 4. Dezember 2014% aufgehoben, mit dem dieser einem Antrag auf Aussetzung
des Vollzugs einer Entscheidung der Kommission, das Angebot eines Bieters im Rahmen einer Ausschreibung fir einen
Auftrag Uber die Personen- und Sachversicherung abzulehnen und den Auftrag an eine andere Gesellschaft
zu vergeben, stattgegeben hatte In seinem Beschluss hatte der Prasident des Gerichts die Voraussetzung
der Dringlichkeit mit der Begrindung abgemildert, dass es fur einen abgelehnten Bieter schwierig sei, die
Gefahr eines nicht wiedergutzumachenden Schaden nachzuweisen®. Er war daher der Auffassung, dass die
Voraussetzung hinsichtlich der Dringlichkeit im 6ffentlichen Auftragswesen in dem Sinne abzumildern sei, dass
fur ihren Nachweis ein schwerer, aber nicht irreparabler Schaden ausreichen kdnne, wenn der nachgewiesene
fumus boni iuris besonders ernsthaft sei. Diese Schlussfolgerung hatte der Prasident des Gerichts mit
einem allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts begrindet, der auf dem in Art. 47 der Grundrechtecharta
festgeschriebenen Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf beruhe.

Der Vizeprasident des Gerichtshofs hat in seinem Beschluss festgestellt, dass sich die Richtlinie 89/665 Uber
offentliche Auftrage® zwar an die Mitgliedstaaten richtet und somit nicht ohne Weiteres die Organe der Union
verpflichtet, dass sie jedoch, da sie den allgemeinen Grundsatz des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelfim
besonderen Bereich des 6ffentlichen Auftragswesens konkretisiert, bei von der Union selbst erteilten Auftragen
zu berUcksichtigen ist. Nach dieser Richtlinie ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, in ihrem nationalen
Recht fur Personen, die durch eine nach einem Verfahren zur Vergabe eines 6ffentlichen Auftrags getroffene
Entscheidung geschadigt wurden, die Moglichkeit zur Beantragung vorlaufiger MalBnahmen vorzusehen, auf den
Zeitraum zwischen der Annahme der Entscheidung und dem Vertragsschluss beschrankt. Der Prasident des
Gerichts hat daher zu Unrecht festgestellt, dass ein abgelehnter Bieter die Moglichkeit haben mUsse, vorlaufige

36| Beschluss des Prasidenten des Gerichts vom 4. Dezember 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Kommission (I-199/14 R, EU:T:2014:1024).
37| Dieser Beschluss des Prasidenten des Gerichts ist auf S. 167 und 168 des Jahresberichts 2014 ausfuhrlich dargestellt.

38| Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fur die Anwendung
der Nachprufungsverfahren im Rahmen der Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Bauauftrage (ABI. L 395, S. 33) in der durch die Richtlinie
2007/66/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 (ABI. L 335, S. 31) geanderten Fassung
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MaBnahmen zu erlangen, ohne diese Feststellung auf den Zeitraum vor dem Vertragsschluss zwischen dem
offentlichen Auftraggeber und dem Auftragnehmer zu beschranken. Diese Abmilderung hinsichtlich der
Voraussetzung der Dringlichkeit im 6ffentlichen Auftragswesen findet nach der Richtlinie nur dann Anwendung,
wenn der abgelehnte Bieter den Antrag auf Erlass vorlaufiger MalBnahmen stellt, bevor der Vertrag mit dem
Auftragnehmer geschlossen wird. AuRerdem unterliegt diese zeitliche Beschrankung selbst zwei Bedingungen,
und zwar erstens, dass die Stillhaltefrist nach Art. 171 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1268/2012° vor dem
Vertragsschluss beachtet wurde, und zweitens, dass der abgelehnte Bieter Uber ausreichende Informationen
verfugte, um sein Recht auf Einreichung eines Antrags auf Erlass vorlaufiger Malinahmen innerhalb dieser Frist
wahrzunehmen.

Im vorliegenden Fall hat der Vizeprasident den Rechtsstreit selbst endgultig entschieden und den Antrag auf
vorlaufigen Rechtsschutz zurlickgewiesen, da die Stillhaltefrist von zehn Tagen vor dem Vertragsschluss der
Kommission mit dem anderen Bieter eingehalten worden und dieser Vertragsschluss langst erfolgt war, als der
abgelehnte Bieter seine Nichtigkeitsklage und seinen Antrag auf vorlaufigen Rechtsschutz einreichte?.

LANDWIRTSCHAFT

Das Urteil Zuchtvieh-Export (C-424/13, EU:C:2015:259) vom 23. April 2015 bot dem Gerichtshof die
Gelegenheit, sich zum Umfang des unionsrechtlichen Schutzes von Tieren beim Transport nach Drittléndern zu
aullern. Im Ausgangsrechtsstreit ging es um einen Transport von Rindern von Kempten (Deutschland) nach
Andijan (Usbekistan), fur den die Behérde des Versandorts eine Anderung der Beférderungsplanung verlangt
hatte, damit die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1/2005*" auch auf dem auf3erhalb der Union stattfindenden
Beforderungsabschnitt eingehalten wirden. In diesem Zusammenhang wollte das nationale Gericht vom
Gerichtshof wissen, ob die Bestimmungen dieser Verordnung, die in Art. 14 Abs. 1 die Anforderungen an das
Fahrtenbuch und die Befugnis der zustindigen Behdrde des Versandorts, gegebenenfalls Anderungen der
Planung zu verlangen, vorsieht, bei einem Transport von einem Mitgliedstaat in einen Drittstaat auch fur den
aullerhalb der Union stattfindenden Beférderungsabschnitt gelten.

Der Gerichtshof hat diese Frage bejaht und festgestellt, dass Art. 14 der Verordnung Nr. 1/2005 Tiertransporte
aus dem Unionsgebiet in Drittlander keiner besonderen Genehmigungsregelung unterwirft, die von der
Regelung fur Transporte innerhalb der Union abwiche. Die Genehmigung eines solchen Tiertransports durch die
zustandige Behorde des Versandorts setzt daher voraus, dass der Organisator des Transports ein Fahrtenbuch
vorlegt, das wirklichkeitsnahe Angaben zur Planung der Beforderung enthalt und darauf schlieBen lasst, dass
die Bestimmungen dieser Verordnung auch fir den in Drittlandern stattfindenden Beforderungsabschnitt
eingehalten werden. Die sich aus dem Fahrtenbuch ergebende Beférderungsplanung hinsichtlich der
voraussichtlichen Beforderungs- und Ruhezeiten muss erkennen lassen, dass der vorgesehene Transport u. a.
die technischen Vorschriften Uber die Zeitabstande fur das Tranken und Futtern sowie Beférderungs- und
Ruhezeiten einhalten wird. Ist dies nicht der Fall, darf die zustandige Behorde verlangen, dass die Planung so
geandert wird, dass diese Vorschriften auf der gesamten Beforderungsstrecke eingehalten werden.

39| Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommissionvom 29. Oktober 2012 Uber die Anwendungsbestimmungen fur die Verordnung
(EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates Uber die Haushaltsordnung fur den Gesamthaushaltsplan der
Union (ABI. L 362, S. 1).

40|In anderen Rechtssachen, denen Antrdge auf vorldufigen Rechtsschutz im offentlichen Auftragswesen zugrunde lagen, hatte der
Prasident des Gerichts die Gelegenheit, die vom Vizeprasidenten des Gerichtshofs erlduterten Voraussetzungen fur eine Abmilderung der
Voraussetzung der Dringlichkeit anzuwenden, vgl. Beschlisse vom 15. Juni 2015, Close und Cegelec/Parlament (I-259/15 R, EU:T:2015:378),
Rn. 37 bis 47, und vom 17. Juli 2015, GSA und SGI/Parlament (I-321/15 R, EU:T:2015:522), Rn. 27 bis 29.

41| Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 Giber den Schutzvon Tieren beim Transport und damit zusammenhdngenden
Vorgéngen sowie zur Anderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABI. L 3, S. 86,
Berichtigung ABI. 2011, L 336, S. 86).
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Im Urteil Scotch Whisky Association u. a. (C-333/14, EU:C:2015:845) vom 23. Dezember 2015 hat sich der
Gerichtshof zur Auslegung der Verordnung tber die einheitliche GMO* und zum Begriff und zur Rechtfertigung der
Mafnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmdpfige Beschrdnkungen im Sinne der Art. 34 AEUV und 36 AEUV
geduBert.

Der Gerichtshof war mit einem Vorabentscheidungsersuchen um Beantwortung von Fragen gebeten worden,
die im Rahmen eines Rechtsstreits Uber die Zuldssigkeit nationaler Rechtsvorschriften und des Entwurfs einer
Verordnung, die die Festsetzung eines Mindestpreises pro Alkoholeinheit fur den Verkauf alkoholischer Getranke
im Einzelhandel betrafen, aufgeworfen wurden. Er hat vorab darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten
zwar nach Art. 167 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Uber die einheitliche GMO keine Preisfestsetzung fur
Weine erlauben dirfen, dass dies jedoch allein im Rahmen der Festlegung von Vermarktungsregeln zur
Steuerung des Angebots gilt. Auch wenn also eine solche nationale Regelung geeignet ist, die Verordnung
Uber die einheitliche GMO zu beeintrachtigen, da sie dem dieser zugrunde liegenden Grundsatz, dass sich die
Verkaufspreise fur Agrarzeugnisse auf der Grundlage eines freien Wettbewerbs frei bilden sollen, zuwiderlauft,
steht die Verordnung der Festsetzung eines Mindestpreises pro Alkoholeinheit fur den Verkauf von Wein im
Einzelhandel nicht entgegen, sofern diese MalBnahme geeignet ist, das Ziel, die Gesundheit und das Leben von
Menschen zu schutzen, zu gewahrleisten, und unter BerUcksichtigung der Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik
sowie des guten Funktionierens der gemeinsamen Organisation der Agrarmarkte nicht Uber das zur Erreichung
dieses Ziels Erforderliche hinausgeht.

Sodann hat der Gerichtshof festgestellt, dass die fragliche nationale Regelung eine Malinahme mit gleicher
Wirkung wie mengenmaliige Beschrankungen im Sinne von Art. 34 AEUV ist, weil sie, indem sie verhindert,
dass sich niedrigere Gestehungskosten eingeflhrter Erzeugnisse im Endverkaufspreis niederschlagen konnen,
diesen Waren den Zugang zum inlandischen Markt erschweren kann. Obwohl diese Regelung geeignet ist,
den Alkoholkonsum im Allgemeinen und den gefahrlichen und schadigenden Konsum im Besonderen zu
vermindern, fallt sie nicht unter die Ausnahme nach Art. 36 AEUV, wenn die Gesundheit und das Leben von
Menschen genauso wirksam durch Malinahmen geschutzt werden kénnen, die den Handelsverkehr innerhalb
der Union weniger beschranken, und zwar insbesondere durch eine Erhéhung der auf alkoholische Getranke
erhobenen Steuer. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prufen, ob dies der Fall ist.

Zur Beurteilung der VerhaltnismaRigkeit durch das nationale Gericht hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass dieses
sich, da die fragliche nationale Regelung nichtin Kraft getretenist, auf die ihm zum Zeitpunkt seiner Entscheidung
vorliegenden Informationen sttzen und prifen muss, ob die von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegten
Beweise bei verstandiger Wurdigung die Einschatzung erlauben, dass die Ausnahme vom Grundsatz des freien
Warenverkehrs dem Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit genlgt. Diese Kontrolle ist somit nicht auf die Angaben
beschrankt, die dem Gesetzgeber bei Erlass der Malinahme zur Verflgung standen®.

VERKEHRSFREIHEITEN

ARBEITNEHMERFREIZUGIGKEIT

Am 24. Februar 2015 hat sich der Gerichtshof (GroBe Kammer) im Urteil Sopora (C-512/13, EU:C:2015:108)
im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen einem deutschen Staatsangehorigen und der niederlandischen

42| Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 Uber eine gemeinsame
Marktorganisation fur landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG)
Nr. 1037/2007 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABI. L 347, S. 671).

43| Ein weiteres die Landwirtschaft betreffendes Urteil, das Urteil vom 1. Dezember 2015, Parlament und Kommission/Rat (C-124/13 und
C-125/13, EU:C:2015:790), wird in Abschnitt I11.1 ,Rechtsgrundlage fur Handlungen der Union” dargestellt.
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Steuerbehorde Uber die Ablehnung eines Antrags auf pauschale Steuerbefreiung der Kostenerstattung
fur tatsachliche extraterritoriale Kosten im Zusammenhang mit einer Beschaftigung in den Niederlanden
zur Auslegung von Art. 45 AEUV gedulert. Im Ausgangsverfahren hatte die Behorde festgestellt, dass der
Arbeitnehmer die in der nationalen Regelung vorgesehene Voraussetzung, mehr als zwei Drittel des Zeitraums
von 24 Monaten vor Beginn der Beschaftigung in den Niederlanden in einer Entfernung von mehr als
150 Kilometern zur niederlandischen Grenze gewohnt zu haben, nicht erfulle.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof zundchst erldutert, dass die FreizUgigkeit der Arbeitnehmer angesichts
des Wortlauts von Art. 45 Abs. 2 AEUV, wonach die Abschaffung jeder auf der Staatsangehorigkeit beruhenden
unterschiedlichen Behandlung ,der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten” angestrebt wird, in Verbindung
mit Art. 26 AEUV auch die unterschiedliche Behandlung gebietsfremder Arbeitnehmer verbietet, wenn sie
zu einer ungerechtfertigten Bevorzugung der Staatsangehorigen bestimmter Mitgliedstaaten gegenuber
anderen Staatsangehdrigen fuhrt. Zu den im Ausgangsverfahren fraglichen nationalen Rechtsvorschriften hat
der Gerichtshof ausgefuhrt, dass alle gebietsfremden Arbeitnehmer, ob ihre Wohnungen mehr als 150 km
von der niederlandischen Grenze entfernt sind oder sich in einer geringeren Entfernung befinden, eine
Steuerbefreiung der Kostenerstattung fur tatsachliche extraterritoriale Kosten erhalten, dass die administrative
Vereinfachung der Erklarung dieser extraterritorialen Kosten, die sich aus der Pauschalregelung ergibt, jedoch
den Arbeitnehmern vorbehalten bleibt, die mehr als 150 km von der Grenze entfernt wohnen.

Der alleinige Umstand, dass fur die pauschale Steuerbefreiung Begrenzungen fur die Entfernung in Bezug auf
den Wohnort der Arbeitnehmer und die Hohe der gewahrten Befreiung festgelegt wurden, indem auf die Grenze
des Mitgliedstaats des Beschaftigungsorts bzw. die Bemessungsgrundlage als Ausgangspunkt abgestellt wird,
kann daher, auch wenn damit eine gewisse Ungenauigkeit verbunden ist, keine mittelbare Diskriminierung
oder Behinderung der Freizlgigkeit der Arbeitnehmer begrinden, da zum einen das Ziel dieser Malinahme
darin besteht, die Freizlgigkeit der in anderen Mitgliedstaaten wohnenden Arbeitnehmer, die moglicherweise
Zusatzkosten zu tragen haben, zu erleichtern, und zum anderen diese Steuerbefreiung auch Arbeitnehmern,
die weniger als 150 km von der Grenze entfernt wohnen, gewahrt wird, sofern entsprechende Nachweise
vorgelegt werden. Etwas anderes konnte allerdings dann gelten, wenn die genannten Begrenzungen so
festgelegt worden sind, dass die Pauschalregelung systematisch zu einer deutlichen Uberkompensierung der
tatsachlich entstandenen extraterritorialen Kosten fuhrt.

NIEDERLASSUNGSFREIHEIT UND FREIER
DIENSTLEISTUNGSVERKEHR

Im Zusammenhang mit der Niederlassungsfreiheit und dem freien Dienstleistungsverkehr sind drei Urteile zu
nennen. Das erste betrifft die nach der Dienstleistungsrichtlinie unzuldssigen Anforderungen, das zweite die
Transparenzpflicht bei der Gewahrung von Dienstleistungskonzessionen und das dritte bestimmte Begriffe der
Richtlinie Uber die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste.

Im Urteil Rina Services u. a. (C-593/13, EU:C:2015:399) vom 16. Juni 2015 hat der Gerichtshof (GroRe
Kammer) u. a. das Verhdltnis zwischen den Bestimmungen des AEU-Vertrags und der Richtlinie 2006/123 tber
Dienstleistungen im Binnenmarkt** (im Folgenden: Dienstleistungsrichtlinie) erlautert. Dem Urteil zugrunde lagen
Rechtsstreitigkeiten, in denen eine Gruppe von Gesellschaften die Vereinbarkeit einer italienischen Regelung,
nach der Gesellschaften, die Zertifizierungseinrichtungen sind, ihren satzungsmaRigen Sitz in Italien haben
mussen, mit dem Unionsrecht bestritt.

44| Richtlinie 2006/123/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 Uber Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABI.
L 376,S. 36).
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In seinem Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass die in den Ausgangsverfahren fragliche Anforderung
in Bezug auf den Sitz der Zertifizierungseinrichtungen zu den nach Art. 14 der Dienstleistungsrichtlinie
unzuladssigen Anforderungen gehort, die keiner Rechtfertigung zuganglich sind.

Wirde den Mitgliedstaaten gestattet, eine nach Art. 14 dieser Richtlinie unzuldssige Anforderung unter
Berufung auf Primarrecht zu rechtfertigen, wirde dieser Bestimmung jede praktische Wirksamkeit genommen,
weil damit die von ihr angestrebte Harmonisierung letztlich untergraben wuirde. Beschrankungen der
Niederlassungsfreiheit kdnnen namlich, wie sich aus dem sechsten Erwagungsgrund der Dienstleistungsrichtlinie
ergibt, insbesondere wegen der dullersten Kompliziertheit der Handhabung dieser Beschrankungen von
Fall zu Fall nicht allein durch die direkte Anwendung von Art. 49 AEUV beseitigt werden. Mit der Annahme,
dass die nach Art. 14 dieser Richtlinie ,unzulassigen” Anforderungen gleichwohl einer Rechtfertigung auf der
Grundlage des Primarrechts zuganglich waren, wirde eine solche einzelfallbezogene Prifungsmaoglichkeit
nach dem AEU-Vertrag fur alle Beschrankungen der Niederlassungsfreiheit wiedereingefuhrt werden. Mit
einem Verbot ohne Rechtfertigungsmaoglichkeit soll sichergestellt werden, dass bestimmte Beschrankungen
der Niederlassungsfreiheit, bei denen der Unionsgesetzgeber und der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung
davon ausgehen, dass sie das ordnungsgemale Funktionieren des Binnenmarkts in gravierender Weise
beeintrachtigen, systematisch und schnell beseitigt werden kénnen.

Auch wenn nach Art. 3 Abs. 3 der Dienstleistungsrichtlinie der AEU-Vertrag anwendbar bleibt, dessen Art. 52
Abs. 1 den Mitgliedstaaten gestattet, nationale MalBnahmen, die eine Beschrankung der Niederlassungsfreiheit
begrinden, mit einem der in ihm genannten Grunde zu rechtfertigen, bedeutet dies nicht, dass der
Unionsgesetzgeber beim Erlass eines Aktes des Sekundarrechts wie der Dienstleistungsrichtlinie, die eine
Grundfreiheit konkretisiert, nicht bestimmte Ausnahmen beschranken kdnnte, zumal wenn mit der betreffenden
Bestimmung des Sekundarrechts lediglich eine standige Rechtsprechung Ubernommen wird, nach der eine
Anforderung wie die in Bezug auf den Sitz mit den Grundfreiheiten, auf die sich die Wirtschaftsteilnehmer
berufen kdnnen, unvereinbar ist.

Im Urteil UNIS und Beaudout Pére et Fils (C-25/14 und C-26/14, EU:C:2015:821) vom 17. Dezember
2015 hat sich der Gerichtshof zu der sich aus Art. 56 AEUV ergebenden Transparenzpflicht geduRert. Die
Ausgangsrechtsstreitigkeiten betrafen zwei Ministerialerlasse, mit denen fur alle Arbeitnehmer und

Arbeitgeber einer bestimmten Branche Tarifvertrage fur verbindlich erklart wurden, durch die eine einzige
Versorgungseinrichtung zu der Einrichtung bestimmt wurde, die ein oder mehrere Systeme der Zusatzvorsorge
oder -krankenversicherung verwaltet.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof vorab festgestellt, dass die Transparenzpflicht bei Dienstleistungen, die die
Mitwirkung nationaler Behorden erfordern, nicht fur jede Dienstleistung gilt, sondern nur fur solche, bei denen
deshalb ein eindeutiges grenziberschreitendes Interesse vorliegt, weil sie fur Wirtschaftsteilnehmer, die in
anderen Mitgliedstaaten ansassig sind als dem Mitgliedstaat der vergebenden Behorde, objektiv von Interesse
sein kdnnen.

Sodann hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass das Tatigwerden der 6ffentlichen Verwaltung, durch das ein
ausschliel3liches Recht zugunsten eines Wirtschaftsteilnehmers geschaffen wird, grundsatzlich unter Einhaltung
der sich aus Art. 56 AEUV ergebenden Transparenzpflicht zu erfolgen hat. Dass dieses Tatigwerden darin
besteht, einen nach Tarifverhandlungen zwischen den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmerorganisationen
einer Branche geschlossenen Tarifvertrag fur allgemeinverbindlich zu erkldaren, bewirkt nicht, dass es von
den aus Art. 56 AEUV folgenden Transparenzerfordernissen ausgenommen ware. Aullerdem schreibt die
Transparenzpflicht zwar nicht unbedingt eine Ausschreibung vor, verlangt aber einen angemessenen Grad an
Offentlichkeit, der zum einen eine Offnung fiir den Wettbewerb und zum anderen die Nachprifung erméglicht,
ob die Vergabeverfahren unparteiisch durchgefiihrt worden sind. Ein angemessener Grad an Offentlichkeit,
mit dem gewadhrleistet wird, dass die interessierten Wirtschaftsteilnenmer - wie mit der Transparenzpflicht
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bezweckt - ihr Interesse an der Verwaltung des in den Ausgangsverfahren fraglichen Vorsorgesystems
bekunden kénnen, bevor die Allgemeinverbindlichkeitserklarung des Tarifvertrags in voller Unparteilichkeit
erfolgt, wird aber weder dadurch erreicht, dass die Tarifvertrage und Zusatzvereinbarungen bei einer Behorde
hinterlegt werden und im Internet eingesehen werden kdnnen, noch dadurch, dass die Absicht, ein Verfahren
fur die Allgemeinverbindlichkeitserklarung einer Zusatzvereinbarung zu einem Tarifvertrag einzuleiten, in einem
Amtsblatt bekannt gemacht wird, noch schliel3lich dadurch, dass jeder Interessierte nach der Veroffentlichung
der Bekanntmachung Stellung nehmen kann. Dies gilt auch dann, wenn man alle diese Umstande
zusammennimmt. Die Interessierten haben namlich nur eine Frist von zwei Wochen, um ihre Stellungnahmen
einzureichen, was deutlich unter den Fristen liegt, die in den Rechtsvorschriften Uber die Koordinierung der
Verfahren zur Vergabe 6ffentlicher Auftrdge* - die im vorliegenden Fall zwar nicht anwendbar sind, aber als
Bezugsrahmen herangezogen werden kdnnen - vorgesehen sind, soweit nicht ein Fall der Dringlichkeit vorliegt.

Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass die sich aus Art. 56 AEUV ergebende Transparenzpflicht der in
den Ausgangsverfahren fraglichen Entscheidung der Behorden, die Tarifvertrage fur allgemein verbindlich zu
erklaren, entgegensteht. Wegen der Situation der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die auf der Grundlage der
fur allgemeinverbindlich erklarten Tarifvertrage in einem besonders sensiblen sozialen Kontext einen Vertrag
Uber eine Zusatzvorsorge geschlossen haben, hat der Gerichtshof jedoch die Wirkungen seines Urteils zeitlich
begrenzt.

Im Urteil vom 21. Oktober 2015, New Media Online (C-347/14, EU:C:2015:709), hat der Gerichtshof die
Begriffe ,audiovisueller Mediendienst” und ,Sendung” im Sinne von Art. 1 der Richtlinie 2010/13% ausgelegt. Im
Ausgangsrechtsstreit wandte sich eine in Osterreich ansassige Gesellschaft, die eine Online-Zeitung betreibt,
gegen die Entscheidung der osterreichischen Kommunikationsbehorde, mit der diese einen Teil ihrer Dienste als
,audiovisuellen Mediendienst auf Abruf” eingestuft hat, der nach den einschldgigen nationalen Vorschriften bei
den Regulierungsbehdrden anzuzeigen ist. Auf der Website dieser Gesellschaft, die hauptsachlich Presseartikel
enthalt, befand sich zur im Ausgangsverfahren mal3geblichen Zeit eine Subdomain, die den Zugriff auf mehr als
300 Videos ermdglichte, von denen nur wenige einen Bezug zu den Artikeln auf der Website der Zeitung hatten.

Der Gerichtshof hat zunachst den Begriff ,Sendung” im Sinne von Art. 1 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie
2010/13 erlautert. Insoweit hat er ausgefuhrt, dass die Richtlinie darauf abzielt, dass in einem besonders
wettbewerbsstarken Medienumfeld fur Anbieter, die sich an das gleiche Publikum richten, die gleichen Regeln
gelten und verhindert wird, dass audiovisuelle Mediendienste auf Abruf dem herkdmmlichen Fernsehen
gegenUber unlauteren Wettbewerb betreiben kdnnen. Im vorliegenden Fall tritt ein Teil der in der Subdomain
Video der Zeitung zuganglichen Videos in Wettbewerb zu den von regionalen Fernsehsendern angebotenen
Informationsdiensten und zu Musikkanalen, Sportkanalen und Unterhaltungssendungen und kann daher als
,Sendung” im Sinne der Richtlinie qualifiziert werden.

Sodann hat der Gerichtshof befunden, dass bei der Beurteilung des Hauptzwecks eines in der elektronischen
Ausgabe einer Zeitung angebotenen Dienstes der Bereitstellung von Videos darauf abzustellen ist, ob
dieser Dienst als solcher in Inhalt und Funktion gegenlber der journalistischen Tatigkeit des Betreibers der
betreffenden Website eigenstandig und nicht nur eine - insbesondere wegen der zwischen dem audiovisuellen
Angebot und dem Textangebot bestehenden Verbindungen - unabtrennbare Erganzung dieser Tatigkeit ist.
Die elektronische Ausgabe einer Zeitung ist zwar nicht als ein audiovisueller Dienst zu betrachten, wenn diese
audiovisuellen Elemente eine Nebenerscheinung darstellen und nur zur Erganzung des Presseartikelangebots

45| Richtlinie 2004/18/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 31. Mdrz 2004 Uber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
offentlicher Bauauftrage, Lieferauftrage und Dienstleistungsauftrage (ABI. L 134, S. 114, Berichtigung ABI. 2004, L 351, S. 44) in der durch
die Verordnung (EU) Nr. 1251/2011 der Kommission vom 30. November 2011 (ABI. L 319, S. 43) gednderten Fassung.

46| Richtlinie 2010/13/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 10. Mdrz 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (ABI. L 95, S. 1).

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-347/14

RECHTSPRECHUNG GERICHTSHOF

dienen, doch bedeutetdies nicht, dass ein audiovisueller Dienstimmer und schon dannvom Anwendungsbereich
dieser Richtlinie auszuschlieBen ist, wenn der Betreiber der Website, zu der dieser Dienst gehort, eine Online-
Zeitung verlegt. Ein Ansatz, bei dem die von Verlegern von Online-Tageszeitungen angebotenen Dienste
aufgrund ihres multimedialen Charakters ohne eine Einzelfallbeurteilung des ,Hauptzwecks" des betreffenden
Dienstes generell vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen waren, wirde namlich die Vielfalt der
in Betracht kommenden Situationen nicht hinreichend berdcksichtigen und die Gefahr mit sich bringen, dass
Marktteilnehmer, die tatsachlich audiovisuelle Mediendienste erbringen, ein multimediales Informationsportal
verwenden kénnten, um sich den in diesem Bereich fur sie geltenden Rechtsvorschriften zu entziehen.

UBERSCHREITEN DER AUSSENGRENZEN

Mit seinem Urteil Spanien/Parlament und Rat (C-44/14, EU:C:2015:554) vom 8. September 2015 hat der
Gerichtshof (Grolle Kammer) die Klage des Kdnigreichs Spaniens auf Nichtigerklarung von Art. 19 der Eurosur-
Verordnung®’, der die Zusammenarbeit mit Irland und dem Vereinigten Kénigreich betrifft, abgewiesen. Spanien war
der Ansicht, dass diese Bestimmung gegen die Art. 4 und 5 des Schengen-Protokolls* verstol3e, weil sie neben
Art. 4 dieses Protokolls ein Ad-hoc-Verfahren zur Beteiligung Irlands und des Vereinigten Konigreichs an dieser
Verordnung mittels Kooperationsabkommen einfthre.

Der Gerichtshof hat zunachst hervorgehoben, dass sich Irland und das Vereinigte Konigreich zwar nach Art. 4
des Schengen-Protokolls und den Beschllssen 2000/365%° und 2002/192°° an einzelnen Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands beteiligen, diese Beteiligung aber nicht diejenigen Bestimmungen des Besitzstands
erfasst, die sich auf die Uberschreitung der AuRengrenzen beziehen. Irland oder das Vereinigte Konigreich
konnen sich daher an den geltenden Bestimmungen des Schengen-Besitzstands in diesem Bereich oder an der
Annahme von Vorschlagen und Initiativen auf der Grundlage des Besitzstands in diesem Bereich erst beteiligen,
wenn sie einen entsprechenden Antrag gestellt haben und dieser sodann vom Rat nach dem Verfahren des
Art. 4 des Schengen-Protokolls angenommen worden ist. Um die Beteiligung Irlands oder des Vereinigten
Konigreichs an solchen Bestimmungen oder an der Annahme solcher Vorschlage und Initiativen zuzulassen,
kann der Unionsgesetzgeber daher weder im Sinne einer Verscharfung noch im Sinne einer Erleichterung
ein anderes Verfahren als das nach Art. 4 dieses Protokolls einfUhren. Er kann auch nicht vorsehen, dass die
Mitgliedstaaten die Freiheit haben, untereinander Vereinbarungen zu treffen, die eine solche Wirkung haben.

Sodann hat der Gerichtshof im Zusammenhang mit Art. 19 der Eurosur-Verordnung, der vorsieht, dass auf
der Grundlage bilateraler oder multilateraler Ubereinkiinfte zwischen Irland oder dem Vereinigten Kénigreich
und einem oder mehreren benachbarten Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit beim Informationsaustausch
begrindet werden kann, gepruft, ob diese Zusammenarbeit als ,Beteiligung”im Sinne von Art. 4 des Schengen-
Protokolls eingestuft werden kann. Hierzu hat er ausgeflhrt, dass die in Art. 19 der Eurosur-Verordnung
genannten Ubereinkinfte eine begrenzte Form der Zusammenarbeit zwischen Irland oder dem Vereinigten
Konigreich und einem oder mehreren benachbarten Mitgliedstaaten zulassen, aber nicht dazu fuhren,

47| Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Errichtung eines Europaischen
GrenzUberwachungssystems (EUROSUR) (ABI. L 295, S. 11).

48| Den Vertragen als Anlage beigeflgtes Protokoll (Nr. 19) Uber den in den Rahmen der Europdischen Union einbezogenen Schengen-
Besitzstand (ABI. 2012, C 326, S. 290).

49| Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Koénigreichs GroRbritannien und Nordirland, einzelne
Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden (ABI. L 131, S. 43).

50| Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf Irland (ABI. L 64, S. 20).
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diese beiden Mitgliedstaaten in die gleiche Lage zu versetzen wie die anderen Mitgliedstaaten. Denn diese
Ubereinkiinfte kénnen fiir diese beiden Mitgliedstaaten nicht rechtsgliltig Rechte oder Pflichten begriinden, die
denen der anderen Mitgliedstaaten im Rahmen des Eurosur-Systems oder eines Kernbereichs dieses Systems
vergleichbar sind.

Zum Vorbringen Spaniens, auch eine begrenzte Form der Zusammenarbeit stelle eine ,Beteiligung” im Sinne
von Art. 4 des Schengen-Protokolls dar, hat der Gerichtshof zum einen ausgefuhrt, dass der durch die Art. 4
und 5 des Schengen-Protokolls geschaffene Mechanismus nicht dahin verstanden werden kann, dass er Irland
und dem Vereinigten Kdnigreich eine Beteiligung an dem vollstandigen Schengen-Besitzstand vorschreiben
soll, unter Ausschluss jeder Form der begrenzten Zusammenarbeit mit diesen Mitgliedstaaten. Zum anderen
wird die praktische Wirksamkeit von Art. 4 des Schengen-Protokolls durch eine Auslegung in dem Sinn, dass
er auf begrenzte Formen der Zusammenarbeit nicht anwendbar ist, nicht in Frage gestellt, da diese Auslegung
es weder zulasst, dass Irland und das Vereinigte Konigreich Rechte erlangen kénnen, die denen der anderen
Mitgliedstaaten in Bezug auf die geltenden Bestimmungen des Schengen-Besitzstands vergleichbar sind,
noch, dass sie sich an der Annahme von Vorschlagen und Initiativen auf der Grundlage der Bestimmungen
dieses Besitzstands beteiligen, ohne zuvor durch einstimmigen Beschluss des Rates nach dieser Vorschrift zur
Beteiligung an den fraglichen Bestimmungen ermadachtigt worden zu sein.

Da begrenzte Formen der Zusammenarbeit keine Form der Beteiligung im Sinne von Art. 4 des Schengen-
Protokolls darstellen, kann Art. 19 der Eurosur-Verordnung demnach nicht dahin verstanden werden, dass
er es den Mitgliedstaaten ermdglicht, Ubereinkiinfte zu schlieRen, die Irland oder dem Vereinigten Kénigreich
ermoglichen, sich an geltenden Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Bereich der Uberschreitung der
Aullengrenzen zu beteiligen.

EINWANDERUNGSPOLITIK

Im Urteil K und A (C-153/14, EU:C:2015:453) vom 9. Juli 2015 war der Gerichtshof aufgerufen, Art. 7 Abs. 2
Unterabs. 1 der Richtlinie 2003/86 betreffend das Recht auf Familienzusammenfihrung®' in einem Kontextauszulegen,
in dem eine nationale Regelung in Frage stand, die die Familienzusammenfihrung vom Bestehen einer
Integrationsprufung abhangig machte. Die Ausgangsrechtsstreitigkeiten betrafen zwei Drittstaatsangehdrige,
die geltend machten, dass sie die Integrationsprufung aufgrund von Gesundheitsproblemen bzw. psychischen
Problemen nicht ablegen kdnnten.

Obwohl! die nationale Regelung Ausnahmen flr Antragsteller vorsah, die aufgrund einer geistigen oder
korperlichen Behinderung dauerhaft nicht in der Lage sind, die Prufung abzulegen, oder in Féllen, in denen die
Ablehnung zu einer schwerwiegenden Unbilligkeit fhren kdnnte, wiesen die nationalen Behdrden die Antrage
der beiden Drittstaatsangehorigen auf befristete Aufenthaltserlaubnis ab.

Der Gerichtshof hat insoweit zunachst ausgefuhrt, dass ein Mitgliedstaat von Drittstaatsangehdrigen verlangen
kann, dass sie eine Integrationsprifung wie die in den Ausgangsverfahren in Rede stehende erfolgreich ablegen,
bei der Grundkenntnisse sowohl der Sprache als auch der Gesellschaft des betreffenden Mitgliedstaats
beurteilt werden und fur die verschiedene Kosten zu begleichen sind, bevor er ihnen die Einreise in sein
Hoheitsgebiet und den Aufenthalt dortim Rahmen der Familienzusammenfuhrung erlaubt. Die Mitgliedstaaten
sind namlich bei Familienzusammenfuhrungen, die nicht Flichtlinge und Familienangehorige von Fluchtlingen
betreffen, durch Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie 2003/86 nicht daran gehindert, die Erteilung einer
Einreiseerlaubnis an Familienangehorige des Zusammenfuhrenden davon abhangig zu machen, dass sie
vorher bestimmten Integrationsmal3nahmen nachkommen.

51| Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenfihrung (ABI. L 251, S. 12).
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Die Mittel, die von der nationalen Regelung zur Umsetzung von Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie 2003/86
eingesetzt werden, mussen jedoch zur Erreichung der mit dieser Regelung verfolgten Ziele geeignet sein und
ddrfen nicht Uber das dazu Erforderliche hinausgehen. Diese MaRnahmen sind nur dann legitim, wenn sie die
Integration der Familienangehdrigen des Zusammenfihrenden erleichtern. Vor diesem Hintergrund ermaglicht
es die erfolgreiche Ablegung einer Basis-Integrationsprufung grundsatzlich, Kenntnisse zu erwerben, die fur die
Schaffung von Bindungen zum Aufnahmemitgliedstaat von Nutzen sind.

Das Kriterium der VerhaltnismaRigkeit verlangt jedoch, dass die Anwendungsvoraussetzungen fur ein solches
Erfordernis nicht Uber das hinausgehen durfen, was zur Erreichung des Ziels der Familienzusammenfthrung
erforderlich ist. Diese Anwendungsvoraussetzungen durfen die Austbung des Rechts auf
Familienzusammenfuhrung also nicht unmoglich machen oder UbermaRig erschweren. Dies ist dann der Fall,
wenn sie nicht die BerUcksichtigung besonderer Umstande ermdglichen, die die Betroffenen objektiv an einer
erfolgreichen Ablegung dieser Prifung hindern, und fur die Kosten im Zusammenhang mit dieser Prifung ein
zu hoher Betrag festgesetzt wird.

Im Urteil Skerdjan Celaj (C-290/14, EU:C:2015:640) vom 1. Oktober 2015 hat der Gerichtshof die Richtlinie
2008/115 (Ruckfihrungsrichtlinie)®* ausgelegt. Dabei ging es um einen sich in Italien aufhaltenden albanischen
Staatsangehorigen, gegen den ein Ausweisungsdekret und eine Abschiebungsanordnung, verbunden mit
einem Einreiseverbot fur die Dauer von drei Jahren, ergangen waren. Nachdem er Italien verlassen hatte, reiste
er unter Verstol} gegen das Einreiseverbot erneut ein. Daraufhin wurde auf der Grundlage einer italienischen
Regelung, nach der ein Drittstaatsangehoriger, der unter Verstof$ gegen ein Einreiseverbot illegal nach Italien
einreist, mit Freiheitsstrafe bestraft wird, Anklage gegen ihn erhoben.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass sich die Umstande des Ausgangsverfahrens deutlich
von denen der Rechtssachen unterscheiden, in denen gegen illegal aufhaltige Drittstaatsangehorige erste
Ruckkehrverfahren anhangig waren>3. Nach einem erneuten Hinweis darauf, dass die Richtlinie 2008/115 nicht
zum Ziel hat, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tUber den Aufenthalt von Auslandern insgesamt zu
harmonisieren, hatder Gerichtshofentschieden, dass sie unter Umstandenwie denen des Ausgangsrechtsstreits
strafrechtlichen Sanktionen nicht entgegensteht, die nach den nationalen strafprozessrechtlichen Vorschriften
gegen Drittstaatsangehorige verhangt werden.

Die Verhangung strafrechtlicher Sanktionen ist allerdings nur zuldssig, wenn zum einen das gegen den
Drittstaatsangehorigen verhangte Einreiseverbot mit Art. 11 der Richtlinie 2008/115 im Einklang steht und zum
anderen sowohl die Grundrechte als auch gegebenenfalls das Genfer Abkommen Uber die Rechtsstellung der
Flichtlinge>* in vollem Umfang gewahrt bleiben.

52| Richtlinie 2008/115/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 tUber gemeinsame Normen und Verfahren
in den Mitgliedstaaten zur Ruckfuhrung illegal aufhaltiger Drittstaatsangehdriger (ABI. L 348, S. 98).

53| Urteile des Gerichtshofs vom 28. April 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268), und vom 6. Dezember 2011, Achughbabian (C-329/11
EU:C:2011:807). In diesen Urteilen, die ein erstes Ruckkehrverfahren betrafen, hatte der Gerichtshof entschieden, dass die mit der
Richtlinie 2008/115 eingefiihrten gemeinsamen Normen und Verfahren beeintrachtigt wirden, wenn der betreffende Mitgliedstaat,
nachdem er den illegalen Aufenthalt eines Drittstaatsangehorigen festgestellt hat, vor der Vollstreckung der Ruckkehrentscheidung oder
gar vor deren Erlass ein Strafverfahren durchfiihrte, das zu einer Freiheitsstrafe wahrend des Ruckkehrverfahrens fuhren kénnte, da ein
solches Vorgehen die Abschiebung zu verzdgern droht.

54| Abkommen Uber die Rechtsstellung der Fluchtlinge (Genfer Abkommen), am 28. Juli 1951 in Genf geschlossen (United Nations Treaty Series,
Bd. 189, S. 150, Nr. 2545 [1954]).

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015



http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-290/14
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-61/11 PPU
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-329/11

RECHTSPRECHUNG GERICHTSHOF

JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN ZIVILSACHEN

GERICHTLICHE ZUSTANDIGKEIT IN ZIVIL- UND
HANDELSSACHEN

Im Urteil Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316) vom 13. Mai 2015 hat sich der Gerichtshof (Grole Kammer)
mit dem Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 44/2007%, insbesondere dem Umfang des Ausschlusses der
Schiedsgerichtsbarkeit, befasst. Im Ausgangsrechtsstreit hatte ein mitgliedstaatliches Gericht die Anerkennung
und Vollstreckung eines Schiedsspruchs verweigert, mit dem einer der Parteien u. a. aufgegeben worden war,
bestimmte Klageantrage, die sie bei diesem Gericht gestellt hatte, zurtickzunehmen oder zu beschranken.

Der Gerichtshof hat zunachst festgestellt, dass eine Anordnung, mit der es einer Partei von einem Gericht
eines Mitgliedstaats untersagt wird, sich eines anderen Verfahrens als des Schiedsverfahrens zu bedienen
und das vor dem Gericht eines anderen Mitgliedstaats, das gemal3 der Verordnung Nr. 44/2001 zustandig ist,
eingeleitete Verfahren fortzufuhren, nicht mit dieser Verordnung vereinbar ist®®.

In einem Fall, der wie der vorliegende einen Schiedsspruch betrifft, kann, da die Schiedsgerichtsbarkeit
vom Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 44/2001 ausgeschlossen ist und die Anordnung von einem
Schiedsgerichterlassen wurde, keine Rede davon sein, dass durch einen Eingriff des Gerichts eines Mitgliedstaats
in die Zustandigkeit eines Gerichts eines anderen Mitgliedstaats gegen den Grundsatz des gegenseitigen

Vertrauens, auf dem die Verordnung Nr. 44/2001 beruht, verstolien worden wadre. Daher verwehrt es diese
Verordnungeinem mitgliedstaatlichen Gericht nicht, einen Schiedsspruch wie den im Ausgangsverfahren
fraglichen anzuerkennen und zu vollstrecken oder dies zu verweigern. Eine etwaige Beschrankung der Befugnis
eines Gerichts eines Mitgliedstaats, das mit einem parallelen Rechtsstreit befasst ist, Uber seine Zustandigkeit
selbst zu entscheiden, kdnnte sich nur aus dem Verfahrensrecht dieses Mitgliedstaats und gegebenenfalls
dem New Yorker Ubereinkommen’ ergeben, die dieses vom Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 44/2001
ausgenommene Gebiet regeln.

Im Urteil EI Madjoub (C-322/14, EU:C:2015:334) vom 21. Mai 2015 war der Gerichtshof aufgerufen, Art. 23
Abs. 2 der Verordnung Nr. 44/2001 beziiglich der Modalitdten des Abschlusses einer Gerichtsstandsvereinbarung auf
elektronischem Wege auszulegen. Im Ausgangsrechtsstreit ging es um den auf einer Website geschlossenen
Kaufvertrag Uber ein Kraftfahrzeug. Die auf dieser Website abrufbaren allgemeinen Geschaftsbedingungen
enthielten eine Gerichtsstandsvereinbarung, nach der ein Gericht in einem Mitgliedstaat zustandig war. Das
Fenster mit diesen allgemeinen Geschaftsbedingungen 6ffnete sich weder bei der Registrierung noch bei
den einzelnen Verkaufen automatisch. Vielmehr musste der Kaufer ein spezielles Feld anklicken, um diese
Bedingungenzuakzeptieren. Der Gerichtshofhatte zu prifen, ob die Gultigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung
in Frage gestellt ist, wenn dieses sogenannte ,click wrapping” verwendet wird.

Erstens hat der Gerichtshof zu dem mit Art. 23 Abs. 1 der Verordnung u. a. verfolgten Ziel, dass eine
Willenseinigung der Parteien tatsachlich vorliegt, ausgeflhrt, dass der in Rede stehende Kaufer durch
Anklicken des entsprechenden Feldes auf der Internetseite der Verkduferin die betreffenden allgemeinen
Geschaftsbedingungen ausdrucklich akzeptiert hat. Zweitens ergibt eine grammatische Auslegung von Art. 23

55| Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 Uber die gerichtliche Zustandigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABI. L 12, S. 1).

56 | Urteil des Gerichtshofs vom 10. Februar 2009, Allianz und Generali Assicurazioni Generali (C-185/07, EU:C:2009:69).

57| Ubereinkommen Uber die Anerkennung und Vollstreckung ausléndischer Schiedsspriiche, am 10. Juni 1958 in New York unterzeichnet
(United Nations Treaty Series, Bd. 330, S. 3).
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Abs. 2 dieser Verordnung, dass es ,ermoglicht” werden muss, die Gerichtsstandsvereinbarung dauerhaft
aufzuzeichnen, und dass es nicht darauf ankommt, ob der Text der allgemeinen Geschaftsbedingungen
vom Kaufer nach oder vor Anklicken des Feldes mit der Erklarung, dass er diese Bedingungen akzeptiert,
tatsachlich dauerhaft aufgezeichnet wurde. In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof darauf hingewiesen,
dass das Ziel dieser Vorschrift ist, bestimmte Formen der elektronischen Ubermittlung der Schriftform
gleichzustellen, um den Abschluss von Vertragen auf elektronischem Wege zu erleichtern, da die Ubermittiung
der betreffenden Informationen auch dann erfolgt, wenn diese Uber einen Bildschirm sichtbar gemacht
werden kénnen. Damit die elektronische Ubermittlung, insbesondere im Hinblick auf eine Beweisfihrung,
dieselben Garantien bieten kann, gentgt es, wenn es ,moglich” ist, die Informationen vor Vertragsschluss
zu speichern und auszudrucken. Da das ,click wrapping” das Ausdrucken und Speichern des Textes der
betreffenden allgemeinen Geschaftsbedingungen vor Abschluss des Vertrags ermaoglicht, kann die Gultigkeit
der Gerichtsstandsvereinbarung daher nicht dadurch in Frage gestellt werden, dass sich die Internetseite mit
diesen Geschaftsbedingungen bei der Registrierung auf der Website und bei jedem Geschaftsabschluss nicht
automatisch éffnet. Eine solche Technik stellt somit eine elektronische Ubermittiung im Sinne von Art. 23 Abs. 2
der Verordnung Nr. 44/2001 dar.

GERICHTLICHE ZUSTANDIGKEIT IN EHESACHEN
UND IN VERFAHREN BETREFFEND DIE ELTERLICHE
VERANTWORTUNG

In dem im beschleunigten Verfahren ergangenen Urteil lvanova Gogova (C-215/15, EU:C:2015:710) vom 21.
Oktober 2015 hatder Gerichtshofden Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 2201/2003%¢ und die Voraussetzungen
gepruft, unter denen eine Vereinbarung Uber die Zustdndigkeit gemdfs Art. 12 Abs. 3 Buchst. b dieser Verordnung vorliegt.
Im Ausgangsverfahren stritten die Eltern eines Kindes bulgarischer Staatsangehorigkeit Gber die Erneuerung
von dessen Reisepass. Dafur ist nach bulgarischem Recht die Zustimmung beider Elternteile erforderlich. Da
der in Italien wohnende Vater seine Zustimmung nicht erteilte, wandte sich die mit dem Kind ebenfalls in
Italien wohnende Mutter an die bulgarischen Gerichte mit dem Antrag, diese Meinungsverschiedenheit zu
schlichten und die Ausstellung eines Reisepasses zu genehmigen. Die vorgelegten Fragen gingen dahin, ob
dieser Fall unter die Verordnung Nr. 2201/2003 féllt, damit die gerichtliche Zustandigkeit festgestellt werden
konnte. Ferner bestellte das angerufene Gericht, da die Klageschrift dem Beklagten nicht zugestellt werden
konnte, einen Abwesenheitsvertreter, der die Zustandigkeit der bulgarischen Gerichte nicht rigte, so dass
sich die Frage stellte, ob im vorliegenden Fall eine Vereinbarung Uber die Zustandigkeit gemald Art. 12 Abs. 3
Buchst. b dieser Verordnung vorlag.

Der Gerichtshof hat die Auffassung vertreten, dass die dem Ausgangsverfahren zugrunde liegende Klage in
den sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 2201/2003 fallt, da diese Verordnung fur Zivilsachen
gilt, die u. a. die Zuweisung, die Austibung, die Ubertragung sowie die vollstandige oder teilweise Entziehung
der elterlichen Verantwortung betreffen, und der Begriff ,elterliche Verantwortung” weit in dem Sinne definiert
ist, dass sie die gesamten Rechte und Pflichten umfasst, die einer nattrlichen oder juristischen Person durch
Entscheidung oder kraft Gesetzes oder durch eine rechtlich verbindliche Vereinbarung betreffend die Person
oder das Vermogen eines Kindes Ubertragen werden.

Zu der Frage, ob im vorliegenden Fall eine Vereinbarung Uber die Zustandigkeit gemal Art. 12 Abs. 3 Buchst. b
der Verordnung Nr. 2201/2003 bestand, hat der Gerichtshof ausgeflhrt, dass hierfur alle Parteien des
Verfahrens die Zustandigkeit des befassten Gerichts auf eindeutige Weise anerkennen mussen. Eine solche

58| Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 Uber die Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1347/2000 (ABI. L 338, S. 1).
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Anerkennung setzt zwar voraus, dass der Beklagte jedenfalls Kenntnis von dem Verfahren hat, lasst sich aber
aus dem Verhalten eines bei Abwesenheit des Beklagten bestellten Abwesenheitsvertreters ableiten.

Am 19. November 2015 hatte der Gerichtshof im Urteil P (C-455/15 PPU, EU:C:2015:763) im Rahmen der
Prufung der Zustandigkeit des Gerichts des Ursprungsmitgliedstaats Gelegenheit, sich zur Tragweite des
Begriffs der offentlichen Ordnung im Sinne von Art. 23 Buchst. a der Verordnung Nr. 2201/2003 als Begriindung
fur die Nichtanerkennung von Entscheidungen in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung zu aul3ern. Der
Ausgangsrechtsstreit betraf die Moglichkeit fur ein schwedisches Gericht, einer von einem litauischen Gericht
getroffenen Entscheidung Uber das Sorgerecht fur ein Kind aus Grunden der offentlichen Ordnung die
Anerkennung zu versagen. Im vorliegenden Fall ging es um ein Kind, das vor seiner Verbringung nach Litauen
seinen gewdhnlichen Aufenthalt in Schweden hatte. Deshalb war das schwedische Gericht der Ansicht, es allein
sei dafur zustandig, Uber den Aufenthaltsort des Kindes und das Sorgerecht zu entscheiden.

Der Gerichtshof hat zunachst darauf hingewiesen, dass bei einer Heranziehung der Ordre-public-Klausel in
Art. 23 Buchst. a der Verordnung Nr. 2201/2003 zwingend das Wohl des Kindes zu bertcksichtigen ist und dass
sie daher nur dann in Betracht kommt, wenn die Anerkennung der Entscheidung - unter Berucksichtigung des
Kindeswohls - eine Verletzung einer in der Rechtsordnung des Vollstreckungsstaats als wesentlich geltenden
Rechtsnorm oder eines Grundrechts beinhalte. Eine Verletzung einer Zustandigkeitsregel ist daher kein Grund
der 6ffentlichen Ordnung, der die Versagung der Anerkennung rechtfertigen wirde.

Der Gerichtshof hat sich sodann mit der Frage beschaftigt, ob eine Versagung der Anerkennung im Sinne
dieser Bestimmung darauf gestutzt werden kann, dass das nationale Gericht, das die streitige Entscheidung
erlassen hat, seine Zustandigkeit bejaht hat, ohne gemadl3 Art. 15 der Verordnung gepruft zu haben, ob ein
Gericht eines anderen Mitgliedstaats, zu dem das Kind eine besondere Bindung hat, den Fall besser beurteilen
kann. Da Art. 24 der Verordnung jede Nachprufung der Zustandigkeit des Gerichts des Ursprungsmitgliedstaats
verbietet und nicht auf Art. 15 der Verordnung verweist, stellt dieser nach Auffassung des Gerichtshofs eine
Ausnahmebestimmung dar, die es dem Gericht eines anderen Mitgliedstaats nicht erlaubt, die Zustandigkeit
des Ursprungsmitgliedstaats zu Uberprufen.

Schlie3lich hat der Gerichtshof entschieden, dass eine das widerrechtliche ZurlUckhalten eines Kindes
betreffende Schwierigkeit nicht durch die Versagung der Anerkennung gemaf Art. 23 Buchst. a der Verordnung
Nr. 2201/2003, sondern gegebenenfalls unter Ruckgriff auf das in Art. 11 dieser Verordnung vorgesehene
Verfahren unter den insoweit vorgesehenen Voraussetzungen zu l6sen ist.

EUROPAISCHER VOLLSTRECKUNGSTITEL

Im Urteil Imtech Marine Belgium (C-300/14, EU:C:2015:825) vom 17. Dezember 2015 hat der Gerichtshof
erstmals Art. 19 Abs. 1 der Verordnung Nr. 805/2004° ausgelegt, der die Mindestvorschriften fur eine Uberpriifung
eines Versdumnisurteils enthdlt. Im Ausgangsrechtsstreit hatte ein belgisches Gericht eine Gesellschaft mit Sitz
in einem anderen Mitgliedstaat zur Zahlung eines geschuldeten Betrags an die Klagerin verurteilt. Deren
Antrag auf Bestatigung des Urteils als Europaischer Vollstreckungstitel lehnte das Gericht allerdings mit der
Begriindung ab, dass das belgische Recht bestimmten prozessualen Mindestvorschriften in dieser Verordnung
vor allem insoweit nicht genuge, als die Frist fUr die Einlegung eines Einspruchs gegen ein Versaumnisurteil
verstreichen konne, bevor der Schuldner Uberhaupt in der Lage sei, den Einspruch einzulegen.

Hierzu hat der Gerichtshof festgestellt, dass Art. 19 der Verordnung Nr. 805/2004 keine Verpflichtung fur
die Mitgliedstaaten begrundet, ihr innerstaatliches Recht an die prozessualen Mindestvorschriften in dieser

59| Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur EinfUhrung eines Europdischen
Vollstreckungstitels fur unbestrittene Forderungen (ABI. L 143, S. 15).
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Verordnunganzupassen,und daherauch keine Verpflichtung, ein spezielles Uberprifungsverfahrenvorzusehen,
da die einzige Folge eines fehlenden Uberprifungsverfahrens die Unméglichkeit ist, eine Entscheidung als
Europaischer Vollstreckungstitel zu bestatigen.

Um ein Versaumnisurteil als Europdischer Vollstreckungstitel bestatigen zu kdnnen, muss das befasste
Gericht prufen, ob sein nationales Recht, auch die vor dem Inkrafttreten der Verordnung bestehenden
Vorschriften, tatséchlich und ohne Ausnahme erlaubt, eine Uberprifung der fraglichen Entscheidung zu
beantragen. Bei dieser Prifung muss das Gericht, um die in Art. 47 Abs. 2 der Grundrechtecharta garantierten
Verteidigungsrechte des Schuldners und das Recht auf ein faires Verfahren zu wahren, untersuchen, ob die
fraglichen Rechtsbehelfe eine vollstandige Uberprifung der Entscheidung in rechtlicher und tatsachlicher
Hinsicht ermdglichen. Insbesondere mussen diese Rechtsbehelfe dem Schuldner erlauben, eine solche
Uberprifung Uber die im nationalen Recht fiir die Einlegung eines Einspruchs oder eines Rechtsmittels gegen
die Entscheidung vorgesehenen gewohnlichen Fristen hinaus zu beantragen, und zwar sowohl im Fall héherer
Gewalt als auch bei Vorliegen auBergewdhnlicher Umstande, die unabhangig vom Willen des Schuldners und
ohne eigenes Verschulden sind.

SchlieRBlich hat der Gerichtshof in Anbetracht der gerichtlichen Natur des Européischen Vollstreckungstitels
klargestellt, dass zwischen der eigentlichen Bestdtigung einer Entscheidung und dem formalen Akt der
Ausstellung des Formblatts zu unterscheiden ist. Auch wenn das Formblatt nicht unbedingt von einem Richter
ausgestellt werden muss, erfordert die Bestatigung, die mit komplexen Wurdigungen verbunden ist, die
juristischen Qualifikationen eines Richters.

ZUSTELLUNG GERICHTLICHER UND AUSSERGERICHTLICHER
SCHRIFTSTUCKE IN ZIVIL- ODER HANDELSSACHEN

Im Zusammenhang mit der Auslegung der Verordnung Nr. 1393/2007¢ ist auf drei Urteile hinzuweisen. Das
erste enthalt Erlduterungen zum Begriff der Zivil- und Handelssachen und zum Ausschluss von Handlungen
oder Unterlassungen im Rahmen der AusUbung hoheitlicher Rechte, das zweite betrifft die Weigerung, ein
zuzustellendes Schriftstick anzunehmen, und das dritte den Begriff des aul3ergerichtlichen Schriftsttcks.

Im Urteil Fahnenbrock (C-226/13, C-245/13, C-247/13 und C-578/13, EU:C:2015:383) vom 11. Juni 2015 hat
der Gerichtshof die Begriffe der Zivil- und Handelssachen sowie der Haftung des Staates fiir Handlungen oder
Unterlassungen im Rahmen der Austibung hoheitlicher Rechte (,acta iure imperii”) im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 1393/2007 ausgelegt. In den Ausgangsrechtsstreitigkeiten waren die deutschen Gerichte mit
Klagen auf Entschadigung, auf Vertragserfullung und auf Schadensersatz befasst, die von in Deutschland

wohnhaften Inhabern griechischer Staatsanleihen gegen den griechischen Staat erhoben worden waren. Diese
Anleiheinhaber machten geltend, dadurch geschddigt worden zu sein, dass Griechenland sie im Marz 2012
gezwungen habe, ihre Wertpapiere gegen neue Staatsanleihen mit einem erheblich niedrigeren Nominalwert
zu tauschen, und zwar in Anwendung eines Gesetzes, das zur Bewaltigung einer schweren Finanzkrise
erlassen worden war. Keiner der Klager hatte das vom griechischen Staat unterbreitete Umtauschangebot
angenommen. Im Rahmen des Verfahrens zur Zustellung der Klagen an den griechischen Staat stellte sich die
Frage, ob sie Zivil- oder Handelssachen im Sinne der Verordnung betrafen oder aber eine staatliche Handlung
oder Unterlassung im Rahmen der Austbung hoheitlicher Rechte zum Gegenstand hatten.

Der Gerichtshof hat zunachst bekraftigt, dass der Begriff ,Zivil- und Handelssachen” ein autonomer Begriff
ist, und diesen dann anhand der Ziele und der Systematik der Verordnung ausgelegt. Zu den Zielen hat

60| Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 Uber die Zustellung gerichtlicher
und aul3ergerichtlicher Schriftstlcke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von Schriftsticken) und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates (ABI. L 324, S. 79).
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der Gerichtshof ausgefuhrt, dass die Verordnung Ziele der Schnelligkeit bei der Zustellung gerichtlicher
Schriftsticke verfolge. Da die Frage, ob ein Rechtsstreit zu den Zivil- oder Handelssachen im Sinne der
Verordnung Nr. 1393/2007 gehort, vor der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstlcks an die anderen
Parteien des Verfahrens als den Klager zu klaren ist, muss sich das betreffende Gericht auf eine erste Prufung
der ihm vorliegenden, notwendigerweise unvollstandigen Informationen beschranken. Das angerufene Gericht
kann daher die Anwendbarkeit dieser Verordnung schon dann bejahen, wenn es zu dem Schluss gelangt, dass
es nicht offenkundig ist, dass die bei ihm erhobene Klage keine Zivil- oder Handelssache ist.

Zur Frage, ob die staatliche Stelle im vorliegenden Fall in Austibung hoheitlicher Rechte handelte, so dass die
Verordnung Nr. 1393/2007 nicht anwendbar ware, hat der Gerichtshof zundchst ausgefihrt, dass die Emission
von Anleihen nicht notwendigerweise die Wahrnehmung von Befugnissen voraussetzt, die von den im Verhéltnis
zwischen Privatpersonen geltenden Regeln abweichen. Was die im nationalen Recht vorgesehene Mdoglichkeit
eines Umtauschs von Wertpapieren betrifft, so ist zum einen der Umstand, dass diese Moglichkeit durch ein
Gesetz eingefuhrt wurde, als solcher nicht ausschlaggebend flr den Schluss, dass der Staat seine hoheitlichen
Rechte ausgelbt hat. Zum anderen ist nicht offenkundig, dass der Erlass dieses Gesetzes zu unmittelbaren und
sofortigen Anderungen der finanziellen Bedingungen der betreffenden Wertpapiere gefiihrt und somit den von
den Klagern geltend gemachten Schaden verursacht hatte. Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Klagen,
wie sie in den Ausgangsverfahren erhoben wurden, grundsatzlich in den Anwendungsbereich der Verordnung
fallen und daher nach deren Vorschriften zuzustellen sind.

Im Urteil Alpha Bank Cyprus (C-519/13, EU:C:2015:603) vom 16. September 2015 hat der Gerichtshof gepruft,
unterwelchen Voraussetzungen der Zustellungsempfdnger dartiber zu belehrenist, dass er die Annahme des Schriftstticks
verweigern darf und welche Folgen das Unterbleiben dieser Belehrung hat. In den Ausgangsrechtsstreitigkeiten
standen sich eine zyprische Bank und mehrere im Vereinigten Konigreich wohnhafte Parteien gegentber,
die mit mehreren ihnen gemal? der Verordnung Nr. 1393/2007 zugestellten Schriftstlicken vor ein zyprisches
Gericht geladen worden waren. Die Berufungsbeklagten hatten jedoch beantragt, die Zustellung fur unwirksam
zu erklaren, und insbesondere geltend gemacht, dass ihnen das Formblatt in Anhang Il der Verordnung, das
diese Belehrung enthalte, nicht zugestellt worden sei.

Hierzu hat der Gerichtshof zundchst ausgefiihrt, dass die Ubermittlung der Schriftstiicke nach dem mit
der Verordnung geschaffenen System grundsatzlich zwischen den von den Mitgliedstaaten benannten
,Ubermittlungs-“und ,Empfangsstellen” erfolgt. Nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1393/2007 obliegt es den
Empfangsstellen, den Empfanger davon in Kenntnis setzen, dass er die Annahme des Schriftstiicks verweigern
darf, wenn dieses nicht in einer der in dieser Vorschrift bezeichneten Sprachen abgefasst oder in eine solche
Ubersetzt ist. Hingegen haben diese Stellen nicht Uber inhaltliche Fragen zu entscheiden wie beispielsweise die
Fragen, welche Sprache bzw. Sprachen der Empfanger des Schriftstlicks versteht und ob dem Schriftstlick eine
Ubersetzung in eine der in Art. 8 Abs. 1 der Verordnung bezeichneten Sprachen beizufiigen ist.

Sodann hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Verordnung Nr. 1393/2007 keine Ausnahme von der
Verwendung des Formblatts in Anhang Il vorsieht. Denn das Recht, die Annahme des zuzustellenden
Schriftsticks zu verweigern, kann seine praktische Wirksamkeit nur dann entfalten, wenn es dem Empfanger
des Schriftstlcks schriftlich zur Kenntnis gebracht wird. In dem mit der Verordnung Nr. 1393/2007 geschaffenen
System wird ihm diese Belehrung unter Verwendung des Formblatts erteilt. Die Empfangsstelle ist daher unter
allen Umstanden und ohne insoweit Uber einen Wertungsspielraum zu verflugen verpflichtet, den Empfanger
Uber sein Recht zu belehren, die Annahme des Schriftstlicks zu verweigern, indem sie zu diesem Zweck
systematisch das Formblatt in Anhang Il der Verordnung Nr. 1393/2007 verwendet.

Das Zustellungsverfahren ist jedoch nicht deshalb nichtig, weil der Empfanger eines Schriftsticks nicht mit
diesem Formblatt belehrt wurde. Eine solche Nichtigerklarung ware nicht mit dem mit der Verordnung
Nr. 1393/2007 verfolgten Ziel vereinbar, eine unmittelbare, schnelle und wirksame Form der Ubermittlung
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vorzusehen. Es muss daher moglich sein, dem Unterlassen der Belehrung unter Verwendung des Formblatts
abzuhelfen. Die Empfangsstelle hat den Empfanger somit unverztglich von seinem Recht, den Empfang des
Schriftstiicks zu verweigern, in Kenntnis zu setzen, indem sie ihm das Formblatt Ubermittelt.

Im Urteil Tecom Mican und Arias Dominguez (C-223/14, EU:C:2015:744) vom 11. November 2015 hat sich der
Gerichtshof mit dem Begriff des aufSergerichtlichen Schriftstiicks im Sinne von Art. 16 der Verordnung Nr. 1393/2007
befasst. Der bei einem spanischen Gericht anhdngige Rechtsstreit betraf die Zurtckweisung einer Beschwerde
gegen die Entscheidung, mit der ein spanischer Urkundsbeamte es ablehnte, einem deutschen Unternehmer
ein Mahnschreiben zuzustellen, mit dem ein spanischer Handelsvertreter u. a. die Zahlung eines Ausgleichs
forderte, nachdem der zwischen ihnen geschlossene Handelsvertretervertrag gekundigt worden war.
Diese ZurUckweisung war damit begriindet worden, dass das Mahnschreiben nicht als ,aullergerichtliches
Schriftstick” anzusehen sei, das nach Art. 16 der Verordnung Nr. 1393/2007 ,zugestellt” werden kénne.

Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der Begriff des aul3ergerichtlichen
Schriftsticks weit verstanden werden muss und nicht auf Schriftsticke im Rahmen eines gerichtlichen
Verfahrens beschrankt werden kanné'. Unter Berufung auf das vom Rat 1997 angenommene Ubereinkommen,
das bei der Ausarbeitung der Verordnung Nr. 1348/2000% als Grundlage gedient hatte, sowie das von der
Kommission gemaf Art. 17 Buchst. b der Verordnung erstellte Glossar hat der Gerichtshof festgestellt, dass
die Mitgliedstaaten unter der Aufsicht der Kommission die Schriftstlicke, die aus ihrer Sicht nach Mal3gabe
dieser Verordnung zugestellt werden kdnnen, unterschiedlich definiert haben und in die Kategorie der
auBergerichtlichen Schriftstlicke nicht nur von einer Behorde oder einer Amtsperson stammende Schriftstlcke
aufgenommen haben, sondern auch private Schriftsticke, denen in der betreffenden Rechtsordnung
besondere Bedeutung zukommt. Daher erfasst der Begriff des auBergerichtlichen Schriftstlicks in Art. 16 der
Verordnung Nr. 1393/2007 auch private Schriftstiicke, deren férmliche Ubermittlung an ihren im Ausland
ansassigen Empfanger zur Geltendmachung, zum Beweis oder zur Wahrung eines Rechts oder Anspruchs in
Zivil- oder Handelssachen erforderlich ist.

Der Gerichtshof hat damit bestatigt, dass der der Antragsteller nicht nur frei zwischen den in der Verordnung
Nr. 1393/2007 vorgesehenen Ubermittlungsarten wahlen, sondern auch gleichzeitig oder nacheinander
auf zwei oder mehrere davon zuriickgreifen kann, die ihm am besten geeignet oder am angemessensten
erscheinen.

JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN STRAFSACHEN

Im Urteil Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474) vom 16. Juli 2015 hat der Gerichtshof im Rahmen eines
Eilvorabentscheidungsersuchens untersucht, welche Folgen es hat, wenn ein Mitgliedstaat die Fristen nicht
wahrt, innerhalb deren eine endgltige Entscheidung Uber die Vollstreckung eines von einem anderen Mitgliedstaat
gemdfs den Art. 15 und 17 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI erlassenen Europdischen Haftbefehls ergehen
muss. Im Ausgangsrechtsstreit ging es um einen von den britischen Behdrden ausgestellten Europaischen
Haftbefehl, der einen aufgrund dieses Haftbefehls in Irland Festgenommenen betraf, der seiner Ubergabe
an die britischen Behorden nicht zugestimmt hatte und bis zu einer Entscheidung daruber in Irland in Haft

61| Urteil vom 25. Juni 2009, Roda Golf & Beach Resort (C-14/08, EU:C:2009:395).

62| Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 Uber die Zustellung gerichtlicher und auergerichtlicher Schriftstlcke in Zivil-
oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (ABI. L 160, S. 37).

63| Rahmenbeschlusses 2002/584/)1 des Rates vom 13. Juni 2002 Uber den Europaischen Haftbefehl und die Ubergabeverfahren zwischen
den Mitgliedstaaten (ABI. L 190, S. 1) in der durch den Rahmenbeschluss 2009/299/JI des Rates vom 26. Februar 2009 zur Starkung der
Verfahrensrechte von Personen und zur Férderung der Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen,
die im Anschluss an eine Verhandlung ergangen sind, zu der die betroffene Person nicht erschienen ist (ABI. L 81, S. 24), geanderten
Fassung.

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015



http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-223/14
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-237/15 PPU
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-14/08

RECHTSPRECHUNG GERICHTSHOF

genommen wurde. Da es insbesondere aufgrund von verfahrenstechnischen Umstanden zu einer Reihe von
Verzdgerungen gekommen war, wurde seine Lage erst mit Verspatung gepruft, und diese Prufung dauerte
noch an, als er geltend machte, dass die Uberschreitung der im Rahmenbeschluss vorgesehenen Fristen (60
Tage nach der Festnahme, mit der Moglichkeit einer Verlangerung um weitere 30 Tage) die Fortsetzung des
Vollstreckungsverfahrens verbiete. In diesem Zusammenhang wollte das nationale Gericht vom Gerichtshof
wissen, ob es noch Uber die Vollstreckung des Europaischen Haftbefehls entscheiden kann, obwohl diese Fristen
nicht eingehalten wurden, und ob der Betroffene in Haft behalten werden kann, obwohl die Gesamtdauer
seiner Inhaftierung diese Fristen Uberschreitet.

Zunachst hat der Gerichtshof zum Erlass einer Entscheidung Uber die Vollstreckung eines Europaischen
Haftbefehls ausgefuhrt, dass der blo3e Ablauf der in Art. 17 des Rahmenbeschlusses fur die Entscheidung Uber
die Vollstreckung festgelegten Fristen den Vollstreckungsmitgliedstaat nicht seiner Verpflichtung entheben
kann, das Verfahren zur Vollstreckung eines Europaischen Haftbefehls fortzufihren und die entsprechende
Entscheidung zu erlassen. Denn eine andere Auslegung ware geeignet, das mit dem Rahmenbeschluss verfolgte
Ziel einer Beschleunigung und Vereinfachung der justiziellen Zusammenarbeit zu beeintrachtigen, und kénnte
insbesondere den Ausstellungsmitgliedstaat zwingen, einen zweiten Europaischen Haftbefehl zu erlassen, um
ein neues Ubergabeverfahren innerhalb der im Rahmenbeschluss vorgesehenen Fristen zu ermoglichen.

Sodann hat der Gerichtshof entschieden, dass der die Inhafthaltung der gesuchten Person betreffende Art. 12
des Rahmenbeschlusses in Verbindung mit dessen Art. 17 im Licht des Art. 6 der Grundrechtecharta einer
solchen Inhafthaltung nach MaRgabe des Rechts des Vollstreckungsmitgliedstaats auch nach Ablauf der in
Art. 17 des Rahmenbeschlusses festgelegten Fristen nicht entgegensteht, selbst wenn die gesamte Haftdauer
diese Fristen Uberschreitet, sofern sie nicht in Anbetracht der Merkmale des Verfahrens, das in dem Fall, um
den es im Ausgangsverfahren geht, angewandt wurde, Ubermaliig lang ist. Entscheidet die vollstreckende
Justizbehorde, die Inhaftierung der gesuchten Person zu beenden, muss sie deren vorlaufige Freilassung mit
den ihres Erachtens zur Verhinderung einer Flucht erforderlichen MaBnahmen verbinden und sicherstellen,
dass die materiellen Voraussetzungen fiir eine tatsiachliche Ubergabe der Person weiterhin gegeben sind,
solange noch keine endgtltige Entscheidung Uber die Vollstreckung des Europaischen Haftbefehls ergangen ist.

Im Urteil Covaci (C-216/14, EU:C:2015:686) vom 15. Oktober 2015 hat sich der Gerichtshof zur Reichweite
bestimmter Rechte im Rahmen von Strafverfahren gedaulert, insbesondere des Rechts auf Dolmetschleistungen
und Ubersetzungen wesentlicher Unterlagen im Sinne der Richtlinie 2010/64% sowie des Rechts auf Belehrung
und Unterrichtung im Sinne der Richtlinie 2012/13%. Der Ausgangsrechtsstreit betraf ein von der deutschen
Staatsanwaltschaft eingeleitetes Strafverfahren gegen einen rumanischen Staatsangehorigen, gegen den der
Erlass eines Strafbefehls beantragt wurde. Im Rahmen dieses Verfahrens beantragten die nationalen Behorden
nach den einschlagigen nationalen Rechtsvorschriften die Zustellung des Strafbefehls an den Beschuldigten
Uber seine Zustellungsbevollmachtigten und verlangten dariber hinaus, dass etwaige schriftliche Erklarungen
des Betroffenen, einschliel3lich der Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen den Strafbefehl, in deutscher Sprache
abgefasst werden. Nach der deutschen Regelung kann die belangte Person eine kontradiktorische Erdrterung
nur erreichen, wenn sie gegen den Strafbefehl vor Ablauf einer Frist von zwei Wochen ab seiner Zustellung
an die Zustellungsbevollmdchtigten Einspruch einlegt. Mit Ablauf dieser Frist wird der vorlaufige Strafbefehl
rechtskraftig.

Zu dem in Art. 3 der Richtlinie 2010/64 vorgesehenen Recht auf Ubersetzung wesentlicher Unterlagen hat der
Gerichtshof ausgefihrt, dass dieser Artikel grundsatzlich nur die schriftliche Ubersetzung bestimmiter, von den

64| Richtlinie 2010/64/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 Uber das Recht auf Dolmetschleistungen und
Ubersetzungen in Strafverfahren (ABI. L 280, S. 1).

65| Richtlinie 2012/13/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 Uber das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in
Strafverfahren (ABI. L 142, S. 1).
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zustandigen Behorden in der Verfahrenssprache abgefasster Schriftstlcke in die Sprache, die die betreffende
Person versteht, betrifft und dass er daher grundsatzlich nicht die schriftliche Ubersetzung eines Schriftstiicks
wie des Einspruchs gegen einen Strafbefehl in die Verfahrenssprache einschlief3t.

In Anbetracht dieser Erwagungen hat der Gerichtshof entschieden, dass die Art. 1 bis 3 der Richtlinie 2010/64
einer nationalen Rechtsvorschrift, nach der es im Rahmen eines Strafverfahrens dem Beschuldigten, an den ein
Strafbefehl gerichtet wird, nicht gestattet ist, gegen den Strafbefehl in einer anderen als der Verfahrenssprache
schriftlich Einspruch einzulegen, auch wenn er dieser Sprache nicht machtig ist, nicht entgegenstehen, sofern
die zustandigen Behdrden nicht gemall Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie der Auffassung sind, dass der Einspruch im
Hinblick auf das betreffende Verfahren und die Umstande des Einzelfalls ein wesentliches Dokument darstellt.

Zum Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass aus
Art. 3 in Verbindung mit Art. 6 der Richtlinie 2012/13 hervorgeht, dass das Recht von Verdachtigen oder von
beschuldigten Personen zumindest zwei gesonderte Rechte betrifft, und zwar zum einen auf Belehrung tUber
ihre Rechte in Strafverfahren und zum anderen auf Unterrichtung Uber den gegen sie erhobenen Tatvorwurf.
Diese Rechte gelten auch, wenn ein Strafbefehl ergeht, der eine auf Antrag der Staatsanwaltschaft von einem
Gericht wegen geringflgiger Straftaten ohne Verhandlung oder kontradiktorische Erérterung erlassene
vorlaufige Entscheidung darstellt, die nicht vor Ablauf der Einspruchsfrist rechtskraftig wird.

Schlie3lich hat der Gerichtshof entschieden, dass Art. 2, Art. 3 Abs. 1 Buchst. c und Art. 6 Abs. 1 und 3 der
Richtlinie 2012/13 einer Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaats, nach der ein im Rahmen eines Strafverfahrens
Beschuldigter, der in diesem Mitgliedstaat keinen Wohnsitz hat, fur die Zustellung eines an ihn gerichteten
Strafbefehls einen Zustellungsbevollmachtigten benennen muss, nicht entgegenstehen, sofern der Beschuldigte
tatsachlich Gber die volle Frist fur einen Einspruch gegen den Strafbefehl verflgt.

VERKEHR

Auf dem Gebiet des Verkehrs hat das Urteil Wucher Helicopter und Euro-Aviation Versicherung (C-6/14,
EU:C:2015:122) vom 26. Februar 2015 dem Gerichtshof die Gelegenheit geboten, den Begriff ,Fluggast” im Sinne
derVerordnung Nr. 785/2004 tiber Versicherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber®
sowie des Ubereinkommens von Montreal®” auszulegen. Der Ausgangsrechtsstreit betraf den Ersatz des Schadens,
den ein Fachmann fur Lawinensprengungen im Rahmen seiner Arbeit bei einem Hubschrauberflug erlitt. Das
Luftfahrtunternenmen, das der Auffassung war, er sei kein Fluggast, verweigerte den Schadensersatz.

Der Gerichtshof hat erstens ausgefuhrt, dass der Insasse eines von einem Luftfahrtunternehmen der Union
gehaltenenHubschraubers, der aufgrund eines zwischenseinem Arbeitgeber und diesem Luftfahrtunternehmen
geschlossenen Vertrags zum Zweck der Wahrnehmung einer besonderen Aufgabe, wie derjenigen, wahrend
des Fluges die Tur zu 6ffnen und offen zu halten, um dem Sprengbefugten den Abwurf der Sprengladung zu
ermdglichen, ,Fluggast” im Sinne von Art. 3 Buchst. g der Verordnung Nr. 785/2004 ist. Denn zum einen gehort
dieser Insasse nicht zur Gruppe der Flugbesatzungsmitglieder, da er keine das Fuhren des Luftfahrzeugs
betreffenden Aufgaben wahrnimmt. Zum anderen kann er nicht schon deshalb als Kabinenbesatzungsmitglied
eingestuft werden, weil er auf Anweisung des Piloten die TUr zu 6ffnen hat, da der Pilot als Kommandant stets
berechtigt ist, allen an Bord eines Luftfahrzeugs befindlichen Personen Anweisungen zu erteilen.

66| Verordnung (EG) Nr. 785/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 Uber Versicherungsanforderungen an
Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber (ABI. L 138, S. 1).

67| Ubereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften Giber die Beférderung im internationalen Luftverkehr, am 28. Mai 1999 in
Montreal geschlossen, von der Europaischen Gemeinschaft am 9. Dezember 1999 auf der Grundlage von Art. 300 Abs. 2 EG unterzeichnet
und in ihrem Namen mit dem Beschluss 2001/539/EG des Rates vom 5. April 2001 (ABI. L 194, S. 38) genehmigt.
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Zweitens hat der Gerichtshof nach Bejahung seiner Zustandigkeit fur die Auslegung des Ubereinkommens
von Montreal als eines integralen Bestandteils der Unionsrechtsordnung entschieden, dass eine Person,
die unter den Begriff des Fluggasts im Sinne von Art. 3 Buchst. g der Verordnung Nr. 785/2004 fallt, auch
unter den Begriff des Reisenden im Sinne von Art. 17 des Ubereinkommens fallt, sofern sie aufgrund eines
Beforderungsvertrags im Sinne von Art. 3 des Ubereinkommens beférdert wurde. Denn nach Art. 3 Abs. 1 und
2 des Ubereinkommens von Montreal ist die Stellung als Reisender zwar an die Aushandigung eines Einzel-
oder Sammelbeférderungsscheins gekniipft, doch ergibt sich aus Art. 3 Abs. 5 des Ubereinkommens, dass die
NichtbeachtungderAbs. 1 bis4diesesArtikelswederdenBestand nochdie Wirksamkeitdes Beférderungsvertrags
berlhrt. Liegt also ein Beférderungsvertrag vor und sind alle weiteren Voraussetzungen fur die Anwendung
des Ubereinkommens erfullt, findet dieses unabhéngig von der Form des Beférderungsvertrags Anwendung.

WETTBEWERB

KARTELLE

Im Urteil InnoLux/Kommission (C-231/14 P, EU:C:2015:451) vom 9. Juli 2015 hat sich der Gerichtshof, der mit
einem Rechtsmittel gegen ein Urteil des Gerichts® befasst war, mit dem dieses einen Beschluss der Kommission
zur Feststellung eines Kartells auf dem weltweiten Markt fur Bildschirme mit FlUssigkristallanzeige (LCD) teilweise
bestatigt hatte, zur Methode der Berechnung einer GeldbufSe fiir einen Verstofs gegen die Wettbewerbsregeln gedul3ert,
und zwar insbesondere zur Bestimmung des nach Ziff. 13 der Leitlinien fUr das Verfahren zur Festsetzung von
Geldbul3en® insoweit malRgebenden ,Umsatzes”.

Das Gericht hatte u. a. entschieden, dass die Kommission, soweit die vom Kartell betroffenen LCD von den
aullerhalb desEuropdischenWirtschaftsraums (EWR)ansassigen Tochtergesellschaften der RechtsmittelfUhrerin
in die im EWR verkauften Endprodukte eingebaut wurden, diese Umsdtze bei der Festsetzung der Geldbul3e
zu Recht berucksichtigt habe. Die Rechtsmittelfuhrerin begrindete ihr Rechtsmittel damit, dass diese Verkaufe
nicht im Zusammenhang mit der streitigen Zuwiderhandlung stiinden.

Der Gerichtshof hat unter Bestatigung der vom Gericht vertretenen Auslegung festgestellt, dass es dem mit
Art. 23 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1/20037° verfolgten Ziel zuwiderlaufen wirde, wenn bei vertikal integrierten
Kartellteilnehmern, nur weil sie die Produkte, auf die sich die Zuwiderhandlung bezog, auRerhalb des EWR in
Endprodukte eingebaut haben, der Anteil am Wert der mit diesen Endprodukten im EWR erzielten Umsatze
bei der Berechnung der Geldbul3e nicht bertcksichtigt wirde. Denn vertikal integrierte Unternehmen kénnen
aus einer horizontalen Preisabsprache nicht nur bei Verkdufen an unabhangige Dritte Nutzen ziehen, sondern
auch auf dem Markt, der den Verarbeitungserzeugnissen nachgelagert ist, in deren Zusammensetzung die
Produkte, auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht, eingehen.

Der Gerichtshof hat sodann die Feststellung des Gerichts bestatigt, dass die Verkdufe der Endprodukte
den Wettbewerb im EWR verfalscht haben, obwohl sie nicht auf dem Markt des von der Zuwiderhandlung
betroffenen Produkts erfolgt sind. Ferner wirde eine Nichtberucksichtigung dieser Umsatze bei der Festsetzung
der GeldbuRe dazu fuhren, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Zuwiderhandlung kunstlich geschmalert

68| Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2014, InnoLux/Kommission (I-91/11, EU:T:2014:92). Vgl. auch Jahresbericht 2014, S. 135 ff.

69| Leitlinien fur das Verfahren zur Festsetzung von GeldbuBen gemaR Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 (ABI.
2006, C 210, S. 2).

70| Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchfiihrung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten
Wettbewerbsregeln (ABI. L 1, S. 1).
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und eine Geldbul3e verhangt wirde, die in keinem wirklichen Zusammenhang mit der Reichweite des Kartells
auf diesem Gebiet stiinde.

SchlieBlich hat der Gerichtshof hervorgehoben, dass die Kommission fur die Anwendung von Art. 101 AEUV
auf das fragliche Kartell, das aullerhalb des EWR vorgenommene interne Verkaufe implizierte, zustandig war,
da die Kartellteilnehmer das Kartell mit weltweiter Tragweite im EWR durchgefuhrt haben, indem sie dort LCD
unmittelbar an Drittunternehmen verkauften. Unter diesen Umstanden muss der zugrunde gelegte Umsatz
die wirtschaftliche Bedeutung der Zuwiderhandlung und das relative Gewicht der RechtsmittelfUhrerin daran
wiedergeben, was im vorliegenden Fall die BerUcksichtigung der mit den fraglichen Endprodukten erzielten
Umsatze rechtfertigte.

MISSBRAUCH EINER BEHERRSCHENDEN STELLUNG

Im Urteil Huawei Technologies (C-170/13, EU:C:2015:477) vom 16. Juli 2015 hat sich der Gerichtshof mit der
Frage beschaftigt, ob und unter welchen Voraussetzungen die Erhebung einer Patentverletzungsklage gegen den
Inhaber eines standardessenziellen Patents den Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellt. Die Klagerin des
Ausgangsverfahrens ist ein weltweit auf dem Telekommunikationssektor tatiges Unternehmen und Inhaberin
eines europaischen Patents, das sie beim European Telecommunication Standards Institute (ETSI) als fUr einen
von diesem normierten Standard essenzielles Patent anmeldete. Nach den ETSI-Verfahrensregeln hat sich
dieses Unternehmen verpflichtet, Dritten zu FRAND-Bedingungen (fair, reasonable and non-discriminatory)
Lizenzen zu erteilen. Nachdem es, ohne solche Lizenzen erteilt zu haben, festgestellt hatte, dass Wettbewerber
Produkte mit einer diesen Standard nutzenden Software vertrieben, ohne ihm LizenzgebUhren zu zahlen,
verhandelte es zundchst mit diesen Unternehmen, um eine Einigung zu erzielen, erhob dann aber eine
Patentverletzungsklage bei einem nationalen Gericht. Das vorlegende Gericht wollte wissen, ob eine solche
Klage als Missbrauch einer beherrschenden Stellung anzusehen ist.

Hierzu hat der Gerichtshof ausgefihrt, dass Klagen auf Unterlassung oder Ruckruf keinen Missbrauch einer
beherrschenden Stellung darstellen, da erstens der Patentinhaber vor Erhebung der Klage den Verletzer
auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hingewiesen hat und ihm, nachdem er seinen Willen zum
Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schlieBBen, ein konkretes schriftliches
Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebuhr sowie die Art und
Weise ihrer Berechnung angegeben hat und zweitens der Patentverletzer, wahrend er das betreffende Patent
weiter benutzt hat, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemals den in dem betreffenden Bereich anerkannten
geschaftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagiert hat. Der Gerichtshof hat darauf
hingewiesen, dass sich der angebliche Verletzer, wenn er das ihm unterbreitete Angebot nicht annimmt, auf
den missbrauchlichen Charakter einer solchen Klage nur berufen kann, wenn er dem Patentinhaber innerhalb
einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht.

Sodann hat der Gerichtshof entschieden, dass das Verbot des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung
es unter solchen Umstanden einem Unternehmen in beherrschender Stellung nicht verbietet, eine Klage
auf Rechnungslegung bezlglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent oder auf
Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben. Eine solche Klage hat namlich keine unmittelbaren
Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem
Markt bleiben.

Im Urteil Post Danmark (C-23/14, EU:C:2015:651) vom 6. Oktober 2015 hat der Gerichtshof die Vorschriften
uber den Missbrauch einer beherrschenden Stellung bei Treuerabatten ausgelegt. Im Ausgangsverfahren ging es
um das Rabattsystem eines danischen Postunternenmens mit beherrschender Stellung auf dem Markt fur
die Zustellung von Postsendungen an danische Empfanger. Dieses Rabattsystem war durch eine Staffelung
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der Rabattsatze nach einer Skala von 6 % bis 16 % gekennzeichnet, durch einen Vorbehalt in dem Sinne, dass
das Unternehmen in beherrschender Stellung am Ende des Referenzzeitraums eine Anpassung vornahm, und
eine Ruckwirkung in dem Sinne, dass der am Jahresende festgelegte Rabattsatz, wenn die zunachst festgelegte
Schwelle von Sendungen Uberschritten wurde, auf alle im betreffenden Zeitraum aufgegebenen Sendungen
Anwendung fand.

Zunachst hat der Gerichtshof zu der Frage, ob diese Rabatte eine Verdrangungswirkung entfalten konnten,
ausgefuhrt, dass der auf die Vertragspartner des Unternehmens in beherrschender Stellung ausgelbte
Druck wegen der Ruckwirkung der Rabatte besonders stark sein kann. Auf diese Weise kdnnen auch
schon verhaltnismallig geringe Veranderungen bei den Verkdufen Uberproportionale Auswirkungen fur
die Vertragspartner des Unternehmens in beherrschender Stellung haben, und zwar erst recht, wenn dem
System, wie hier, ein verhaltnismaRig langer Referenzzeitraum zugrunde liegt. Ein solches System erleichtert es
folglich dem beherrschenden Unternehmen, seine eigenen Kunden an sich zu binden sowie die Kunden seiner
Wettbewerber anzulocken.

Zum Umfang der beherrschenden Stellung des Postunternehmens hat der Gerichtshof festgestellt, dass sich ein
Unternehmen, das einen besonders hohen Marktanteil hat, dadurch in einer Position der Starke befindet, die es
zu einem nicht zu Ubergehenden Geschaftspartner macht und ihm die Unabhéngigkeit des Verhaltens sichert.
Der Wettbewerb auf dem Markt ist bereits erheblich eingeschrankt, so dass das betreffende Rabattsystem
den Bezug bei konkurrierenden Unternehmen erschwert und eine wettbewerbswidrige Verdrangungswirkung
entfaltet. Dass ein solches Rabattsystem die Mehrheit der Kunden erfasst, kann einen nutzlichen Hinweis auf
den Umfang dieser Praxis und ihre Auswirkungen auf den Markt darstellen.

Zur Anwendung des Kriteriums des ebenso leistungsfahigen Wettbewerbers hat der Gerichtshof ausgefuhrt,
dass sich keine Rechtspflicht, die Feststellung der Missbrauchlichkeit von Rabattsystemen marktbeherrschender
Unternehmen wie des hier in Rede stehenden stets darauf zu stUtzen, ermitteln Idsst. In einer Situation, die
sich durch einen sehr groBen Marktanteil des marktbeherrschenden Unternehmens und durch strukturelle
Vorteile aufgrund des gesetzlichen Monopols dieses Unternehmens, unter das 70 % der Sendungen auf
dem betreffenden Markt fielen, auszeichnet, ist die Anwendung des Kriteriums des ebenso leistungsfahigen
Wettbewerbers nicht sachgerecht, da die Struktur des Marktes den Eintritt eines ebenso leistungsfahigen
Wettbewerbers praktisch unmaoglich macht.

SchlieBlich hat der Gerichtshof festgestellt, dass die wettbewerbsschadigende Wirkung eines solchen
Rabattsystems in den Anwendungsbereich von Art. 82 EG fallt, wenn sie wahrscheinlich ist, ohne dass
nachgewiesen werden musste, dass sie schwerwiegend oder bedeutend ist.

VERFAHREN ZURANWENDUNG DERWETTBEWERBSREGELN

Im Urteil Deutsche Bahn u. a./Kommission (C-583/13 P, EU:C:2015:404) vom 18. Juni 2015 hat sich der
Gerichtshof zu den Garantien geduBert, die die Nachprifungsbefugnis der Kommission in einem Verfahren
zur Anwendung der Wettbewerbsregeln eingrenzen. Im Ausgangsrechtsstreit ging es um drei Beschlisse der
Kommission, mit denen diese einem Eisenbahnunternehmen aufgab, Nachprifungen bezlglich verschiedener
Missbrauche einer beherrschenden Stellung zu dulden. Das Gericht”' wies die Klage auf Nichtigerklarung dieser
Beschlusse ab. In seinem Rechtsmittelurteil hat der Gerichtshof das Urteil des Gerichts wegen Verletzung der
Verteidigungsrechte des Unternehmens teilweise aufgehoben.

Der Gerichtshof hat zunachst den Teil des Urteils des Gerichts bestatigt, mit dem dieses festgestellt hatte, dass
weder der Grundsatz der Unverletzlichkeit der Wohnung noch der des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes

71| Urteil des Gerichts vom 6. September 2013, Deutsche Bahn u. a./Kommission (1-289/11, 7-290/11 und 1-521/11, EU:T:2013:404).

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-583/13 P
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-289/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-290/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-521/11

RECHTSPRECHUNG GERICHTSHOF

dadurch verletzt wurden, dass die Kommission nicht vorab eine richterliche Genehmigung eingeholt hatte oder
dass die Kontrolle durch den Unionsrichter erst im Nachhinein erfolgt. Bei der Prifung, ob diese Grundsatze
gewahrt wurden, ist namlich auf den Umfang der Kontrolle, die sich auf samtliche tatsachlichen und rechtlichen
Gesichtspunkte beziehen und im Fall einer festgestellten Regelwidrigkeit eine angemessene Wiedergutmachung
ermoglichen muss, und nicht auf deren Zeitpunkt abzustellen. Der Unionsrichter, der Uber eine gegen einen
Nachprifungsbeschluss erhobene Nichtigkeitsklage entscheidet, Ubt eine Kontrolle sowohl in rechtlicher als
auch in tatsachlicher Hinsicht aus und ist befugt, Beweise zu wirdigen und den angefochtenen Beschluss
fur nichtig zu erklaren. AulRerdem haben die Unternehmen, an die ein Nachprufungsbeschluss gerichtet ist,
die Moglichkeit, dessen RechtmaBigkeit anzufechten, und zwar unmittelbar nach seiner Mitteilung, so dass
sie nicht den Erlass der abschlielenden Entscheidung der Kommission Uber die mutmaliliche Verletzung der
Wettbewerbsregeln abwarten mussen, um eine Nichtigkeitsklage bei den Unionsgerichten zu erheben.

Der Gerichtshof hat allerdings darauf hingewiesen, dass sich, auch wenn die Effektivitat einer Nachprafung
voraussetzt, dass die Kommission den damit beauftragten Bediensteten vor der Nachprifung alle
Informationen erteilt, aufgrund deren diese das Wesen und den Umfang der etwaigen Zuwiderhandlung gegen
die Wettbewerbsregeln verstehen kénnen, sowie Informationen Uber den Ablauf der Nachpruifung selbst gibt,
die Gesamtheit dieser Informationen doch allein auf den Gegenstand der Nachprifung beziehen muss, die
durch den Beschluss angeordnet worden ist. Da die Bediensteten der Kommission hier aber zuvor Uber das
Vorliegen einer anderen Beschwerde unterrichtet worden waren und Unterlagen beschlagnahmt hatten, die
aullerhalb des Gegenstands des Nachprtfungsbeschlusses lagen, wurden damit die Begrindungspflicht und
die Verteidigungsrechte des betroffenen Unternenmens verletzt.

STAATLICHE BEIHILFEN

Das Urteil BWG (C-39/14, EU:C:2015:470) vom 16. Juli 2015 erging auf ein Vorabentscheidungsersuchen
eines deutschen Gerichts, das vom Gerichtshof wissen wollte, ob die nationale Rechtsvorschrift, die es zum
Schutz der Interessen der landwirtschaftlichen Betriebe einer dem Staat zuzurechnenden Einrichtung verbietet, ein
landwirtschaftliches Grundstick an den Héchstbietenden einer 6ffentlichen Ausschreibung zu verkaufen, wenn dessen
Angebot nach Ansicht der zustandigen 6rtlichen Behorde in einem groben Missverhaltnis zu dem geschatzten
Wert des GrundstUcks steht, als staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV qualifiziert werden kann.

Indiesem Zusammenhang hat der Gerichtshofzunachstdaran erinnert, dass die Veraul3erung eines Grundstticks
oder eines Gebadudes durch die ¢ffentliche Hand an ein Unternehmen Elemente einer staatlichen Beihilfe
umfassen kann, insbesondere wenn sie nicht zum Marktwert erfolgt, und dann erldutert, dass die Anwendung
etwaiger im nationalen Recht enthaltenen Regeln Uber die Berechnung des Marktwerts von Flachen im Hinblick
auf ihre VeraulRerung durch die 6ffentliche Hand nur dann Art. 107 AEUV entspricht, wenn sie in allen Fallen
zu einem maoglichst nahe beim Marktwert liegenden Preis fuhrt. Zu Preisen, die dem tatsachlichen Marktwert
entsprechen, kdnnen mehrere Methoden fuhren.

Die Methode des Verkaufs an den Meistbietenden im Wege eines offenen, transparenten und bedingungsfreien
Ausschreibungsverfahrens lasst, wie bereits in mehreren Rechtssachen entschieden, die Vermutung zu, dass
der Marktpreis dem hochsten Angebot entspricht. Gleichwohl Iasst sich nicht ausschlie3en, dass diese Methode
unter besonderen Umstanden nicht zu einem dem Marktwert des fraglichen Objekts entsprechenden Preis
fuhrt, so dass es gerechtfertigt sein kann, auch andere Faktoren als den Preis zu bertcksichtigen. Dies kann u. a.
dann der Fall sein, wenn das Hochstgebot aufgrund seines offensichtlich spekulativen Charakters deutlich Gber
den sonstigenim Rahmen einer Ausschreibung abgegebenen Preisgeboten und dem geschatzten Verkehrswert
des Objekts liegt. Unter solchen Umstanden ware die Methode des Verkaufs an den Meistbietenden nicht
geeignet, den Marktwert des fraglichen Grundstticks widerzuspiegeln.

Folglich kann eine nationale Regelung, nach der die zustandige nationale Behdrde unter diesen Umstanden
ein nach ihrer Auffassung in einem Missverhaltnis stehendes Angebot ausschlieBen und die Genehmigung des
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Verkaufs des Grundsticks, auf das sich dieses Angebot bezieht, versagen kann, nicht als ,staatliche Beihilfe”
angesehen werden, sofern ihre Anwendung zu einem Preis fuhren kann, der moglichst nahe beim Marktwert
des fraglichen Grundstucks liegt.

STEUERLICHE VORSCHRIFTEN

Auf dem Gebiet der steuerlichen Vorschriften sind vier Urteile zu nennen. Das erste betrifft die Besteuerung
der Verwendung von Kernbrennstoffen, die anderen drei die Mehrwertsteuer.

Im Urteil Kernkraftwerke Lippe-Ems (C-5/14, EU:C:2015:354)”2 vom 4. Juni 2015 hat der Gerichtshof gepruft,
ob die Richtlinien 2003/96 (ber die Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom” und 2008/118
uber das allgemeine Verbrauchsteuersystem’ sowie Art. 107 AEUV oder die Bestimmungen des Euratom-Vertrags

es einem Mitgliedstaat verwehren, eine Steuer auf die Verwendung von Kernbrennstoff zur gewerblichen
Erzeugung von elektrischem Strom zu erheben.

Mit seinem Urteil hat der Gerichtshof geantwortet, dass das Unionsrecht dieser Steuer nicht entgegensteht.

Er hat erstens ausgefuhrt, dass Kernbrennstoff, da dieser Brennstoff nicht in der in der Richtlinie 2003/96
aufgestellten abschlieBenden Liste der Energieerzeugnisse enthalten ist, nicht unter die fur einige dieser
Erzeugnisse vorgesehene Steuerbefreiung fallen kann, die auch nicht analog angewandt werden kann. Daher
kann gleichzeitig eine Steuer auf den Verbrauch elektrischer Energie und eine Steuer auf den zu ihrer Erzeugung
eingesetzten Energietrager, der kein Energieerzeugnis im Sinne der Richtlinie 2003/96 ist, erhoben werden.

Zweitens hat der Gerichtshof festgestellt, dass auch die Richtlinie 2008/118 der streitigen Steuer
nicht entgegensteht, da diese weder den Verbrauch elektrischen Stroms noch den eines anderen
verbrauchsteuerpflichtigen Erzeugnisses (unmittelbar oder mittelbar) betrifft und damit weder eine
Verbrauchsteuer auf elektrischen Strom noch eine ,andere indirekte Steuer” auf dieses Erzeugnis im Sinne der
Richtlinie darstellt. In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof insbesondere bemerkt, dass nicht ersichtlich
ist, dass ein unmittelbarer und untrennbarer Zusammenhang zwischen der Verwendung von Kernbrennstoff
und dem Verbrauch des vom Reaktor eines Kernkraftwerks erzeugten elektrischen Stroms besteht.

Drittens kann diese Kernbrennstoffsteuer dem Gerichtshof zufolge auch nicht als eine nach Art. 107 Abs. 1
AEUV verbotene staatliche Beihilfe eingestuft werden, da es sich nicht um eine selektive Malsnahme handelt.
Viertens hat der Gerichtshof zum Euratom-Vertrag ausgefuhrt, dass die Verwirklichung der Ziele dieses Vertrags
von den Mitgliedstaaten nicht verlangt, den Umfang ihrer Nutzung von Kernbrennstoff beizubehalten oder zu
steigern, und innen nicht verbietet, diese Nutzung zu besteuern, was die Wirkung hatte, diese kostspieliger und
damit weniger attraktiv zu machen.

Im Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt (C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496) vom 16. Juli
2015 hat der Gerichtshof die Art. 4 und 17 der Sechsten Richtlinie’, die den Begriff des Mehrwertsteuerpflichtigen
und das Vorsteuerabzugsrecht betreffen, ausgelegt. In den Ausgangsverfahren stritten zwei Holdinggesellschaften

mit der deutschen Finanzverwaltung Uber die Voraussetzungen fur den Abzug der Mehrwertsteuer, die von

72| Zu dem das Vorabentscheidungsverfahren betreffenden Teil dieses Urteils vgl. Abschnitt V.1, Vorlage zur Vorabentscheidung".

73| Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung
von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABI. L 283, S. 51).

74| Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung der Richtlinie
92/12/EWG (ABI. 2009, L 9, S. 12).

75| Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die
Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABI. L 145, S. 1) in der durch
die Richtlinie 2006/69/EG des Rates vom 24. Juli 2006 (ABI. L 221, S. 9) geanderten Fassung.
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diesen Holdinggesellschaften fur die Beschaffung von Kapital gezahlt wurde, das dem Erwerb von Anteilen
an Tochtergesellschaften in der Rechtsform einer Personengesellschaft dienen sollte, an die sie spater
mehrwertsteuerpflichtige Dienstleistungen erbracht haben.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof zundchst darauf hingewiesen, dass die Mehrwertsteuer nur dann nach
Art. 17 der Sechsten Richtlinie abgezogen werden kann, wenn die Eingangsumsatze direkt und unmittelbar
mit zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsatzen zusammenhangen. Er hat insoweit prazisiert, dass ein
Recht auf Vorsteuerabzug zugunsten des Steuerpflichtigen auch bei Fehlen eines direkten und unmittelbaren
Zusammenhangs zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren Ausgangsumsatzen
dann angenommen wird, wenn die Kosten fur die fraglichen Dienstleistungen zu seinen allgemeinen
Aufwendungen gehoren und - als solche - Kostenelemente der von ihm gelieferten Gegenstande oder
erbrachten Dienstleistungen sind. Solche Dienstleistungen hangen namlich direkt und unmittelbar mit der
wirtschaftlichen Gesamttatigkeit des Steuerpflichtigen zusammen. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass
Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen an ihren Tochtergesellschaften von einer
Holdinggesellschaft getragen werden, die an deren Verwaltung teilnimmt und insoweit eine wirtschaftliche
Tatigkeit ausubt, als der wirtschaftlichen Tatigkeit dieser Gesellschaft zugeordnet anzusehen sind und die fur
diese Kosten bezahlte Mehrwertsteuer ein Recht auf vollstandigen Vorsteuerabzug ertffnet. Dagegen ist das
bloRe Halten von Anteilen an Tochtergesellschaften keine wirtschaftliche Tatigkeit. Ist die Holdinggesellschaft
nur an der Verwaltung einiger ihrer Tochtergesellschaften beteiligt, kann daher die fur die Kosten im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen an ihren Tochtergesellschaften bezahlte Mehrwertsteuer
nur im Verhdltnis zu den ihrer wirtschaftlichen Tatigkeit inharenten Kosten nach von den Mitgliedstaaten
unter Berucksichtigung von Zweck und Systematik der Sechsten Richtlinie festgelegten Aufteilungskriterien
abgezogen werden.

Zum Begriff des Steuerpflichtigen hat der Gerichtshof entschieden, dass Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Sechsten
Richtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, die die in dieser Bestimmung vorgesehene Mdglichkeit,
eine Gruppe von Personen zu bilden, die als ein Mehrwertsteuerpflichtiger behandelt werden kénnen, allein
den Einheiten vorbehalt, die juristische Personen sind und mit dem Organtrager dieser Gruppe durch ein
Unterordnungsverhaltnis verbunden sind, es sei denn, dass diese beiden Anforderungen Malinahmen
darstellen, die fUr die Erreichung der Ziele der Verhinderung missbrauchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen
und der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich und geeignet sind. Der Gerichtshof
hat in diesem Zusammenhang klargestellt, dass diese Bestimmung keine unmittelbare Wirkung hat, weil sie
nicht unbedingt ist.

Im Urteil Taricco u. a. (C-105/14, EU:C:2015:555)vom 8. September 2015 hat der Gerichtshof (GroRe Kammer) zu
einem Vorabentscheidungsersuchen Stellung genommen, mit dem er gefragt worden war, ob das Unionsrecht
einer nationalen Verjdhrungsregelung entgegensteht, nach der die Verjéhrungsfrist fir Mehrwertsteuerdelikte im Fall
einer Unterbrechung nur um ein Viertel ihrer urspringlichen Dauer verldngert werden kann. Das nationale Gericht
stellte fest, dass diese Regelung faktisch zu einer Straflosigkeit von Personen flihre, die Mehrwertsteuerdelikte
begangen hatten, und wollte vom Gerichtshof wissen, ob eine solche Regelung nicht darauf hinauslaufe, die
wirksame Bekdampfung von Mehrwertsteuerbetrug in einer Art und Weise zu behindern, die mit der Richtlinie
2006/112 sowie, allgemeiner, mit dem Unionsrecht unvereinbar sei.

Der Gerichtshof hat diese Frage dahin beantwortet, dass eine solche nationale Regelung die den Mitgliedstaaten
durch Art. 325 Abs. 1 und 2 AEUV auferlegten Verpflichtungen beeintrachtigen kann, falls sie die Verhangung
von wirksamen und abschreckenden Sanktionen in einer betrachtlichen Anzahl von gegen die finanziellen
Interessen der Union gerichteten schweren Betrugsfallen verhindern oder fur die Betrugsfalle zum Nachteil
der finanziellen Interessen des betreffenden Mitgliedstaats langere Verjahrungsfristen als fur die Betrugsfalle
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorsehen sollte, was zu Uberprifen Sache des nationalen
Gerichts ist.
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Diese Schlussfolgerung hat der Gerichtshof damit begriindet, dass die Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Mehrwertsteuer nicht nur allgemein verpflichtet sind, alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, die
geeignet sind, die Erhebung der gesamten in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten geschuldeten Mehrwertsteuer
zu gewahrleisten, sondern auch Betrug bekdampfen mussen. Nach Art. 325 AEUV sind sie verpflichtet, zur
Bekampfung von rechtswidrigen Handlungen, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union richten,
abschreckende und wirksame Malinahmen zu ergreifen; insbesondere mussen sie zur Bekampfung von
Betrug, der sich gegen die finanziellen Interessen der Union richtet, dieselben Mallnahmen ergreifen wie zur
Bekampfung von Betrug, der sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen richtet. Dabei konnen sie zwar
die fur Mehrwertsteuerbetrug geltenden Sanktionen frei wahlen, doch kénnen strafrechtliche Sanktionen
unerldsslich sein, um bestimmte Falle von schwerem Mehrwertsteuerbetrug wirksam und abschreckend zu
bekampfen.

Zu den Folgen einer Feststellung eines Verstof3es gegen Art. 325 AEUV durch das nationale Gericht hat der
Gerichtshof ausgefuhrt, dass dieses Gericht verpflichtet ist, Art. 325 AEUV volle Wirkung zu verleihen, indem es
erforderlichenfalls die Bestimmungen des nationalen Rechts Uber die Verjahrung unangewendet lasst, ohne
dass es die vorherige Beseitigung dieser Bestimmungen auf gesetzgeberischem Wege oder durch irgendein
anderes verfassungsrechtliches Verfahren beantragen oder abwarten musste. Der Gerichtshof hat allerdings
klargestellt, dass das nationale Gericht in diesem letzteren Fall auch darauf achten muss, dass die Grundrechte
der betreffenden Personen beachtet werden. Die Rechte der Angeschuldigten, wie sie von Art. 49 der Charta
gewahrleistet werden, der die Grundsdtze der Gesetzmaligkeit und der VerhaltnismaRigkeitim Zusammenhang
mit Straftaten und Strafen festschreibt, wirden durch eine solche Nichtanwendung des nationalen Rechts
allerdings nicht verletzt.

Im Urteil WebMindLicenses (C-419/14, EU:C:2015:832)® vom 17. Dezember 2015 hat der Gerichtshof
die Auslegung der Verordnung Nr. 904/2010 (ber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden und die
Betrugsbekdmpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer’”” im Rahmen einer Rechtssache prazisiert, in der die
Ubertragung des Know-hows von einem in Ungarn ansassigen Unternehmen an ein in Portugal ansassiges
Unternehmen nicht als ein tatsachlicher wirtschaftlicher Vorgang angesehen wurde, so dass davon auszugehen
war, dass das Know-how vom ungarischen Hoheitsgebiet aus genutzt wurde.

Der Gerichtshof hat entschieden, dass das Unionsrecht dahin auszulegen ist, dass im Fall der Feststellung
einer missbrauchlichen Praxis, die dazu gefuhrt hat, dass als Ort einer Dienstleistung ein anderer Mitgliedstaat
bestimmt wurde als der, der ohne diese missbrauchliche Praxis bestimmt worden ware, die Tatsache,
dass die Mehrwertsteuer in dem anderen Staat gemald dessen Rechtsvorschriften entrichtet wurde, einer
Nacherhebung der Mehrwertsteuer in dem Mitgliedstaat, in dem diese Dienstleistung tatsachlich erbracht
wurde, nicht entgegensteht.

Er hat weiter festgestellt, dass die Verordnung Nr. 904/2010 dahin auszulegen ist, dass die Steuerbehorde
eines Mitgliedstaats, die pruft, ob fur Leistungen, fur die in anderen Mitgliedstaaten bereits Mehrwertsteuer
entrichtet worden ist, Mehrwertsteuer verlangt werden kann, dann verpflichtet ist, an die Steuerbehérden
dieser anderen Mitgliedstaaten ein Auskunftsersuchen zu richten, wenn ein solches Ersuchen nutzlich oder
sogar unverzichtbar ist, um festzustellen, ob in dem erstgenannten Mitgliedstaat Mehrwertsteuer verlangt
werden kann.

76| Zu dem die Grundrechte betreffenden Teil dieses Urteils vgl. Abschnitt | ,Grundrechte”.

77| Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 Uber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden und die
Betrugsbekampfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABI. L 268, S. 1).
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ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN

GEISTIGES EIGENTUM

Im Bereich des geistigen Eigentums verdienen vier Entscheidungen besondere Aufmerksamkeit. Die ersten
beiden betreffen die Gultigkeit von Verordnungen, die im Rahmen des mit dem Ubereinkommen Uber die
Erteilung Europaischer Patente geschaffenen Systems erlassen wurden, die dritte die Richtlinie 2001/29 Uber
das Urheberrecht und die vierte die Weigerung, Auskunft Uber einen mit gefalschten Waren handelnden
Inhaber eines Bankkontos zu erteilen.

Mit zwei Urteilen vom 5. Mai 2015, Spanien/Rat (C-146/13, EU:C:2015:298, und C-147/13, EU:C:2015:299),
hat sich der Gerichtshof (Grolie Kammer) zu den zwei Verordnungen geduf3ert, die zum ,einheitlichen Patent-
Paket” gehdren und den einheitlichen Schutz des mit dem Ubereinkommen Uber die Erteilung Europaischer

Patente (im Folgenden: EPU)”® geschaffenen Patents im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten betreffen, die
Vertragsparteien dieses Ubereinkommens sind und damit an der verstérkten Zusammenarbeit beztglich des
vom Européischen Patentamt (im Folgenden: EPA) geméR diesem Ubereinkommen erteilten Europaischen
Patents teilhaben.

Das Konigreich Spanien hatte zwei Klagen gegen die Verordnungen Nr. 1257/2012 zur Schaffung eines
einheitlichen Patentschutzes” und Nr. 1260/2012 Uber die anzuwendenden Ubersetzungsregelungens
erhoben.

In der Rechtssache C-146/13 machte das Konigreich Spanien geltend, dass das der Erteilung eines Europdischen
Patents vorausgehende Verwaltungsverfahren einer gerichtlichen Kontrolle, die eine korrekte und einheitliche
Anwendung des Unionsrechts und den Schutz der Grundrechte gewahrleisten kdnne, entzogen sei. Der
Gerichtshof hat dieses Vorbringen mit der Begriindung zurlckgewiesen, dass Gegenstand der Verordnung
Nr. 1257/2012 nicht die auch nur teilweise Festlegung der Voraussetzungen fur die Erteilung Europaischer
Patente - diese sind allein im EPU geregelt - ist und dass sie auch nicht das im EPU vorgesehene Verfahren
zur Erteilung Europdischer Patente in das Unionsrecht integriert. Die Verordnung legt lediglich zum einen die
Voraussetzungen fest, unter denen einem zuvor vom EPA nach den Vorschriften des EPU erteilten Europaischen
Patent auf Antrag seines Inhabers einheitliche Wirkung gewahrt werden kann, und definiert zum anderen diese
einheitliche Wirkung.

Das Konigreich Spanien trug ferner vor, dass Art. 118 Abs. 1 AEUV als Rechtsgrundlage fur den Erlass der
angefochtenen Verordnung Nr. 1257/2012 nicht geeignet sei, weil diese keinen einheitlichen Schutz der Rechte
des geistigen Eigentums in der Union gewahrleiste und mit ihr keine Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten zu diesem Zweck vorgenommen werde. Hierzu hat der Gerichtshof festgestellt, dass Art. 118
AEUV nicht zwangslaufig fordert, dass der Unionsgesetzgeber alle Aspekte des Rechts des geistigen Eigentums
vollstandig und erschépfend harmonisiert. Im vorliegenden Fall ist der einheitliche Patentschutz geeignet, einen
unterschiedlichen Patentschutz in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu verhindern, und bezweckt somit
einen einheitlichen Schutz im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AEUV. Diese Einheitlichkeit beruht auf der Bestimmung

78| Ubereinkommen Uber die Erteilung Europaischer Patente, am 5. Oktober 1973 in Miinchen unterzeichnet und am 7. Oktober 1977 in Kraft
getreten.

79| Verordnung (EU)Nr. 1257/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 Uber die Umsetzung der Verstarkten
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (ABI. L 361, S. 1).

80| Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 Uber die Umsetzung der verstarkten Zusammenarbeit im Bereich der
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsregelungen (ABI. L 361, S. 89).
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eines einzigen, im Hoheitsgebiet aller teiinehmenden Mitgliedstaaten anwendbaren nationalen Rechts, dessen
materiell-rechtliche Vorschriften die Rechtsakte, gegen die ein Patent Schutz bietet, sowie dessen Merkmale als
Vermogensgegenstand festlegen.

In der Rechtssache C-147/13 machte das Kdnigreich Spanien geltend, dass mit der Verordnung Nr. 1260/2012
eine Sprachenregelung eingefuhrt worden sei, die Personen benachteilige, deren Sprache keine der
Amtssprachen des EPA, namlich Deutsch, Englisch und Franzésisch, sei. Der Gerichtshof hat hierzu festgestellt,
dass die in den Vertragen enthaltenen Bezugnahmen auf die Verwendung der Sprachen in der Union nicht
als Ausdruck eines allgemeinen Grundsatzes des Unionsrechts angesehen werden kénnen, wonach alles, was
die Interessen eines Unionsburgers berthren kénnte, unter allen Umstanden in seiner Sprache verfasst sein
musse. Im Rahmen der Festlegung der Ubersetzungsregelungen fiir Europaische Patente die Amtssprachen der
Union unterschiedlich zu behandeln, ist geeignet und im Verhaltnis zu dem mit der Verordnung Nr. 1260/2012
verfolgten legitimen Ziel angemessen, das darin besteht, einfache und einheitliche Ubersetzungsregelungen
zu schaffen, und erlaubt tatsachlich eine Vereinfachung des Zugangs insbesondere fur kleine und mittlere
Unternehmen zum durch das Patent gebotenen Schutz, indem die mit den Ubersetzungserfordernissen
verbundenen Kosten reduziert werden.

Entgegen dem Vorbringen des Konigreichs Spanien hat der Gerichtshof erklart, dass Art. 118 Abs. 2 AEUV
die korrekte Rechtsgrundlage fur die Verordnung Nr. 1260/2012, insbesondere fur deren Art. 4 Uber die
Ubersetzung im Falle eines Rechtsstreits, darstellt, da die Verordnung die Einflhrung einheitlicher und
einfacher Ubersetzungsregelungen fur das Europdische Patent bezweckt und die Sprachenregelung fur dieses
Patent durch die Gesamtheit der Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt wird. Art. 4 gehort zu dieser
Sprachenregelung und kann, was die Rechtsgrundlage betrifft, nicht von den Ubrigen Bestimmungen dieser
Verordnung abgetrennt werden.

Im Urteil Copydan Bandkopi (C-463/12, EU:C:2015:144) vom 5. Marz 2015 hat sich der Gerichtshof zur
Verpflichtung zur Zahlung einer Privatkopievergltung, die der Finanzierung des gerechten Ausgleichs gemdfs Art. 5
Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/298" dient, geduRert. Im Ausgangsrechtsstreit hatte ein Unternehmen, das
Mobiltelefone vermarktet, bestritten, eine solche Vergltung fUr Speicherkarten fur eingefuhrte Mobiltelefone
an eine Einrichtung zur Verwaltung von Urheberrechten zahlen zu mussen.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 einer nationalen Regelung,
die fur multifunktionale Trager, wie beispielsweise Speicherkarten von Mobiltelefonen, einen gerechten
Ausgleich fur die Ausnahme vom Vervielfaltigungsrecht in Bezug auf Vervielfaltigungen zum privaten Gebrauch
unabhangig davon vorsieht, ob die primare Funktion dieser Trager die Anfertigung von Kopien zum privaten
Gebrauch ist, nicht entgegensteht, sofern eine der Funktionen dieser Trager, selbst wenn sie sekundarer Natur
ist, esihren Besitzern erlaubt, sie zu diesem Zweck zu nutzen. Der Gerichtshof hat allerdings zum einen prazisiert,
dass die Frage, ob es sich um eine primare oder sekundare Funktion handelt, und die relative Bedeutung
der Eignung des Tragers zur Herstellung von Vervielfaltigungen Auswirkungen auf die Hohe des geschuldeten
gerechten Ausgleichs haben, und zum anderen, dass es, soweit der den Rechtsinhabern entstandene Nachteil
als geringflugig angesehen wirde, moglich ware, dass das Bereitstellen dieser Funktion keine Verpflichtung zur
Zahlung des gerechten Ausgleichs entstehen lasst.

Der Gerichtshof hat weiter ausgefuhrt, dass Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 einer nationalen
Regelung, die Hersteller oder Importeure, die Speicherkarten von Mobiltelefonen mit dem Wissen an
Gewerbetreibende verkaufen, dass sie von diesen weiterverkauft werden sollen, ohne aber Kenntnis davon zu
haben, ob es sich bei den Endabnehmern der Speicherkarten um private oder gewerbliche Kunden handelt,

81| Richtlinie 2001/29/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABI. L 167, S. 10)

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-147/13
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-463/12

RECHTSPRECHUNG GERICHTSHOF

zur Zahlung der Privatkopievergttung verpflichtet, unter bestimmten Umstanden® nicht entgegensteht.
Ferner erlaubt es dieser Artikel in bestimmten Fallen den Mitgliedstaaten, eine Befreiung von der Zahlung des
gerechten Ausgleichs dann vorzusehen, wenn den Rechtsinhabern nur ein geringflgiger Nachteil entsteht.

SchlieBBlich hat der Gerichtshof entschieden, dass die Richtlinie 2001/29 einer nationalen Regelung, die einen
gerechten Ausgleich fur die Ausnahme vom Vervielfaltigungsrecht im Hinblick auf Vervielféltigungen geschutzter
Werke vorsieht, die von einer naturlichen Person auf der Grundlage oder mit Hilfe einer Vorrichtung, die einem
Dritten gehdrt, erstellt werden, nicht entgegensteht. Sie steht jedoch einer Regelung entgegen, die einen
solchen Ausgleich fur Vervielfaltigungen auf der Grundlage von unrechtmafigen Quellen vorsieht.

Im Urteil Coty Germany (C-580/13, EU:C:2015:485) vom 16. Juli 2015 hat sich der Gerichtshof zu der Frage
gedullert, ob Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48% einer Regelung entgegensteht, die es einem Bankinstitut
gestattet, eine Auskunft Uber Namen und Anschrift eines Kontoinhabers, der mit gefalschten Waren handelt, unter
Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern.Im Ausgangsrechtsstreit standen sich ein deutsches Unternehmen,
das Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums ist, und eine deutsche Bank gegenuber, weil diese sich
weigerte, dem Unternehmen Auskunfte Uber den Inhaber eines Bankkontos einer Internetauktionsplattform
zu erteilen, Uber die gefélschte Waren verkauft worden waren.

Wie der Gerichtshof ausgefuhrt hat, ging es in dieser Rechtssache darum, wie die Erfordernisse des Schutzes
verschiedener Grundrechte, namlich zum einen des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf und des Rechts
des geistigen Eigentums und zum anderen des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten, miteinander
in Einklang gebracht werden kdnnen. Der Gerichtshof hat insoweit entschieden, dass Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der
Richtlinie 2004/48 einer nationalen Rechtsvorschrift entgegensteht, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und
bedingungslos gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie Uber Namen und Anschrift
eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern.

Durch diese unbegrenzt und bedingungslos zuldssige Berufung auf das Bankgeheimnis wird namlich
vereitelt, dass die in der Richtlinie 2004/48 vorgesehenen Verfahren und die von den zustandigen nationalen
Behorden - insbesondere wenn sie die Erteilung der erforderlichen Auskinfte nach Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie
anordnen wollen - getroffenen MaRRnahmen den spezifischen Merkmalen jedes Rechts des geistigen
Eigentums und gegebenenfalls dem vorsatzlichen oder nicht vorsatzlichen Charakter der Rechtsverletzung
gebuhrend Rechnung zu tragen vermaogen. Im Rahmen des Art. 8 der Richtlinie 2004/48 garantiert eine solche
Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses zwar das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, sie
ist aber geeignet, zu einer qualifizierten Beeintrachtigung des Grundrechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf
und letztlich des Grundrechts des geistigen Eigentums zu fuhren, die den Inhabern der Rechte des geistigen
Eigentums zustehen. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass eine solche nationale Regelung nicht dem
Erfordernis entspricht, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen in Art. 8 der Richtlinie
2004/48 gegeneinander abgewogenen Grundrechten zu gewahrleisten.

Er hat allerdings prazisiert, dass das vorlegende Gericht zu prifen hat, ob das betreffende nationale Recht
andere Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel enthdlt, die es den zustandigen Justizbehdrden ermdglichen, die

82| Der Gerichtshof hat folgende Voraussetzungen aufgestellt: Die Einfuhrung einer solchen Regelung muss durch praktische Schwierigkeiten
gerechtfertigt sein; die Schuldner der Vergltung mussen von deren Zahlung befreit werden, wenn sie nachweisen, dass sie die
Speicherkarten von Mobiltelefonen an andere als natdrliche Personen zu eindeutig anderen Zwecken als zur Vervielfaltigung zum privaten
Gebrauch geliefert haben, wobei diese Befreiung nicht auf die Lieferung allein an Gewerbetreibende, die bei der Einrichtung, die mit der
Verwaltung der Vergltungen beauftragt ist, angemeldet sind, beschrankt werden darf; diese Regelung muss einen Anspruch auf Erstattung
der Privatkopievergutung vorsehen, der durchsetzbar ist und die Erstattung der gezahlten Vergtung nicht UbermaRig erschwert, wobei
vorgesehen sein kann, dass die Erstattung allein an den Endabnehmer einer solchen Speicherkarte erfolgt, der bei der Einrichtung einen
entsprechenden Antrag stellen muss.

83

Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums (ABI. L 157, S. 45, Berichtigung ABI. L 195, S. 16).
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Erteilung der erforderlichen Auskunfte Uber die Identitat der unter Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 fallenden
Personen nach MafRgabe der spezifischen Merkmale des Einzelfalls anzuordnen.

SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Im Urteil Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650) vom 6. Oktober 2015 hat der Gerichtshof (Grolse Kammer) die
Befugnisse der Kommission und der nationalen Kontrolistellen hinsichtlich der Ubermittiung personenbezogener
Daten durch den Datenschutzbeauftragten in Drittldnder gepruft. Der Gerichtshof war mit einem Ersuchen um
Auslegung von Art. 25 Abs. 6 der Richtlinie 95/46% befasst, wonach die Kommission feststellen kann, dass
ein Drittland ein angemessenes Niveau des Schutzes der Ubermittelten Daten gewahrleistet, sowie mit einem
Ersuchen, die Gultigkeit der Entscheidung 2000/5208 festzustellen, die von der Kommission auf der Grundlage
von Art. 25 Abs. 6 der Richtlinie 95/46 erlassen worden war. Im Ausgangsrechtsstreit standen sich Herr Schrems,
der das soziale Netzwerk Facebook nutzt, und die irische Kontrollstelle gegentber, weil diese sich geweigert
hatte, eine von Herrn Schrems eingelegte Beschwerde gegen die Ubermittlung personenbezogener Daten
der Nutzer dieses sozialen Netzwerks durch dessen irische Tochtergesellschaft in die USA zu prufen. Nach
Auffassung von Herrn Schrems bietet die Praxis der Vereinigten Staaten keinen ausreichenden Schutz der in
dieses Land Ubermittelten Daten vor Uberwachungstétigkeiten der dortigen Behérden. Die irische Kontrollstelle
hatte die Beschwerde insbesondere mit der Begrindung zurlckgewiesen, die Kommission habe in dieser
Entscheidung festgestellt, dass die Vereinigten Staaten im Rahmen der sogenannten ,Safe-Harbor-Regelung"s®
ein angemessenes Niveau des Schutzes der Ubermittelten personenbezogenen Daten gewadhrleisteten.

Der Gerichtshof hat ausgefuhrt, dass die Ubermittlung personenbezogener Daten aus einem Mitgliedstaat in
ein Drittland eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne von Art. 2 Buchst. b der Richtlinie 95/46
darstellt, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats vorgenommen wird. Daher ist jede nationale Kontrollstelle
befugt, in volliger Unabhangigkeit zu prifen, ob bei einer DatentUbermittlung aus ihrem Mitgliedstaat die in
der Richtlinie aufgestellten Anforderungen eingehalten werden. Liegt eine Entscheidung der Kommission wie
die Entscheidung 2000/520 vor, in der festgestellt wird, dass ein Drittland ein ausreichendes Schutzniveau
gewahrleistet, kann diese Entscheidung Personen, deren Daten in ein Drittland Ubermittelt wurden oder werden
konnten, nicht das in Art. 8 Abs. 1 und 3 der Grundrechtecharta verburgte Recht nehmen, die Kontrollstellen
mit einer Eingabe zum Schutz ihrer Rechte und Freiheiten bei der Verarbeitung dieser Daten zu befassen. Eine
solche Eingabe erfordert eine Prifung der Vereinbarkeit der Entscheidung der Kommission mit dem Schutz der
Privatsphdre sowie der Freiheiten und Grundrechte von Personen, die die befasste Stelle mit aller gebotenen
Sorgfalt durchfuhren muss. Insoweit hat der Gerichtshof klargestellt, dass der Beschwerdefuhrer, wenn diese
Stelle seine Eingabe fur unbegrindet halt, diese Entscheidung vor den nationalen Gerichten anfechten kdnnen
muss. Im gegenteiligen Fall, in dem die Stelle das Vorbringen fur begriindet halt, muss die Kontrollstelle klagen
konnen. Daraus folgt, dass der nationale Gesetzgeber Rechtsbehelfe vorsehen muss, die es der Kontrollstelle
ermoglichen, die von ihr fUr begriindet erachteten Rigen vor den nationalen Gerichten geltend zu machen,
damit diese, wenn sie die Zweifel der Kontrollstelle an der Gultigkeit der Entscheidung der Kommission teilen,
den Gerichtshof insoweit um eine Vorabentscheidung ersuchen kénnen.

Nach einem Hinweis darauf, dass er allein befugt ist, die Ungultigkeit eines Unionsrechtsakts festzustellen, hat
der Gerichtshof die Gultigkeit der Entscheidung 2000/520 der Kommission gepruft. In diesem Zusammenhang

84| Richtlinie 95/46/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natdrlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABI. L 281, S. 31).

85| Entscheidung 2000/520/EG der Kommission vom 26. Juli 2000 gemaR der Richtlinie 95/46/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates Uber die Angemessenheit des von den Grundsatzen des ,sicheren Hafens” und der diesbezUglichen ,Haufig gestellten Fragen” (FAQ)
gewdhrleisteten Schutzes, vorgelegt vom Handelsministerium der USA (ABI. L 215, S. 7).

86| Die Safe-Harbor-Regelung enthdlt eine Reihe von Grundsatzen Uber den Schutz personenbezogener Daten, denen sich amerikanische
Unternehmen freiwillig unterwerfen kénnen.
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hat er ausgefuhrt, dass das von einem Drittland gebotene Schutzniveau nur dann angemessen im Sinne von
Art. 25 der Richtlinie 95/46 ist, wenn das Drittland aufgrund seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder
internationaler Verpflichtungen tatsachlich ein Schutzniveau der Freiheiten und Grundrechte gewahrleistet,
das dem in der Union aufgrund der Richtlinie 95/46 im Licht der Grundrechtecharta garantierten Niveau der
Sache nach gleichwertig ist. Es ist daher Sache der Kommission, den Inhalt der in diesem Land geltenden
Regeln zu prifen und, da diese Veranderungen unterworfen sein kénnen, im Anschluss an den Erlass einer
Entscheidung auf der Grundlage von Art. 25 Abs. 6 der Richtlinie 95/46 in regelmaRigen Abstanden zu prufen,
ob das Schutzniveau nach wie vor angemessen ist. Insoweit hat der Gerichtshof hervorgehoben, dass der
Wertungsspielraum der Kommission eingeschrankt ist, so dass sie eine strikte Kontrolle der Anforderungen aus
Art. 25 der Richtlinie 95/46 vorzunehmen hat. Die Kommission hatte jedoch in der Entscheidung 2000/520 nicht
festgestellt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder
internationaler Verpflichtungen tatsachlich ein angemessenes Schutzniveau gewahrleisten. Die Kommission hat
namlich nicht festgestellt, dass die in Art. 25 der Richtlinie festgelegten Anforderungen von den amerikanischen
Behorden eingehalten werden, so dass die Entscheidung Eingriffe in die Grundrechte von Personen ermdoglicht,
deren Daten in dieses Land Ubermittelt wurden oder werden. Diese Entscheidung ist daher fur ungultig erklart
worden.

Ferner hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Kommission die ihr vom Gesetzgeber Ubertragene Zustandigkeit
Uberschritten hat, soweit die Entscheidung 2000/520 den nationalen Behdrden Befugnisse entzieht, die
ihnen nach der Richtlinie 95/46 fur den Fall zustehen, dass eine Person die GuUltigkeit einer Entscheidung der
Kommission in Frage stellt, und hat diese Entscheidung daher fur ungtltig erklart.

Im Urteil Weltimmo (C-230/14, EU:C:2015:639) vom 1. Oktober 2015 hat sich der Gerichtshof insbesondere
zur Bestimmung des auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemdfs Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
95/46 anzuwendenden Rechts sowie zur Bestimmung der zustdndigen Kontrollstelle und zum Umfang ihrer Befugnisse
geduBert. Im vorliegenden Fall war der fur die Datenverarbeitung Verantwortliche, eine in der Slowakei
eingetragene Gesellschaft, die eine Website zur Vermittlung von in Ungarn gelegenen Immobilien betreibt,
einer Aufforderung, personenbezogene Daten von Inserenten zu léschen, nicht nachgekommen und hatte
diese Daten an Inkassounternehmen Ubermittelt, um die Begleichung unbezahlter Rechnungen zu erwirken.
Die mit Beschwerden der Inserenten befasste Kontrollstelle hatte sich fur zustandig erklart und gegen das
slowakische Unternehmen eine Geldbul3e wegen VerstoRRes gegen das ungarische Gesetz zur Umsetzung der
Richtlinie 95/46 verhangt.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 95/46 die Anwendung
des Datenschutzrechts eines anderen Mitgliedstaats zuldsst als dem, in dem der fur die Datenverarbeitung
Verantwortliche eingetragen ist, soweit dieser mittels einer festen Einrichtung im Hoheitsgebiet dieses
Mitgliedstaats eine effektive und tatsachliche Tatigkeit ausubt, in deren Rahmen diese Verarbeitung
ausgefuhrt wird, selbst wenn die Tatigkeit nur geringflgig ist. Nach Auffassung des Gerichtshofs ist sowohl
der Grad an Bestandigkeit der Einrichtung als auch die effektive Austibung der wirtschaftlichen Tatigkeiten
in diesem anderen Mitgliedstaat unter Beachtung des besonderen Charakters dieser Tatigkeiten und der in
Rede stehenden Dienstleistungen auszulegen, insbesondere bei Unternehmen, die Leistungen ausschlieRlich
Uber das Internet anbieten. Insoweit kann das Vorhandensein eines einzigen Vertreters unter bestimmten
Umstanden ausreichen, um eine feste Einrichtung zu begriinden, wenn dieser mit einem ausreichenden Grad
an Bestandigkeit mit den fur die Erbringung der betreffenden konkreten Dienstleistungen erforderlichen Mitteln
im fraglichen Mitgliedstaat tatig ist. Im vorliegenden Fall hat der Gerichtshof - vorbehaltlich der dem nationalen
Gericht obliegenden Prifung - festgestellt, dass das Immobilienunternehmen, dessen Tatigkeit im Betreiben
von in ungarischer Sprache verfassten Websites zur Vermittlung von in Ungarn belegenen Immobilien besteht,
eine tatsachliche und effektive Tatigkeit in Ungarn ausubt.
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Zur Zustandigkeit und zu den Befugnissen der nach Art. 28 Abs. 4 der Richtlinie 95/46 befassten Kontrollstelle
hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass diese Stelle ihre Untersuchungsbefugnisse unabhangig vom anwendbaren
Recht ausUben kann und noch bevor sie weil3, welches nationale Recht auf die fragliche Verarbeitung
anzuwenden ist. Wenn sie jedoch zu dem Schluss gelangen sollte, dass das Recht eines anderen Mitgliedstaats
anwendbar ist, darf sie keine Sanktionen auerhalb des Hoheitsgebiets ihres Mitgliedstaats verhangen. In
einer solchen Situation obliegt es ihr in Wahrnehmung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit, die Art. 28
Abs. 6 dieser Richtlinie vorsieht, die Kontrollstelle dieses anderen Mitgliedstaats zu ersuchen, einen moglichen
Verstol3 gegen dieses Recht festzustellen und Sanktionen zu verhdangen, wenn das nach diesem Recht zuldssig
ist, und sich dabei gegebenenfalls auf die ihr Gbermittelten Informationen zu stitzen.

CHEMISCHE STOFFE

Im Urteil FDC und FMB (C-106/14, EU:C:2015:576) vom 10. September 2015 hat der Gerichtshof die Verordnung
REACH®” ausgelegt, und zwar im Hinblick auf die Verpflichtung, es der Europdischen Chemikalienagentur mitzuteilen,
wenn ,Erzeugnisse” in komplexen Produkten besonders besorgniserregende Stoffe in einer Konzentration von mehr
als 0,1 % enthalten, und Abnehmer und Verbraucher insoweit ausreichend zu informieren. Im Ausgangsverfahren
stritten der franzosische Staat und zwei franzosische Unternehmensverbdnde uber den Umfang dieser
Verpflichtung im Zusammenhang mit der Einfuhr von aus mehreren Erzeugnissen bestehenden komplexen
Produkten.

Der Gerichtshof hat zunachst darauf hingewiesen, dass die Verordnung, die in Art. 3 Nr. 3 den Erzeugnisbegriff
als einen Gegenstand definiert, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberflache oder Gestalt erhalt,
die in groBerem Mal3e als die chemische Zusammensetzung seine Funktion bestimmt, keine Vorschrift enthalt,
die speziell den Fall eines komplexen Produkts regelt, das mehrere Erzeugnisse enthdlt. Infolgedessen gilt die
Einstufung als Erzeugnis fur jeden diesen Kriterien entsprechenden Gegenstand, der zu einem Bestandteil eines
komplexen Produkts wird, weiter, es sei denn, er wird infolge des Herstellungsverfahrens zu Abfall oder verliert
die Form, Oberflache oder Gestalt, die seine Funktion in groRerem Maf3 als die chemische Zusammensetzung
bestimmt.

Sodann hat der Gerichtshof erklart, dass sich die dem Produzenten obliegende Unterrichtungspflicht nur auf
die von ihm selbst produzierten oder zusammengesetzten Erzeugnisse bezieht. Dagegen gilt sie nicht fur ein
Erzeugnis, das, auch wenn dieser Produzent es als Vorleistung verwendet hat, von einem Dritten produziert
wurde. Wird das Erzeugnis in der Folge von einem zweiten Produzenten als Vorleistung bei der Herstellung
eines komplexen Produkts verwendet, ist dieser zweite Produzent nicht verpflichtet, das Vorhandensein des
fraglichen Stoffes in diesem Erzeugnis mitzuteilen. Eine solche Mitteilung wirde nédmlich die vom Produzenten
des betreffenden Erzeugnisses gemachte Mitteilung verdoppeln.

Die Unterrichtungspflicht obliegt auch dem Importeur eines Produkts, das sich aus mehreren Erzeugnissen
zusammensetzt. Schliel3lich obliegt die Informationspflicht gegentiber den Abnehmern und den Verbrauchern
des Erzeugnisses jeder zur Lieferkette gehdrenden Person, sofern sie ein Erzeugnis Dritten bereitstellt.

87| Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europdischen Agentur fiir chemische Stoffe, zur Anderung
der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der
Kommission (ABI. L 396, S. 1) in der durch die Verordnung (EU) Nr. 366/2011 der Kommission vom 14. April 2011 (ABI. L 101, S. 12)
geanderten Fassung.
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WIRTSCHAFTS- UND WAHRUNGSPOLITIK

Im Urteil Gauweiler u. a. (C-62/14, EU:C:2015:400) vom 16. Juni 2015 hat der Gerichtshof (GroRe Kammer) die
Gultigkeit der Beschlisse des Rates der Europdischen Zentralbank (im Folgenden: EZB) tber das ,OMT-Programm?e8
gepruft, mit denen das Europdische System der Zentralbanken (im Folgenden: ESZB) dazu ermdchtigt wird,
unter bestimmten Bedingungen Staatsanleihen von Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets an den
Sekundarmarkten zu erwerben.

Dieses zum Zeitpunkt der Klageerhebung in einer Pressemitteilung angekindigte und nicht durchgefuhrte
Ankaufprogramm soll Stérungen des geldpolitischen Transmissionsmechanismus beheben, die durch
die besondere Situation der Staatsanleihen bestimmter Mitgliedstaaten hervorgerufen werden, und die
Einheitlichkeit der Geldpolitik sicherstellen.

Im Rahmen der Prufung, ob dieses Programm eine Ultra-vires-Handlung darstellt und die deutsche
Verfassungsidentitat beeintrachtigt, befragte das Bundesverfassungsgericht den Gerichtshof insbesondere
nach den Grenzen des Mandats der EZB zur Wahrungspolitik, wie es in den Art. 119 AEUV und 127 Abs. 1 und
2 AEUV sowie den Art. 17 bis 24 des Protokolls Uber das ESZB und die EZB festgelegt ist. Ferner ersuchten
die deutschen Verfassungsrichter den Gerichtshof, zu prufen, ob dieses Programm mit dem in Art. 123 AEUV
verankerten Verbot monetarer Haushaltsfinanzierung vereinbar ist.

Der Gerichtshof hat zundchst bestatigt, dass die Union nach den Art. 3 Abs. 1 Buchst. ¢ AEUV und 119
Abs. 2 AEUV Uber eine ausschliel3liche Zustandigkeit zur Festlegung und Ausfuhrung einer einheitlichen
Wahrungspolitik verfUgt und dass diese vom ESZB in unabhangiger Weise, aber unter der Kontrolle des
Unionsrichters wahrgenommen wird.

Zu den Befugnissen des ESZB hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass das OMT-Programm in Anbetracht
seiner Ziele und der zu seiner Erreichung vorgesehenen Mittel zum Bereich der Wahrungspolitik gehort.

Mit diesem Programm soll namlich sowohl eine ordnungsgemaf3e geldpolitische Transmission als auch die
Einheitlichkeit der Geldpolitik sichergestellt werden - ein Ziel, das der Gewahrleistung der Preisstabilitat als
dem vorrangigen Ziel der Geldpolitik der Union zugerechnet werden kann. Eine Stérung des geldpolitischen
Transmissionsmechanismus ist geeignet, die Entscheidungen des ESZB in einem Teil des Euro-Wahrungsgebiets
ins Leere gehen zu lassen und damit die Einheitlichkeit der Geldpolitik zu beeintrachtigen. Was ferner die Mittel
betrifft, die zur Erreichung dieser Ziele eingesetzt werden sollen, so gehoren geldpolitische Outright-Geschafte
an den Sekundarmarkten fUr Staatsanleihen zu den geldpolitischen Instrumenten nach Art. 18 Abs. 1 des
Protokolls Uber das ESZB und die EZB. Weder der Umstand, dass die Stabilitat des Euro-Wahrungsgebiets zur
Wirtschaftspolitik gehort, noch die Selektivitat des OMT-Programms oder der Umstand, dass die Durchfuhrung
eines solchen Programms von der vollstandigen Einhaltung makrodkonomischer Anpassungsprogramme der
Europaischen Finanzstabilisierungsfazilitat (im Folgenden: EFSF) und des Europaischen Stabilitatsmechanismus
(im Folgenden: ESM) abhangig ist, kdnnen fur sich allein diese Feststellung in Frage stellen. In Anbetracht dessen
hat der Gerichtshof hervorgehoben, dass der Ankauf von Staatsanleihen an den Sekundarmarkten abhangig
davon, ob er vom ESM oder vom ESZB vorgenommen wird, wegen der jeweils verfolgten unterschiedlichen
Ziele unterschiedlichen Charakter aufweist.

Der Gerichtshof hat sodann festgestellt, dass das fragliche Programm nicht gegen den Grundsatz der
Verhaltnismaliigkeit verstolt. Insoweit hat der Gerichtshof zundchst dem ESZB ein weites Ermessen bei der

88| BeschllUsse des Rates der Europdischen Zentralbank vom 6. September 2012 zu einer Reihe technischer Merkmale der geldpolitischen
Outright-Geschdfte des Eurosystems an den Sekundarmarkten fur Staatsanleihen.
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Durchfihrung eines solchen Programms eingerdumt, da es Entscheidungen technischer Natur treffen und
komplexe Prognosen und Beurteilungen vornehmen muss. Zur Eignung des OMT-Programms zur Erreichung
der vom ESZB verfolgten Ziele hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass der Ankauf von Staatsanleihen der
Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets, die von den durch die EZB als extrem betrachteten Zinssatzen
betroffen sind, an den Sekundarmarkten geeignet ist, die Senkung dieser Zinssatze zu beférdern, indem er
unbegrindete BeflUrchtungen eines Auseinanderbrechens des Euro-Wahrungsgebiets zerstreut. Das ESZB war
daher zu der Annahme berechtigt, dass eine solche Entwicklung der Zinssatze die geldpolitische Transmission
des ESZB beglnstigen und die Einheitlichkeit der Geldpolitik wahren kann. Was die Erforderlichkeit des
fraglichen Programms anbelangt, so konnte dieses Programm, da zum einen die Verpflichtungen, die die EZB mit
der Durchfuhrung eines solchen Programms voraussichtlich eingeht, tatsachlich eingegrenzt und beschrankt
sind und das Programm zum anderen nur zur Anwendung gelangen kann, wenn die Lage bestimmter dieser
Staaten bereits eine Intervention des ESM gerechtfertigt hat, die noch fortdauert, vom ESZB in glltiger Weise
beschlossen werden, ohne vor seiner Durchfuhrung eine quantitative Beschrankung festzulegen, zumal eine
solche geeignet erschiene, die Wirksamkeit dieses Programms zu schwachen. Schlie3lich hat das ESZB die
verschiedenen beteiligten Interessen in der Weise gegeneinander abgewogen, dass vermieden wird, dass sich
bei der Durchfuhrung des fraglichen Programms Nachteile ergeben, die offensichtlich aulder Verhaltnis zu
dessen Zielen stehen.

Zum Verbot der monetdren Finanzierung von Mitgliedstaaten nach Art. 123 AEUV hat der Gerichtshof
erlautert, dass das ESZB nicht rechtmafig Staatsanleihen an den Sekundarmarkten unter Voraussetzungen
erwerben kann, die seinem Tatigwerden in der Praxis die gleiche Wirkung wie ein unmittelbarer Erwerb von
Staatsanleihen von den 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaften und Einrichtungen der Mitgliedstaaten verleihen,
und auf diese Weise die Wirksamkeit des in Art. 123 Abs. 1 AEUV festgelegten Verbots in Frage stellen kann. Da
diese Bestimmung die Mitgliedstaaten dazu anhalten soll, eine gesunde Haushaltspolitik zu befolgen, indem
vermieden wird, dass eine monetare Finanzierung ¢ffentlicher Defizite zu einer Ubermaliigen Verschuldung
oder Uberhohten Defiziten der Mitgliedstaaten fuhren, muss die EZB, wenn sie Staatsanleihen an den
Sekundarmarkten erwirbt, ihr Tatigwerden mit hinreichenden Garantien versehen, um sicherzustellen, dass
es mit diesen Vorgaben in Einklang steht. Was ein Programm wie das in der Pressemitteilung angekindigte
betrifft, konnte das Tatigwerden des ESZB in der Praxis die gleiche Wirkung wie der unmittelbare Erwerb von
Staatsanleihen von den offentlich-rechtlichen Korperschaften und Einrichtungen der Mitgliedstaaten haben,
wenn die Wirtschaftsteilnehmer, die moglicherweise Staatsanleinen auf dem Primarmarkt erwerben, die
Gewissheit hatten, dass das ESZB diese Anleihen binnen eines Zeitraums und unter Bedingungen ankaufen
wlrde, die es diesen Wirtschaftsteilnehmern ermaoglichten, faktisch als Mittelspersonen des ESZB fur den
unmittelbaren Erwerb dieser Anleihen von den 6ffentlich-rechtlichen Korperschaften und Einrichtungen des
betreffenden Mitgliedstaats zu agieren. Da das ESZB aber zum einen beabsichtigt, eine Mindestfrist zwischen
der Ausgabe eines Schuldtitels auf dem Primarmarkt und seinem Ankauf an den Sekundarmarkten einzuhalten,
und zum anderen eine vorherige Ankindigung seiner Entscheidung, solche Ankaufe vorzunehmen, oder des
Volumens der geplanten Ankdufe ausgeschlossen sein soll, 1asst sich durch diese Garantien verhindern, dass
die Emissionsbedingungen fur Staatsanleihen durch die Gewissheit verfalscht werden, dass diese Anleihen
nach ihrer Ausgabe durch das ESZB erworben werden.
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LEIHARBEITNEHMER

Im Urteil AKT (C-533/13, EU:C:2015:173) vom 17. Méarz 2015 hat sich der Gerichtshof (Groke Kammer)
mit der Pflicht zur Uberprifung von Verboten und Einschréinkungen des Einsatzes von Leiharbeit in Art. 4 Abs. 1
der Richtlinie 2008/104% befasst. Der Ausgangsrechtsstreit betraf einen nationalen Tarifvertrag, der eine
Einschrankung des Einsatzes von Leiharbeitnehmern enthielt. Der Gerichtshof wurde befragt, ob diese
unionsrechtliche Bestimmung den Behdrden der Mitgliedstaaten einschliel3lich der nationalen Gerichte die
Verpflichtung auferlegt, alle Bestimmungen des nationalen Rechts unangewendet zu lassen, die Verbote oder
Einschrankungen des Einsatzes von Leiharbeit enthalten, die nicht aus Grinden des Allgemeininteresses im
Sinne von Art. 4 Abs. 1 gerechtfertigt sind.

Der Gerichtshof hat die Auffassung vertreten, dass Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2008/104% in seinem Kontext
betrachtet dahin zu verstehen ist, dass er den Rahmen festlegt, in dem sich die Regelungstatigkeit der
Mitgliedstaaten in Bezug auf Verbote und Einschrankungen des Einsatzes von Leiharbeit abspielen darf, und
nicht den Erlass einer bestimmten Regelung in diesem Bereich vorschreibt, wobei es den Mitgliedstaaten
freisteht, die Verbote und Einschrankungen aufzuheben oder anzupassen, damit sie nach dieser Bestimmung
gerechtfertigt werden konnen. Art. 4 Abs. 1 ist daher nur an die zustandigen Behorden des Mitgliedstaats
gerichtet, indem ihnen eine Uberprifungsverpflichtung auferlegt wird, damit sie sicherstellen, dass etwaige
Verbote und Einschrankungen des Einsatzes von Leiharbeit gerechtfertigt sind, und verpflichtet die nationalen
Gerichte nicht, alle Bestimmungen des nationalen Rechts unangewendet zu lassen, die Verbote oder
Einschrankungen des Einsatzes von Leiharbeit enthalten, die nicht aus Grinden des Allgemeininteresses im
Sinne dieser Bestimmung gerechtfertigt sind.

ARBEITSZEITGESTALTUNG

Im Urteil Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C-266/14, EU:C:2015:578) vom
10. September 2015 hat der Gerichtshof den Begriff , Arbeitszeit” im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88
Uber bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung® bei Arbeitnehmern ohne festen oder gewdhnlichen Arbeitsort
erlautert. Der Ausgangsrechtsstreit betraf Arbeitnehmer, die bei einem in der Installation und Wartung
von Sicherheitssystemen tatigen Unternehmen beschaftigt waren und nach der SchlieBung von dessen
Regionalburos keinen festen Arbeitsplatz mehr hatten. Den Arbeitnehmern stand jeweils ein Firmenfahrzeug
zur Verfugung, mit dem sie taglich von ihrem Wohnort zu den Kunden des Unternehmens fuhren, wobei die
Zeit fur die taglichen Fahrten zwischen ihrem Wohnort und dem Standort des ersten und des letzten Kunden
nicht als Arbeitszeit angerechnet wurde. Das vorlegende Gericht wollte daher vom Gerichtshof wissen, ob die
Fahrzeit Wohnort-Kunden fur diese Arbeitnenmer ,Arbeitszeit” darstellt.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Fahrzeit, die Arbeitnehmer, die - wie die Arbeitnehmer
in der im Ausgangsverfahren fraglichen Situation - keinen festen oder gewdhnlichen Arbeitsort haben, fur die

89| Richtlinie 2008/104/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 Uber Leiharbeit (ABI. L 327, S. 9).

90| Nach dieser Bestimmung sind ,Verbote oder Einschréankungen des Einsatzes von Leiharbeit ... nur aus Grinden des Allgemeininteresses
gerechtfertigt; hierzu zahlen vor allem der Schutz der Leiharbeitnehmer, die Erfordernisse von Gesundheitsschutz und Sicherheit am
Arbeitsplatz oder die Notwendigkeit, das reibungslose Funktionieren des Arbeitsmarktes zu gewahrleisten und eventuellen Missbrauch zu
verhlten”.

91| Richtlinie2003/88/EG des Europaischen Parlamentsund des Ratesvom4.November 2003 Uber bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung
(ABI. L 299, S.9).
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taglichen Fahrten zwischenihrem Wohnort und dem Standort des ersten und des letzten von ihrem Arbeitgeber
bestimmten Kunden aufwenden, Arbeitszeit im Sinne der Richtlinie darstellt.

Der Gerichtshof hat erstens ausgeflhrt, dass Arbeitnehmer, die keinen festen oder gewdhnlichen Arbeitsort
haben, wahrend der gesamten Fahrzeit ihre Tatigkeiten austben oder ihre Aufgaben wahrnehmen, da ihre
Fahrten zu den von inrem Arbeitgeber bestimmten Kunden das notwendige Mittel sind, um an den Standorten
dieser Kunden technische Leistungen zu erbringen. Andernfalls kénnte der Arbeitgeber geltend machen, dass
nur die fUr die Tatigkeit der Installation und Wartung der Sicherheitssysteme aufgewandte Zeit unter den Begriff
der Arbeitszeit falle, was zur Folge hatte, dass dieser Begriff verfalscht und das Ziel des Schutzes der Sicherheit
und der Gesundheit der Arbeitnehmer beeintrachtigt wirde.

Zweitens haben die Arbeitnehmer, da sie wahrend der Fahrten den Anweisungen ihres Arbeitgebers
unterstehen, der die Kundenreihenfolge andern oder einen Termin streichen oder hinzufliigen kann, dabei
nicht die Mdglichkeit, frei Uber ihre Zeit zu verfigen und ihren eigenen Interessen nachzugehen. Sie stehen
also wahrend der Fahrzeiten dem Arbeitgeber zur Verflgung.

Drittens hat der Gerichtshof festgestellt, dass bei einem Arbeitnehmer, der keinen festen Arbeitsort mehr hat
und der seine Aufgaben wahrend der Fahrt zu oder von einem Kunden wahrnimmt, auch davon auszugehen ist,
dass er wahrend dieser Fahrt arbeitet. Denn die Fahrten gehdren untrennbar zum Wesen eines Arbeitnehmers,
der keinen festen oder gewdhnlichen Arbeitsort hat, so dass der Arbeitsort solcher Arbeitnehmer nicht auf die
Orte beschrankt werden kann, an denen sie bei den Kunden ihres Arbeitgebers physisch tatig werden.

MASSENENTLASSUNGEN

In den Urteilen USDAW und Wilson (C-80/14, EU:C:2015:291), Lyttle u. a. (C-182/13, EU:C:2015:317) und Rabal
Cadias (C-392/13, EU:C:2015:318) vom 30. April bzw. 13. Mai 2015 hat der Gerichtshof den Begriff, Betrieb” und
die Methode zur Berechnung der Zahl der entlassenen Arbeitnehmer nach Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a der
Richtlinie 98/59°? erlautert. In diesen Fallen hatten Arbeitnehmer, die von mehreren Betrieben ein und desselben
Unternehmens im Kontext von Sozialpldnen entlassen worden waren und darin eine Massenentlassung sahen,
gegen ihre Arbeitgeber geklagt, weil dem Entlassungsverfahren kein Konsultationsverfahren gemaf Art. 2 der
Richtlinie vorausgegangen sei.

In diesen drei Urteilen hat der Gerichtshof zum Begriff ,Betrieb”, anhand dessen sich bestimmen lasst, ob eine
Massenentlassung vorliegt und damit die Richtlinie anwendbar ist, ausgefuhrt, dass er ein unionsrechtlicher
Begriff ist, der nicht anhand der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bestimmt werden kann. Insoweit hat
der Gerichtshof festgestellt, dass bei einem Unternehmen, das aus mehreren Einheiten besteht, der ,Betrieb”
im Sinne von Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a der Richtlinie 98/59 von der Einheit gebildet wird, der die von
der Entlassung betroffenen Arbeitnehmer zur Erflllung ihrer Aufgabe angehoéren. Zur Beurteilung, ob es sich
um Massenentlassungen handelt, sind nach dieser Vorschrift daher die Entlassungen in jedem Betrieb fur sich
genommen zu berlcksichtigen. Denn eine Auslegung, wonach die Gesamtzahl der in allen Betrieben eines
Unternehmens vorgenommenen Entlassungen zu berucksichtigen ist, wirde zwar die Zahl der Arbeitnehmer,
die in den Genuss des Schutzes der Richtlinie 98/59 gelangen kénnten, erheblich erhéhen, liefe aber anderen
Zielen der Richtlinie - den Schutz der Rechte der Arbeitnehmer in den verschiedenen Mitgliedstaaten im Fall von
Massenentlassungen zu gewahrleisten und die fur die Unternehmen in der Union mit diesen Schutzvorschriften
verbundenen Belastungen einander anzugleichen - zuwider.

92| Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Massenentlassungen
(ABI. L 225,S.16).
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In den Urteilen USDAW und Wilson sowie Lyttle u. a. hat der Gerichtshof daher entschieden, dass Art. 1 Abs. 1
Unterabs. 1 Buchst. a Ziff. ii der Richtlinie 98/59 dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung nicht
entgegensteht, die eine Pflicht zur Information und Konsultation der Arbeitnehmer vorsieht, wenn innerhalb
eines Zeitraums von 90 Tagen mindestens 20 Arbeitnehmer eines einzelnen Betriebs eines Unternehmens
entlassen werden, nicht aber, wenn die Gesamtzahl der Entlassungen in allen Betrieben oder in bestimmten
Betrieben eines Unternehmens innerhalb desselben Zeitraums die Schwelle von 20 Arbeitnehmern erreicht
oder Ubersteigt. Dagegen hat der Gerichtshof im Urteil Rabal Cafias entschieden, dass Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 1
Buchst. a der Richtlinie 98/59 einer nationalen Regelung entgegensteht, die als einzige Referenzeinheit das
Unternehmen und nicht den Betrieb vorsieht, wenn die Anwendung dieses Kriteriums zur Folge hat, dass
das in den Art. 2 bis 4 dieser Richtlinie vorgesehene Informations- und Konsultationsverfahren vereitelt
wird, wahrend die betreffenden Entlassungen, wenn der Betrieb als Referenzeinheit verwendet wirde, als
,Massenentlassungen” im Sinne der Definition in Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a der Richtlinie qualifiziert
werden mussten.

Im Urteil Rabal Cafias hat der Gerichtshof zur Frage der Berticksichtigung von Vertréigen, die fiir eine bestimmte Zeit
oder Tatigkeit geschlossen werden, ausgefuhrt, dass sich der Ausschluss solcher Vertrage vom Anwendungsbereich
der Richtlinie 98/59 eindeutig aus deren Wortlaut und Systematik ergibt. Solche Vertrage enden namlich
nicht auf Initiative des Arbeitgebers, sondern aufgrund der Klauseln, die sie enthalten, oder aufgrund des
anwendbaren Gesetzes zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ablaufen oder zu dem die betreffende Tatigkeit erfullt
ist, so dass fur die Feststellung des Vorliegens von ,Massenentlassungen” im Sinne der Richtlinie individuelle
Beendigungen solcher Vertrage nicht zu berucksichtigen sind.

Ferner hat der Gerichtshof zu der den Grund von Massenentlassungen betreffenden Frage ausgefihrt, dass in
der Richtlinie nur ein einziges qualitatives Kriterium verwendet wird: Der Grund fur die Entlassung darf ,nichtin
der Person der Arbeitnehmer” liegen. Die Einfihrung weiterer Anforderungen wirde den Anwendungsbereich
der Richtlinie beschranken und ware geeignet, das mit ihr verfolgte Ziel des Schutzes der Arbeitnehmer bei
Massenentlassungen zu beeintrachtigen. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass es fur die Feststellung
des Vorliegens von Massenentlassungen im Rahmen von Arbeitsvertragen, die fir eine bestimmte Zeit oder
Tatigkeit geschlossen werden, nicht erforderlich ist, dass sich der Grund flr diese Massenentlassungen aus
demselben Rahmen der kollektiven Einstellung fur die gleiche Dauer oder Tatigkeit ergibt®.

GESUNDHEITSWESEN

Auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ist am 29. April 2015 ein Urteil des Gerichtshofs ergangen, das
besondere Beachtung verdient. Im Urteil Léger (C-528/13, EU:C:2015:288) hat er das Kriterium fir einen
Ausschluss von der Blutspende, ndmlich ein Sexualverhalten mit einem hohen Ubertragungsrisiko fiir durch Blut
Ubertragbare Infektionskrankheiten, erlautert. Im Ausgangsverfahren war die Blutspende, die ein franzdsischer
Staatsangehoriger abgeben wollte, mit der Begrindung abgelehnt worden, dass dieser eine sexuelle Beziehung
zu einem Mann gehabt habe und das franzésische Recht Manner, die derartige sexuelle Beziehungen gehabt
hatten, von der Blutspende ausschlieRBe.

Erstens hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass es Sache des nationalen Gerichts ist, zu entscheiden, ob fur den
Fall, dass ein Mann sexuelle Beziehungen zu Mannern hatte, ein hohes Ubertragungsrisiko fur durch Blut
Ubertragbare schwere Infektionskrankheiten im Sinne von Nr. 2.1 des Anhangs Il der Richtlinie 2004/33%

93| Ein weiteres in diesem Bericht angeflihrtes Urteil betrifft die Sozialpolitik: Urteil vom 9. September 2015, Ferreira da Silva e Brito u. a.
(C-160/14, EU:C:2015:565), dargestellt in den Abschnitten IV ,,Unionsrecht und nationales Recht” und V.1 ,Vorlage zur Vorabentscheidung".

94| Richtlinie 2004/33/EG der Kommission vom 22. Marz 2004 zur Durchfuhrung der Richtlinie 2002/98/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates hinsichtlich bestimmter technischer Anforderungen fur Blut und Blutbestandteile (ABI. L 91, S. 25).
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besteht. Dabei hat das nationale Gericht die epidemiologische Situation in dem betreffenden Mitgliedstaat zu
berucksichtigen und zu Uberprufen, ob diese Daten im Licht der derzeitigen medizinischen, wissenschaftlichen
und epidemiologischen Erkenntnisse nach wie vor belastbar und relevant sind.

Zweitens hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass sich, selbst wenn das nationale Gericht der Ansicht sein
sollte, dass Méanner, die sexuelle Beziehungen zu Mannern hatten, in Frankreich einem hohen Ubertragungsrisiko
fur Krankheiten wie HIV ausgesetzt seien, die Frage stellt, ob die dauerhafte Kontraindikation bei Blutspenden
mit den Grundrechten der Union und insbesondere mit dem in Art. 21 Abs. 1 der Grundrechtecharta
verankerten Verbot der Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung vereinbar ist.

Eine solche dauerhafte Kontraindikation bei Blutspenden, die im Hinblick auf Homosexuelle eine Diskriminierung
wegen der sexuellen Ausrichtung begrinden kann, ist nur gerechtfertigt, wenn sie die Voraussetzungen
des Art. 52 Abs. 1 der Grundrechtecharta erfullt, d. h. dem Gemeinwohl dient. Hierzu hat der Gerichtshof
ausgefuhrt, dass der dauerhafte Ausschluss von der Blutspende darauf abzielt, das Risiko einer Ubertragung
einer Infektionskrankheit auf die Empfanger zu minimieren. Dieser Ausschluss tragt daher zum allgemeinen
Ziel bei, ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen. Dies ist ein Ziel, das die Union in Art. 152 EG
und insbesondere in Abs. 4 Buchst. a und Abs. 5 dieses Artikels sowie in Art. 35 Satz 2 der Grundrechtecharta
anerkennt. Nach diesen Vorschriften muss bei der Festlegung und Durchfuhrung der Politik und MaRnahmen
der Union in allen Bereichen ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt werden. Zur Wahrung des
Grundsatzes der VerhaltnismaRigkeit hat der Gerichtshof festgestellt, dass dieser Grundsatz in einem Fall wie
demdesAusgangsverfahrensnur gewahrtwird, wennsich fur die Empfanger ein hohes Gesundheitsschutzniveau
nicht mit wirksamen Techniken zum Nachweis von HIV und weniger belastenden Methoden als dem dauerhaften
Verbot der Blutspende fur alle Manner, die sexuelle Beziehungen zu Mannern hatten, sicherstellen lasst. In
diesem Zusammenhang hat das nationale Gericht zu prifen, ob es wirksame Techniken zum Nachweis von HIV
gibt, um die Ubertragung eines derartigen Virus auf die Empfénger zu vermeiden. Falls es solche Techniken nicht
geben sollte, hat das nationale Gericht zu prufen, ob es nicht weniger belastende Methoden als den Ausschluss
von der Blutspende gibt, insbesondere, ob moglicherweise anhand des Fragebogens und der personlichen
Befragung durch einen qualifizierten Angehorigen eines Gesundheitsberufs die Verhaltensweisen genauer
identifiziert werden kénnen, die mit einem Gesundheitsrisiko fur die Empfanger verbunden sind.

VERBRAUCHERSCHUTZ

Im Urteil Unicaja Banco und Caixabank (C-482/13, C-484/13, C-485/13 und C-487/13, EU:C:2015:21) vom 21.
Januar 2015 hat der Gerichtshof Art. 6 Abs. T der Richtlinie 93/13 (iber missbrduchliche Klauseln®> im Zusammenhang
mit Verfahren zur Zwangsvollstreckung aus Hypotheken ausgelegt. In den Ausgangsverfahren ging es um eine
spanische Regelung, nach der das nationale Gericht, das mit einem Zwangsvollstreckungsverfahren aus einer
Hypothek befasst ist, verpflichtet ist, die Betrage, die aufgrund der Klausel eines Hypothekendarlehensvertrags

Uber Verzugszinsen, deren Satz das Dreifache des gesetzlichen Zinssatzes Ubersteigt, geschuldet werden, in
Anwendung eines Verzugszinssatzes, der diese Schwelle nicht Uberschreitet, neu berechnen zu lassen.

Der Gerichtshof hat hierzu festgestellt, dass Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13 einer solchen nationalen Regelung
nicht entgegensteht, sofern ihre Anwendung der Wirdigung der Missbrauchlichkeit einer solchen Klausel durch
das nationale Gericht nicht vorgreift und dieses nicht daran hindert, diese Klausel unangewendet zu lassen,
wenn es zu dem Ergebnis kommen sollte, dass sie ,missbrauchlich” ist. Ist das nationale Gericht mit einer
Vertragsklausel Uber Verzugszinsen befasst, deren Zinssatz niedrigeristals derim nationalen Rechtvorgesehene,
hindert die Festlegung dieser gesetzlichen Obergrenze das Gericht namlich nicht daran, die eventuelle
Missbrauchlichkeit dieser Klausel zu wirdigen. Ist der in einer Klausel eines Hypothekendarlehensvertrags
vorgesehene Verzugszinssatz dagegen hoher als der im nationalen Recht und daher zu beschranken, darf dies

95| Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 Uber missbrauchliche Klauseln in Verbrauchervertragen (ABI. L 95, S. 29).
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das nationale Gericht nicht daran hindern, Uber diese MaRnahme der Herabsetzung hinaus alle Konsequenzen
aus der eventuellen Missbrauchlichkeit der diesen Zinssatz beinhaltenden Klausel im Hinblick auf die Richtlinie
93/13 zu ziehen, indem es sie gegebenenfalls fur ungultig erklart.

Im Urteil ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637) vom 1. Oktober 2015 hat der Gerichtshof die
Auslegung von Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 93/13 im Rahmen einer Rechtssache erldautert, in der
es um nationale Rechtsvorschriften ging, die es einem Notar erlauben, auf einem Vertrag zwischen einem
Gewerbetreibenden und einem Verbraucher die Vollstreckungsklausel anzubringen oder ihre Ldschung zu
verweigern, obwohl keine gerichtliche Kontrolle durchgefuhrt worden ist. Der Ausgangsrechtsstreit betraf
eine Klage auf Aufhebung der Weigerung eines Notars, eine Vollstreckungsklausel zu l6schen, die er auf
dem Schuldanerkenntnis angebracht hatte, das ein Verbraucher auf der Grundlage eines mit einer Bank

geschlossenen Hypothekendarlehensvertrags unterzeichnet hatte.

Der Gerichtshof hat ausgefuhrt, dass die Richtlinie 93/13 nicht die Frage regelt, ob in einer Situation, in der
nationale Rechtsvorschriften dem Notar die Befugnis Ubertragen, auf einem notariell beurkundeten Vertrag die
Vollstreckungsklausel anzubringen und sie spater gegebenenfalls zu I6schen, die Fahigkeit zur Ausibung von
Befugnissen, die unmittelbar zur Rechtsprechungstatigkeit gehoren, auf den Notar auszudehnen ist. Mangels
einer unionsrechtlichen Harmonisierung der nationalen Zwangsvollstreckungsverfahren und der den Notaren
im Rahmen dieser Verfahren zugewiesenen Rolle ist es nach dem Grundsatz der Verfahrensautonomie
Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats, entsprechende Regeln festzulegen,
vorausgesetzt allerdings, dass diese dem Aquivalenzgrundsatz und dem Effektivitatsgrundsatz entsprechen.
Zum Effektivitdtsgrundsatz hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Richtlinie 93/13 in Rechtsstreitigkeiten,
an denen ein Gewerbetreibender und ein Verbraucher beteiligt sind, ein positives, von den Vertragsparteien
unabhangiges Eingreifen durch das mit solchen Rechtsstreitigkeiten befasste nationale Gericht vorschreibt.
Die Wahrung des Effektivitatsgrundsatzes geht aber nicht so weit, eine vollige Untatigkeit des betroffenen
Verbrauchers auszugleichen. Folglich kann es fUr sich genommen nicht gegen den Grundsatz der Effektivitat
verstoRRen, wenn der Verbraucher den Schutz durch die Rechtsvorschriften Gber missbrauchliche Klauseln nur
geltend machen kann, wenn er ein gerichtliches Verfahren insbesondere in Bezug auf die notarielle Urkunde
anstrengt. Ein durch die Richtlinie 93/13 gewahrleisteter effektiver gerichtlicher Rechtsschutz beruht namlich
auf der Pramisse, dass die nationalen Gerichte zuvor von einer der Parteien dieses Vertrags angerufen werden.

WIRTSCHAFTLICHER UND SOZIALER

Auf dem Gebiet des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts hat der Gerichtshof mit dem Urteil Spanien/
Kommission (C-263/13 P, EU:C:2015:415) vom 24. Juni 2015 dem Rechtsmittel des Konigreichs Spanien
gegen ein Urteil des Gerichts® stattgegeben, mit dem dieses die Klagen Spaniens auf Nichtigerkldrung der
Entscheidungen C(2009) 9270, C(2009) 10678 und C(2010) 337 der Kommission liber die Kiirzung der Beteiligung des
Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE), die im Rahmen mehrerer operationeller Programme gewdhrt
worden war®’, abgewiesen hatte.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass die Kommission, wie in den Urteilen Spanien/
Kommission (C-192/13 P, EU:C:2014:2156) und Spanien/Kommission (C-197/13 P, EU:C:2014:2157) ausgefuhrt,

96 | Urteil des Gerichts vom 26. Februar 2013, Spanien/Kommission (I-65/10, T-113/10 und T-138/10, EU:T:2013:93).

97| Entscheidungen der Kommission C(2009) 9270 vom 30. November 2009, C(2009) 10678 vom 23. Dezember 2009 und C(2010) 337
vom 28. Januar 2010 Uber die Kurzung der Beteiligung des Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung (EFRE), die im Rahmen des
operationellen Programms ,Andalusien” des Ziels 1 (1994-1999) gemaR der Entscheidung C(94) 3456 der Kommission vom 9. Dezember
1994, im Rahmen des operationellen Programms ,Baskenland” des Ziels 2 (1997-1999) gemaR der Entscheidung C(1998) 121 der
Kommission vom 5. Februar 1998 und im Rahmen des operationellen Programms ,Gemeinschaft Valencia” des Ziels 1 (1994-1999) gemaR
der Entscheidung C(1994) 3043/6 der Kommission vom 25. November 1994 gewahrt worden war.
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seit dem Jahr 2000 verpflichtet ist, beim Erlass einer Entscheidung Uber eine Finanzkorrektur eine gesetzliche
Frist einzuhalten, und dass die Dauer dieser Frist in Abhdngigkeit von der geltenden Regelung schwankt.

Er hat zum einen ausgefihrt, dass die Kommission im vorliegenden Fall gemald Art. 100 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 1083/2006% binnen sechs Monaten nach der Anhorung Uber die finanzielle Berichtigung entscheidet
und diese Frist, wenn keine Anhérung stattfindet, zwei Monate nach dem Datum des von der Kommission
versandten Einladungsschreibens beginnt, und zum anderen, dass diese Bestimmung seit dem 1. Januar 2007
galt, und zwar auch fur Programme vor dem Zeitraum 2007-2013. Die streitigen Entscheidungen waren jedoch
nicht innerhalb dieser vom Gesetzgeber gesetzlich vorgeschriebenen Frist erlassen worden. Da dies eine
Verletzung wesentlicher Formvorschriften darstellt und der Gerichtshof die Konsequenzen daraus ziehen und
den mit einem solchen Fehler behafteten Rechtsakt fur nichtig erklaren muss, hat der Gerichtshof entschieden,
dass das Gericht dadurch, dass es die Klagen des Kdnigreichs Spanien abgewiesen hat anstatt den Verstof
gegen wesentliche Formvorschriften, mit dem die streitigen Entscheidungen behaftet waren, zu ahnden, einen
Rechtsfehler begangen hat. AulRerdem hat er auf der Grundlage von Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs
die streitigen Entscheidungen fur nichtig erklart.

Der Gerichtshof hat die Nichtigerklarung dieser Entscheidungen auf einen von Amts wegen gepriften
Rechtsgrund gestutzt, die Parteien aber nicht zuvor zu einer Stellungnahme aufgefordert. In diesem
Zusammenhang hat er darauf hingewiesen, dass der Unionsrichter, auler in besonderen Fallen wie denen,
die u. a. in den Verfahrensordnungen der Unionsgerichte vorgesehen sind, seine Entscheidung nicht auf einen
von Amts wegen gepriften Rechtsgrund stitzen kann, sei er auch zwingenden Rechts, ohne die Parteien zuvor
aufgefordert zu haben, sich dazu zu dul3ern. Hier lag aber seiner Auffassung nach ein solcher besonderer Fall
vor, so dass die Parteien nicht aufzufordern waren, sich zu dem von Amts wegen gepriften Rechtsgrund einer
Verletzung wesentlicher Formvorschriften zu duBern. Denn das Kénigreich Spanien und die Kommission hatten
in den Rechtssachen, in denen die genannten Urteile Spanien/Kommission - die sich im Wesentlichen auf
die gleichen Sach- und Rechtsfragen bezogen - ergangen waren, bereits Gelegenheit, sich in einer streitigen
Verhandlung zu der Frage, innerhalb welcher Frist ein Finanzkorrekturbeschluss zu ergehen hat, zu aulRern.

UMWELT

Im Urteil Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13, EU:C:2015:433) vom 1. Juli 2015 hat
sich der Gerichtshof (GroRe Kammer) mit den in Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2000/60 zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens fir Mafinahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik®® vorgesehenen Pflichten zur
Verbesserung und zur Verhinderung der Verschlechterung von Oberfléichengewdissern befasst.

Im Ausgangsverfahren hatte der Bund fur Umwelt und Naturschutz gegen die Bundesrepublik Deutschland
geklagt, weil diese drei in der Vertiefung verschiedener Teile der Weser bestehende Vorhaben genehmigt
hatte, die die Durchfahrt groRerer Containerschiffe ermoglichen sollen. Die zustandige nationale Behdrde
hatte die Auffassung vertreten, dass diese Vorhaben hydrologische und morphologische Folgen hatten, die
den Zustand des Wasserkorpers veranderten, ohne aber zu einer Veranderung der Zustandsklasse gemal3
Anhang V der Richtlinie 2000/60 zu fuhren. Sie war daher zu dem Schluss gelangt, dass keine Verschlechterung
des okologischen Potenzials oder des Zustands des betreffenden Wasserkorpers vorliege.

Der Gerichtshof hat zunachst ausgefihrt, dass der Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie
2000/60 dafur spricht, dass diese Bestimmung fir die Mitgliedstaaten verbindlich ist. Sie enthalt namlich

98| Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen Uber den Europaischen Fonds fur regionale
Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds und den Kohdsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (ABI. L 210,
S. 25).

99| Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur
MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327, S. 1).
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Pflichten zur Verbesserung und zur Verhinderung der Verschlechterung des Zustands der Wasserkorper,
die zur Erreichung der vom Unionsgesetzgeber angestrebten qualitativen Ziele dienen, und zwar in einem
komplexen, mehrere detailliert geregelte Abschnitte umfassenden Verfahren. Sie beschrankt sich daher
nicht auf die programmatische Formulierung bloRer Ziele der Bewirtschaftungsplanung, sondern entfaltet
verbindliche Wirkungen. Der Gerichtshof hat daraus geschlossen, dass die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der
Gewahrung einer Ausnahme verpflichtet sind, die Genehmigung fur ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn
es eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers verursachen kann oder wenn es die
Erreichung eines guten Zustands eines Oberflachengewassers bzw. eines guten 6kologischen Potenzials und
eines guten chemischen Zustands eines Oberflachengewassers gefahrdet.

Die Frage, ob der Begriff der Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers in Art. 4 Abs. 1
Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 nur Veranderungen erfasst, die zu einer Einstufung des Wasserkorpers
in eine niedrigere Klasse gemals Anhang V der Richtlinie fuhren, hat der Gerichtshof mit der Begrindung
verneint, dass diese Klassen nur ein Instrument sind, das den weiten Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten
bei der Festlegung der Qualitatskomponenten beschrankt, die den tatsdchlichen Zustand eines bestimmten
Wasserkorpers widerspiegeln. Da Verschlechterungen des Zustands eines Wasserkorpers, seien sie auch
vortbergehend, namlich nur unter strengen Bedingungen zulassig sind, muss die Schwelle, bei deren
Uberschreitung ein VerstoR gegen die Pflicht zur Verhinderung der Verschlechterung des Zustands eines
Wasserkorpers vorliegt, niedrig sein. Daher liegt eine Verschlechterung vor, sobald sich der Zustand mindestens
einer Qualitatskomponente um eine Klasse verschlechtert, auch wenn dies nicht zu einer Verschlechterung der
Einstufung des Oberflachenwasserkorpers insgesamt fuhrt. Ist die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne
dieses Anhangs bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente
eine ,Verschlechterung des Zustands” eines Oberflachenwasserkérpers dar.

Im Urteil East Sussex County Council (C-71/14, EU:C:2015:656) vom 6. Oktober 2015 hat der Gerichtshof Art. 5
Abs. 2 und Art. 6 der Richtlinie 2003/4 (iber den Zugang der Offentlichkeit zu Umweltinformationen'® ausgelegt.
Im Ausgangsverfahren stritten der Rat der Grafschaft East Sussex und der Informationsbeauftragte Uber
dessen Entscheidung, eine vom Rat fur die Bereitstellung von Umweltinformationen verlangte GebUhr fur
unrechtmalig zu erklaren. Das nationale Gericht hatte den Gerichtshof erstens ersucht, die Voraussetzungen
zu erldutern, die Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2003/4 fUr die Erhebung einer Gebuhr vorsieht, namlich zum einen,
dass alle Kostenbestandteile, auf deren Grundlage die Hohe der Gebuhr berechnet wird, die ,Bereitstellung"
der beantragten Umweltinformationen betreffen mussen, und zum anderen, dass die Gesamthdhe der Gebuhr
eine ,angemessene Hohe" nicht Uberschreiten darf. Zweitens wollte das Gericht wissen, welchen Umfang die
administrative und gerichtliche Kontrolle in Bezug auf die angemessene Hohe einer Gebuhr haben muss.

Im Zusammenhang mit der ersten Frage hat der Gerichtshof zundchst darauf hingewiesen, dass die Richtlinie
2003/4 zwischen der ,Bereitstellung” von Umweltinformationen, fur die die Behorden eine Gebuhr erheben
konnen, und dem ,Zugang" zu offentlichen Verzeichnissen oder Listen sowie zu Einrichtungen zur Einsichtnahme
in die Umweltinformationen, der gemdl3 Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie gebuhrenfrei ist, unterscheidet. Daher sind
grundsatzlich nur die Kosten, die sich nicht aus dem Aufbau und der Unterhaltung dieser Verzeichnisse, Listen und
Einrichtungen ergeben, der ,Bereitstellung” von Umweltinformationen zuzurechnen. Somit kdnnen die Kosten fur
die Fihrung einer Datenbank bei der Berechnung einer Gebuhr fur die ,Bereitstellung” von Umweltinformationen
nicht berdcksichtigt werden. Hingegen umfassen die Kosten, die auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie
2003/4 erhoben werden konnen, Post- und Fotokopiergebuhren sowie die Kosten, die auf die Arbeitszeit der
Bediensteten der betroffenen Behorde fur die Beantwortung eines einzelnen Antrags auf Informationen entfallen.
Zur angemessenen Hohe dieser Gebuhr hat der Gerichtshof ausgefihrt, dass sie keine abschreckende Wirkung
haben darf und dass insoweit die wirtschaftliche Situation desjenigen, der die Information beantragt, als auch das
mit dem Umweltschutz verbundene Allgemeininteresse zu berucksichtigen sind.

100 | Richtlinie 2003/4/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 (ber den Zugang der Offentlichkeit zu
Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABI. L 41, S. 26).
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Zur zweiten Frage hat der Gerichtshoffestgestellt, dass, da die Richtlinie nicht den Umfang dervonihr geforderten
Uberpriifung durch die Verwaltung und die Gerichte festlegt, dies, vorbehaltlich der Beachtung der Grundsatze
der Aquivalenz und der Effektivitat, Sache der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen ist. Im vorliegenden Fall
ist das Bestehen einer effektiven Uberpriifung durch die Verwaltung und die Gerichte untrennbar mit der
Erreichung des Ziels, die Vereinbarkeit des Unionsrechts mit dem Ubereinkommen von Arhus'' sicherzustellen,
verbunden. Soweit das fragliche nationale Recht den Umfang dieser Uberpriifung auf die Frage beschrankt hat,
ob die von der betreffenden Behdrde getroffene Entscheidung vernunftwidrig, rechtswidrig oder unbillig ist, hat
der Gerichtshof ausgefuhrt, dass die sich aus Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2003/4 ergebenden Voraussetzungen
jedenfalls einer Uberpriifung durch die Verwaltung und die Gerichte unterliegen miissen, die anhand objektiver
Kriterien vorzunehmen und geeignet ist, ihre uneingeschrankte Erfillung sicherzustellen. Der Gerichtshof hat
es dem nationalen Gericht Uberlassen, zu prufen, ob dies der Fall ist.

INTERNATIONALE UBEREINKUNFTE

Im Urteil Kommission/Rat (C-28/12, EU:C:2015:282)'%2 vom 28. April 2015 hat der Gerichtshof den Beschluss
des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europdischen Union (ber
die Unterzeichnung - im Namen der Union - von gemischten Luftverkehrsabkommen mit Drittstaaten und deren
vorldufige Anwendung durch die Union und die Mitgliedstaaten'® fur nichtig erklart. Mit dem ersten und dem
zweiten Klagegrund machte die Kommission geltend, dass dieser Beschluss gegen Art. 13 Abs. 2 EUV (Prinzip
der begrenzten Einzelermachtigung) in Verbindung mit Art. 218 Abs. 2, 5 und 8 AEUV (Verfahren fur den
Abschluss internationaler Ubereinkiinfte) verstoRe, da er nicht allein vom Rat und gemdal dem Verfahren und
den Abstimmungsregeln des Art. 218 AEUV erlassen worden sei.

Der Gerichtshof hat dem zugestimmt. Erstens hat er festgestellt, dass dieser Beschluss in Wirklichkeit zwei
verschiedene Rechtsakte miteinander verschmilzt, und zwar zum einen einen Rechtsakt betreffend die
Unterzeichnung der Abkommen im Namen der Union und ihre vorldufige Anwendung durch diese und zum
anderen einen Rechtsakt betreffend die vorlaufige Anwendung dieser Abkommen durch die Mitgliedstaaten,
ohne dass unterschieden werden konnte, welcher Rechtsakt den Willen des Rates widerspiegelt und
welcher den Willen der Mitgliedstaaten zum Ausdruck bringt. Damit waren die Mitgliedstaaten am Erlass des
erstgenannten Rechtsakts beteiligt, obwohl gemal? Art. 218 Abs. 5 AEUV ein solcher Rechtsakt allein vom Rat
erlassen werden muss und den Mitgliedstaaten insoweit keine Zustandigkeit zuerkannt ist. Umgekehrt war der
Rat als Unionsorgan am Erlass des zweitgenannten Rechtsakts beteiligt, obwohl ein solcher Rechtsakt zunachst
unter das innerstaatliche Recht jedes einzelnen dieser Mitgliedstaaten fallt und erst dann unter das Volkerrecht.

Zweitens konnten diese beiden unterschiedlichen Rechtsakte, die in dem angefochtenen Beschluss
zusammengefasst worden waren, nach Auffassung des Gerichtshofs nicht im Rahmen eines einheitlichen

101 | Ubereinkommen Uber den Zugang zu Informationen, die Offentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu
Gerichten in Umweltangelegenheiten, am 25. Juni 1998 in Arhus unterzeichnet und durch den Beschluss 2005/370/EG des Rates vom 17.
Februar 2005 im Namen der Europdischen Gemeinschaft genehmigt (ABI. L 124, S. 1).

102 | Zur Zuldssigkeit der Klage hat der Gerichtshofin diesem Urteil ausgefihrt, dass ein Beschluss des Rates und der Vertreter der Regierungen
der Mitgliedstaaten, der die Unterzeichnung eines Abkommens Uber den Beitritt von Drittstaaten zu einer von der Union geschlossenen
internationalen Ubereinkunft und eines Zusatzabkommens im Namen der Union sowie die vorlaufige Anwendung dieser Abkommen
zum einen durch die Union und zum anderen durch die Mitgliedstaaten betrifft, als eine Handlung des Rates, die Gegenstand einer
Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV sein kann, anzusehen ist, da der Rat an den erlassenen Beschlissen in samtlichen Punkten beteiligt
war.

103 | Der Beschluss 2011/708/EU des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europaischen
Union vom 16. Juni 2011 Uber die Unterzeichnung - im Namen der Union - und vorldufige Anwendung des Luftverkehrsabkommens
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei, der Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten als zweiter Partei,
Island als dritter Partei und dem Konigreich Norwegen als vierter Partei und Uber die Unterzeichnung - im Namen der Union - und
vorldufige Anwendung des Zusatzabkommens zwischen der Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten als erster Partei, Island als
zweiter Partei und dem Kénigreich Norwegen als dritter Partei betreffend die Anwendung des Luftverkehrsabkommens zwischen den
Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei, der Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter
Partei und dem Konigreich Norwegen als vierter Partei (ABI. L 283, S. 1).
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Verfahrens erlassen werden, das unterschiedslos zum Beschlussfassungsprozess des Rates gehoérende
Bestandteile und Bestandteile zwischenstaatlicher Natur enthielt. Der Rechtsakt betreffend die vorlaufige
Anwendung der in Rede stehenden Abkommen durch die Mitgliedstaaten umfasst namlich einen Konsens der
Vertreter dieser Staaten und damit deren einstimmige Billigung, wahrend Art. 218 Abs. 8 AEUV vorsieht, dass
der Rat im Namen der Union mit qualifizierter Mehrheit beschlief3t.

Der Gerichtshof hat daher festgestellt, dass der angefochtene Beschluss wegen VerstoRes gegen Art. 218
Abs. 2, 5 und 8 AEUV und damit gegen Art. 13 Abs. 2 EUV fUr nichtig zu erkldren ist. Aus gewichtigen Grinden
der Rechtssicherheit hat der Gerichtshof jedoch entschieden, die Wirkungen des angefochtenen Beschlusses
aufrechtzuerhalten, bis innerhalb angemessener Frist nach Verkindung des Urteils ein neuer, vom Rat nach
Art. 218 Abs. 5 und 8 AEUV zu erlassender Beschluss in Kraft getreten ist.

GEMEINSAME AUSSEN-

Auf dem Gebiet restriktiver Mallnahmen im Bereich der Gemeinsamen Aufien- und Sicherheitspolitik
sind zwei Urteile vom 21. April 2015, Anbouba/Rat (C-605/13 P, EU:C:2015:248) und Anbouba/Rat
(C-630/13 P, EU:C:2015:247), zu nennen, in denen der Gerichtshof (GroRe Kammer) auf ein Rechtsmittel
hin zwei Urteile des Gerichts' tbestatigt hat, mit denen dieses die Klagen eines syrischen Unternehmers
gegen mehrere, ihn betreffende Beschltisse Uber das Einfrieren von Geldern abgewiesen hatte. Diese restriktiven
Malinahmen wurden gegen den Rechtsmittelfihrer wegen seiner Eigenschaft als Prasident eines grol3en
Unternehmens des Lebensmittelsektors in Syrien und seiner wirtschaftlichen Unterstitzung des syrischen
Systems verhadngt. Mit seinem Rechtsmittel machte er geltend, das Gericht habe die Regeln Uber die Beweislast
auf dem Gebiet restriktiver MaBnahmen verletzt, indem es bei ihm das Bestehen einer Vermutung, dass er das
syrische Regime unterstitze, bejaht und vom Rat nicht die Vorlage weiterer Belege fir seine Aufnahme in die
Listen der Personen, die derartigen MaRnahmen unterliegen, verlangt habe.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass weder im streitigen Beschluss'® noch in der ihm zugrunde liegenden
Verordnung'® eine Vermutung dahin gehend aufgestellt wird, dass Fuhrungskrafte der wichtigsten
Unternehmen Syriens das syrische Regime unterstitzen. In Anbetracht der Situation in Syrien erfullt der Rat
die Beweislast, die ihm hinsichtlich der Begrindetheit der Aufnahme des RechtsmittelfUhrers in die Listen der
Personen, die restriktiven MaBnahmen unterliegen, obliegt, wenn er vor dem Unionsrichter auf ein Bundel von
Indizien hinweist, die hinreichend konkret, genau und Ubereinstimmend sind und die Feststellung ermoglichen,
dass eine hinreichende Verbindung zwischen der Person, die einer MalRnahme des Einfrierens ihrer Gelder
unterworfen ist, und dem bekampften Regime besteht. Im vorliegenden Fall stellten die Stellung des
Rechtsmittelfuhrers im syrischen Wirtschaftsleben, seine Stellung als Prasident eines groRen Unternehmens
des Lebensmittelsektors in Syrien, seine wichtigen Funktionen sowohl innerhalb eines weiteren Unternehmens
als auch der Industrie- und Handelskammer der Stadt Homs sowie seine Beziehungen zu einem Angehdrigen
der Familie von Prasident Bashar Al-Assad ein Bundel von Indizien dar, die hinreichend konkret, genau und
Ubereinstimmend waren und die Feststellung ermoglichten, dass der Rechtsmittelfihrer das syrische Regime in
wirtschaftlicher Hinsicht unterstitzt. Da das Gericht die Begrindetheit der Aufnahme des RechtsmittelfUhrersin
diese Listen auf der Grundlage eines Bundels von Indizien gepruft hatte, die dessen Stellung, seine Funktionen
und seine Beziehungen im Kontext des syrischen Regimes betrafen und von ihm nicht bestritten wurden, ist

104 | Urteile des Gerichts vom 13. September 2013, Anbouba/Rat (1-563/11, EU:T:2013:429) und Anbouba/Rat (1-592/11, EU:T:2013:427).

105 | Beschluss 2011/273/GASP des Rates vom 9. Mai 2011 Uber restriktive Malinahmen gegen Syrien (ABI. L 121, S. 11) in der durch den
Beschluss 2011/522/GASP des Rates vom 2. September 2011 (ABI. L 228, S. 16) geanderten Fassung.

106 | Verordnung (EU) Nr. 442/2011 des Rates vom 9. Mai 2011 Uber restriktive MaBnahmen angesichts der Lage in Syrien (ABI. L 121,S. 1) in
der durch die Verordnung (EU) Nr. 878/2011 des Rates vom 2. September 2011 (ABI. L 228, S. 1) gednderten Fassung.

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015



http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-605/13 P
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-630/13 P
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-563/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-592/11

RECHTSPRECHUNG GERICHTSHOF

der Gerichtshof zu dem Ergebnis gelangt, dass die Bezugnahme in den angefochtenen Urteilen auf eine fur die
Unterstutzung dieses Regimes sprechende Vermutung nicht die RechtmaRigkeit dieser Urteile berthren kann.

EUROPAISCHER OFFENTLICHER DIENST

Das Urteil Missir Mamachi di Lusignano, (C-417/14 RX I, EU:C:2015:588) vom 10. September 2015 bot dem
Gerichtshof die Gelegenheit, die Zustdndigkeit des Gerichts fur den 6ffentlichen Dienst fir von Familienangehdrigen
eines verstorbenen Beamten erhobene Haftungsklagen zu erlautern. Im Zuge einer Uberprifung eines Urteils
des Gerichts'” hat sich der Gerichtshof insbesondere zu dessen Schlussfolgerung geduRBert, wonach das
Gericht fur den offentlichen Dienst grundsatzlich ratione personae fur die Klage eines Dritten auf Ersatz
eines eigenen personlichen Schadens unzustandig sei, auch wenn ein solcher Rechtsstreit seinen Ursprung
im Dienstverhaltnis zwischen einem Beamten und dem Dienstherrn habe. Das Gericht hatte das Urteil des
Gerichts fur den offentlichen Dienst'® aufgehoben, mit dem dieses sich fur eine Klage zustandig erklart hatte,
die insbesondere auf Verurteilung der Kommission gerichtet war, an den Kldger und die Erben seines Sohnes,
eines Unionsbeamten, verschiedene Betrage zum Ersatz der durch dessen Ermordung entstandenen Schaden
zu zahlen.

In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof entschieden, dass das Urteil des Gerichts die Einheit und die
Koharenz des Unionsrechts beeintrachtigt. Denn indem das Gericht den Rechtsstreit an sich selbst verwiesen
hat, um als erstinstanzliches Gericht dariber zu entscheiden, hat es das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst
seiner originaren Zustandigkeit beraubt und eine Zustandigkeitsregel zu seinen Gunsten eingefthrt. Dies
berihrt den Aufbau des Instanzenzugs innerhalb des Gerichtshofs. Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen,
dass das Gerichtssystem eine genaue Abgrenzung der jeweiligen Zustandigkeiten der drei Gerichte des
Gerichtshofs enthalt, so dass die Zustandigkeit eines dieser drei Gerichte fur eine Klage die Zustandigkeit der
beiden anderen Gerichte zwangslaufig ausschliel3t. Die Zustandigkeitsregeln fur die Unionsgerichte sind Tell
des Primarrechts und nehmen eine zentrale Stellung in der Rechtsordnung der Union ein.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst ratione personae nicht nur fur Klagen
von Beamten zustandig ist, sondern auch fur Klagen, die von einer anderen Person, auf die das Beamtenstatut
Anwendung findet, erhoben werden. Entgegen den Feststellungen des Gerichts gehort die Frage, ob der Klager
und die Kinder des verstorbenen Beamten im vorliegenden Fall einen Anspruch auf die insbesondere von
Art. 73 Abs. 2 Buchst. a des Beamtenstatuts garantierten Leistungen haben, zur Begrindetheit der Klage und
ist damit fur die Bestimmung der Zustandigkeit des Gerichts fur den offentlichen Dienst unerheblich.

Zur Zustandigkeit ratione materiae des Gerichts fur den offentlichen Dienst hat der Gerichtshof ausgefuhrt, dass,
da weder Art. 270 AEUV noch Art. 91 des Beamtenstatuts bestimmt, welche Klage im Fall der Zurtckweisung
einer Verwaltungsbeschwerde gegeben ist, das Gericht fur den o6ffentlichen Dienst, wenn der Rechtsstreit
die Rechtmaliigkeit einer den Klager beschwerenden Malinahme betrifft, unabhangig von der Rechtsnatur
der betreffenden Klage fur sie zustandig ist. Demnach ist das Gericht fir den offentlichen Dienst fUr eine
Schadensersatzklage eines Beamten gegen das Organ, dem er angehort, dann zustandig, wenn der Rechtsstreit
im Dienstverhaltnis zwischen ihm und dem Organ wurzelt. Fur die Schadensersatzklage von Personen, auf die
wegen ihrer familidren Bindungen zu einem Beamten das Beamtenstatut Anwendung findet, gilt das Gleiche,
wenn der Rechtsstreit im Dienstverhaltnis zwischen dem Beamten und dem betreffenden Organ wurzelt.

107 | Urteil vom 10. Juli 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Kommission (I-401/11 P, EU:T:2014:625).
108 | Urteil vom 12. Mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Kommission (E-50/09, EU:F:2012:55).
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ZUSAMMENSETZUNG GERICHTSHOF

ZUSAMMENSETZUNG DES GERICHTSHOFS

(Protokollarische Rangfolge vom 31. Dezember 2015)

Erste Reihe, von links nach rechts:

Erster Generalanwalt M. Wathelet, Kammerprasidenten T. von Danwitz und M. lleSi¢, Vizeprasident des
Gerichtshofs A. Tizzano, Prasident des Gerichtshofs K. Lenaerts, Kammerprasidentin R. Silva de Lapuerta,
Kammerprasidenten L. Bay Larsen und J. L. da Cruz Vilaga

Zweite Reihe, von links nach rechts:

Richter E.Juhasz und A. Rosas, Kammerprasident F. Biltgen, Kammerprasidentin C. Toader, Kammerprasidenten
A. Arabadijiev, D. Svaby und C. Lycourgos, Generalanwaltin J. Kokott

Dritte Reihe, von links nach rechts:

Richter M. Safjan, Generalanwalt Y. Bot, Generalanwaltin E. Sharpston, Richter J. Malenovsky, A. Borg Barthet
und E. Levits, Generalanwalt P. Mengozzi, Richter J. C. Bonichot

Vierte Reihe, von links nach rechts:

Generalanwalt N. Wahl, Richter C. G. Fernlund, Richterinnen A. Prechal und M. Berger, Richter E. JaraSitnas,
C.Vajda und S. Rodin

Fiinfte Reihe, von links nach rechts:

Generalanwalt H. Saugmandsgaard @e, Richter M. Vilaras, Generalanwalt M. Szpunar, Richterin K. Jurimae,
Generalanwalt M. Campos Sanchez-Bordona, Richter E. Regan, Generalanwalt M. Bobek, Kanzler A. Calot
Escobar
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ANDERUNGEN DER ZUSAMMENSETZUNG
DES GERICHTSHOFS IM JAHR 2015

FEIERLICHE SITZUNG VOM 7. OKTOBER 2015

Am 7. Oktober 2015 fand am Gerichtshof eine feierliche Sitzung anlasslich der Verldngerung der Amtszeiten
einiger Mitglieder sowie der Eidesleistung und des Amtsantritts der neuen Mitglieder des Organs statt.

Mit Beschlissen vom 24. September 2014, 1. April 2015 und 16. September 2015 haben die Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten fur die Zeit vom 7. Oktober 2015 bis zum 6. Oktober 2021 die Amtszeiten von
zwolf Richtern des Gerichtshofs, namlich von Herrn Lars Bay Larsen, Herrn Francois Biltgen, Herrn Marko lleSic,
Herrn Endre Juhéasz, Frau Kullike Jirimé&e, Herrn Koen Lenaerts, Herrn SiniSa Rodin, Herrn Allan Rosas, Herrn
Marek Safjan, Frau Rosario Silva de Lapuerta, Herrn Daniel Svaby und Frau Camelia Toader, verlangert.

Wegen des Endes der Amtszeiten von Herrn Aindrias O Caoimh und Herrn Vassilios Skouris wurden Herr
Eugene Regan und Herr Michail Vilaras fUr die Zeit vom 7. Oktober 2015 bis zum 6. Oktober 2021 zu Richtern
am Gerichtshof ernannt.

Die Zahl der Generalanwadlte beim Gerichtshof wurde mit Beschluss 2013/336/EU des Rates' vom 25. Juni 2013
mit Wirkung vom 7. Oktober 2015 von neun auf elf erhéht. Herr Michal Bobek und Herr Henrik Saugmandsgaard
@e wurden mit Beschlissen vom 1. April und vom 15. Juni 2015 fur die Zeit vom 7. Oktober 2015 bis zum
6. Oktober 2021 zu Generalanwélten ernannt.

Ferner wurde Herr Manuel Campos Sanchez-Bordona mit Beschluss vom 16. September 20152 als Nachfolger
von Herrn Pedro Cruz Villalén zum Generalanwalt ernannt.

1| Beschluss 2013/336/EU des Rates vom 25. Juni 2013 zur Erhéhung der Zahl der Generalanwalte des Gerichtshofs der Europaischen Union
(ABI. L 179, S. 92).

2| Der Generalanwalt, der Herrn N. Jaaskinen nachfolgt, wird sein Amt zu einem spateren Zeitpunkt antreten. Gemaf dem Rotationsprinzip
wird er bulgarischer Staatsangehorigkeit sein.
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GERICHTSHOF

PROTOKOLLARISCHE RANGFOLGE

VOM 1. JANUAR 2015 BIS ZUM 7. OKTOBER 2015

V. SKOURIS, Prasident

K. LENAERTS, Vizeprasident

A. TIZZANO, Prasident der Ersten Kammer

R. SILVA DE LAPUERTA, Prasidentin der Zweiten Kammer
M. ILESIC, Prasident der Dritten Kammer

L. BAY LARSEN, Prasident der Vierten Kammer
T.von DANWITZ, Prasident der Finften Kammer
M. WATHELET, Erster Generalanwalt

A. O CAOIMH, Prasident der Achten Kammer
J.-C. BONICHQT, Prasident der Siebten Kammer
C. VAIDA, Prasident der Zehnten Kammer

S. RODIN, Prasident der Sechsten Kammer

K. JURIMAE, Prasidentin der Neunten Kammer
A. ROSAS, Richter

J. KOKOTT, Generalanwaltin

E. JUHASZ, Richter

A. BORG BARTHET, Richter

J. MALENOVSKY, Richter

E. LEVITS, Richter

E. SHARPSTON, Generalanwaltin

P. MENGOZZI, Generalanwalt

Y. BOT, Generalanwalt

A. ARABADJIEV, Richter

C. TOADER, Richterin

M. SAFJAN, Richter

D. SVABY, Richter

M. BERGER, Richterin

N. JAASKINEN, Generalanwalt

P. CRUZ VILLALON, Generalanwalt

A. PRECHAL, Richterin

E. JARASIUNAS, Richter

C. G. FERNLUND, Richter

J. L. da CRUZ VILACA, Richter

N. WAHL, Generalanwalt

F. BILTGEN, Richter

M. SZPUNAR, Generalanwalt

C. LYCOURGOS, Richter

A. CALOT ESCOBAR, Kanzler
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VOM 8. OKTOBER 2015 BIS ZUM 11. OKTOBER 2015 -
K. LENAERTS, Prasident

A. TIZZANO, Vizeprasident

R. SILVA DE LAPUERTA, Prasidentin der Ersten Kammer
M. ILESIC, Prasident der Zweiten Kammer

L. BAY LARSEN, Prasident der Dritten Kammer
T.von DANWITZ, Prasident der Vierten Kammer
J. L. da CRUZ VILACA, Prasident der Flnften Kammer
A. ROSAS, Richter

J. KOKOTT, Generalanwaltin

E. JUHASZ, Richter

A. BORG BARTHET, Richter

J. MALENOVSKY, Richter

E. LEVITS, Richter

E. SHARPSTON, Generalanwaltin

P. MENGOZZI, Generalanwalt

Y. BOT, Generalanwalt

J.-C. BONICHOT, Richter

A. ARABADJIEV, Richter

C. TOADER, Richterin

M. SAFJAN, Richter

D. SVABY, Richter

M. BERGER, Richterin

A. PRECHAL, Richterin

E. JARASIUNAS, Richter

C. G. FERNLUND, Richter

M. WATHELET, Generalanwalt

C. VAIDA, Richter

N. WAHL, Generalanwalt

S. RODIN, Richter

F. BILTGEN, Richter

K. JURIMAE, Richterin

M. SZPUNAR, Generalanwalt

C. LYCOURGOS, Richter

M. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, Generalanwalt
M. VILARAS, Richter

E. REGAN, Richter

H. SAUGMANDSGAARD @E, Generalanwalt

M. BOBEK, Generalanwalt

A. CALOT ESCOBAR, Kanzler
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VOM 12. OKTOBER 2015 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015

K. LENAERTS, Prasident

A. TIZZANO, Vizeprasident

R. SILVA DE LAPUERTA, Préasidentin der Ersten Kammer
M. ILESIC, Prasident der Zweiten Kammer

L. BAY LARSEN, Prasident der Dritten Kammer
T.von DANWITZ, Prasident der Vierten Kammer
J. L. da CRUZ VILACA, Prasident der Flinften Kammer
M. WATHELET, Erster Generalanwalt

A. ARABAD]JIEV, Prasident der Sechsten Kammer
C. TOADER, Prasidentin der Siebten Kammer

D. SVABY, Président der Achten Kammer

F. BILTGEN, Prasident der Zehnten Kammer

C. LYCOURGOQS, Prasident der Neunten Kammer
A. ROSAS, Richter

J. KOKOTT, Generalanwaltin

E. JUHASZ, Richter

A. BORG BARTHET, Richter

J. MALENOVSKY, Richter

E. LEVITS, Richter

E. SHARPSTON, Generalanwaltin

P. MENGOZZI, Generalanwalt

Y. BOT, Generalanwalt

J.-C. BONICHOQT, Richter

M. SAFJAN, Richter

M. BERGER, Richterin

A. PRECHAL, Richterin

E. JARASIUNAS, Richter

C. G. FERNLUND, Richter

C. VAIDA, Richter

N. WAHL, Generalanwalt

S. RODIN, Richter

K. JURIMAE, Richterin

M. SZPUNAR, Generalanwalt

M. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, Generalanwalt
M. VILARAS, Richter

E. REGAN, Richter

H. SAUGMANDSGAARD @E, Generalanwalt

M. BOBEK, Generalanwalt

A. CALOT ESCOBAR, Kanzler
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EHEMALIGE MITGLIEDER DES GERICHTSHOFS

(in der Reihenfolge ihres Amtsantritts)

Massimo Pilotti, Richter (1952-1958), Prasident von 1952 bis 1958

Petrus Serrarens, Richter (1952-1958)

Adrianus Van Kleffens, Richter (1952-1958)

Jacques Rueff, Richter (1952-1959 und 1960-1962)

Otto Riese, Richter (1952-1963)

Maurice Lagrange, Generalanwalt (1952-1964)

Louis Delvaux, Richter (1952-1967)

Charles Léon Hammes, Richter (1952-1967), Prasident von 1964 bis 1967
Karl Roemer, Generalanwalt (1953-1973)

Nicola Catalano, Richter (1958-1962)

Rino Rossi, Richter (1958-1964)

Andreas Matthias Donner, Richter (1958-1979), Prasident von 1958 bis 1964
Alberto Trabucchi, Richter (1962-1972), dann Generalanwalt (1973-1976)
Robert Lecourt, Richter (1962-1976), Prasident vom 1967 bis 1976
Walter Strauss, Richter (1963-1970)

Joseph Gand, Generalanwalt (1964-1970)

Riccardo Monaco, Richter (1964-1976)

Josse J. Mertens de Wilmars, Richter (1967-1984), Prasident von 1980 bis 1984
Pierre Pescatore, Richter (1967-1985)

Alain Louis Dutheillet de Lamothe, Generalanwalt (1970-1972)

Hans Kutscher, Richter (1970-1980), Prasident von 1976 bis 1980

Henri Mayras, Generalanwalt (1972-1981)

Cearbhall O'Dalaigh, Richter (1973-1974)

Max Sgrensen, Richter (1973-1979)

Gerhard Reischl, Generalanwalt (1973-1981)

Jean-Pierre Warner, Generalanwalt (1973-1981)

Alexander J. Mackenzie Stuart, Richter (1973-1988), Prasident von 1984 bis 1988
Aindrias O'Keeffe, Richter (1974-1985)

Adolphe Touffait, Richter (1976-1982)

Francesco Capotorti, Richter (1976), dann Generalanwalt (1976-1982)
Giacinto Bosco, Richter (1976-1988)

Thymen Koopmans, Richter (1979-1990)

Ole Due, Richter (1979-1994), Prasident von 1988 bis 1994

Ulrich Everling, Richter (1980-1988)

Alexandros Chloros, Richter (1981-1982)

Simone Rozes, Generalanwalt (1981-1984)

Pieter Verloren van Themaat, Generalanwalt (1981-1986)

Sir Gordon Slynn, Generalanwalt (1981-1988), dann Richter (1988-1992)
Fernand Grévisse, Richter (1981-1982 und 1988-1994)

Kai Bahlmann, Richter (1982-1988)

Yves Galmot, Richter (1982-1988)

G. Federico Mancini, Generalanwalt (1982-1988), dann Richter (1988-1999)
Constantinos Kakouris, Richter (1983-1997)

Marco Darmon, Generalanwalt (1984-1994)

René Joliet, Richter (1984-1995)
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GERICHTSHOF

Carl Otto Lenz, Generalanwalt (1984-1997)

Thomas Francis O'Higgins, Richter (1985-1991)

Fernand Schockweiler, Richter (1985-1996)

José Luis Da Cruz Vilaga, Generalanwalt (1986-1988)

José Carlos De Carvalho Moitinho de Almeida, Richter (1986-2000)
Jean Mischo, Generalanwalt (1986-1991 und 1997-2003)

Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Richter (1986-2003), Prasident von 1994 bis 2003
Manuel Diez de Velasco, Richter (1988-1994)

Manfred Zuleeg, Richter (1988-1994)

Walter Van Gerven, Generalanwalt (1988-1994)

Giuseppe Tesauro, Generalanwalt (1988-1998)

Francis Geoffrey Jacobs, Generalanwalt (1988-2006)

Paul Joan George Kapteyn, Richter (1990-2000)

John L. Murray, Richter (1991-1999)

Claus Christian Gulmann, Generalanwalt (1991-1994), dann Richter (1994-2006)
David Alexander Ogilvy Edward, Richter (1992-2004)

Michael Bendik Elmer, Generalanwalt (1994-1997)

GuUnter Hirsch, Richter (1994-2000)

Georges Cosmas, Generalanwalt (1994-2000)

Antonio Mario La Pergola, Richter (1994 und 1999-2006), Generalanwalt (1995-1999)
Jean-Pierre Puissochet, Richter (1994-2006)

Philippe Léger, Generalanwalt (1994-2006)

Hans Ragnemalm, Richter (1995-2000)

Nial Fennelly, Generalanwalt (1995-2000)

Leif Sevdn, Richter (1995-2002)

Melchior Wathelet, Richter (1995-2003)

Peter Jann, Richter (1995-2009)

Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, Generalanwalt (1995-2009)

Romain Schintgen, Richter (1996-2008)

Krateros loannou, Richter (1997-1999)

Siegbert Alber, Generalanwalt (1997-2003)

Antonio Saggio, Generalanwalt (1998-2000)

Vassilios Skouris, Richter (1999-2015), Prasident von 2003 bis 2015
Fidelma O'Kelly Macken, Richterin (1999-2004)

Stig Von Bahr, Richter (2000-2006)

Ninon Colneric, Richterin (2000-2006)

Leendert A. Geelhoed, Generalanwalt (2000-2006)

Christine Stix-Hackl, Generalanwaltin (2000-2006)

Christiaan Willem Anton Timmermans, Richter (2000-2010)

José Narciso Da Cunha Rodrigues, Richter (2000-2012)

Lufs Miguel Poiares Pessoa Maduro, Generalanwalt (2003-2009)
Jerzy Makarczyk, Richter (2004-2009)

Georges Arestis, Richter (2004-2014)

Jan Klucka, Richter (2004-2009)

Pranas Karis, Richter (2004-2010)

Konrad Hermann Theodor Schiemann, Richter (2004-2012)

Uno L6hmus, Richter (2004-2013)

Pernilla Lindh, Richterin (2006-2011)

Jan Mazak, Generalanwalt (2006-2012)
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Verica Trstenjak, Generalanwaltin (2006-2012)
Jean-Jacques Kasel, Richter (2008-2013)

Niilo Jaaskinen, Generalanwalt (2009-2015)
Pedro Cruz Villalén, Generalanwalt (2009-2015)

PRASIDENTEN

Massimo Pilotti (1952-1958)

Andreas Matthias Donner (1958-1964)
Charles Léon Hammes (1964-1967)

Robert Lecourt (1967-1976)

Hans Kutscher (1976-1980)

Josse J. Mertens de Wilmars (1980-1984)
Alexander John Mackenzie Stuart (1984-1988)
Ole Due (1988-1994)

Gil Carlos Rodriguez Iglésias (1994-2003)
Vassilios Skouris (2003-2015)

KANZLER

Albert Van Houtte (1953-1982)
Paul Heim (1982-1988)
Jean-Guy Giraud (1988-1994)
Roger Grass (1994-2010)
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN
DES GERICHTSHOFS

GESAMTUBERSICHT UBER DIE TATIGKEIT DES GERICHTSHOFS

1. Neu eingegangene, erledigte, anhdngige Rechtssachen (2011-2015)
NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN

2. Verfahrensart (2011-2015)

3. Verfahrensgegenstand (2015)

4. Vertragsverletzungsverfahren (2011-2015)
ERLEDIGTE RECHTSSACHEN

5. Verfahrensart (2011-2015)

6. Urteile, Beschllsse, Gutachten (2015)

7. Spruchkorper (2011-2015)

8. Durch Urteil, Gutachten oder Beschluss mit Entscheidungscharakter erledigte
Rechtssachen (2011-2015)

9. Verfahrensgegenstand (2011-2015)
10. Verfahrensgegenstand (2015)
11. Urteile in Vertragsverletzungsverfahren: Ergebnis der Entscheidung (2011-2015)
12. Verfahrensdauer (Urteile und Beschllsse mit Entscheidungscharakter) (2011-2015)
AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN
13. Verfahrensart (2011-2015)
14. Spruchkorper (2011-2015)
VERSCHIEDENES
15. Beschleunigte Verfahren (2011-2015)
16. Eilvorabentscheidungsverfahren (2011-2015)
17.Verfahren des vorldufigen Rechtsschutzes (2015)
GESAMTENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT (1952-2015)
18. Neu eingegangene Rechtssachen und Urteile
19. Neu eingegangene Vorlagen zur Vorabentscheidung (nach Mitgliedstaat und Jahr)
20. Neu eingegangene Vorlagen zur Vorabentscheidung (nach Mitgliedstaat und Gericht)

21. Neu eingegangene Vertragsverletzungsklagen gegen Mitgliedstaaten
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

GESAMTUBERSICHT UBER DIE TATIGKEIT
DES GERICHTSHOFS

NEU EINGEGANGENE, ERLEDIGTE, ANHANGIGE RECHTSSACHEN
(2011-2015)'

1000
900
800
700
600
500
400 -
300
200
100 -
0 |
2011 2012 2013 2014 2015
m Neu eingegangene Rechtssachen W Erledigte Rechtssachen
2011 2012 2013 2014 2015
Neu eingegangene Rechtssachen 688 632 699 622 713
Erledigte Rechtssachen 638 595 701 719 616
Anhangige Rechtssachen 849 886 884 787 884

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fir die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhdngig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015



RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

- NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN — VERFAHRENSART
(2011-2015)!

2015
m Vorlagen zur

Vorabentscheidung

H Klagen

W Rechtsmittel

28,89%

m Rechtsmittel im Verfahren
61,15% des vorlaufigen
Rechtsschutzes oder
betreffend Streithilfe

Antrage auf Gutachten

Besondere Verfahrensarten

2011 2012 2013 2014 2015
Vorlagen zur Vorabentscheidung 423 404 450 428 436
Klagen 81 73 72 74 48
Rechtsmittel 162 136 161 111 206
Rechtsmittel im Verfahren des vorléulﬂglen 13 3 5 9
Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe
Antrage auf Gutachten 1 2 1 3
Besondere Verfahrensarten? 9 15 9 8 N
Summe| 688 632 699 622 713
Antrage auf vorlaufigen Rechtsschutz 3 1 3 2

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fir die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhangig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

2| Als ,besondere Verfahrensarten” gelten: Prozesskostenhilfe; Kostenfestsetzung; Berichtigung; Einspruch gegen ein Versaumnisurteil;
Drittwiderspruch; Auslegung; Wiederaufnahme; Prifung eines Vorschlags des Ersten Generalanwalts, eine Entscheidung des Gerichts zu
Uberprufen; Pfandungsverfahren; Rechtssachen auf dem Gebiet der Befreiung.

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015



RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSGEGENSTAND (2015)'

¥ 28, | 2 c
3 . | E|zieee| B .38
52| % | 5 |Ee8ss| 2| 3| &5
=3 g |§5587 | & %
g “§8° | E >
=% <
Assoziation der Uberseeischen Lander und Gebiete 1 1
Auswadrtiges Handeln der Europaischen Union 3 3
Energie 1 1
Finanzvorschriften (Haushalt, Finanzrahmen, Eigenmittel,
Betrugsbekampfung) 3 3 6
Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 1 1
Freier Dienstleistungsverkehr 21 3 24
Freier Kapitalverkehr 5 1 6
Freier Warenverkehr 7 1 8
FreizUgigkeit 14 1 15
Geistiges und gewerbliches Eigentum 22 66 88
Gemeinsame AulRen- und Sicherheitspolitik 2 10 12
Gemeinsame Fischereipolitik 1 1
Gesundheit der Bevolkerung 2 8 10
Grundsatze des Unionsrechts 12 1 13
Handelspolitik 1 14 15
Industriepolitik 12 12
Institutionelles Recht 2 6 13 3 24
Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen 1 1
Landwirtschaft 11 1 5 17
Niederlassungsfreiheit 12 12
Offentliche Auftrége 22 2 2 26
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 50 2 52
Rechtsangleichung 20 2 22
Regisprierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung 1 4 5
chemischer Stoffe (REACH-Verordnung)
Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 6 1 7
Sozialpolitik 32 32
Staatliche Beihilfen 4 21 4 29
Steuerrecht 43 6 49
Umwelt 29 14 4 47
Unionsburgerschaft 6 6
Unternehmensrecht 1 1
Verbraucherschutz 39 39
Verkehr 19 6 2 27
Wettbewerb 6 32 2 40
Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 3 3
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 1 1 9 11
Zollunion und gemeinsamer Zolltarif 27 2 29
Zugang zu Dokumenten 6 1 7
AEUV | 436 48 | 206 9 3 |702
Vorrechte und Befreiungen 2
Verfahren 9
Verschiedenes 11
GESAMTSUMME | 436 48 | 206 9 3 |702| 11

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhdngig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).
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NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN -
VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN (2011-2015)'
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73

58
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37

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhdngig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).
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ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSART (2011-2015)'

65,58%

2015

11,36%

20,62%

m Vorlagen zur
Vorabentscheidung

m Klagen

B Rechtsmittel

Rechtsmittel im Verfahren
des vorlaufigen
Rechtsschutzes oder
betreffend Streithilfe

Antrage auf Gutachten

Besondere
Verfahrensarten

2011 2012 2013 2014 2015

Vorstentacheidung 8 | 38 | 413 | 476 | 404
Klagen 117 70 110 76 70
Rechtsmittel 17 117 155 157 127
Rechtsmittel im
et | g e | s |0 |
betreffend Streithilfe
Antrdge auf Gutachten 1 0 1 2 1
Besondere Verfahrensarten 8 10 17 7 7

Summe 638 595 701 719 616

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fir die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhdngig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - URTEILE, BESCHLUSSE, GUTACHTEN
(2015)'

u Urteile

70,00%

m Beschlisse mit
Entscheidungscharakter

m Beschlisse im Verfahren
des vorlaufigen
18,07% Rechtsschutzes

m Sonstige Beschlisse

10,70%
1,23%
T |8 5 <
) ] ] g
i A{é 'rc\'s c| a <
= 8o =) 3
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4 (@] (o) =
2 4 wn c
c v <
w om
Vorlagen zur
Vorabentscheidung 296 47 34 377
Klagen 48 16 64
Rechtsmittel 54 51 9 114
Rechtsmittel im
Verfahren des vorlaufigen 7 5
Rechtsschutzes oder
betreffend Streithilfe
Antrage auf Gutachten 1 1
Besondere
Verfahrensarten ! > 1 7
Summe| 399 130 7 61 570

1| Die angegebenen Zahlen (Nettozahlen) stehen fiur die Anzahl von Rechtssachen unter BerUcksichtigung von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (eine Serie von verbundenen Rechtssachen = eine Rechtssache).

2| Andere verfahrensbeendende BeschlUsse als solche, mit denen die Streichung angeordnet, die Erledigung der Hauptsache festgestellt
oder die Verweisung an das Gericht angeordnet wird.

3| Beschlisse, die auf einen Antrag gemal den Art. 278 und 279 AEUV (frUher Art. 242 und 243 EG) oder gemal3 Art. 280 AEUV (friher
Art. 244 EG), den entsprechenden Vorschriften des EAG-Vertrags oder auf ein Rechtsmittel gegen einen im Verfahren des vorldufigen
Rechtsschutzes ergangenen Beschluss oder einen Streithilfebeschluss hin ergehen.

4| Beschlusse, die ein Verfahren durch Streichung, Erledigung der Hauptsache oder Verweisung an das Gericht beenden.
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN

GERICHTSHOF

ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - SPRUCHKORPER (2011-2015)!

57,40%

2015

32,85%

B GrolRe Kammer
B Kammern mit 5 Richtern
= Kammern mit 3 Richtern

m Vizeprasident

2011 2012 2013 2014 2015
[ c [ c [
S| 8l e8| 8| e|8|@|e|8|8le|8|8]e
S|2|E|5|2|E|5|=2|E|5|=2|E|5|=2]|E
0| E|l o | = E|l O | = E|l o | = E|l O | = €
3832|3328 |3|al|g|3|2|3]|3
=t [ b (] =t [ —_ (] =t (]
8 om 8 m 8 om 3 m 8 [a4]
5 5 5 5 5
Plenum 1 1 1 1 1 1
Grolie Kammer 62 62 | 47 47 | 52 52 | 51 3 |54 | 47 47
Kammern mit 5 Richtern [ 290 | 10 |300|275| 8 [283]348| 18 [366|320| 20 |340|298| 20 |318
Kammern mit 3 Richtern| 91 | 86 [177| 83 | 97 [180| 91 |106[197|110|118|228| 93 | 89 | 182
Prasident 4 4 12 112
Vizeprasident 5 5 1 1 7 7
Summe | 444 | 100 | 544 (406 | 117 | 523 (491 | 129 | 620 | 482 | 142 (624 | 438 | 116 | 554

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhangig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

2| Andere verfahrensbeendende BeschlUsse als solche, mit denen die Streichung angeordnet, die Erledigung der Hauptsache festgestellt oder
die Verweisung an das Gericht angeordnet wird.
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

DURCH URTEIL, GUTACHEN ODER BESCHLUSS MIT
ENTSCHEIDUNGSCHARAKTER ERLEDIGTE RECHTSSACHEN
(2011-2015)"2

600

500

400

300

200

100

2011 2012 2013 2014 2015

m Urteile/Gutachten m BeschlUsse

2011 2012 2013 2014 2015

Urteile/Gutachten 444 406 491 482 438
Beschlusse 100 117 129 142 116
Summe 544 523 620 624 554

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fir die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhangig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

2| Andere verfahrensbeendende Beschlusse als solche, mit denen die Streichung angeordnet, die Erledigung der Hauptsache festgestellt
oder die Verweisung an das Gericht angeordnet wird.
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

DURCH URTEIL, GUTACHTEN ODER BESCHLUSS MIT
ENTSCHEIDUNGSCHARAKTER ERLEDIGTE RECHTSSACHEN -
VERFAHRENSGEGENSTAND (2011-2015)'

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 1 1 1
Auswartiges Handeln der Europaischen Union 8 5 4 6 1
Beitritt neuer Mitgliedstaaten 1 2
Beschaftigung 1
Eigenmittel der Gemeinschaften 2 2
Energie 2 1 3 2
F@nanzvprschriften (Hau§halt, Finanzrahmen, 4 3 5 5 1
Eigenmittel, Betrugsbekampfung) 2
Forschung, technologische Entwicklung und 1 1 1
Raumfahrt
Freier Dienstleistungsverkehr 27 29 16 11 17
Freier Kapitalverkehr 14 21 8 6 8
Freier Warenverkehr 8 7 1 10 9
Freizlgigkeit 9 18 15 20 13
Geistiges und gewerbliches Eigentum 47 46 43 69 51
Gemeinsame Aul3en- und Sicherheitspolitik 3 9 12 3 6
Gemeinsame Fischereipolitik 1 5 3
Gemeinsamer Zolltarif 4 2
Gesundheit der Bevolkerung 3 1 2 3 5
Grundsatze des Unionsrechts 15 7 17 23 12
Handelspolitik 2 8 6 7 4
Industriepolitik 9 8 15 3 9
Institutionelles Recht 20 27 31 18 27
Landwirtschaft 23 22 33 29 20
Niederlassungsfreiheit 21 6 13 9 17
Offentliche Auftrage 7 12 12 13 14
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 24 37 46 51 49

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhdngig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

2| Die Rubriken ,Haushalt der Gemeinschaften” und ,Eigenmittel der Gemeinschaften” wurden fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu
eingegangenen Rechtssachen in der Rubrik ,Finanzvorschriften” zusammengefasst.

3| Die Rubrik ,Umwelt und Verbraucher” wurde fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu eingegangenen Rechtssachen in zwei gesonderte
Rubriken aufgeteilt.

4| Die Rubriken ,Gemeinsamer Zolltarif* und ,Zollunion” wurden fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu eingegangenen Rechtssachen in
einer Rubrik zusammengefasst.
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Rechtsangleichung 15 12 24 25 24
Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH- 1 5 1
Verordnung)

Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 8 8 12 6 14
Sozialpolitik 36 28 27 51 30

Staatliche Beihilfen 48 10 34 41 26
Steuerrecht 49 64 74 52 55
Tourismus 1
Umwelt 3 35 27 35 30 27
Umwelt und Verbraucher 3 25 1
Unionsburgerschaft 7 8 12 9 4
Unternehmensrecht 8 1 4 3 1
Verbraucherschutz 3 4 9 19 20 29
Verkehr 7 14 17 18 9
Wettbewerb 19 30 42 28 23
Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer
Zusammenhalt 3 6 8 4
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 3 1 3
Zollunion und gemeinsamer Zolltarif 19 19 11 21 20
Zugang zu Dokumenten 2 5 6 4 3

EG-Vertrag/AEUV 535 513 601 617 | 544
EU-Vertrag 1
EGKS-Vertrag 1
EAG-Vertrag 1

Vorrechte und Befreiungen 2 3 2
Verfahren 5 7 14 6 4
Beamtenstatut 5 1 3

Verschiedenes 7 10 19 7 9
GESAMTSUMME 544 523 620 | 624 | 554

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhdngig von Verbindungen wegen

Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

2| Die Rubriken ,Haushalt der Gemeinschaften” und ,Eigenmittel der Gemeinschaften” wurden fir die nach dem 1. Dezember 2009 neu

eingegangenen Rechtssachen in der Rubrik ,Finanzvorschriften” zusammengefasst.

3| Die Rubrik ,Umwelt und Verbraucher” wurde fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu eingegangenen Rechtssachen in zwei gesonderte

Rubriken aufgeteilt.

4| Die Rubriken ,Gemeinsamer Zolltarif* und ,Zollunion” wurden fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu eingegangenen Rechtssachen in

einer Rubrik zusammengefasst.
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

DURCH URTEIL, GUTACHEN ODER BESCHLUSS MIT
ENTSCHEIDUNGSCHARAKTER ERLEDIGTE RECHTSSACHEN -
VERFAHRENSGEGENSTAND (2015)!

Gl::;iir:ién Beschlusse? | Summe
Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 1 1
Auswartiges Handeln der Europaischen Union 1 1
Beschaftigung 1 1
Energie 2 2
Finanzvorschriften (Haushalt, Finanzrahmen, Eigenmittel, 1 1
Betrugsbekampfung) 3
Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 1 1
Freier Dienstleistungsverkehr 14 3 17
Freier Kapitalverkehr 8 8
Freier Warenverkehr 6 3 9
Freizlgigkeit 13 13
Geistiges und gewerbliches Eigentum 21 30 51
Gemeinsame Aul3en- und Sicherheitspolitik 5 1 6
Gemeinsame Fischereipolitik 2 1 3
Gesundheit der Bevolkerung 5 5
Grundsatze des Unionsrechts 4 8 12
Handelspolitik 4 4
Industriepolitik 9 9
Institutionelles Recht 21 6 27
Landwirtschaft 16 4 20
Niederlassungsfreiheit 12 5 17
Offentliche Auftrage 12 2 14
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 46 3 49
Rechtsangleichung 23 1 24
Registlrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung 1 1
chemischer Stoffe (REACH-Verordnung)

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhdngig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

2| Andere verfahrensbeendende BeschlUsse als solche, mit denen die Streichung angeordnet, die Erledigung der Hauptsache festgestellt
oder die Verweisung an das Gericht angeordnet wird.

3| Die Rubriken ,Haushalt der Gemeinschaften” und ,Eigenmittel der Gemeinschaften” wurden fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu
eingegangenen Rechtssachen in der Rubrik ,Finanzvorschriften” zusammengefasst.

4| Die Rubrik ,Umwelt und Verbraucher” wurde fUr die nach dem 1. Dezember 2009 neu eingegangenen Rechtssachen in zwei gesonderte
Rubriken aufgeteilt.

5| Die Rubriken ,Gemeinsamer Zolltarif* und ,Zollunion” wurden fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu eingegangenen Rechtssachen in
einer Rubrik zusammengefasst.
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Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer N 3 14
Sozialpolitik 27 3 30
Staatliche Beihilfen 16 10 26
Steuerrecht 48 7 55
Umwelt 24 3 27
Unionsburgerschaft 3 1 4
Unternehmensrecht 1 1
Verbraucherschutz 4 24 5 29
Verkehr 9 9
Wettbewerb 15 8 23
Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 4 4
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 2 1 3
Zollunion und gemeinsamer Zolltarif ® 18 2 20
Zugang zu Dokumenten 3 3

EG-Vertrag/AEUV 433 111 544
EAG-Vertrag 1 1

Vorrechte und Befreiungen 1 1 2
Verfahren 4 4
Beamtenstatut 3 3

Verschiedenes 4 5 9
GESAMTSUMME 438 116 554

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhangig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

2| Andere verfahrensbeendende Beschlusse als solche, mit denen die Streichung angeordnet, die Erledigung der Hauptsache festgestellt

oder die Verweisung an das Gericht angeordnet wird.

3| Die Rubriken ,Haushalt der Gemeinschaften” und ,Eigenmittel der Gemeinschaften” wurden fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu

eingegangenen Rechtssachen in der Rubrik ,Finanzvorschriften” zusammengefasst.

4| Die Rubrik ,Umwelt und Verbraucher” wurde fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu eingegangenen Rechtssachen in zwei gesonderte

Rubriken aufgeteilt.

5| Die Rubriken ,Gemeinsamer Zolltarif" und ,Zollunion” wurden fur die nach dem 1. Dezember 2009 neu eingegangenen Rechtssachen in

einer Rubrik zusammengefasst.
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN

GERICHTSHOF

ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - URTEILE IN VERTRAGSVERLETZUNGS-
VERFAHREN: ERGEBNIS DER ENTSCHEIDUNG (2011-2015)'

30

25

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT cv W LT WU HU MT NL AT PL PT RO S s Uk
2011 m2012 m2013 m2014 w2015
2011 2012 2013 2014 2015
Zulassung | Abweisung | Zulassung | Abweisung | Zulassung | Abweisung | Zulassung | Abweisung | Zulassung | Abweisung

Belgien 9 1 5 1 2 1 4 2
Bulgarien 1 1 2
Tschechische Republik 1 2 2
Danemark 1 1 1 1
Deutschland 5 1 2 2 3 1 3
Estland 1
Irland 3 2 3 1 1
Griechenland 4 5 2 1 4 3
Spanien 7 1 3 6 6
Frankreich 6 4 5 3 1 4
Kroatien
Italien 8 1 3 7 1 6 2
Zypern 1 2
Lettland 1
Litauen 1
Luxemburg 5 1 1 2
Ungarn 1 1 1 1 2
Malta 1
Niederlande 2 3 1 2 2 1
Osterreich 6 3 1
Polen 5 3 4 2 4 3 1
Portugal 8 1 5 1 3
Rumanien 1
Slowenien 1 1 1 1
Slowakei 1 1 1 2
Finnland 1 1 2
Schweden 1 1 1 1 1 1
Vereinigtes Konigreich 2 1 4 1 1

Summe| 72 9 47 5 40 23 a4 3 26 5

1|Die angegebenen Zahlen (Nettozahlen) stehen flur die Anzahl von Rechtssachen unter Berlcksichtigung von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (eine Serie von verbundenen Rechtssachen = eine Rechtssache).
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN

GERICHTSHOF

ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSDAUER (2011-2015),
IN MONATEN UND ZEHNTELN VON MONATEN!

(URTEILE UND BESCHLUSSE MIT ENTSCHEIDUNGSCHARAKTER)

30
25
20
15
10
5
0
2011 2012 2013 2014 2015
H Vorlagen zur Vorabentscheidung  mKlagen B Rechtsmittel
2011 2012 2013 2014 2015
Vorlagen zur Vorabentscheidung 16,3 15,6 16,3 15,0 153
Eilvorabentscheidungsverfahren 2,5 1.9 2,2 2,2 1.9
Klagen 20,3 19,7 24,3 20,0 17,6
Rechtsmittel 15,1 15,2 16,6 14,5 14,0

1| In die Berechnung der Verfahrensdauer nicht eingeschlossen: Rechtssachen mit Zwischenurteil oder Beweisaufnahme; Gutachten;
besondere Verfahrensarten (Prozesskostenhilfe, Kostenfestsetzung, Berichtigung, Einspruch gegen ein Versaumnisurteil, Drittwiderspruch,
Auslegung, Wiederaufnahme, Prifung eines Vorschlags des Ersten Generalanwalts, eine Entscheidung des Gerichts zu Uberprifen;
Pfandungsverfahren und Rechtssachen auf dem Gebiet der Befreiung); durch Streichungsbeschluss beendete Verfahren; Erledigung der
Hauptsache oder Verweisung an das Gericht; Verfahren des vorldaufigen Rechtsschutzes sowie Rechtsmittel im Verfahren des vorldufigen

Rechtsschutzes und betreffend Streithilfe..
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AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN -
VERFAHRENSART (2011-2015)'
700
600
500 -
400
300
200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015
H Vorlagen zur Vorabentscheidung H Klagen
B Rechtsmittel B Besondere Verfahrensarten
2011 2012 2013 2014 2015
Vorlagen zur Vorabentscheidung 519 537 574 526 558
Klagen 131 134 96 94 72
Rechtsmittel 195 205 211 164 245
Besondere Verfahrensarten 4 9 1 2 6
Antrage auf Gutachten 0 1 2 1 3
Summe 849 886 884 787 884

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhdngig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).
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14. AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN -
SPRUCHKORPER (2011-2015)

2015

W Grol3e Kammer
B Kammern mit 5 Richtern

66,40% m Kammern mit 3 Richtern

22,96%

H Vizeprasident

1 Nicht zugewiesen

2011 2012 2013 2014 2015
Grolse Kammer 42 44 37 33 38
Kammern mit 5 Richtern 157 239 190 176 203
Kammern mit 3 Richtern 23 42 51 44 54
Prasident 10
Vizeprasident 1 1 2
Nicht zugewiesen 617 560 605 534 587
Summe | 849 886 884 787 884

1| Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fur die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhadngig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).
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VERSCHIEDENES — BESCHLEUNIGTE VERFAHREN (207171-2015) -

2011 2012 2013 2014 2015
Elp|E|w|E| 2| E|2|E]|e
< S| <| 5| <|5|<|5|<]| 5§
2 o I - - I O - I -
0 < 80 < = < =) < =) <
£ 8 8 8 8
Klagen 1 1
Vorlagen zur Vorabentscheidung 2 701 5 1% 2 |10 1 |14
Rechtsmittel 5 1
Summe| 2 |12| 2 | 6 17 2 |10 1 | 14

1| Rechtssachen, in denen im betreffenden Jahr eine Entscheidung oder ein Beschluss erlassen wurde, einem Antrag auf Anwendung des
Eilverfahrens stattzugeben oder ihn abzulehnen.

VERSCHIEDENES - EILVORABENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
(2011-2015)?

2011 2012 2013 2014 2015

Erfolgreiche Antrage
Abweisung
Erfolgreiche Antrage
Abweisung
Erfolgreiche Antrage
Abweisung
Erfolgreiche Antrage
Abweisung
Erfolgreiche Antrage
Abweisung

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts

N}
w
~
—
N}
w
~
—
U
w

Rechtsangleichung 1

Summe| 2 [ 5 [ 4 | 1 2 (342 |5]|5

1| Rechtssachen, in denen im Vorjahr die Entscheidung getroffen wurde, einem Antrag auf Anwendung des Eilverfahrens stattzugeben oder
ihn abzulehnen.
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- VERSCHIEDENES - VERFAHREN DES VORLAUFIGEN
RECHTSSCHUTZES (2015)!

Ergebnis der
Entscheidung

Rechtsmittel im
Verfahren des vorlaufigen
betreffend Streithilfe

Neu anhangig geworden
Rechtsschutzes oder

Abweisung
Erfolgreiche Antrage

Zugang zu Dokumenten
Staatliche Beihilfen
Wettbewerb 2
Offentliche Auftrége
GESAMTSUMME 2

[ Y RS Ny N
P RN N

1| Die angegebenen Zahlen (Nettozahlen) stehen fur die Anzahl von Rechtssachen unter BerUcksichtigung von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs (eine Serie von verbundenen Rechtssachen = eine Rechtssache).
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GERICHTSHOF

GESAMTENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT

(1952-2015) - NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN UND URTEILE

Neu eingegangene Rechtssachen’

c

0 58 g g £

= 83 B 5| BE2:% | ¢ £ 3 o
25 e £ £28%5 5 a 55 2

g8 3 Begis & e 2

S 2 £ g =

1953 4 4

1954 10 10 2

1955 9 9 2 4

1956 11 11 2 6

1957 19 19 2 4
1958 43 43 10
1959 46 1 47 5 13
1960 22 1 23 2 18
1961 1 24 1 26 1 11
1962 5 30 35 2 20
1963 6 99 105 7 17
1964 6 49 55 4 31
1965 7 55 62 4 52
1966 1 30 31 2 24
1967 23 14 37 24
1968 9 24 33 1 27
1969 17 60 77 2 30
1970 32 47 79 64
1971 37 59 96 1 60
1972 40 42 82 2 61
1973 61 131 192 6 80
1974 39 63 102 8 63
1975 69 61 1 131 5 78
1976 75 51 1 127 6 88
1977 84 74 158 6 100
1978 123 146 1 270 7 97
1979 106 1218 1324 6 138
1980 99 180 279 14 132
1981 108 214 322 17 128
1982 129 217 346 16 185
1983 98 199 297 11 151
1984 129 183 312 17 165
1985 139 294 433 23 211
1986 91 238 329 23 174

1| Bruttozahlen; besondere Verfahrensarten ausgenommen.

2| Nettozahlen.

>>>
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Neu eingegangene Rechtssachen’ o

=, 5% g £ ESRSO 2 £ % o
g § g 2ES g E Eo b g

> 3 g ;E ]

1987 144 251 395 21 208
1988 179 193 372 17 238
1989 139 244 383 19 188
1990 141 221 15 1 378 12 193
1991 186 140 13 1 342 9 204
1992 162 251 24 1 440 5 210
1993 204 265 17 486 13 203
1994 203 125 12 1 3 344 4 188
1995 251 109 46 2 408 3 172
1996 256 132 25 3 416 4 193
1997 239 169 30 5 443 1 242
1998 264 147 66 4 481 2 254
1999 255 214 68 4 541 4 235
2000 224 197 66 13 2 502 4 273
2001 237 187 72 7 503 6 244
2002 216 204 46 4 470 1 269
2003 210 277 63 5 1 556 7 308
2004 249 219 52 6 1 527 3 375
2005 221 179 66 1 467 2 362
2006 251 201 80 3 535 1 351
2007 265 221 79 8 573 3 379
2008 288 210 77 8 1 584 3 333
2009 302 143 105 2 1 553 1 376
2010 385 136 97 6 0 624 3 370
2011 423 81 162 13 0 679 3 370
2012 404 73 136 3 1 617 0 357
2013 450 72 161 5 2 690 1 434
2014 428 74 111 0 1 614 3 416
2015 436 48 206 9 3 702 399

Summe | 9146 8949 1895 115 26 20131 361 10612

1| Bruttozahlen; besondere Verfahrensarten ausgenommen.

2| Nettozahlen.
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

GESAMTENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT -
(1952-2015) -

NEU EINGEGANGENE VORLAGEN ZUR VORABENTSCHEIDUNG

(NACH MITGLIEDSTAAT UND JAHR)
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1| Rechtssache C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof).
Rechtssache C-196/09, Miles u. a. (Beschwerdekammer der Europaischen Schulen).
Rechtssache C-169/15, Montis Design (Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof).
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN
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Rechtssache C-169/15, Montis Design (Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof).

1| Rechtssache C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof).
Rechtssache C-196/09, Miles u. a. (Beschwerdekammer der Europaischen Schulen).
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN GERICHTSHOF

GESAMTENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT -
(1952-2015) -

NEU EINGEGANGENE VORLAGEN ZUR VORABENTSCHEIDUNG

(NACH MITGLIEDSTAAT UND GERICHT)

Summe
Belgien Cour constitutionnelle 32
Cour de cassation 93
Consell d'Ftat 76
Andere Gerichte 593 794
Bulgarien BbpxoBeH kacaLOHeH Cbj, 2
BbpxoBeH agMMHNCTPATMBEH Cb/A, 14
Andere Gerichte 67 83
Tschechische Ustavni soud
Republik Nejvyssi soud 5
Nejvyssi spravni soud 24
Andere Gerichte 19 48
Danemark Hojesteret 35
Andere Gerichte 137 172
Deutschland Bundesverfassungsgericht 1
Bundesgerichtshof 202
Bundesverwaltungsgericht 117
Bundesfinanzhof 307
Bundesarbeitsgericht 32
Bundessozialgericht 76
Andere Gerichte 1481 2216
Estland Riigikohus 6
Andere Gerichte 11 17
Irland Supreme Court 28
High Court 27
Andere Gerichte 30 85
Griechenland ApeLog Mayog 10
YupBoUMo tng Emikpatetag 56
Andere Gerichte 106 172
Spanien Tribunal Constitucional 1
Tribunal Supremo 61
Andere Gerichte 328 390
Frankreich Conseil constitutionnel 1
Cour de cassation 118
Conseil d'Etat 99
Andere Gerichte 713 931

1| Rechtssache C-265/00, Campina Melkunie. Rechtssache C-169/15, Montis Design.

2| Rechtssache C-196/09, Miles u. a.
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Kroatien Ustavni sud
Vrhovni sud
Visoki upravni sud
Visoki prekr3ajni sud
Andere Gerichte 6 6
Italien Corte Costituzionale 2
Corte suprema di Cassazione 132
Consiglio di Stato 126
Andere Gerichte 1066 1326
Zypern AVWTATO AKAOTHPLO 4
Andere Gerichte 3 7
Lettland Augstaka tiesa 21
Satversmes tiesa
Andere Gerichte 25 46
Litauen Konstitucinis Teismas 1
Auksciausiasis Teismas 14
Viyriausiasis administracinis Teismas 11
Andere Gerichte 11 37
Luxemburg Cour constitutionnelle 1
Cour de cassation 27
Cour administrative 27
Andere Gerichte 35 90
Ungarn Kuria 20
Fovérosi [télstabla 6
Szegedi [télstabla 2
Andere Gerichte 93 121
Malta Qorti Kostituzzjonali
Qorti ta' - Appel
Andere Gerichte 2 2
Niederlande Hoge Raad der Nederlanden 271
Raad van State 107
Centrale Raad van Beroep 62
College van Beroep voor het Bedrijfsleven 154
Tariefcommissie 35
Andere Gerichte 320 949
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Osterreich Verfassungsgerichtshof 5
Oberster Gerichtshof 109
Verwaltungsgerichtshof 90
Andere Gerichte 266 470
Polen Trybunat Konstytucyjny 1
Sad Najwyzszy 13
Naczelny Sad Administracyjny 32
Andere Gerichte 43 89
Portugal Supremo Tribunal de Justica 4
Supremo Tribunal Administrativo 55
Andere Gerichte 73 132
Rumanien Tnalta Curte de Casatie si Justitie 9
Curtea de Apel 55
Andere Gerichte 45 109
Slowenien Ustavno sodisce 1
Vrhovno sodisce 8
Andere Gerichte 5 14
Slowakei Ustavny Sud
Najvyssi sud 10
Andere Gerichte 22 32
Finnland Korkein oikeus 17
Korkein hallinto-oikeus 47
Tyotuomioistuin 3
Andere Gerichte 28 95
Schweden Hogsta Domstolen 19
Hogsta forvaltningsdomstolen 7
Marknadsdomstolen
Arbetsdomstolen 4
Andere Gerichte 86 121
Vereinigtes House of Lords 40
Konigreich Supreme Court 7
Court of Appeal 81
Andere Gerichte 461 589
Sonstige Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof' 2
Beschwerdekammer der Europdischen Schulen? 1 3
Summe 9146

1| Rechtssache C-265/00, Campina Melkunie. Rechtssache C-169/15, Montis Design.

2| Rechtssache C-196/09, Miles u. a.
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GESAMTENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT

(1952-2015) - NEU EINGEGANGENE
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TATIGKEIT DES GERICHTS IM JAHR 2015

Von Prasident Marc JAEGER

Auch wenn der Blick in die Zukunft naturgemal’ ungewiss ist, lasst sich ohne Ubergrol3es Risiko behaupten,
dass dem Jahr 2015 in der Geschichte des Gerichts wahrscheinlich eine Schlisselrolle zufallt. Drei wichtige
Entwicklungen haben dazu beigetragen.

Als Erstes konnte das Gericht den vollen Ertrag der seit mehreren Jahren eingeleiteten Reformen und des
vollen Einsatzes seiner dynamischen Krafte ernten und hat bei gleichbleibenden Mitteln eine aullergewdhnliche
Produktivitat erreicht. Kaum jemand hatte vor funf Jahren vorherzusagen vermocht, dass das Gericht im Jahr
2015 987 Rechtssachen erledigen, also die Zahl der erledigten Rechtssachen gegenuber 2010 (527 erledigte
Rechtssachen) um anndhernd 90 % steigern und das historische Ergebnis aus dem Vorjahr (814 erledigte
Rechtssachen) um mehr als 20 % verbessern wlrde.

Bei den neu eingegangenen Rechtssachen bestatigt sich die allgemein steigende Tendenz, die schon seit
Grundung des Gerichts zu beobachten ist. Im Jahr 2015 gingen 831 Rechtssachen neu ein, womit der Zufluss
an neuen Streitsachen dem 2014 verzeichneten Rekordwert (912 Rechtssachen) nahekommt. In den Jahren
2013 bis 2015 lag die durchschnittliche Zahl der jahrlich neu eingegangenen Rechtssachen somit um 40 % Uber
dem entsprechenden Durchschnitt fur die Jahre 2008 bis 2010.

Gleichwohlwar der Anstieg der Produktivitat so grol3, dass es dem Gericht gelungen ist, die Zahl der anhangigen
Rechtssachen betrachtlich zu senken (von 1 423 im Jahr 2014 auf 1 267 im Jahr 2015, also ein Ruckgang
um mehr als 10 %). Was die SchlUsselindikatoren fUr die Tatigkeit des Gerichts betrifft, ist schlieBlich auch
hervorzuheben, dass die 2013 eingeleitete splrbare Senkung der durchschnittlichen Verfahrensdauer ihre
dynamische Fortsetzung gefunden hat (von 23,4 Monaten im Jahr 2014 auf 20,6 Monate im Jahr 2015, also ein
Ruckgang um mehr als 10 %).

Als Zweites trat am 1. Juli 2015 die neue Verfahrensordnung des Gerichts in Kraft, mit der die ursprungliche,
am 2. Mai 1991 erlassene und mehrfach geanderte Verfahrensordnung ersetzt wurde. Mit dem neuen Text
wurden eine Klarstellung und eine Vereinfachung bestimmter verfahrenstechnischer Instrumente sowie eine
umfassende Neuordnungihrer Darstellungins Werk gesetzt. AulRerdem wurden neue Bestimmungen eingefihrt,
um die DurchfUhrung des Verfahrens im Interesse einer ztgigen, modernen und die Verfahrensrechte der am
Rechtsstreit beteiligten Parteien wahrenden Rechtspflege effizienter zu gestalten.

SchlieBlich wurde im Jahr 2015 die Strukturreform des Gerichts beschlossen. Die Verordnung (EU, Euratom)
2015/2422 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Anderung des Protokolls
Nr. 3 Uber die Satzung des Gerichtshofs der Europdischen Union' sieht namlich die Erhéhung der Zahl der
Richter am Gericht in drei Stufen vor, bis sich im September 2019 die Zahl seiner Mitglieder verdoppelt haben
wird. Dardber hinaus sollen die Zustandigkeit fur Entscheidungen im ersten Rechtszug Uber Streitsachen
zwischen der Europaischen Union und deren Bediensteten sowie die sieben Stellen der Richter des Gerichts
fur den offentlichen Dienst der Européischen Union dem Gericht Ubertragen werden. Diese Ubertragung wird
auf einen bereits angekindigten legislativen Antrag des Gerichtshofs erfolgen?.

Die Umsetzung dieser Reform von bisher nie da gewesenem Ausmald wird im Jahr 2016 ein vertieftes
Nachdenken Uber die Struktur, die Organisationen und die Arbeitsweise des Gerichts erfordern, um fur die
Verwaltungsgerichtsbarkeit im ersten Rechtszug der Europaischen Union neue Grundlagen zu schaffen.
Die Reform wird dem Gericht somit ermoglichen, im Kontext der Zunahme, der gesteigerten Vielfalt und

1] ABI. L 341,5. 14,

2| So der neunte Erwagungsgrund der Verordnung.
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der Komplexitat der Streitsachen sein standiges Bemuihen um Beschleunigung, Koharenz und Qualitét bei
der Bewdltigung der ihm zugewiesenen Hauptaufgabe zu intensivieren, die darin besteht, die Kontrolle der
Rechtmaligkeitder Unionshandlungenzu gewahrleisten, die Voraussetzungdes Anspruchs der Rechtsuchenden
auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz ist, der sich aus dem Grundsatz einer Rechtsunion ableiten
lasst.
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VERFAHREN DER RECHTMASSIGKEITSPRUFUNG

ZULASSIGKEIT VON NACH ART. 263 AEUV ERHOBENEN KLAGEN

BEGRIFF DER ANFECHTBAREN ENTSCHEIDUNG

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 29. April 2015, Total und Elf Aquitaine/Kommission (I1-470/11, Slg,
mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:241), ergangen ist, hat das Gericht darauf hingewiesen, dass nur
Malinahmen, die verbindliche Rechtswirkungen erzeugen, die die Interessen des Kldagers durch eine qualifizierte
Anderung seiner Rechtsstellung beeintréchtigen, Handlungen darstellen, die Gegenstand einer Nichtigkeitsklage
im Sinne von Art. 263 AEUV sein kénnen. Hierzu hat es ausgefuhrt, dass Schreiben der Europaischen
Kommission mit der an Muttergesellschaften gerichteten Aufforderung, GeldbuRen zu zahlen, die gegen sie
gesamtschuldnerisch mit ihrer Tochtergesellschaft wegen VerstolRes gegen die Wettbewerbsregeln verhangt
worden waren, nachdem diese Geldbul3en gegenuber der Tochtergesellschaft, die sie ursprunglich gezahlt
hatte, herabgesetzt und ihr teilweise erstattet worden waren, verbindliche Rechtswirkungen fur die Kldgerinnen
erzeugten, da sie den Standpunkt der Kommission endgultig festlegten und eine Zwangsvollstreckung auslosen
konnten.

Zu der Frage, ob die angefochtenen Schreiben die Interessen der Kldgerinnen durch eine qualifizierte Anderung
ihrer Rechtsstellung im Sinne von Art. 263 AEUV beeintrachtigten, hat das Gericht die Auffassung vertreten, dass
dies, was die in diesen Schreiben von den Klagerinnen verlangte Hauptforderung anbelangt, nicht der Fall war,
da die Hohe der Forderung durch diese Schreiben nicht geandert wurde. Daher war die Klage als unzuldssig
abzuweisen, soweit sie auf die Nichtigerklarung der angefochtenen Schreiben im Hinblick auf diese Forderung
gerichtet war. Soweit mit diesen Schreiben allerdings die Zahlung von Verzugszinsen verlangt wurde, sah das
Gericht die Rechtsstellung der Muttergesellschaften, die zuvor zur Zahlung dieser Zinsen nicht verpflichtet
waren, da ihre Tochtergesellschaft die gesamtschuldnerisch geschuldete urspringliche Geldbul3e unverziglich
gezahlt hatte, durch diese Schreiben verandert. Daher war zu entscheiden, dass die Klage zuldssig war, soweit
sie gegen die von den Klagerinnen in den angefochtenen Schreiben geforderten Verzugszinsen gerichtet war.

Im Urteil vom 4. Marz 2015, Vereinigtes Kénigreich/EZB (1-496/11, Slg, EU:T:2015:133)’, hatte das Gericht Uber
die Zulassigkeit einer Klage auf Nichtigerklarung des von der Europaischen Zentralbank (EZB) verdffentlichten
Rahmens fur die Uberwachungspolitik des Eurosystems zu befinden.

Hierzu hat es zunachst darauf hingewiesen, dass in die Prufung, ob eine Handlung geeignet ist, Rechtswirkungen
zu erzeugen, und folglich Gegenstand einer Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV sein kann, Folgendes
einzubeziehen ist: ihr Wortlaut und der Kontext, in dem sie steht, inr Wesen sowie die Absicht ihres Urhebers.
Die Prifung des Wortlauts und des Kontexts, in dem die angefochtene Handlung steht, ermdglicht die
Beurteilung, wie die fragliche Handlung von den Betroffenen vernunftigerweise wahrgenommen werden
konnte. Wenn die betreffende Handlung lediglich als Anregung, ein Verhalten anzunehmen, wahrgenommen
wird, ware daraus der Schluss zu ziehen, dass sie keine Rechtswirkungen erzeugt, die geeignet waren, die
Zulassigkeit einer gegen sie gerichteten Nichtigkeitsklage zu begrinden. Andererseits kann diese Prufung auch
ergeben, dass die Betroffenen die angefochtene Handlung als Handlung wahrnehmen, zu deren Einhaltung
sie - ungeachtet der Form oder der Bezeichnung, fur die sich der Urheber der Handlung entschieden hat
- verpflichtet sind. Im Hinblick auf die Beurteilung, wie die Betroffenen den Wortlaut der angefochtenen
Handlung und den Kontext, in dem sie steht, wahrnehmen, muss erstens geprift werden, ob die betreffende
Handlung aul3erhalb des internen Bereichs ihres Urhebers &ffentlich gemacht worden ist. Zweitens ist - vom

3| Vgl. zu diesem Urteil auch die nachstehenden Ausfiihrungen im Abschnitt ,Uberwachungsrahmen des Eurosystems - Befugnis der EZB".
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Standpunkt der Betroffenen aus betrachtet - ebenfalls maligebend, wie der Akt abgefasst ist. Drittens kann die
Wahrnehmung des Wortlauts der angefochtenen Handlung und des Kontexts, in dem sie steht, je nach Art der
Betroffenen unterschiedlich ausfallen.

Im vorliegenden Fall ist der Uberwachungsrahmen des Eurosystems auBerhalb des internen Bereichs der EZB
ffentlich gemacht worden, indem er auf der EZB-Website veréffentlicht wurde. Der Uberwachungsrahmen
stellt sich eben nicht als bloBer Vorschlag mit ausdrucklichem Hinweischarakter, sondern als Beschreibung
der Rolle des Eurosystems dar, was die Betroffenen zu der Schlussfolgerung veranlassen kénnte, dass
er die Befugnisse wiedergibt, die der EZB und den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten des
Euroraums mit den Vertragen tatséchlich Ubertragen worden sind. Im Ubrigen ist die streitige Passage des
Uberwachungsrahmens, die sich auf den Standort der zentralen Gegenparteien bezieht, die fur das Clearing
von Transaktionen mit Wertpapieren vorgesehen sind, besonders préazise abgefasst, was ihre Anwendung
erleichtert. Was schlieRlich die Frage betrifft, wie der Uberwachungsrahmen des Eurosystems von den
Aufsichtsbehérden der Mitgliedstaaten des Euroraums wahrgenommen wird, hat das Gericht festgestellt,
dass die EZB ihre Behauptung, das Eurosystem habe die Befugnis zur Uberwachung und gegebenenfalls
Regulierung von Wertpapierclearingsystemen, denen die zentralen Gegenparteien angeschlossen seien, auf
mehrere Rechtsgrundlagen gestitzt hat. Nach Auffassung des Gerichts entbehren diese Argumente nicht so
offensichtlich einer Grundlage, dassvonvornherein ausgeschlossen werden konnte, dass die Aufsichtsbehorden
der Mitgliedstaaten des Euroraums zu dem Schluss gelangten, dass das Eurosystem die Befugnis besitzt, die
Tatigkeit von Clearing- und Abwicklungssystemen fir Wertpapiere zu regulieren, und dass sie folglich gehalten
waren, fur die Einhaltung des im Uberwachungsrahmen des Eurosystems enthaltenen Standorterfordernisses
zu sorgen.

Nach alledem ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Uberwachungsrahmen des Eurosystems
Rechtswirkungen erzeugte und daher eine Handlung war, die Gegenstand einer Nichtigkeitsklage nach Art. 263
AEUV sein konnte.

BEGRIFF DES UNMITTELBAREN BETROFFENSEINS

Im Urteil vom 7. Juli 2015, Federcoopesca u. a./Kommission (1-312/14, Slg, EU:T:2015:472), hat das Gericht
ausgefuhrt, dass die dritte Alternative des Art. 263 Abs. 4 AEUV, sowohl angesichts des Ziels dieser Bestimmung
als auch angesichts des Umstands, dass der Vertragsgesetzgeber der Voraussetzung des unmittelbaren
Betroffenseins eine zusatzliche Voraussetzung des Fehlens von DurchfuhrungsmafRnahmen hinzugefugt hat,
nur bei der Anfechtung solcher Handlungen angewendet werden sollte, die als solche, d. h. unabhangig von jeder
Durchfuhrungsmaflinahme, die Rechtsstellung des Klagers verandern. Verandert also der angefochtene Rechtsakt
nicht als solcher die Rechtsstellung des Klagers, so kann bereits aus dieser Feststellung auf die Unanwendbarkeit
der dritten Alternative des Art. 263 Abs. 4 AEUV gefolgert werden, wobei in diesem Fall dahingestellt bleiben
kann, ob dieser Rechtsakt im Hinblick auf den Kldger Durchfihrungsmaflinahmen nach sich zieht.

Zu der gleichen Frage hat das Gericht im Urteil vom 15. Juli 2015, CSF/Kommission (1-337/13, Slg,
EU:T:2015:502), entschieden, dass ein Beschluss, mit dem die Kommission auf der Grundlage von Art. 11 Abs. 3
der Richtlinie 2006/42/E G* feststellt, dass die MalRnahme eines Mitgliedstaats, mit der das Inverkehrbringen
von Gegenstdnden untersagt wird oder sie aus dem Verkehr gezogen werden, gerechtfertigt sei, den Hersteller
der von dieser Malinahme betroffenen Gegenstande unmittelbar betraf, der insoweit befugt war, beim
Unionsrichter die Nichtigerklarung dieses Beschlusses zu beantragen.

Ein solcher Beschluss hat unmittelbar andere Auswirkungen auf die Rechtsstellung dieses Herstellers als die,

die sich aus den in Rede stehenden nationalen Malinahmen ergeben. In Anbetracht des Wortlauts von Art. 11

4] Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 (iber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie
95/16/EG (Neufassung) (ABI. L 157, S. 24).
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der Richtlinie 2006/42, inres Zwecks und ihrer Systematik verlangt der angefochtene Beschluss namlich, dass
jeder andere Mitgliedstaat als der, der die von der Kommission fur gerechtfertigt erklarte Malinahme erlassen
hatte, soweit erforderlich die zur Gewahrleistung der korrekten und einheitlichen Anwendung dieser Richtlinie
erforderlichen Malinahmen ergreift. Unmittelbare Folge des Kommissionsbeschlusses war daher die Einleitung
nationaler Verfahren, die das dem betroffenen Hersteller bis dahin in der gesamten Union zustehende Recht
in Frage stellten, Gegenstande in Verkehr zu bringen, fir die die Vermutung der Konformitat nach Art. 7 der
Richtlinie 2006/42 galt.

BEFUGNIS ZUR ERHEBUNG EINER KLAGE GEGEN DEN BESCHLUSS UBER
DEN ABSCHLUSS EINES ABKOMMENS

Im Urteil vom 10. Dezember 2015, Front Polisario/Rat (T-512/12, Slg, EU:T:2015:953) , hat sich das
Gericht zur Klagebefugnis der Volksfront zur Befreiung von Saguia el Hamra und Rio de Oro (Front Polisario)
im Rahmen einer Nichtigkeitsklage gegen den Beschluss des Rates der Europdischen Union, mit dem der
Abschluss eines Abkommens zwischen der Europdischen Union und dem Koénigreich Marokko genehmigt
wurde®, gedufBert. Dieses Abkommen findet u. a. auf das Gebiet der Westsahara Anwendung, von der ein Teil
vom Klager beansprucht wird.

Nach Auffassung des Gerichts wirkten sich die Bestimmungen des durch den angefochtenen Beschluss
genehmigten Abkommens auf die Rechtslage des gesamten Gebietes aus, auf das dieses Abkommen
Anwendung findet, und mithin auf das durch das Konigreich Marokko kontrollierte Gebiet der Westsahara. Diese
Wirkungen betreffen jedoch nicht nur diesen Staat unmittelbar, sondern auch den Klager, da der endgultige
volkerrechtliche Status dieses Gebiets noch nicht festgelegt worden ist und im Rahmen von den Vereinten
Nationen (UNO) moderierter Verhandlungen zwischen dem Konigreich Marokko und eben dem Front Polisario
noch zu bestimmen ist. Aus demselben Grund ist der Front Polisario als durch den angefochtenen Beschluss
unmittelbar betroffen anzusehen. Dabei handelt es sich nach Auffassung des Gerichts um Umstande, die
den Klager aus dem Kreis aller Ubrigen Personen herausheben und ihm eine besondere Qualitat verleihen.
Der Front Polisario ist namlich der einzige weitere Gesprachsteilnehmer an den von der UNO moderierten
Verhandlungen mit dem Kénigreich Marokko im Hinblick auf die Festlegung des endgtiltigen volkerrechtlichen
Status der Westsahara.

Das Gericht ist daher zu dem Ergebnis gelangt, dass der Front Polisario durch den angefochtenen Beschluss
unmittelbar und individuell betroffen war.

HANDLUNGSFAHIGKEIT

In dem erwahnten Urteil Front Polisario/Rat® (EU:T:2015:953) hat das Gericht entschieden, dass eine Einheit,
die weder nach dem Recht eines Mitgliedstaats noch nach dem eines Drittstaats Rechtspersdnlichkeit besitzt,
in besonderen Einzelfdllen gleichwohl als ,juristische Person” im Sinne von Art. 263 Abs. 4 AEUV angesehen
werden kann und berechtigt ist, auf der Grundlage dieser Bestimmung eine Nichtigkeitsklage zu erheben. Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Union und ihre Organe in ihren Rechtsakten oder ihrem Vorgehen
die fragliche Einheit als gesondertes Subjekt behandeln, das eigene Rechte besitzen oder Verpflichtungen oder
Beschrankungen unterworfen sein kann.

5| Beschluss 2012/497/EU des Rates vom 8. Mdrz 2012 zum Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der
Europaischen Union und dem Kénigreich Marokko mit MaBnahmen zur gegenseitigen Liberalisierung des Handels mit landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen, Fisch und Fischereierzeugnissen, zur Ersetzung der Protokolle Nrn.
1, 2 und 3 und ihrer Anhange sowie zur Anderung des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Griindung einer Assoziation zwischen den
Europaischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Kénigreich Marokko andererseits (ABI. L 241, S. 2).

6| Vgl. auch die Ausfiihrungen zu diesem Urteil im nachstehenden Abschnitt ,Aul3enbeziehungen”.
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Im vorliegenden Fall hat das Gericht zunachst festgestellt, dass der Front Polisario eine an dem Streit Uber
das Schicksal des Gebiets der Westsahara beteiligte Partei war und als Streitpartei in den entsprechenden
Texten, darunter mehrere Entschliefungen des Europdischen Parlaments, namentlich genannt wurde.
Es hat weiter darauf hingewiesen, dass es dem Front Polisario bislang unmaoglich war, nach dem Recht der
Westsahara formlich den Status einer juristischen Person zu erlangen, da es dieses Recht noch nicht gibt. Zwar
verwaltet das Kénigreich Marokko faktisch das gesamte Gebiet der Westsahara, doch handelt es sich dabei um
eine Situation, der sich der Front Polisario widersetzt und die gerade der Ursprung der Auseinandersetzung
zwischen ihm und diesem Staat ist. Sicherlich kdnnte der Front Polisario nach dem Recht eines Drittstaats den
Status einer juristischen Person erlangen, doch kann dies nicht von ihm verlangt werden. SchlieRlich weist
das Gericht darauf hin, dass der Rat und die Kommission selbst anerkennen, dass der volkerrechtliche Status
und die Rechtslage der Westsahara Besonderheiten aufweisen, und der Ansicht sind, dass der endgultige
Status dieses Gebiets und mithin das dort anzuwendende Recht im Rahmen eines von der UNO moderierten
Friedensprozesses festzulegen sei. Die UNO selbst betrachte den Front Polisario als einen wichtigen Teilnehmer
an diesem Prozess.

Aufgrund dessen hat das Gericht entschieden, dass der Front Polisario als ,juristische Person” im Sinne von
Art. 263 Abs. 4 AEUV anzusehen ist.

BEGRIFF DES ADRESSATEN EINES RECHTSAKTS

Im Beschluss vom 13. Marz 2015, European Coalition to End Animal Experiments/ECHA (1-673/13, Slg,
EU:T:2015:167) , hatte das Gericht Uber die Frage zu befinden, ob die Klagerin als im Verfahren vor der
Widerspruchskammer der Europdischen Chemikalienagentur (ECHA) zugelassene Streithelferin als Adressatin
der in diesem Verfahren ergangenen Entscheidung angesehen werden konnte.

Es hat hierzu festgestellt, dass die Klagerin im Rahmen einer Nichtigkeitsklage gemaR Art. 263 AEUV nur
als Adressatin der angefochtenen Entscheidung angesehen werden kann, wenn zum einen die formale
Voraussetzung vorliegt, dass sie darin ausdrucklich als Adressatin bezeichnet wird, oder zum anderen die
materielle Voraussetzung, dass sich aus den Bestimmungen dieser Entscheidung ergibt, dass sie darin als
Adressatin bezeichnetwird, weil in der Entscheidung der Wille inres Urhebers zum Ausdruck kommt, verbindliche
Rechtswirkungen zu erzeugen, die geeignet sind, die Interessen der Kl&gerin durch eine qualifizierte Anderung
ihrer Rechtsstellung zu beeintrachtigen.

WETTBEWERBSREGELN FUR UNTERNEHMEN

ALLGEMEINES

Die Rechtsprechung im Jahr 2015 betraf insbesondere die in Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003’
vorgesehene Regelung Uber Abschluss des Verfahrens, die Wahrung der Verteidigungsrechte sowie die
Offenlegung von im Rahmen der Anwendung der Wettbewerbsregeln erlangten Informationen und ihre
etwaige Verwendung im Rahmen von Schadensersatzklagen.

BESCHWERDEN - REGELUNG DES ART. 13 ABS. 2 DER VERORDNUNG
NR. 1/2003

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 21. Januar 2015, easy/et Airline/Kommission (1-355/13, Slg,
EU:T:2015:36), ergangen ist, war das Gericht mit einer Klage gegen eine Entscheidung befasst, mit der die

7| Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchfihrung der in den [Art. 101 AEUV] und [102 AEUV]
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABI. 2003, L 1,S. 1).
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Kommission die Beschwerde der Klagerin gegen den Betreiber eines Flughafens wegen eines angeblich
wettbewerbswidrigen Verhaltens auf dem Markt fur Flughafendienstleistungen zurlickgewiesen hatte. Diese
Entscheidung war auf der Grundlage von Art. 13 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1/2003 mit der Begrindung
ergangen, dass die Beschwerde bereits von der Wettbewerbsbehorde eines Mitgliedstaats behandelt worden
sei. Die Klagerin stutzte ihre Klage u. a. darauf, dass der Kommission ein Rechtsfehler unterlaufen sei, als
sie davon ausgegangen sei, dass die nationale Wettbewerbsbehorde ihre Beschwerde im Sinne von Art. 13
Abs. 2 der Verordnung Nr. 1/2003 geprUft habe, obwohl die Beschwerde tatsachlich aus Prioritatsgriinden
zurtckgewiesen worden sei.

Was die gerichtliche Kontrolle anbelangt, die Uber eine auf Art. 13 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1/2003 gestutzte
Entscheidung der Kommission ausgelbt wird, weist das Gericht darauf hin, dass sie auf die Uberprifung
gerichtet ist, dass die streitige Entscheidung nicht auf unzutreffenden Tatsachenfeststellungen beruht und dass
die Kommission keinen Rechtsfehler, offensichtlichen Beurteilungsfehler oder Ermessensmissbrauch begangen
hat, als sie davon ausgegangen ist, dass eine Wettbewerbsbehérde eines Mitgliedstaats eine Beschwerde
bereits behandelt habe. Die Kontrolle von Entscheidungen der Wettbewerbsbehorden der Mitgliedstaaten ist
hingegen allein Sache der nationalen Gerichte, denen bei der Anwendung der Wettbewerbsregeln der Union
eine wesentliche Aufgabe zukommt.

AuRerdem ist der Ausdruck ,Beschwerde ..., die bereits von einer anderen Wettbewerbsbehorde behandelt
worden ist”in Art. 13 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1/2003 insofern weitreichend, als er alle Beschwerden umfasst,
die von einer anderen Wettbewerbsbehdrde - mit welchem Ergebnis auch immer - gepruft worden sind. Diese
Auslegung steht im Einklang mit der allgemeinen Systematik dieser Verordnung, aus der hervorgeht, dass es
nicht auf das Ergebnis der Prifung der Beschwerde durch diese Wettbewerbsbehdrde ankommt, sondern
auf die Tatsache, dass die Beschwerde von dieser Behorde gepruft worden ist. Folglich ist der Kommission
zu gestatten, die Zurlckweisung einer Beschwerde darauf zu stitzen, dass eine Wettbewerbsbehdrde eines
Mitgliedstaats diese Beschwerde zuvor aus Prioritatsgrinden zurickgewiesen hat.

Der Umstand - selbst angenommen, er lage vor -, dass die betreffende nationale Wettbewerbsbehorde die bei
ihr anhdngige Beschwerde nicht durch den Erlass einer Entscheidung im Sinne von Art. 5 dieser Verordnung
erledigt hat und sich auf Prioritdtsgrinde gestitzt hat, hinderte daher die Kommission nicht daran, nach
Art. 13 Abs. 2 der Verordnung festzustellen, dass diese Beschwerde von einer Wettbewerbsbehorde eines
Mitgliedstaats behandelt worden sei, und sie aus diesem Grund zurickzuweisen.

VERTEIDIGUNGSRECHTE

- ANSPRUCH AUF RECHTLICHES GEHOR

Im Urteil vom 15. Juli 2015, Akzo Nobel und Akcros Chemicals/Kommission (1-485/11, Slg [AuszUge],
EUT:2015:517), bot sich dem Gericht die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass die Wahrung der
Verteidigungsrechte u. a. erfordert, dass dem von einer Untersuchung betroffenen Unternehmen im
Verwaltungsverfahren Gelegenheit gegeben wird, zum Vorliegen und zur Erheblichkeit der von der
Kommission angefluhrten Tatsachen und Umstande und zu den Schriftsticken, die die Kommission zur
Stutzung ihrer Behauptung, dass ein Verstol3 gegen den AEU-Vertrag vorliege, herangezogen hat, sachgerecht
Stellung zu nehmen. Insoweit ist nach Auffassung des Gerichts eine Frist von vier Arbeitstagen, die einem
von der Untersuchung betroffenen Unternehmen zur Stellungnahme gesetzt wird, mit der Wahrung der
Verteidigungsrechte nicht zu vereinbaren.

Daher war der angefochtene Beschluss fur nichtig zu erklaren, da die Klagerinnen hinreichend belegt hatten,
dass sie sich ohne diesen Verfahrensfehler, d. h. wenn sie gentigend Zeit fUr ihre Stellungnahme gehabt hatten,
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besser hatten verteidigen kénnen. Sie brauchten jedoch nicht darzutun, dass der angefochtene Beschluss ohne
den Fehler einen anderen Inhalt gehabt hatte. In zeitlicher Hinsicht ist hierbei auf das Verwaltungsverfahren,
das zum Erlass des angefochtenen Beschlusses gefihrt hat, d. h. auf die Zeit vor dem Erlass dieses Beschlusses,
abzustellen.

- BEGRUNDUNGSPFLICHT

Das Urteil vom 16. Dezember 2015, Martinair Holland/Kommission (1-67/11, Slg, EU:T:2015:984), eines von 13
am selben Tag erlassenen Urteilen zu einer Reihe von Klagen gegen einen Beschluss, mit dem die Kommission
mehreren Fluggesellschaften wegen deren Beteiligung an einem Kartell auf dem Markt fur Luftfrachtdienste
Geldbul3en® auferlegt hatte, bot dem Gericht die Gelegenheit, wichtige Erlduterungen zum Umfang der
Begrundungspflicht zu geben.

Das Gericht hat darauf hingewiesen, dass die Kommission bei der Begrindung eines Beschlusses, den sie zur
Sicherstellung der Anwendung der Wettbewerbsregeln der Union erldsst, gemald Art. 296 AEUV verpflichtet
ist, zumindest die Tatsachen und Erwagungen anzufuhren, denen nach dem Aufbau des Beschlusses eine
wesentliche Bedeutung zukommt, um es auf diese Weise dem zustandigen Gericht und den Betroffenen
zu ermoglichen, die Voraussetzungen zu erfahren, unter denen sie das Unionsrecht angewandt hat. Ferner
muss die Begrundung folgerichtig sein und darf insbesondere keine inneren Widerspriche aufweisen, die das
Verstandnis der Grinde, die diesem Rechtsakt zugrunde liegen, erschweren. In diesem Zusammenhang setzt
der Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes voraus, dass der verflgende Teil eines Beschlusses
mit dem die Kommission Zuwiderhandlungen gegen die Wettbewerbsregeln feststellt, besonders klar und
prazise ist und dass die Unternehmen, die fur diese Zuwiderhandlungen verantwortlich gemacht und mit
Sanktionen belegt werden, in der Lage sind, die Zuschreibung dieser Verantwortlichkeit und die Verhangung
dieser Sanktionen, wie sie sich aus dem Wortlaut des verfigenden Teils ergeben, zu verstehen und anzufechten.

Das Gericht hat ferner darauf hingewiesen, dass dann, wenn in der Begrindung eines Beschlusses der
Kommission, mit dem eine Zuwiderhandlung festgestellt wird, eine einzige und fortgesetzte Zuwiderhandlung
beschrieben wird, an der alle beschuldigten Unternehmen teilgenommen hatten, wahrend im verfiigenden Tell,
der mehrere Artikel umfasst, entweder mehrere verschiedene einzige und fortgesetzte Zuwiderhandlungen
oder eine einzige und fortgesetzte Zuwiderhandlung festgestellt werden, fur die die Verantwortlichkeit nur den
Unternehmen angelastet wird, die an den in diesen Artikeln jeweils genannten Zuwiderhandlungen unmittelbar
beteiligt waren, ein Widerspruch zwischen der Begrindung des Beschlusses und dessen verfugendem Teil
besteht. Allein dass ein solcher Widerspruch vorliegt, genlgt insoweit noch nicht, davon auszugehen, dass
der Beschluss an einem Begriindungsmangel leidet, sofern erstens der Beschluss als Ganzes den Betroffenen
ermoglicht, diese Inkohdrenz zu verstehen und geltend zu machen, zweitens der Wortlaut des verfigenden
Teils so hinreichend klar und prazise ist, dass es ihnen moglich ist, die genaue Tragweite des Beschlusses zu
erkennen, und drittens die dem Nachweis der Beteiligung der beschuldigten Unternenmen an den ihnen im
verfugenden Teil zugeschriebenen Zuwiderhandlungen dienenden Beweise in der Begrindung klar bezeichnet
und gepruft werden. Sind die inneren Widerspriche des Beschlusses der Kommission hingegen geeignet,
die Verteidigungsrechte der mit Sanktionen belegten Unternehmen zu beeintrachtigen, und hindern sie den
Unionsrichter daran, seine Kontrolle auszutiben, ist der Beschluss mit einem Begrindungsmangel behaftet,
der seine Nichtigerklarung rechtfertigt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Beschluss zum einen

8| Urteile vom 16. Dezember 2015, Air Canada/Kommission (I-9/11, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Kommission
(I-28/11, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Kommission (I-36/11, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Kommission (I-38/11, EU:T:2015:985),
Cargolux Airlines/Kommission (I-39/11, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group und Lan Cargo/Kommission (T-40/11, EU:T:2015:986),
Singapore Airlines und Singapore Airlines Cargo PTE/Kommission (I-43/11, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa u. a./Kommission (I-46/11
EU:T:2015:987), British Airways/Kommission (T-48/11, EU:T:2015:988), SAS Cargo Group u. a./Kommission (T-56/11, EU:T:2015:990), Air
France-KLM/Kommission (I-62/11, EU:T:2015:996), Air France/Kommission (T-63/11, EU:T:2015:993) und Martinair Holland/Kommission
(I-67/11, Slg, EU:T:2015:984).
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nicht die Beurteilung zuldsst, ob die in der Begrindung aufgefihrten Beweismittel hinreichend sind, und zum
anderen nicht ermoglicht, den Gedankengang nachzuvollziehen, der die Kommission dazu veranlasst hat, die
Adressaten des Beschlusses fur verantwortlich zu halten.

Wenn Gerichte der Mitgliedstaaten nach Art. 101 AEUV Uber Vereinbarungen, Beschlisse oder Verhaltensweisen
zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung der Kommission sind, durfen sie das nicht in
einem Sinne tun, der der Entscheidung der Kommission zuwiderlduft. Daraus ergibt sich, dass die nationalen
Gerichte an den Beschluss der Kommission gebunden sind, bis er fur nichtig oder fur unwirksam erklart wird;
dies verlangt, dass der verfugende Teil dieses Beschlusses in eindeutiger Weise verstanden wird. Insbesondere
mussen die nationalen Gerichte in der Lage sein, ausgehend vom klaren Wortlaut des verflgenden Teils eines
Beschlusses, mit dem das Vorliegen einer Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln der Union festgestellt
wird, die Tragweite des Beschlusses zu erkennen und die fur diese Zuwiderhandlung verantwortlichen
Personen zu ermitteln, um in Bezug auf Antrage auf Ersatz des durch die Zuwiderhandlung verursachten
Schadens, die von Personen gestellt werden, die durch diese Zuwiderhandlung geschadigt wurden, die
notwendigen Konsequenzen ziehen zu kénnen. Der Wortlaut des verfigenden Teils eines solchen Beschlusses
ist in dieser Hinsicht von entscheidender Bedeutung da er wechselseitige Rechte und Pflichten zwischen den
angesprochenen Personen begriinden kann.

OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN UND SCHADENSERSATZKLAGEN

- IM RAHMEN DER KRONZEUGENREGELUNG UBERMITTELTE INFORMATIONEN

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 15. Juli 2015, AGC Glass Europe u. a./Kommission (1-465/12, Slg,
[Auszlge], mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:505), ergangen ist, hatte das Gericht die RechtmaRigkeit
eines Beschlusses der Kommission zu prufen, mit dem ein von mehreren Herstellern von Automobilglas
gestellter Antrag auf vertrauliche Behandlung abgelehnt worden war. Der Antrag war auf bestimmte
Informationen in dem Beschluss der Kommission gerichtet, mit dem diese zuvor festgestellt hatte, dass diese
Unternehmen gegen Art. 101 AEUV und Art. 53 des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum
(EWR) verstof3en hatten®. Die Klagerinnen machten u. a. geltend, die Mitteilungen Uber Zusammenarbeit von
2002° und 2006'" enthielten Regelungen, die gegentiber jedem Unternehmen ihres Anwendungsbereichs ein
berechtigtes Vertrauen erweckten, dass die freiwillig mitgeteilten Informationen vertraulich blieben, soweit dies
maoglich sei, und zwar auch im Stadium der Veroffentlichung der Entscheidung der Kommission.

Hierzu geht aus den Rn. 3 bis 7 der Mitteilung Uber Zusammenarbeit von 2002 sowie aus den Rn. 3 bis 5
der Mitteilung Uber Zusammenarbeit von 2006 hervor, dass diese Mitteilungen nur das Ziel haben, die
Bedingungen festzulegen, unter denen ein Unternehmen entweder einen Erlass oder eine ErmaRigung von
Geldbul3en erreichen kann. Diese Mitteilungen sehen keinen anderen Vorteil vor, den ein Unternehmen als
Gegenleistung fur seine Zusammenarbeit fordern kénnte. Diese Beurteilung wird in Rn. 31 der Mitteilung Gber
Zusammenarbeit von 2002 und in Rn. 39 der Mitteilung Uber Zusammenarbeit von 2006 ausdrucklich bestatigt.
Gemald dem identischen Wortlaut dieser Randnummern lasst die Gewahrung eines Geldbul3enerlasses oder
einer GeldbuBBenermaRigung die zivilrechtlichen Folgen fur ein Unternehmen wegen seiner Beteiligung an
einer Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV unberuhrt.

DarUber hinaus bedeutet Rn. 6 der Mitteilung Uber Zusammenarbeit von 2006, wonach ,Unternehmen, die fur
eine Kronzeugenbehandlung in Frage kamen, ... unter Umstanden von einer auf dieser Mitteilung beruhenden
Zusammenarbeit mit der Kommission abgehalten [werden], wenn dies ihre Position in zivilrechtlichen Verfahren

9| Abkommen Uber den Europdischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (ABI. 1994, L 1, S. 3).
10| Mitteilung der Kommission Uber den Erlass und die ErmaRigung von GeldbuRen in Kartellsachen (ABI. 2002, C 45, S. 3).
11| Mitteilung der Kommission Uber den Erlass und die ErmaRigung von GeldbuRen in Kartellsachen (ABI. 2006, C 298, S. 17).
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- im Vergleich zu nicht kooperierenden Unternenmen - beeintrachtigen wurde”, dass ein Unternehmen
im Rahmen eventuell gegen das Unternehmen gerichteter zivilrechtlicher Ansprlche nicht allein deshalb
benachteiligt werden darf, weil es der Kommission freiwillig eine schriftliche Kronzeugenerklarung Gbermittelt
hat, die Gegenstand einer Entscheidung werden kdnnte, mit der die Vorlage von Unterlagen gefordert wird. Um
Kronzeugenerklarungen besonders zu schitzen, hat sich die Kommission in den Rn. 31 bis 35 der Mitteilung
Uber Zusammenarbeit von 2006 besondere Regeln Uber die Modalitdten der Formulierung dieser Erklarungen,
deren Einsicht und Verwendung auferlegt. Jedoch betreffen diese Regelungen ausschlieBlich Dokumente und
schriftliche oder aufgezeichnete Erklarungen, die gemal3 den Mitteilungen Uber Zusammenarbeit von 2002
oder 2006 zugehen und deren Offenlegung im Allgemeinen von der Kommission als Verstol3 gegen den Schutz
des Zwecks von Inspektions- und Untersuchungstatigkeiten im Sinne von Art. 4 der Verordnung Nr. 1049/2001"?
angesehen wird. Sie sollen also weder die Kommission daran hindern, in ihrer Entscheidung zur Beendigung
des Verwaltungsverfahrens Informationen Uber die Beschreibung der Zuwiderhandlung zu veroffentlichen, die
ihr im Rahmen des Kronzeugenprogramms vorgelegt wurden, noch haben sie diese Wirkung, und sie schaffen
diesbezuglich kein berechtigtes Vertrauen.

Eine solche Veroffentlichung nach Art. 30 der Verordnung Nr. 1/2003 und unter Beachtung des
Berufsgeheimnisses zerstorte daher nicht das berechtigte Vertrauen, das die Klagerinnen nach den
Kronzeugenregelungen von 2002 und 2006 beanspruchen durften und das sich auf die Berechnung der
Geldbufe und die Behandlung der im Einzelnen genannten Dokumente und Erklarungen bezog.

- UMFANG DER VEROFFENTLICHUNGSPFLICHT

Im Zentrum der Rechtssache, in der das Urteil vom 15. Juli 2015, Pilkington Group/Kommission (1-462/12,
Slg, EU:T:2015:508), ergangen ist, stand ein weiterer Beschluss der Kommission, mit dem ein Antrag auf
vertrauliche Behandlung abgelehnt worden war. Wie in der Rechtssache AGC Glass Europe wandte sich
ein Automobilglashersteller, der von der Entscheidung betroffen war, mit der die Kommission ein Kartell in
diesem Sektor festgestellt hatte, gegen die Veroffentlichung bestimmter, in dieser Entscheidung enthaltener
Informationen. Er stellte die Ablehnung seines Antrags auf vertrauliche Behandlung in Frage und machte geltend,
dass darin eine Anderung der Politik der Kommission betreffend die Verdffentlichung vertraulicher Informationen
gegenuber der in der Vergangenheit in konkreten gleichartigen Fallen verfolgten zum Ausdruck komme. Damit
habe die Kommission die Grundsétze der Gleichbehandlung und des Vertrauensschutzes verletzt.

Das Gericht hat insoweit darauf hingewiesen, dass die Kommission im Rahmen ihrer Zustandigkeiten im
Bereich der Durchfihrung des Wettbewerbsrechts in der Union berechtigt ist, unter Beachtung der Regeln
zum Schutz des Berufsgeheimnisses eine Fassung ihrer Beschllsse zu verdéffentlichen, deren Inhalt Uber das
durch Art. 30 der Verordnung Nr. 1/2003 geforderte Mindestmal? hinausgeht. Somit hat die Kommission,
ebenso wie hinsichtlich der allgemeinen Hohe der GeldbuRen, das Recht, ihre Vorgehensweise in der Frage der
Veroffentlichung ihrer Beschlisse an die Bedurfnisse ihrer Politik im Bereich des Wettbewerbs anzupassen. Die
der Kommission durch Art. 101 Abs. 1 AEUV und Art. 102 AEUV Ubertragene Uberwachungsaufgabe umfasst
namlich nicht nur die Pflicht, einzelne Zuwiderhandlungen zu ermitteln und zu ahnden, sondern auch den
Auftrag, eine allgemeine Politik mit dem Ziel zu verfolgen, die im AEU-Vertrag niedergelegten Grundsatze auf
das Wettbewerbsrecht anzuwenden und das Verhalten der Unternehmen in diesem Sinne zu lenken.

Selbst wenn also der angefochtene Beschluss eine Anderung des Ansatzes der Kommission hinsichtlich der
Detailliertheit der verdffentlichten Fassung der Automobilglasentscheidung gegendber friheren Sachen
zeigen sollte, ist diese Tatsache allein nicht geeignet, die RechtmaRigkeit des angefochtenen Beschlusses zu
beeintrachtigen.

12| Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 tber den Zugang der Offentlichkeit zu
Dokumenten des Europdischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABI. L 145, S. 43).
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ENTSCHEIDUNGEN ZUM BEREICH DES ART. 101 AEUV

ZURECHENBARKEIT - HANDELSVERTRETERVERTRAG

Im Urteil vom 15. Juli 2015, voestalpine und voestalpine Wire Rod Austria/Kommission (T-418/10, Slg,
EU:T:2015:516), hat das Gericht, das mit der von einem Unternehmen erhobenen Klage befasst war, das bestritt,
Uber seinen Handelsvertreter in Italien an einem regionalen Tatkomplex eines Kartells von Spannstahlanbietern
mit 18 beteiligten Unternehmen teilgenommen zu haben', die Kriterien prazisiert, die es ermoglichen, zu
ermitteln, ob zwei Gesellschaften mit je eigener Rechtspersonlichkeit fur die Zwecke der Zurechnung des
wettbewerbswidrigen Verhaltens einer dieser beiden Gesellschaften als ein und dieselbe wirtschaftliche Einheit

mit einheitlichem Marktverhalten anzusehen sind.

Es hat zundchst daran erinnert, dass fur die Zwecke der Anwendung des Wettbewerbsrechts unter dem Begriff
des Unternehmens eine wirtschaftliche Einheit zu verstehen ist, die rechtlich aus mehreren natirlichen oder
juristischen Personen gebildet werden kann, und sodann ausgefuhrt, dass im Fall von Gesellschaften, zwischen
denen eine vertikale Beziehung wie zwischen einem Geschaftsherrn und seinem Vertreter oder Mittler besteht,
bei der Prufung der Frage, ob eine wirtschaftliche Einheit besteht, im Wesentlichen auf zwei Kriterien abgestellt
wird: zum einen darauf, ob der Mittler ein wirtschaftliches Risiko zu tragen hat, und zum anderen darauf, ob die
vom Mittler erbrachten Dienstleistungen AusschlieBlichkeitscharakter haben.

In diesem Zusammenhang ist hinsichtlich der Tragung des wirtschaftlichen Risikos zu ermitteln, in welchem
Umfang der Handelsvertreter bei den ihm vom Geschaftsherrn Ubertragenen Tatigkeiten die finanziellen
Risiken des Absatzes bzw. der Abwicklung der mit Dritten geschlossenen Vertrage zu tragen hat. Was ferner
den AusschlieRlichkeitscharakter der vom Absatzmittler erbrachten Dienstleistungen angeht, kommt es in
einem Fall, in dem der Handelsvertreter nicht einen, sondern zwei Geschaftsherrn vertritt, fir die Frage, ob
eine wirtschaftliche Einheit vorliegt, darauf an, ob der Vertreter bei den ihm vom jeweiligen Geschaftsherrn
Ubertragenen Tatigkeiten in der Lage ist, sich wie ein unabhangiger Handler zu verhalten, der seine
Geschaftsstrategie frei bestimmen kann. Andernfalls sind die von ihm fir Rechnung des betreffenden
Geschaftsherrn ausgeubten Tatigkeiten als Bestandteil von dessen Tatigkeiten anzusehen.

VERJAHRUNG

- UNTERBRECHUNGSHANDLUNG - ENTSCHEIDUNG, IN DER EIN BEDINGTER
ERLASS DER GELDBUSSE GEWAHRT WIRD

Das Urteil vom 6. Oktober 2015, Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion/Kommission
(T-250/12, Slg, EU:T:2015:749), bot dem Gericht eine weitere Mdglichkeit, einige Klarstellungen zu der Frage
vorzunehmen, ob eine Entscheidung, gemald Rn. 15 der Mitteilung Uber Zusammenarbeit von 2002 einen
bedingten GeldbuRenerlass zu gewahren, im Sinne von Art. 25 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1/2003 als Handlung
eingestuft werden kann, mit der die Verjdhrung unterbrochen wurde.

Insoweit hat das Gericht entschieden, dass einer Entscheidung, einem Antragsteller auf Teilnahme an
der Kronzeugenregelung einen bedingten GeldbuBenerlass zu gewahren, dadurch, dass sie diesem eine
verfahrensrechtliche Stellung verleiht, grundlegende Bedeutung dafur zukommt, dass es der Kommission
ermoglicht wird, eine vermutete Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln zu untersuchen und zu
verfolgen. Denn zunadchst einmal tragt das Kronzeugenprogramm unmittelbar zur vollen Wirksamkeit der
Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen die Wettbewerbsregeln bei, sodann erlaubt die Entscheidung,

13| ZudenUbrigen Aspekten dieses Kartells, betreffend die Modalitaten der Bemessung der GeldbuRe vgl. die nachstehenden Ausfiihrungen
im Abschnitt ,c) Bemessung der GeldbuRe".
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einem Antragsteller auf Teilnahme am Kronzeugenprogramm einen bedingten Geldbul3enerlass zu gewahren,
zu bescheinigen, dass sein Antrag die erforderlichen Voraussetzungen dafur erfullt, dass ihm bei Abschluss des
Verwaltungsverfahrens unter bestimmten Voraussetzungen ein endgultiger GeldbuRBenerlass gewahrt werden
kann, und schlieBlich verpflichtet diese verfahrensrechtliche Stellung den Betroffenen, um einen endgtltigen
Geldbul3enerlassin Anspruch nehmen zu kénnen, bis zum Erlass der endgultigen Entscheidung der Kommission
ein Verhalten zu befolgen, das die in Rn. 11 Buchst. a bis ¢ der Mitteilung Uber Zusammenarbeit von 2002
aufgestellten Voraussetzungen erfullt.

Das Gerichtist zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Entscheidung, einen bedingten GeldbulRenerlass zu gewahren,
eine Verfahrenshandlung ist, die auf die Ermittlung oder Verfolgung der Zuwiderhandlung im Sinne von Art. 25
Abs. 3 Satz 1 der Verordnung Nr. 1/2003 gerichtet und somit als die Verjahrung unterbrechende Handlung
einzuordnen ist, die Wirkungen erga omnes gegeniber allen an der in Rede stehenden Zuwiderhandlung
beteiligten Unternehmen entfaltet.

- VERANTWORTLICHKEIT - BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN
TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND DER MUTTERGESELLSCHAFT

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 15. Juli 2015, Akzo Nobel u. a./Kommission (1-47/10, Slg [Auszige],
mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:506), ergangen ist, war das Gericht mit der Klage gegen eine
Entscheidung der Kommission befasst, mit der diese die Beteiligung der Kldgerinnen an einem Kartell auf dem

europadischen Markt fur Wdrmestabilisatoren festgestellt hatte. Die auf diesem Markt tatigen Klagerinnen, eine
Muttergesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, stutzten ihre Klage u. a. auf einen Verstol3 gegen Art. 25
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 1/2003, weil die Kommission nicht mehr gegen diese Tochtergesellschaften
habe vorgehen und gegen diese Gesellschaften nicht mehr zusammen mit ihrer Muttergesellschaft
gesamtschuldnerisch eine Geldbuf3e habe verhangen kénnen.

Nach Auffassung des Gerichts kénnen sich die Tochtergesellschaften eines Unternehmens, die sich unmittelbar
an Zuwiderhandlungen gegen Art. 101 AEUV beteiligt haben, zu Recht darauf berufen, dass die Verjahrungsfrist
des Art. 25 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 1/2003 ihnen gegenUber abgelaufen war, sofern die ersten
auf Ermittlung oder Verfolgung dieser Zuwiderhandlungen gerichteten Handlungen im Sinne von Art. 25
Abs. 3 dieser Verordnung ihnen gegenuber erst nach Ablauf dieser Frist vorgenommen wurden. Der Eintritt
der in Art. 25 dieser Verordnung vorgesehenen Verjahrung bewirkt jedoch nicht, dass eine Zuwiderhandlung
entfallt oder dass die Kommission daran gehindert ist, in einer Entscheidung die Verantwortlichkeit fur diese
Zuwiderhandlung festzustellen, sondern nur, dass der von ihr Begunstigte den auf die Verhangung von
Sanktionen gerichteten Verfolgungsmalinahmen entgeht.

Aullerdem ergibt sich aus einer wortlichen, teleologischen und systematischen Auslegung von Art. 25 der
Verordnung Nr. 1/2003, dass der Eintritt der Verjdhrung nach Art. 25 Abs. 1 dieser Verordnung jeder der
juristischen Personen einzeln zugutekommt und von jeder einzeln geltend gemacht werden kann, wenn die
Kommission gegen diese juristischen Personen vorgeht. Daher hat der bloRBe Umstand, dass der Ablauf der
Verjahrungsfrist den Tochtergesellschaften einer Muttergesellschaft zugutekommt, nicht zur Folge, dass die
Haftung der Muttergesellschaft in Frage gestellt wird, und steht der Verfolgung dieser Muttergesellschaft nicht
entgegen. Dieser Beurteilung widerspricht es nicht, dass in Art. 25 Abs. 3 und 4 der Verordnung Nr. 1/2003 der
Begriff ,Unternehmen”im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV verwendet wird. Damit sollen lediglich die Handlungen,
die die Verjahrung unterbrechen, definiert und die Tragweite dieser Handlungen dahin bestimmt werden, dass
sie gegenuber allen an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, d. h.
auch den juristischen Personen, aus denen diese bestehen, wirken.
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BEMESSUNG DER GELDBUSSE

- BESTIMMUNG DES WERTES DER VERKAUFE

Im Urteil vom 9. September 2015, Panasonic und MT Picture Display/Kommission (1-82/13, Slg [Auszlge],
mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:612), hatte das Gericht Uber die Kriterien zu befinden, die fur die
Bestimmung des Wertes der Verkdufe eines Unternehmens bei der Festlegung der Hohe der zu verhangenden
Geldbul3e anzuwenden sind. Das Gericht hat darauf hingewiesen, dass die Klagerinnen in diesem Fall in ihrer
Antwort auf ein Auskunftsverlangen der Kommission eine alternative Berechnungsmethode fir den Wert der
EWR-Direktverkaufe Uber verarbeitete Erzeugnisse vorgeschlagen hatten. Diese Berechnungsmethode bestand
in der Berucksichtigung des gewichteten Durchschnitts der mit diesen Verkaufen verbundenen Farbbildréhren
nach ihrer jeweiligen tatsachlichen GroRe und dem betroffenen Zeitraum. GemaR Ziff. 15 der Leitlinien von
2006 bestimmt die Kommission den Umsatz eines Unternehmens mittels der zuverldssigsten Daten, die
von diesem Unternehmen verfugbar sind. Da die Kommission Uber Daten verfugte, die den Wert der EWR-
Direktverkaufe Uber verarbeitete Erzeugnisse praziser darstellten, hat das Gericht festgestellt, dass sie bei
der Berechnung des Grundbetrags der gegen die Klagerinnen verhangten GeldbulRen von diesen Leitlinien
abgewichen war, ohne dies zu begrinden.

Nach Auffassung des Gerichts waren daher im Rahmen der AusUbung seiner Befugnis zu unbeschrankter
Nachprifung bei der Festsetzung der gegen die Klagerinnen zu verhangenden GeldbufBen die von diesen im
Rahmen des Verwaltungsverfahrens vorgelegten Zahlen zu bertcksichtigen. Es erschien ihm bei angemessener
Wardigung der Umstande des Falles geboten, die gegen die Klagerinnen zu verhangenden Geldbul3en auf der
Grundlage der von ihnen auf das Auskunftsverlangen der Kommission gemachten Angaben zum Wert der
Umsatze festzusetzen.

- ZUMESSUNG DER SANKTIONEN

Im Jahr 2015 ermdglichte eine Reihe von Klagen gegen die Beschllsse, mit denen die Kommission 18
Unternehmen, Anbieter von Spannstahl, wegen ihrer Beteiligung an einem Kartell in dieser Branche mit
Sanktionen belegt hatte, dem Gericht u. a., sachdienliche Erlauterungen zu den Modalitaten der Bemessung
der GeldbuRe zu geben.

So hat es in den Urteilen vom 15. Juli 2015, SLM und Ori Martin/Kommission (T-389/10 und T-419/10, Slg
[Auszige], mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:513), Fapricela/Kommission (1-398/10, Slg [AuszUge],
mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:498), voestalpine und voestalpine Wire Rod Austria/Kommission
(EU:T:2015:516) sowie Trdfilerie Meridionali/Kommission (1-422/10, Slg [Auszige], mit Rechtsmittel
angefochten, EU:T:2015:512) darauf hingewiesen, dass in einem Fall wie diesem, in dem das in Rede stehende
Kartell aus mehreren Teilen bestand und von der Kommission als einheitliche, komplexe und fortgesetzte

Zuwiderhandlung eingestuft worden war, nach dem Grundsatz der individuellen Strafzumessung die Sanktion
der Situation jedes Zuwiderhandelnden im Verhaltnis zu der Zuwiderhandlung Rechnung tragen muss.

In den erwahnten Urteilen voestalpine und voestalpine Wire Rod Austria/Kommission (EU:T:2015:512) sowie SLM
und Ori Martin/Kommission (EU:T:2015:513) hat das Gericht festgestellt, dass bei Vorliegen einer einheitlichen
Zuwiderhandlung im Sinne einer komplexen Zuwiderhandlung, die aus einer Gesamtheit von Vereinbarungen
und abgestimmten Verhaltensweisen auf verschiedenen Markten besteht, wenn die Zuwiderhandelnden dort
nicht alle prasent sind oder den Gesamtplan maoglicherweise nur zum Teil kennen, die Sanktionen individuell

14| Leitlinien fur das Verfahren zur Festsetzung von GeldbulRen gemal Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 (ABI.
2006, C 210, S. 2).
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festzulegen sind, d. h. anhand der fUr die betreffenden Unternehmen kennzeichnenden Verhaltensweisen und
Eigenschaften. So kann ein Zuwiderhandelnder, der fur bestimmte Teile einer einheitlichen Zuwiderhandlung
nicht verantwortlich gemacht wird, bei ihrer Durchfihrung keine Rolle gespielt haben. Hierzu hat das Gericht
im Urteil Trafilerie Meridionali/Kommission (EU:T:2015:512) ausgefuhrt, dass ein Unternehmen, dessen
Verantwortlichkeit in Bezug auf mehrere Teile eines Kartells festgestellt worden ist, in hdherem Mal3e zur
Wirksamkeit und zur Schwere dieses Kartells beitragt als ein Zuwiderhandelnder, der nur an einem Teil desselben
Kartells beteiligt ist. Folglich begeht das erstgenannte Unternehmen eine schwerere Zuwiderhandlung als das
letztgenannte. Jedenfalls kann gegen ein Unternehmen keine Geldbul3e verhangt werden, deren Betrag nach
Maligabe einer Teilnahme an einer Absprache festgesetzt wurde, fur die es nicht verantwortlich gemacht
worden ist.

DarUber hinaus hat das Gericht in den erwahnten Urteilen voestalpine und voestalpine Wire Rod Austria/
Kommission (EU:T:2015:512) sowie SLM und Ori Martin/Kommission (EU:T:2015:513) darauf hingewiesen,
dass die individuelle Festlegung der Strafe fur eine Zuwiderhandlung in der Praxis in verschiedenen Stadien
der Festsetzung der Geldbul3e erfolgen kann. So kann die Kommission die Besonderheit der Beteiligung
eines Unternehmens an der Zuwiderhandlung erstens im Stadium der Beurteilung ihrer objektiven Schwere
anerkennen, zweitens im Stadium der Beurteilung der mildernden Umstdnde und drittens in einem spateren
Stadium als dem der Beurteilung der objektiven Schwere der Zuwiderhandlung oder der mildernden Umstande.
Insoweit kann sie nach Ziff. 36 der Leitlinien von 2006 fur das Verfahren zur Festsetzung von GeldbufRen in
bestimmten Fallen eine symbolische Geldbul3e verhangen, und nach Ziff. 37 dieser Leitlinien kann sie u. a.
aufgrund der besonderen Umstdnde eines Falles auch von der in den Leitlinien dargelegten allgemeinen
Methode fur die Berechnung der GeldbuBen abweichen.

~ LEISTUNGSFAHIGKEIT - GERICHTLICHE KONTROLLE

Ebenfalls im Rahmen der Klagen betreffend die Spannstahlbranche boten die erwahnten Urteile Fapricela/
Kommission (EU:T:2015:498), Trafilerie Meridionali/Kommission (EU:T:2015:512) und vom 15. Juli 2015,
Westfilische Drahtindustrie u. a./Kommission (1-393/10, Slg [AuszUge], mit Rechtsmittel angefochten,
EU:T:2015:515), dem Gericht u. a. die Gelegenheit, festzustellen, dass eine Reduzierung der Geldbule
nach Ziff. 35 der Leitlinien von 2006 fur das Verfahren zur Festsetzung von GeldbuBen betreffend die
Leistungsfahigkeit eines Unternehmens nur unter aulRergewohnlichen Umstanden und unter den in diesen
Leitlinien definierten Voraussetzungen gewahrt werden kann. So muss zum einen nachgewiesen werden,
dass die verhédngte GeldbuRe ,die wirtschaftliche Uberlebensfahigkeit des Unternehmens unwiderruflich
gefahrden und [dessen] Aktiva jeglichen Wertes berauben wirde”. Zum anderen muss auch die Existenz eines
,gegebenen sozialen und 6konomischen Umfeld[s]” nachgewiesen werden. Diese beiden Voraussetzungen
waren vor dem Erlass von Ziff. 35 der Leitlinien von 2006 fur das Verfahren zur Festsetzung von Geldbulen
von den Gerichten der Union aufgestellt worden, so dass die Anwendung dieser Ziffer auf die betreffenden
Unternehmen eine konkrete Auspragung des Grundsatzes der Verhdltnismaliigkeit im Bereich der Ahndung
von Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht darstellt. Die Beurteilung der Leistungsfahigkeit der mit
einer Sanktion belegten Unternehmen fallt unter die in Art. 261 AEUV und in Art. 31 der Verordnung Nr. 1/2003
vorgesehene Befugnis zu unbeschrankter Nachprufung. Die Anwendung von Ziff. 35 der Leitlinien von 2006 fur
das Verfahren zur Festsetzung von GeldbuRRen stellt ndmlich das letzte Element dar, das bei der Festsetzung der
Hohe der wegen VerstolRen gegen die fUr Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln verhangten GeldbulBen
berucksichtigt wird.

Im Ubrigen verstoRt das Fehlen einer Verpflichtung, die angefochtene Entscheidung von Amts wegen zu priifen,
nicht gegen den Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes. Fur die Wahrung dieses Grundsatzes ist
es nicht unerlasslich, dass das Gericht, das jedenfalls die geltend gemachten Klagegrinde prufen und sowohlin
rechtlicher wie in tatsachlicher Hinsicht eine Kontrolle vornehmen muss, verpflichtet ist, den gesamten Vorgang
von Amts wegen erneut zu prifen. Abgesehen von den Gesichtspunkten zwingenden Rechts, die er von Amts
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wegen zu prifen und gegebenenfalls aufzuwerfen hat, hat der Unionsrichter seine Kontrolle daher auf der
Grundlage der vom Klager zur Stutzung seiner Klagegrinde vorgetragenen Gesichtspunkte vorzunehmen und
kann hinsichtlich ihrer Bewertung nicht auf den Ermessensspielraum der Kommission verweisen, um auf eine
grundliche rechtliche wie tatsachliche Kontrolle zu verzichten.

SchlieBlich hat der Unionsrichter vorbehaltlich der Prufung der ihm von den Parteien unterbreiteten
Gesichtspunkte grundsatzlich in Ausibung seiner Befugnis zu unbeschrankter Nachprtfung auf die rechtliche
und tatsachliche Situation zum Zeitpunkt seiner Entscheidung abzustellen, wenn er es fur angebracht halt, von
dieser Befugnis Gebrauch zu machen.

- ERMASSIGUNG DER GELDBUSSE WEGEN DER UBERMASSIG LANGEN DAUER
DES VERWALTUNGSVERFAHRENS - GERICHTLICHE KONTROLLE

In dem erwadhnten Urteil Akzo Nobel u. a./Kommission (EU:T:2015:506) hat das Gericht eine Entscheidung, mit
der die Kommission den an einem Kartell beteiligten Unternehmen, mit Ausnahme derjenigen, die ihnen
gegenUber im Rahmen des Verwaltungsverfahrens erlassene Entscheidungen gerichtlich angefochten hatten,
eine Herabsetzung der verhangten Geldbul3en gewahrt hatte, im Hinblick insbesondere auf den Grundsatz der
Verhaltnismaligkeit gepruft.

Es hat das Vorbringen, dass diese unterschiedliche Behandlung dadurch gerechtfertigt sein konnte, dass
ein Unterschied zwischen den betreffenden Situationen vorliege, da die Klagerinnen, im Gegensatz zu
den anderen Unternehmen, Klagen erhoben hatten, als mit dem Grundsatz des wirksamen gerichtlichen
Rechtsschutzes unvereinbar erachtet. Folglich hatte die Kommission dadurch, dass sie allen anderen an den
in Rede stehenden Zuwiderhandlungen beteiligten Unternehmen wegen der UbermdRig langen Dauer des
Verwaltungsverfahrens eine Ermaliigung der verhangten Geldbul3en gewahrt hat, den Klagerinnen aber nicht,
in ihrer Entscheidung, mit der sie Verstol3e gegen die Wettbewerbsregeln festgestellt und Geldbul3en verhangt
hatte, eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung begangen.

VERGLEICH - ,,MISCHVERFAHREN"

- GELDBUSSEN - GLEICHBEHANDLUNG

Im Urteil vom 20. Mai 2015, Timab Industries und CFPR/Kommission (1-456/10, Slg, mit Rechtsmittel
angefochten, EU:T:2015:296), konnte das Gericht in Bezug auf ein Kartell auf dem europaischen Markt fur

Tierfutterphosphate die Tragweite des Grundsatzes der VerhaltnismalRigkeit im Rahmen der Anwendung des
durch die Verordnung (EG) Nr. 622/2008'> eingeflUhrten Vergleichsverfahrens genauer bestimmen. Dieses
Urteil bot ihm die Gelegenheit, sich erstmals zu diesem Verfahren dufBern.

Es hat hierzu ausgefuhrt, dass die Kommission, wenn ein Vergleichsverfahren nicht alle Teilnehmer einer
Zuwiderhandlungerfasst,z.B.weilsicheinUnternehmen-wieiminRedestehenden Fall-vomVergleichsverfahren
zurlckzieht, zwei gesonderte BeschlUsse zu erlassen hat. Zum einen erldsst sie nach einem vereinfachten
Verfahren (Vergleichsverfahren) einen Beschluss, der an diejenigen Teilnenmer der Zuwiderhandlung, die sich
fur einen Vergleich entschieden haben, gerichtet ist und der Zusage jedes Einzelnen von ihnen Rechnung tragt.
Zum anderen erlasst sie im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens einen Beschluss, der an die Teilnehmer
der Zuwiderhandlung gerichtet ist, die sich gegen einen Vergleich entschieden haben. Selbst bei einer solchen
Mischkonstellation, die den Erlass von zwei BeschlUssen mit unterschiedlichen Adressaten im Rahmen von

15| Verordnung (EG) Nr. 622/2008 der Kommission vom 30. Juni 2008 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 773/2004 hinsichtlich der
Durchftihrung von Vergleichsverfahren in Kartellfallen (ABI. L 171, S. 3).
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zwei verschiedenen Verfahren beinhaltet, handelt es sich um Teilnehmer ein und desselben Kartells, so dass
der Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt sein muss. Nach standiger Rechtsprechung verlangt dieser
Grundsatz, dass vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich und unterschiedliche Sachverhalte nicht
gleich behandelt werden, es sei denn, dass eine derartige Behandlung objektiv gerechtfertigt ist.

Daraus ergibt sich, dass es sich bei dem Vergleichsverfahren zwar um ein Verwaltungsverfahren handelt, das
alternativ zum ordentlichen Verwaltungsverfahren durchgefihrt wird, sich von diesem unterscheidet und
einige Besonderheiten aufweist, wie z. B. die vorzeitige Mitteilung der Beschwerdepunkte und die Mitteilung
der wahrscheinlichen Bandbreite der Geldbuf3en, dass aber die Leitlinien von 2006 flr das Verfahren zur
Festsetzung von GeldbulBen weiterhin in vollem Umfang anwendbar sind. Folglich durfen bei der Bemessung
der Geldbul3e die Parteien, die an demselben Kartell teilgenommen haben, im Hinblick auf die Grundlage
und die Methoden der Berechnung, die von den Besonderheiten des Vergleichsverfahrens - wie z. B. der
Anwendung einer Ermaligung von 10 % wegen Vergleichs - nicht betroffen sind, nicht ungleich behandelt
werden.

- BANDBREITE FUR ETWAIGE GELDBUSSEN - BINDUNGSWIRKUNG

In dem erwahnten Urteil Timab Industries und CFPR/Kommission (EU:T:2015:296) hat sich das Gericht auch
zu den Auswirkungen der Mitteilung der Bandbreite der GeldbulRen im Rahmen des Vergleichsverfahrens
gegenuber einem Unternehmen, das sich von diesem Verfahren zurlckgezogen hat, geaul3ert.

Es hat zunachst unterstrichen, dass die Bandbreite der GeldbuRen eine Konstruktion ist, die ausschlieRlich
und speziell an das Vergleichsverfahren gebunden ist. In diesem Zusammenhang ermoglicht Art. 10a
Abs. 2 der Verordnung Nr. 773/2004'® den Kommissionsdienststellen ausdrtcklich, den Parteien, die an
Vergleichsgesprachen teilnehmen, vor dem Hintergrund der in den Leitlinien von 2006 fUr das Verfahren zur
Festsetzung von Geldbulien enthaltenen Vorgaben bzw. der Mitteilung Uber Vergleichsverfahren' oder der
Mitteilung Uber Zusammenarbeit von 2002 einen Schatzwert des Betrags der gegen sie zu verhangenden
Geldbul3e zu nennen.

Bringt ein Unternehmen keine Vergleichsausfuhrungen vor und zieht sich so vom Vergleichsverfahren
zurtck, findet das zur endgultigen Entscheidung fihrende Verfahren gemald den allgemeinen Vorschriften
der Verordnung Nr. 773/2004 anstelle der Bestimmungen betreffend das Vergleichsverfahren Anwendung.
Folglich ist die im Vergleichsverfahren mitgeteilte Bandbreite nicht mafgeblich, da es sich bei ihr um eine
spezielle Konstruktion des Vergleichsverfahrens handelt. Daher ware es unlogisch und sogar unangemessen,
wenn die Kommission verpflichtet ware, eine GeldbuBenbandbreite anzuwenden oder heranzuziehen, die aus
einem anderen, mittlerweile aufgegebenen Verfahren stammt. Die Angabe einer Bandbreite der Geldbul3en in
der Mitteilung der Beschwerdepunkte wirde namlich die rein vorbereitende Natur der Mitteilung unterlaufen
und die Kommission der Moglichkeit berauben, eine GeldbufRe zu verhangen, die an die neuen Umstdnde,
die zum Zeitpunkt des Erlasses ihrer Entscheidung vorliegen, angepasst wurde, obwohl die Kommission neue
Argumente oder Beweise berlcksichtigen muss, die ihr im Rahmen des ordentlichen Verwaltungsverfahrens
bekannt werden und sich auf die Festsetzung des Betrags der zu verhangenden Geldbul3e auswirken kénnen.

16| Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7. April 2004 Uber die Durchfiihrung von Verfahren auf der Grundlage der Artikel [101
AEUV] und [102 AEUV] durch die Kommission (ABI. L 123, S. 18).

17| Mitteilung der Kommission Uber die Durchfihrung von Vergleichsverfahren bei dem Erlass von Entscheidungen nach Artikel 7 und Artikel
23 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates in Kartellfallen (ABI. 2008, C 167, S. 1).
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ENTSCHEIDUNGEN IM BEREICH DER UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSE

Inder Rechtssache, in der das Urteilvom 13. Mai 2015, Niki Luftfahrt/Kommission (T-162/10, Slg, EU:T:2015:283),
ergangen ist, war das Gericht mit einer Nichtigkeitsklage gegen einen Beschluss befasst, mit dem die
Kommission vorbehaltlich der Einhaltung der angebotenen Verpflichtungszusagen einen Zusammenschluss
im Luftverkehrssektor genehmigt hatte, der die Ubernahme der alleinigen Kontrolle tber die Austrian Airlines
durch die Deutsche Lufthansa AG betraf.

Das Gericht hat zundchst darauf hingewiesen, dass die Definition des relevanten Marktes im Bereich der
Unternehmenszusammenschlisse nicht unbedingt der Definition des relevanten Marktes im Bereich der
staatlichen Beihilfen entspricht, da sich die beiden Verfahren sowohl in inrem Gegenstand als auch in ihrer
Rechtsgrundlage - einerseits Art. 108 Abs. 2 Unterabs. 1 AEUV und andererseits Art. 8 Abs. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 139/2004'¢ — unterscheiden. Bei der Fusionskontrolle muss sich die Kommission nach Art. 2 Abs. 2
und 3 der Verordnung Nr. 139/2004 vergewissern, dass der Zusammenschluss wirksamen Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben nicht erheblich behindert. Im Vordergrund
steht also die Auswirkung des Zusammenschlusses auf die Wettbewerbskrafte. Aus diesem Grund sollen
die Verpflichtungszusagen, die von den anmeldenden Parteien angeboten und von der Kommission in der
angefochtenen Entscheidung akzeptiert wurden, den wettbewerbsrechtlichen Bedenken abhelfen, zu denen
der Zusammenschluss auf den Méarkten Anlass gab, auf denen die Fusionsparteien vor dem Zusammenschluss
im Wettbewerb miteinander standen. Im Rahmen der Prifung der Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses
mit dem Gemeinsamen Markt ist die Kommission aber gehalten, die Wettbewerbsauswirkungen des
Zusammenschlusses auf die Markte zu beurteilen, auf denen sich die Tatigkeiten der Parteien eines
Zusammenschlusses Uberschneiden. Demnach bleibt, wenn eine der Parteien auf dem relevanten Markt
bereits vor dem Zusammenschluss eine Monopolstellung innehatte, diese Stellung bei der Analyse der
Wettbewerbsauswirkungen des Zusammenschlusses definitionsgemal unbericksichtigt. Anders verhalt es
sich dagegen, wenn die Monopolstellung oder die beherrschende Stellung aus dem Zusammenschluss folgt
oder durch ihn verstarkt wird. In einem solchen Fall kann die Kommission den Zusammenschluss nicht fur
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklaren, wenn es keine Verpflichtungszusagen der Parteien des
Zusammenschlusses gibt, die so geartet sind, dass sie den Auswirkungen der beherrschenden Stellung auf
den Wettbewerb abhelfen.

Im Rahmen der Prifung des Klagegrundes, mit dem die Klagerin einen offensichtlichen Beurteilungsfehler
hinsichtlich der Definition des raumlich relevanten Marktes geltend gemacht hatte, hat das Gericht als Erstes
ausgefuhrt, dass dann, wenn die Kommission den ,Ausgangsort-Zielort"-Ansatz (nach den englischen Begriffen
,point of origin” und ,point of destination”,0 & D-Ansatz’ genannt) wahlt, wonach jede Verbindung zwischen
einem Ausgangsort und einem Zielort als getrennter Markt betrachtet wird, dieses Vorgehen mit den in der
Rechtsprechung herausgearbeiteten Grundlinien in Einklang steht. Als Zweites hat es zum von der Klagerin
behaupteten Fehlen einer Untersuchung der Wettbewerbsauswirkungen des Zusammenschlusses auf den
nach einem ,globalen Ansatz’ bestimmten raumlich relevanten Markt festgestellt, dass, wird der Kommission
vorgeworfen, sie habe ein etwaiges Wettbewerbsproblem auf anderen Markten als denjenigen, auf die sich
die Wettbewerbsuntersuchung bezog, nicht bertcksichtigt, es dem Klager obliegt, zuverldssige Indizien
beizubringen, mit denen auf greifbare Weise das Bestehen eines Wettbewerbsproblems bewiesen wird, das
wegen seiner Auswirkungen von der Kommission hatte gepruft werden mussen. Da die Klagerin den von ihr
behaupteten raumlich relevanten Markt nicht hinreichend genau hatte definieren kdnnen, sah sich das Gericht
daher auler Stande, zu beurteilen, ob die Kommission die potenziellen Wettbewerbsauswirkungen des in Rede
stehenden Zusammenschlusses auf diesen Markt hatte prufen mussen.

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 9. Marz 2015, Deutsche Bérse/Kommission (I-175/12, EU:T:2015:148),
ergangen ist, war das Gericht mit einer Klage gegen den Beschluss befasst, mit dem die Kommission den

18| Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 Uber die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlissen (ABI. L 24, S. 1).
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geplanten Zusammenschluss der Deutsche Borse AG und der NYSE Euronext Inc. fir unvereinbar mit dem
Binnenmarkt erklart hatte. Dieser Beschluss war auf die Feststellung gestutzt, dass das Vorhaben wahrscheinlich
zu einer erheblichen Beeintrachtigung des wirksamen Wettbewerbs fUhren werde, indem eine beherrschende
Stellung oder eine Quasimonopolstellung begriindet wurde. Der Zusammenschluss hdtte nach Ansicht der
Kommission ndmlich zu einer einzigen vertikalen Struktur gefuhrt, die den Handel und die Verrechnung von
mehr als 90 % der weltweiten Transaktionen mit borsengehandelten europdischen Derivaten abgewickelt hatte.

Das Gericht hat das Vorbringen von Deutsche Bdrse zu den durch den Zusammenschluss maoglichen
Effizienzvorteilen und zu den von den Gesellschaften zum Ausgleich der erheblichen Beschrankungen eines
wirksamen Wettbewerbs eingegangenen Verpflichtungen zurlckgewiesen. Es hat hierzu ausgefthrt, dass, wie
aus Nr. 87 der Leitlinien von 2004 zur Bewertung horizontaler ZusammenschlUsse' hervorgeht, es Sache der
an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ist, rechtzeitig alle erforderlichen Angaben vorzulegen, die
nachweisen, dass die behaupteten Effizienzvorteile fusionsspezifisch sind und sich wahrscheinlich einstellen
werden. Auch haben diese Unternenmen darzulegen, dass die Effizienzvorteile geeignet sind, den nachteiligen
Wirkungen der Fusion auf den Wettbewerb entgegenzuwirken, und damit den Verbrauchern zugutekommen.
Die Frage des Nachweises der wettbewerbswidrigen Wirkungen, den die Kommission zu erbringen hat,
unterscheidet sich namlich von der Frage des Nachweises, dass die Effizienzvorteile den Verbrauchern
zugutekommen, fusionsspezifisch und Uberprifbar sind, den diese Unternehmen zu fUhren haben. Folglich
tragen die an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen die Beweislast fur die Uberprifbarkeit der
behaupteten Effizienzvorteile. Diese Beweislastverteilung kann als sachlich gerechtfertigt angesehen werden,
da erstens diese Unternehmen diejenigen sind, die Uber die insoweit einschldgigen Informationen verfigen,
und zweitens das Vorbringen zu den Effizienzvorteilen dazu dient, den Feststellungen der Kommission,
dass der geplante Zusammenschluss wahrscheinlich zu einer erheblichen Beeintrachtigung des wirksamen
Wettbewerbs fuhren werde, indem eine beherrschende Stellung begriindet wirde, etwas entgegenzusetzen.

Aullerdem geht nach Auffassung des Gerichts aus Nr. 86 der Leitlinien von 2004 zur Bewertung horizontaler
ZusammenschlUsse zutreffend hervor, dass die Effizienzvorteile ,nachprifbar” sein mussen, damit die
Kommission davon ausgehen kann, dass sie sich einstellen ,werden”, und so erheblich sein mussen, dass
sie einer moglichen Benachteiligung der Verbraucher durch den Zusammenschluss entgegenwirken. Die
Voraussetzung der Uberprifbarkeit der Effizienzvorteile verpflichtet die Partei, die den Zusammenschluss
mitgeteilt hat, jedoch nicht, Angaben zu machen, die von einem unabhdngigen Dritten Uberpruft werden
konnen, oder Unterlagen aus der Zeit vor dem Zusammenschluss vorzulegen, anhand deren der Umfang
des Effizienzgewinns bei einer Akquisition objektiv und unabhdngig beurteilt werden konnte. Der Umstand,
dass ein Kunde nach anderthalb oder zwei Jahren Nettoeinsparungen zu erzielen hofft, erlaubt es in diesem
Zusammenhang nicht, die Zurtckweisung etwaiger positiver Effekte fir die Kunden durch die Kommission in
Frage zu stellen, da es in den Leitlinien von 2004 zur Bewertung horizontaler Zusammenschlisse zutreffend
heil3t, dass je weiter die Effizienzgewinne in die Zukunft projiziert wirden, es desto unwahrscheinlicher sei, dass
die Kommission in der Lage sein werde, ihr Eintreten festzustellen.

STAATLICHE BEIHILFEN

SELEKTIVITAT

Im Urteil vom 17. Dezember 2015, Spanien u. a./Kommission (I-515/13 und 1-719/13, Slg, EU:T:2015:1004),
sah sich das Gericht veranlasst, den Begriff der Selektivitat, ein mal3gebliches Kriterium fur die Einordnung
einer MaBnahme als staatliche Beihilfe, zu erldutern.

19| Leitlinien der Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlisse gemdald der Ratsverordnung Uber die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlissen (ABI. 2004, C 31, S. 5).
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Im Streit stand der Beschluss, mit dem die Kommission die auch als spanisches True-Lease-Modell (STLM)
bezeichnete Steuerregelung fur teilweise mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklart hatte. Das STLM fand
auf Transaktionen Anwendung, die den Bau und den Erwerb von Schiffen durch Reedereien betrafen. Es
beruhte auf einer steuerlichen Konstruktion, bei der beim Verkauf eines Schiffes eine Leasing-Gesellschaft
und eine von der diese Konstruktion einsetzenden Bank gebildete wirtschaftliche Interessenvereinigung
(WIV) zwischengeschaltet wurden. Die Bank verkaufte Beteiligungen an der WIV an Kapitalgeber und schuf ein
komplexes Netz von Vertragen zwischen den verschiedenen Parteien.

Der Zweck dieser Konstruktion bestand darin, den Kapitalgebern Steuervorteile zu verschaffen und einen Teil
dieser Vorteile in Form von Nachlassen auf den Preis der Schiffe an die Reederei weiterzugeben, wobei den
Kapitalgebern die Ubrigen Vorteile als Rendite verblieben.

Nach Auffassung des Gerichts hatte die Kommission zu Unrecht das Vorliegen eines selektiven wirtschaftlichen
Vorteils und damit einer staatlichen Beihilfe zugunsten der WIV und der Kapitalgeber angenommen.

Insbesondere hinsichtlich der Kapitalgeber hielt es den wirtschaftlichen Vorteil, der ihnen zugutegekommen
war, nicht fur selektiv. Obwohl es eine Genehmigungsregelung gab, standen namlich die in Rede stehenden
Vorteile unter gleichen Voraussetzungen weiterhin jedem Kapitalgeber offen, der entschied, sich an den im
Rahmen des STLM getatigten Geschaften durch den Kauf von Anteilen an den von den Banken gebildeten WIV
zu beteiligen. Diese Vorteile hatten daher im Hinblick auf die in allen Wirtschaftssektoren tatigen Kapitalgeber
allgemeinen Charakter.

Im Urteil vom 25. Marz 2015, Belgien/Kommission (1-538/11, Slg, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:188)
hat das Gericht einen Beschluss der Kommission Uber die vom Kénigreich Belgien gewdhrte Finanzierung von
Pflichtuntersuchungen auf transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE) bei Rindern gepruft.

Das Gericht hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass die Kommission zu Recht der Ansicht war,
dass die fragliche Malsnahme selektiv gewesen sei. Sie hatte namlich festgestellt, dass das Kdnigreich Belgien
mit der fraglichen MaRnahme den Marktteilnehmern des Rindfleischsektors einen Vorteil gewahrt habe, da
bestimmte Kontrollen, die diese Marktteilnehmer zwingend vor dem Inverkehrbringen oder der Vermarktung
ihrer Erzeugnisse vornehmen mussten, fur sie kostenlos seien, wahrend den Unternenmen anderer Sektoren,
die ebenfalls verpflichtet seien, zwingend vor dem Inverkehrbringen oder der Vermarktung ihrer Erzeugnisse
Kontrollen vorzunehmen, kein entsprechender Vorteil zugutekomme. Das Gericht hat insbesondere das
Argument des Kdnigreichs Belgien zurlickgewiesen, dass die Selektivitat einer MalBnahme nur anhand der
Unternehmen zu beurteilen sei, die einem obligatorischen BSE-Screening-Test zu unterziehende Erzeugnisse
herstellten, vermarkteten oder verarbeiteten, da sich die anderen Unternehmen nicht in einer vergleichbaren
tatsachlichen und rechtlichen Lage befanden. Die Selektivitat einer Malinahme ist namlich anhand der
Gesamtheit der Unternehmen zu beurteilen und bemisst sich nicht nach den Unternehmen, denen derselbe
Vorteil innerhalb ein und derselben Kategorie zugutekommt.

MASSNAHMEN, DIEDIEBELASTUNGENVERMINDERN, DIEDIEUNTERNEHMEN
NORMALERWEISE ZU TRAGEN HABEN

In den Rechtssachen, in denen die Urteile vom 26. Februar 2015, Frankreich/Kommission (1-135/12,
EU:T:2015:116), und Orange/Kommission (T1-385/12, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:117), ergangen
sind, hatte das Gericht die RechtmaRigkeit des Beschlusses zu priifen, mit dem die Kommission die Beihilfe der
Franzosischen Republik zugunsten von France Télécom durch die Reform der Finanzierung der Ruhegehalter
der bei France Télécom beschaftigten Beamten unter bestimmten Bedingungen fUr mit dem Binnenmarkt
vereinbar erklart hatte. Die Kldgerinnen beanstandeten insbesondere die Einstufung der streitigen Reform als
staatliche Beihilfe.
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Das Gericht hat hierzu ausgefuhrt, dass eine Mallnahme im Sinne des Urteils vom 23. Mérz 2006, Enirisorse®,
nicht als staatliche Beihilfe eingestuft werden kann, sofern sie lediglich verhindert, dass dem Empfanger eine
Last auferlegt wird, die er unter normalen Umstanden nicht zu tragen hdtte. Allerdings erfolgte unter den
in dieser Rechtssache gegebenen Umstanden die streitige Malinahme im Rahmen einer Sonderregelung mit
volligem Ausnahmecharakter. AuBerdem kann nach der Rechtsprechung eine MalBnahme der Einstufung
als staatliche Beihilfe nicht entgehen, wenn der Empfanger einer besonderen Belastung unterworfen ist, die
eigenstandig ist und in keiner Beziehung zu der fraglichen Beihilfe steht.

In diesem Fall ergab sich das Ruhegehaltssystem der Beamten aus einer gesonderten und von der fur die
Beschaftigten der Privatwirtschaft wie die der Wettbewerber von France Télécom geltenden Regelung klar
getrennten Regelung. Daher konnte nicht geschlossen werden, dass mit der streitigen Mal3nahme vermieden
werden sollte, dass France Télécom im Sinne des Urteils Enirisorse (EU:C:2006:197) einer Belastung unterworfen
worden ware, die sie unter normalen Umstanden nicht zu tragen gehabt hatte.

Zu dem Argument, die streitige MalBnahme habe France Télécom von einem gesetzlich auferlegten strukturellen
Nachteil befreit, hat das Gericht darauf hingewiesen, dass, selbst unterstellt, das Vorliegen eines solchen
Nachteils ware erwiesen, der behauptete Ausgleichscharakter der gewahrten Vorteile es nicht erlaubt, deren
Qualifikation als Beihilfen im Sinne des Art. 107 AEUV auszuschliel3en. Eine staatliche MaRnahme fallt namlich
nach den im Urteil vom 24. Juli 2003, Altmark Trans und Regierungsprdsidium Magdeburg?' aufgestellten Kriterien
nur insoweit nicht unter Art. 107 Abs. 1 AEUV, als sie als Ausgleich anzusehen ist, der die Gegenleistung fur
Leistungen bildet, die von den Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse beauftragt sind, zur Erfullung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erbracht
werden. Dies war hier aber nicht der Fall.

Die Frage staatlichen Eingreifens zur Verminderung von Belastungen, die ein Unternehmen normalerweise
zu tragen hat, stand auch im Mittelpunkt der Rechtssache in der das Urteil vom 25. Mdrz 2015, Belgien/
Kommission (1-538/11, Slg, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:188), ergangen ist. In diesem Urteil hat
das Gericht die Beurteilung der Kommission bestatigt, dass das Konigreich Belgien mit der Finanzierung von
Pflichtuntersuchungen auf transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE) den Marktteilnehmern des
Rindfleischsektors dadurch einen Vorteil gewahrt habe, dass sie sie von einer Belastung befreit habe, die diese
normalerweise zu tragen gehabt hatten.

Es hat hierzu darauf hingewiesen, dass der Begriff der Belastung, die ein Unternehmen normalerweise
zu tragen hat, u. a. die zusatzlichen Kosten mit einschlief3t, die die Unternehmen aufgrund der originaren
Rechtspflichten, verordnungsrechtlicher oder vertraglicher Natur, zu tragen haben, die auf die wirtschaftliche
Tatigkeit Anwendung finden. Daher hatte die Kommission fehlerfrei angenommen, dass die Kosten der
Kontrollen bei der Produktion oder der Vermarktung von Erzeugnissen, die durch eine Bestimmung rechtlicher
oder verordnungsrechtlicher Natur - wie die obligatorischen BSE-Screening-Tests - zwingend vorgeschrieben
waren, eine Belastung darstellten, die ein Unternehmen normalerweise zu tragen habe. Selbst wenn sich
erweisen sollte, dass die Ubernahme der Kosten fir die BSE-Tests nicht durch das Verursacherprinzip
gerechtfertigt ist, ware dies nicht geeignet, diese Schlussfolgerung zu entkraften.

KRITERIUM DES MARKTWIRTSCHAFTLICH HANDELNDEN KAPITALGEBERS

Im Jahr 2015 konnte das Gericht in drei Urteilen sachdienliche Erlduterungen zur Anwendung des Kriteriums
des privaten Kapitalgebers geben.

20| |C-237/04, Slg, EU:C:2006:197, insbesondere Rn. 43 bis 49.
211]C=280/00, Slg, im Folgenden: Urteil Altmark, EU:C:2003:415.
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Als Erstes hatte es in der Rechtssache, in der das Urteil vom 15. Januar 2015, Frankreich/Kommission (1-1/12,
Slg, EU:T:2015:17), ergangen ist, die RechtmadlBigkeit des Beschlusses zu prifen, mit dem die Kommission die von
der Franzosischen Republik geplante und durchgefihrte Rettungsbeihilfe und die Umstrukturierungsbeihilfe (in
Form einer Aufstockung des Kapitals und zweier Darlehen) zugunsten von SeaFrance fur mit dem Binnenmarkt
unvereinbar erklart hatte.

Nach den Ausfuhrungen des Gerichts muss die Kommission bei der Prifung der Anwendung des Kriteriums des
privaten Kapitalgebers stets alle mafSgeblichen Aspekte des streitigen Vorgangs und seinen Kontext heranziehen.
Bei der Anwendung des Kriteriums des privaten Kapitalgebers auf mehrere aufeinanderfolgende MaBnahmen
des Staates muss die Kommission prufen, ob diese Malinahmen derart eng miteinander verknupft sind, dass
sie sich unmdglich voneinander trennen lassen. Die Prufung der Trennbarkeit mehrerer aufeinanderfolgender
Malinahmen des Staates muss anhand insbesondere der zeitlichen Abfolge dieser MalBnahmen, ihres Zwecks
und der Lage des beglnstigten Unternehmens zum Zeitpunkt der MaBnahmen vorgenommen werden. Im
Licht dieser Grundsatze ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Kommission zu Recht angenommen
hatte, dass die verschiedenen in Rede stehenden Malinahmen derart eng miteinander verknlpft waren, dass
sie sich im Hinblick auf Anwendung des Kriteriums des privaten Kapitalgebers nicht voneinander trennen liel3en.

Die Darlehen konnten namlich bei verninftiger Betrachtung nicht von der Aufstockung des Kapitals von
Seafrance und der als Rettungsbeihilfe fUr sie erdffneten Kreditlinie getrennt und infolgedessen im Hinblick
auf das Kriterium des privaten Kapitalgebers als eigenstandige Investition angesehen werden.

Als Zweites stand die Anwendung des Kriteriums des privaten Kapitalgebers bei aufeinanderfolgenden
Malinahmen des Staates auch im Mittelpunkt der Erérterungen in den Rechtssachen, in denen das Urteil vom
2. Juli 2015, Frankreich und Orange/Kommission (1-425/04 RENV und T-444/04 RENV, Slg, mit Rechtsmittel
angefochten, EU:T:2015:450) ergangen ist. Im Anschluss an die Zurtckverweisung dieser Rechtssachen durch
den Gerichtshof?? hatte das Gericht erneut den Beschluss zu prifen, mit dem die Kommission das von der
Franzosischen Republik im Dezember 2002 bekannt gegebene Vorhaben eines Aktionarsvorschusses fur ein

Unternehmen, dessen Mehrheitsaktionar sie war, und ein kurz darauf erfolgtes Angebot der Eréffnung einer
Kreditlinie zugunsten dieses Unternehmens fur mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklart hatte.

In seinem Urteil hat das Gericht festgestellt, dass die Kommission das Angebot eines Aktionarsvorschusses
an France Télécom zu Unrecht als staatliche Beihilfe eingestuft hatte, und hat den Beschluss der Kommission
daher fUr nichtig erklart.

Es hat erstens festgestellt, dass die Kommission einen Rechtsfehler begangen hatte, als sie das Kriterium
des umsichtigen privaten Kapitalgebers in erster Linie und im Wesentlichen auf die friheren im Juli 2002
abgegebenen Erklarungen angewandt hat. Die Kommission hatte namlich die Ankundigung vom Dezember
2002 und das Angebot eines Aktiondrsvorschusses zusammen betrachtet als staatliche Beihilfe eingestuft, was
bedeutet, dass das Kriterium des umsichtigen privaten Kapitalgebers auf diese beiden Malinahmen und nur
auf diese anzuwenden war. Die Anwendung dieses Kriteriums durch die Kommission war umso fehlerhafter, als
sie nicht Uber gentigend Material verfugte, um feststellen zu kdnnen, ob ab Juli 2002 abgegebenen Erklarungen
selbst eine Bindung staatlicher Mittel beinhalteten und somit eine staatliche Beihilfe darstellen konnten.

Zweitens musste sich die Kommission nach Auffassung des Gerichts fur die Prifung des Kriteriums des
umsichtigen privaten Kapitalgebers in den Kontext der Zeit zurlckversetzen, in der die betreffenden
Malinahmen von der Franzosischen Republik getroffen worden waren, also im Dezember 2002 und nicht - wie
sie es getan hatte - in den Kontext der Situation vor Juli 2002. Es ist zwar moglich, sich auf in der Vergangenheit

22| Urteil vom 19. Marz 2013, Bouygues und Bouygues Télécom/Kommission u. a. sowie Kommission/Frankreich u. a. (C-399/10 P und
C-401/10 P, Slg, EU:C:2013:175), ergangen auf gegen das Urteil vom 21. Mai 2010, Frankreich u. a./Kommission (I-425/04, T-444/04,
T-450/04 und T-456/04, Slg, EU:T:2010:216), eingelegte Rechtsmittel.
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liegende Ereignisse und objektive Kriterien zu beziehen, jedoch kann nicht zugestanden werden, dass diese
frUheren Ereignisse und Elemente allein fur die Bildung des einschlagigen Bezugsranmens fur die Anwendung
des Kriteriums des umsichtigen privaten Kapitalgebers maf3geblich sind.

Drittens hat das Gericht zu der Auffassung der Kommission, dass das Angebot eines Aktiondrsvorschusses nur
die Konkretisierung der vorausgegangenen Ankundigungen der Franzodsischen Republik dargestellt habe, so
dass das Verhalten des franzosischen Staates nicht mit dem Kriterium des umsichtigen privaten Kapitalgebers
vereinbar gewesen sej, festgestellt, dass mit den ab Juli 2002 abgegebenen Erklarungen als solchen keine
spezifische finanzielle Unterstutzung, wie sie letztlich im Dezember 2002 konkret erfolgte, vorweggenommen
wurde. Diese Erklarungen hatten namlich hinsichtlich der Art, Tragweite und Bedingungen einer etwaigen
spateren MaRnahme der Franzosischen Republik einen offenen, unbestimmten und bedingten Charakter.

Als Drittes hat sich das Gericht im Urteil vom 25. Juni 2015, SACE und Sace BT/Kommission (1-305/13, Slg,
mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:435) , zur RechtmaRigkeit des Beschlusses gedullert, mit dem die
Kommission den von einem italienischen &ffentlichen Unternehmen seiner Tochtergesellschaft gewahrten
Ruckversicherungsschutz und die Kapitaleinlagen dieses Unternehmens zur Deckung von Verlusten dieser
Tochtergesellschaft als rechtswidrige staatliche Beihilfen eingestuft hatte.

Nachdem das Gericht zu dem Schluss gekommen war, dass die in Rede stehenden Malinahmen der Italienischen
Republik zuzurechnen waren, hat es die Frage eines Vorteils im Hinblick auf das Kriterium des privaten
Kapitalgebers und die wechselseitigen Verpflichtungen zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten bei
der Anwendung dieses Kriteriums gepruft.

Es hat insoweit ausgeflhrt, dass die Kommission, wenn sich erkennen I3sst, dass das Kriterium des privaten
Kapitalgebers anwendbar sein kdnnte, den betroffenen Mitgliedstaat um alle einschlagigen Informationen zu
ersuchen hat, um Uberprufen zu kénnen, ob die Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit und Anwendung dieses
Kriteriums erfullt sind. In diesem Zusammenhang obliegt es dem Mitgliedstaat, der Kommission diejenigen
objektiven und nachprufbaren Anhaltspunkte mitzuteilen, die zeigen, dass die getroffene Entscheidung auf
wirtschaftlichen Bewertungen beruht, die mit jenen vergleichbar sind, die ein verntinftig handelnder privater
Kapitalgeber in einer moglichst ahnlichen Lage wie dieser Mitgliedstaat vor dem Erlass dieser MaBnahme
hatte erstellen lassen, um die kinftige Rentabilitat einer solchen Malinahme zu bestimmen. Welche Angaben
zur vorherigen wirtschaftlichen Bewertung von dem Mitgliedstaat zu verlangen sind, ist jedoch konkret zu
beurteilen und hangt von der Art und Komplexitat der fraglichen Malinahme, dem Wert der betroffenen Aktiva,
Vermogensgegenstande oder Dienstleistungen und den Umstanden des Einzelfalls ab.

Im vorliegenden Fall konnte die Bewertung der Rentabilitat des Ruckversicherungsschutzes, der in einem
Handelsgeschaft bestand, nach Auffassung des Gerichts auf der Grundlage einer relativ begrenzten Analyse
der Ubernommenen Risiken einerseits und der Angemessenheit der Ruckversicherungspramie im Hinblick
auf das Ausmal’ des Risikos andererseits erfolgen. Unter diesen Umstanden und angesichts des zwar nicht
geringflgigen, aber immerhin relativ begrenzten Betrags der Transaktion reichte der bloRe Umstand, dass
die Muttergesellschaft keinen Beweis daflr geliefert hatte, die Hohe der Pramie, die Ausdruck des Umfangs
des Ubernommenen Risikos ist, zuvor einer wirtschaftlichen Bewertung unterzogen zu haben, um die
Rentabilitat des der Tochtergesellschaft gewadhrten Versicherungsschutzes zu ermitteln, noch nicht fur die
Annahme aus, die Muttergesellschaft habe sich nicht so verhalten wie ein privater Ruckversicherer in einer
vergleichbaren Situation. Das Gericht hat gleichwohl festgestellt, dass die Kommission aufgrund der ihr bei
Erlass des angefochtenen Beschlusses vorliegenden Informationen zu Recht zu dem Ergebnis gelangt war,
dass der Ruckversicherungsschutz im Verhaltnis zu den Preisen, die ein privater Ruckversicherer verlangt hatte,
zu Vorzugspreisen beschlossen worden sei.

Was im Ubrigen die Kapitaleinlagen zur Deckung von Verlusten der Tochtergesellschaft betrifft, hat das Gericht
ausgefuhrt, dass im Kontext einer Wirtschaftskrise die Beurteilung der Angaben zur erforderlichen vorherigen

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-305/13

TATIGKEIT GERICHT

Bewertung gegebenenfalls die Unmdglichkeit zu bericksichtigen hat, die Entwicklung der wirtschaftlichen
Situation und die Ergebnisse der einzelnen Wirtschaftsteilnehmer verldsslich und detailliert vorauszusehen.
Die Unmoglichkeit, detaillierte und vollstandige Voraussagen zu treffen, kann einen 6ffentlichen Kapitalgeber
aber nicht davon entbinden, eine angemessene vorherige Bewertung der Rentabilitat seiner Investition
vorzunehmen, die mit derjenigen vergleichbar ist, die ein privater Kapitalgeber in einer ahnlichen Situation
anhand der verfugbaren und vorhersehbaren Daten hatte erstellen lassen. Das Gericht ist zu dem Ergebnis
gelangt, dass die Kommission in diesem Fall zu Recht angenommen hatte, dass die beiden in Rede stehenden
Kapitaleinlagen in Ermangelung einer angemessenen vorherigen Bewertung ihrer wirtschaftlichen Rentabilitat
die Anforderungen des Kriteriums des privaten Kapitalgebers nicht erfullten.

DIENSTLEISTUNGEN VON ALLGEMEINEM WIRTSCHAFTLICHEM INTERESSE

Unter dem Stichwort der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ziehen im Jahr 2015
zwei Entscheidungen die besondere Aufmerksamkeit auf sich, die eng miteinander verwoben sind, weil sie
beide dieselben MaRnahmen betreffen, die das Konigreich Danemark zugunsten der Rundfunkanstalt TV2
ergriffen hatte.

Als Erstes hat sich das Gericht im Urteil vom 24. September 2015, TV2/Danmark/Kommission (1-674/11,
Slg, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:684), u. a. zu den Modalitdten der Anwendung der im
Urteil Altmark (EU:C:2003:415)?* aufgestellten Voraussetzungen gedullert, die ein fur die Erfullung von
Gemeinwohlverpflichtungen gezahlter Ausgleich erfullen muss, damit er der Einstufung als staatliche Beihilfe
entgehen kann.

Es hat zunachst eine Klarstellung hinsichtlich der zweiten Voraussetzung des Urteils Altmark (EU:C:2003:415)
vorgenommen, wonach die Parameter, anhand deren der fur die Erfullung von Gemeinwohlverpflichtungen
gezahlte Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden sein mussen. Diese
Voraussetzung umfasst drei Anforderungen, denen die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs genlgen
muUssen, um sicherzustellen, dass diese Berechnung verlasslich ist und von der Kommission Uberprift
werden kann: Die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, mussen im Voraus und in einem
transparenten Verfahren aufgestellt werden sowie ihrer Art nach objektiv sein.

Hingegen verlangt die zweite Voraussetzung des Urteils Altmark (EU:C:2003:415) entgegen dem Vorbringen der
Kommission nicht, dass die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, so ausgestaltet sind, dass
sie einen Einfluss auf oder eine Kontrolle Uber die dem Empfanger des Ausgleichs entstandenen Kosten austiben
und dadurch die Effizienz der Erbringung der Gemeinwohldienstleistung gewahrleisten. Bei ihrer Auslegung
der zweiten Voraussetzung des Urteils Altmark (EU:C:2003:415) scheint die Kommission der Auffassung
zu sein, dass die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, die Effizienz der Erbringung der
Gemeinwohldienstleistung gewahrleisten muassten. Eine solche - mit dem Wortlaut der zweiten Voraussetzung
des Urteils Altmark (EU:C:2003:415) unvereinbare - Auslegung fuhrt zu einer fehlenden Trennung zwischen
dieser und der vierten Voraussetzung dieses Urteils.

Sodann hat das Gericht die Bedingungen flr die Umsetzung der vierten Voraussetzung des Urteils
Altmark (EU:C:2003:415) erlautert; danach hat der Mitgliedstaat in einem ersten Schritt ein unter normalen
Marktbedingungen geflhrtes Referenzunternehmen zu ermitteln, das nicht der Empfanger sein darf, und
in einem zweiten Schritt auf der Grundlage einer Analyse der Kosten dieses Referenzunternehmens zu
zeigen, dass der Empfanger ein ,gut geflhrtes, angemessen ausgestattetes” Unternehmen im Sinne dieser
Voraussetzung ist. Ungeachtet der mit der Anwendung dieser Voraussetzung verbundenen Schwierigkeiten
verlangt sie daher vom Mitgliedstaat die Ermittlung eines Referenzunternehmens, das nicht der Empfanger ist.

23| Siehe oben, Fn. 21.
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Diese Voraussetzung ist also nicht schon dann erfullt, wenn der Mitgliedstaat erklart, unter Berlcksichtigung der
Besonderheiten der Aufgabe von &ffentlichem Interesse sei es nicht moglich, auf dem Markt ein dem Empfanger
des Ausgleichs vergleichbares Unternehmen auszumachen, und anschlieBend dartut, dass der Empfanger
selbst ein ,gut geflhrtes, angemessen ausgestattetes” Unternehmen im Sinne dieser Voraussetzung ist.

Was dardber hinaus die Beweislast angeht, fuhrt das Gericht aus, dass es dem Mitgliedstaat obliegt, den
Nachweis zu fuhren, dass die vierte Voraussetzung des Urteils Altmark (EU:C:2003:415) erfullt ist.

SchlieBlich bot das erwahnte Urteil TV2/Danmark/Kommission (EU:T:2015:684) dem Gericht auch die
Gelegenheit, seine Rechtsprechung zur Voraussetzung des Vorliegens einer Ubertragung staatlicher Mittel
zu prazisieren. Hierzu hat es darauf hingewiesen, dass ein aus staatlichen Mitteln gewahrter Vorteil nach
der Rechtsprechung ein solcher ist, der sich, wenn er einmal gewahrt ist, negativ auf die Mittel des Staates
auswirkt. Staatliche Mittel konnen auch dann vorliegen, wenn sie von Dritten stammen, dem Staat von ihren
Eigentimern aber freiwillig zur Verfigung gestellt werden oder von ihnen aufgegeben worden sind und der
Staat in Austbung seiner Hoheitsrechte ihre Verwaltung Ubernommen hat.

Der bloRe Umstand, dass der betreffende Mitgliedstaat durch eine gesetzgeberische Malinahme einem
Dritten eine besondere Verwendung seiner Eigenmittel vorschreibt, lasst hingegen nicht darauf schliel3en,
dass diese Mittel unter staatlicher Kontrolle stehen und mithin staatliche Mittel darstellen. Im vorliegenden
Fall bestand das Eingreifen des Koénigreichs Danemark u. a. darin, den Hochstanteil der von einem Fonds
erzielten Werbeeinnahmen festzusetzen, den dieser an den Empfanger weiterzuleiten hatte und Uber den der
Empfanger verfugen durfte. Nach Auffassung des Gerichts genlgte diese Befugnis des Staates nicht, um darauf
zu schlieBen dass dieser Anteil an den Werbeeinnahmen staatliche Mittel seien.

Als Zweites hat sich das Gericht im Urteil vom 24. September 2015, Viasat Broadcasting UK/Kommission
(T-125/12, Slg, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:687), u. a. zu der Frage gedul3ert, in welchem Verhaltnis
die vier Voraussetzungen des Urteils Altmark (EU:C:2003:415) auf der einen und die Voraussetzungen, unter
denen eine staatliche Beihilfe, die einem Unternehmen gewahrt wird, das mit Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut ist, nach Art. 106 Abs. 2 AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen
wird, auf der anderen Seite zueinander stehen.

Es hat zunachst betont, dass, selbst wenn die Voraussetzungen fur die Einstufung einer Beihilfemalinahme
als mit dem Binnenmarkt vereinbar eine gewisse Ahnlichkeit mit den in dem erwédhnten Urteil Altmark
(EU:C:2003:415) aufgestellten Voraussetzungen aufweisen, im Fall von Art. 106 Abs. 2 AEUV eine vollkommen
andere, die Vereinbarkeit der betreffenden Beihilfe mit dem Binnenmarkt betreffende Frage zu beantworten
ist, die die Bejahung der Frage bereits voraussetzt, die im Urteil Altmark (EU:C:2003:415) behandelt worden
ist. Das Urteil Altmark (EU:C:2003:415) stellt zwar vier verschiedene Voraussetzungen auf, jedoch sind diese
nicht vollig unabhangig voneinander. Die drei letzten Voraussetzungen hangen zusammen und stehen in einer
gewissen Wechselbeziehung zueinander. Die zweite Voraussetzung betreffend die Aufstellung objektiver und
transparenter Parameter fUr die Berechnung des Ausgleichs ist namlich eine notwendige Vorbedingung, um die
Frage beantworten zu konnen, ob der Ausgleich Uber das hinausgeht, was erforderlich ist, um die Kosten der
Erfllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken, wie dies von der dritten
Voraussetzung verlangt wird. Um die Einhaltung der dritten im Urteil Altmark (EU:C:2003:415) aufgestellten
Voraussetzung zu prufen, mussen daher objektive und transparente Parameter zugrunde gelegt werden, wie
dies von der zweiten Voraussetzung verlangt wird. Die vierte im Urteil Altmark (EU:C:2003:415) aufgestellte
Voraussetzung erganzt die zweite, indem sie verlangt, dass die in dieser angesprochenen objektiven und
transparenten Parameter vom Beispiel eines durchschnittlichen, gut gefuhrten Unternehmens ausgehen, das
SO angemessen ausgestattet ist, dass es den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen gentgen kann.

DarUber hinaus darf das Ziel nicht aulBer Acht gelassen werden, das mit der Prufung, ob die vier im Urteil
Altmark (EU:C:2003:415) aufgestellten Voraussetzungen erfullt sind, verfolgt wird, namlich zu verhindern,
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dass der Ausgleich einen wirtschaftlichen Vorteil mit sich bringt, der das Unternehmen, dem er gewahrt wird,
gegenuber konkurrierenden Unternehmen begunstigt. Was die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AEUV betrifft,
stimmt die dritte im Urteil Altmark (EU:C:2003:415) aufgestellte Voraussetzung weitgehend mit dem Kriterium
der Verhaltnismaligkeit Uberein, das die Rechtsprechung bei der Anwendung dieser Vorschrift heranzieht. Es
ist jedoch zu beachten, dass in den beiden Fallen zwar im Wesentlichen das gleiche Kriterium angewandt wird,
Kontext und Ziel seiner Anwendung sich aber voneinander unterscheiden. Bei den Kosten einer Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die bei der Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AEUV zu ber(icksichtigen
sind, handelt es sich namlich um die realen Kosten der Dienstleistung, wie sie angefallen sind, und nicht wie
sie hatten anfallen kdnnen oder mussen. Das Kriterium der VerhaltnismaRigkeit findet Berulcksichtigung, um
die tatsachlichen Kosten der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu schatzen, wenn die
Kommission, in Ermangelung von Beweismaterial, das eine genaue Berechnung der Kosten ermaoglicht, eine
solche Schatzung vornehmen muss. Deshalb ist die etwaige Nichterfullung der zweiten und der vierten im Urteil
Altmark (EU:C:2003:415) aufgestellten Voraussetzung, obwohl fur die Prifung von Bedeutung ist, ob eine solche
Dienstleistung unter normalen Marktbedingungen erbracht wird, bei der Beurteilung der VerhaltnismaRigkeit
der Beihilfe im Rahmen der Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AEUV ohne Bedeutung. Die gegenteilige Auffassung
wUrde namlich im Ergebnis das Erfordernis begriinden, dass Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse stets unter normalen Marktbedingungen erbracht werden. Wirde dieses Erfordernis akzeptiert,
bestiinde die Gefahr, dass die Anwendung der Wettbewerbsregeln die Erflllung der besonderen Aufgaben der
Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind, rechtlich oder
tatsachlich verhindert, was durch Art. 106 Abs. 2 AEUV gerade vermieden werden soll.

RUCKFORDERUNG VON BEIHILFEN

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 5. Februar 2015, Aer Lingus/Kommission (I-473/12, Slg [Auszuge],
mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:78), ergangen ist, war das Gericht mit einer Klage auf Nichtigerklarung
des Beschlusses der Kommission befasst, mit dem die Kommission festgestellt hatte, dass die Anwendung der
Flugreisesteuer durch Irland zu einem niedrigen Steuersatz fur KurzstreckenflUge eine mit dem Binnenmarkt
unvereinbare staatliche Beihilfe darstelle, und die Ruckforderung dieser Beihilfe von den Begunstigten
angeordnet hatte, wobei sie feststellte, dass die Beihilfe der Differenz zwischen dem niedrigeren Satz der
Steuer (zwei Euro) und dem Standardsatz von zehn Euro, d. h. acht Euro pro Fluggast, entspreche. Die Klagerin
machte u. a. geltend, dass der Kommission ein Rechtsfehler und ein offensichtlicher Beurteilungsfehler bei der
Qualifizierung der Beihilfe und der Quantifizierung des Vorteils unterlaufen sei, die darauf beruhten, dass sie
die Abwalzung der streitigen Steuer auf die Fluggaste nicht berucksichtigt habe.

Das Gericht hat insoweit darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung des Staates, eine von der Kommission
als mit dem Binnenmarkt unvereinbar angesehene Beihilfe aufzuheben, der Wiederherstellung der friheren
Lage dient. Dieses Ziel ist erreicht, wenn die Begunstigten den als rechtswidrige Beihilfe erhaltenen Betrag
zurlckgezahlt haben. Zwar verlangt keine Bestimmung des Unionsrechts von der Kommission, den genauen
Betrag der zu erstattenden Beihilfe festzusetzen. Jedoch muss sie, wenn sie Uber die Anordnung der
Ruckforderung eines bestimmten Betrags entscheidet, zum einen die Empfanger der Beihilfe genau bestimmen
und zum anderen den Wert der dem Unternehmen zugutegekommenen Beihilfe so genau ermitteln, wie es die
Umstdnde des Falls ermoglichen.

Daher durfte die Kommission in einem Fall wie dem in Rede stehenden, in dem die streitige Steuer auf
die Fluggaste abgewadlzt werden sollte, nicht annehmen, dass der bei den Fluggesellschaften tatsdchlich
entstandene und verbliebene Vorteil in jedem Fall acht Euro je Fluggast betragen habe. Bei Fluggesellschaften
wie der Klagerin, die die streitige Steuer zum niedrigeren Steuersatz von zwei Euro entrichtet hatten, hatte
die Kommission daher zur genauen Quantifizierung des ihnen wirklich entstandenen Vorteils feststellen
mussen, inwieweit sie tatsachlich den sich aus der Anwendung der Steuer zum reduzierten Satz ergebenden
wirtschaftlichen Vorteil an ihre Fluggaste weitergegeben haben, es sei denn, sie hatte beschlossen, unter
Ubermittlung der entsprechenden Angaben die nationalen Behorden mit dieser Aufgabe zu betrauen.
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Jedenfalls hatte bei der Ruckforderung eines Betrags von acht Euro je Fluggast die Gefahr bestanden, dass die
Ruckforderung dieses Betrags zusatzliche Wettbewerbsverzerrungen verursacht hatte, da sie dazu hatte fuhren
konnen, dass von den Fluggesellschaften eine Ruckzahlung verlangt worden ware, die den tatsachlich erlangten
Vorteil Uberstiegen hatte. Im Ubrigen kann der Umstand, dass in diesem Fall die Kunden der zur Zahlung der
betreffenden Steuer verpflichteten Fluggesellschaften keine Unternehmen im Sinne des Unionsrechts waren,
so dass von ihnen keine Beihilfe zurtickgefordert werden konnte, nicht die Pflicht der Kommission in Frage
stellen, die Empfanger einer Beihilfe, d. h. die Unternehmen, die davon tatsachlich profitiert haben, genau zu
bestimmen und die Ruckforderung der Beihilfe auf die finanziellen Vorteile zu beschranken, die sich tatsachlich
aus der Zurverflgungstellung der Beihilfe an die Empfanger ergaben.

GEISTIGES EIGENTUM
GEMEINSCHAFTSMARKE

ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE

Im Jahr 2015 hat das Gericht in seiner Rechtsprechung Erlauterungen zu mehreren der in Art. 7 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 genannten absoluten Eintragungshindernisse gegeben?.

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 15. Januar 2015, MEM/HABM (MONACO) (T-197/13, Slg, EU:T:2015:16),
ergangen ist, hatte das Gericht Uber die Klage gegen eine Entscheidung zu befinden, mit der die Vierte
Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts fur den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) der
Wortmarke MONACO fur bestimmte Waren und Dienstleistungen? aufgrund des beschreibenden Charakters
und wegen fehlender Unterscheidungskraft der betreffenden Marke den Schutz in der Union verweigert hatte.

Das Gericht hat hierzu darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Begriff ,Monaco” um den Namen eines
FUrstentums handelt, das weltweit bekannt ist, und sei es nur wegen der Bekanntheit seiner furstlichen Familie
sowie der Veranstaltung eines Automobil-Grand-Prix der Formel 1 und eines Zirkusfestivals. Die Bekanntheit
des Furstentums Monaco bei Unionsburgern ist noch groRer, insbesondere wegen seiner gemeinsamen
Grenze mit einem Mitgliedstaat, der Republik Frankreich, seiner Nahe zu einem anderen Mitgliedstaat, der
ltalienischen Republik, und der Verwendung der in 19 der 28 Mitgliedstaaten gebrauchlichen Wahrung,
namlich des Euro, durch diesen Drittstaat. Der Begriff ,Monaco” wird somit, unabhangig von der sprachlichen
Zugehorigkeit der maligeblichen Verkehrskreise, an das gleichnamige geografische Gebiet denken lassen. In
diesem Zusammenhang hat das Gericht ferner festgestellt, dass die Beschwerdekammer die mafRgeblichen
Verkehrskreise, namlich die Unionsburger, fehlerfrei definiert und ihnen je nach den betroffenen Waren und
Dienstleistungen einen mittleren oder hohen Aufmerksamkeitsgrad zugeordnet hatte.

AuBerdem war das HABM nach Auffassung des Gerichts ebenfalls zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass
der Begriff ,Monaco” im geschaftlichen Verkehr als Hinweis auf die geografische Herkunft oder Bestimmung
der Waren oder den Ort der Erbringung der Dienstleistung dienen kdnne und dass die in Rede stehende
Marke damit fur die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend sei. Da einer Marke, die
Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt, aus diesem Grund zwangslaufig die
Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen fehlt, hat das Gericht geschlossen, dass
die Marke MONACO keine Unterscheidungskraft hat.

Im Urteil vom 14. Juli 2015, Genossenschaftskellerei Rosswag-Miihlhausen/HABM (Lembergerland) (I-55/14,
Slg, EU:T:2015:486), hatte das Gericht Uber die Begrindetheit einer Klage gegen die Entscheidung der Ersten

24| Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke (ABI. L 78, S. 1).

25| Es handelte sich um folgende Waren und Dienstleistungen: Magnetaufzeichnungstrager, Waren aus Papier und Pappe, nicht in anderen
Klassen enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Unterhaltung; sportliche Aktivitdten;
Beherbergung von Gasten.
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Beschwerdekammer des HABM zu entscheiden, mit der die Zuridckweisung der Anmeldung des Wortzeichens
Lembergerland als Gemeinschaftsmarke mit der Begrindung bestatigt worden war, dass ihr das in Art. 7 Abs. 1
Buchst. j der Verordnung Nr. 207/2009 genannte absolute Eintragungshindernis entgegenstehe.

Das Gericht hat darauf hingewiesen, dass nach dieser Bestimmung Marken, die eine geografische Angabe
enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine, die diesen
Ursprung nicht haben, von der Eintragung ausgeschlossen sind, und dass der Schutz von geografischen
Angaben fur Weine auf Verordnungen der Union, u. a. diejenigen Uber die gemeinsame Marktorganisation
fur Wein, und auf bilaterale Abkommen zwischen der Union und Drittstaaten Uber den Handel mit Wein
zuruckgeht. AuBerdem werden nach Art. 8 Buchst. b Ziff. ii des Abkommens zwischen der Gemeinschaft und
der Republik Stdafrika® in der Union die in Anhang Il aufgefUhrten geografischen Angaben von Weinen aus
Stdafrika geschutzt; dort wird Lemberg ausdricklich genannt. Die Tatsache, dass diese Bezeichnung auf
ein ,Estate” (Weingut) und nicht auf eine Region, eine Gemeinde oder einen Bezirk verweist, vermag nicht in
Frage zu stellen, dass sie nach diesem Abkommen ausdrucklich als geografische Angabe geschutzt ist. Das
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und der Republik Stidafrika verweist namlich hinsichtlich der Definition
des Ausdrucks ,geografische Angabe” auf Art. 22 Abs. 1 des TRIPS-Ubereinkommens?’ wonach geografische
Angaben ,Angaben [sind], die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds oder aus einer Gegend oder
aus einem Ort in diesem Gebiet stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualitat, der Ruf oder eine
sonstige Eigenschaft der Ware im Wesentlichen auf ihrer geografischen Herkunft beruht”. Nichts l8sst aber den
Schluss zu, dass ein ,Ort”im Sinne dieser Bestimmung nicht ein Weingut sein kdnnte oder dass ein solcher ,Ort”
anhand seiner Grole oder seiner férmlichen administrativen Unterteilung auf ein Gebiet zu beschranken ist.

Im Ubrigen genligt es, damit das Eintragungshindernis von Art. 7 Abs. 1 Buchst. j der Verordnung Nr. 207/2009
zur Anwendung kommt, wenn die angemeldete Marke eine geografische Angabe oder Anhaltspunkte enthalt
oder aus solchen besteht, anhand deren die fragliche geografische Angabe sicher erkennbar ist. Im in Rede
stehenden Fall war das angemeldete Zeichen ,Lembergerland” ein zusammengesetztes Wort, das u. a. die
geschitzte geografische Angabe Lemberg enthdlt. Diese ist innerhalb des Zeichens eindeutig erkennbar.
Das Gericht gelangte daher zu dem Ergebnis, dass das Vorbringen, diese Marke stelle in Bezug auf Lemberg
keine geografische Angabe, sondern einen einfachen neuen Phantasiebegriff dar, von dem nur sieben mit
der geografischen Angabe Lemberg Ubereinstimmten, zurlckzuweisen war. Es hat auch das Vorbringen
zurlckgewiesen, dass die angemeldete Marke, Lembergerland, keine Verwechslung mit der geografischen
Angabe Lemberg hervorrufen kdnne, da sie eine andere Bedeutung als diese habe. Die Eintragung einer Marke
ist namlich abzulehnen, wenn sie eine geografische Angabe enthalt oder aus ihr besteht, unabhéngig davon,
ob das angemeldete Zeichen den Verbraucher hinsichtlich der Herkunft der mit ihm bezeichneten Weine
irrefihren kann.

In den Rechtssachen, in denen das Urteil vom 7. Oktober 2015, Zypern/HABM (XAAAOYMI und HALLOUMI)
(T-292/14 und T-293/14, Slg, EU:T:2015:752), ergangen ist, war das Gericht mit zwei Klagen auf Nichtigerklarung
von Entscheidungen befasst, mit denen die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Anmeldung des
Wortzeichens XAAMANOYMI bzw. des Wortzeichens HALLOUMI als Gemeinschaftsmarken fur Kase, Milch und
Milcherzeugnisse zurickgewiesen hatte.

Das Gericht hat darauf hingewiesen, dass ein Zeichen unter das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr.
207/2009 aufgestellte Eintragungsverbot fallt, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen
hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es dem betreffenden Publikum ermdglicht, unmittelbar
und ohne weitere Uberlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder
eines ihrer Merkmale zu erkennen. Es ist daher davon ausgegangen, dass die Beschwerdekammer in diesem Fall

26| Abkommen zwischen der Europaischen Gemeinschaft und der Republik Sudafrika Uber den Handel mit Wein (ABI. 2002, L 28, S. 4).

27| Ubereinkommen Uber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) vom 15. April 1994 (ABI. L 336, S. 214), das
den Anhang 1C des Ubereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) (ABI. L 336, S. 3) darstellt.
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zu Recht die Auffassung vertreten hatte, dass die in Grol3buchstaben geschriebenen Begriffe HALLOUMI und
XAMOYMI eine zyprische Kéasespezialitat bezeichneten und somit in den Augen der zyprischen Offentlichkeit
unmittelbar die Art und die geografische Herkunft des in Rede stehenden Kases, der Milch und Milchprodukte
beschrieben. Es sind namlich Bezeichnungen fur eine spezielle, von Zypern exportierte Kasesorte, die auf eine
bestimmte Weise hergestellt wird und einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Textur und bestimmte
kulinarische Eigenschaften aufweist. Daher hatte die Beschwerdekammer frei von Beurteilungsfehlern
angenommen, dass die angemeldeten Marken fur die beanspruchten Waren zumindest in den Augen der
zyprischen Verkehrskreise beschreibend sind und deshalb eine Eintragung abzulehnen ist.

Im Rahmen der Prufung der Rlge, wonach die Verordnung Nr. 207/2009 Gewahrleistungsmarken nicht
ausschliel3e, hat das Gericht ausgefuhrt, dass diese Verordnung den Schutz von Gewahrleistungsmarken nicht
vorsieht, sondern nur den Schutz von Gemeinschaftsindividualmarken oder Gemeinschaftskollektivmarken.
Insoweit hatte die Beschwerdekammer erldutert, dass Gewahrleistungsmarken nur eingetragen werden
ddrften, wenn sie als Individualmarken angemeldet wirden und keines der absoluten Eintragungshindernisse
gemal dieser Verordnung geltend gemacht werden kdnne.

SchlieBlich hat das Gericht daran erinnert, dass der Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 207/2009
zugrunde liegende Begriff des Allgemeininteresses verlangt, dass die Zeichen oder Angaben, die im Verkehr
zur Bezeichnung von Merkmalen der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen, von allen
frei verwendet werden kdnnen. Diese Vorschrift schliel3t aus, dass die betreffenden Zeichen oder Angaben
aufgrund der Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden und dass ein Unternehmen die
Verwendung einer beschreibenden Bezeichnung zum Nachteil anderer Unternehmer, einschlief3lich seiner
Wettbewerber, monopolisiert, denen infolgedessen zur Beschreibung ihrer eigenen Erzeugnisse nur ein
entsprechend verringerter Wortschatz zur Verfigung stinde. Es ist namlich normiert und wird vermutet, dass
es ein Allgemeininteresse oder offentliches Interesse daran gibt, beschreibende Marken freizuhalten, damit sie
von Dritten verwendet werden kdnnen. Folglich gendgt es, dass die Beschwerdekammer, wenn die angemeldete
Marke beschreibend ist, diesen beschreibenden Charakter feststellt, ohne weiter die Frage prufen zu mussen,
ob tatsachlich ein offentliches Interesse daran besteht, die angemeldete Marke fur die Verwendung durch
Dritte freizuhalten. Im Ubrigen setzt die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 207/2009
nicht voraus, dass ein konkretes, aktuelles und ernsthaftes FreihaltebedUrfnis besteht.

RELATIVE EINTRAGUNGSHINDERNISSE

ImJahr 2015 verdienen funf Urteile zu den relativen Eintragungshindernissen im Sinne von Art. 8 der Verordnung
Nr. 207/2009 besondere Erwahnung.

Als Erstes hatte das Gericht in der Rechtssache, in der das Urteil vom 12. Februar 2015, Compagnie des
montres Longines, Francillon/HABM - Cheng (B) (1-505/12, Slg, EU:T:2015:95), ergangen ist, die Rechtmal3igkeit
der Entscheidung zu prifen, mit der die Funfte Beschwerdekammer des HABM den Widerspruch gegen

die Anmeldung eines Bildzeichens in Form des GrofSbuchstabens B in der Mitte von zwei Fligeln als
Gemeinschaftsbildmarke fur optische Sonnenbrillen, Bekleidungssticke und Schuhwaren zurickgewiesen
hatte. Der Widerspruch stitzte sich auf eine dltere internationale, aus einer ,gefligelten Sanduhr” bestehende
Bildmarke mit Schutzwirkung u. a. in einigen Unionsmitgliedstaaten, die Uhren, verschiedene Waren der
Uhrmacherei, Zeitmessgerate sowie Schmuck- und Juwelierwaren erfasste. Der Widerspruch war insbesondere
mit der Begrindung zurtickgewiesen worden, dass es zwischen den beiden Arten der betreffenden Waren an
jeglicher Ahnlichkeit fehle.

Das Gericht hat insoweit festgestellt, dass ungeachtet der Tatsache, dass die in Rede stehenden Waren nahe
beieinander liegenden Marktsegmenten angehoren, sich hinsichtlich ihrer Art, ihres Verwendungszwecks
und ihrer Nutzung unterscheiden und daher weder in gegenseitigem Wettbewerb stehen noch austauschbar
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sind. Zu einem etwaigen asthetischen Erganzungsverhaltnis zwischen den Waren hat es darauf hingewiesen,
dass ein gewisses Harmoniebestreben ein zu allgemeiner Faktor ist, um als solcher die Komplementaritat der
Waren zu rechtfertigen. In diesem Zusammenhang hat es in einem ersten Schritt gepruft, ob die von der
alteren Marke erfassten Waren fur die Verwendung der von der alteren Marke erfassten Waren unabdingbar
oder wichtig waren und umgekehrt, und in einem zweiten Schritt, ob die Verbraucher die Vermarktung dieser
Waren unter derselben Marke als gangig ansehen. Da weder das Eine noch das Andere nachgewiesen war,
bestand nach Auffassung des Gerichts keine Ahnlichkeit zwischen den betreffenden Waren. Daher hatte die
Beschwerdekammer fehlerfrei jede Verwechslungsgefahr allein aufgrund eines Vergleichs der betreffenden
Erzeugnisse ausgeschlossen.

Ferner hatte die Beschwerdekammer nach Auffassung des Gerichts auch zu Recht festgestellt, dass die dltere, nur
aus dem grafischen Bestandteil in Form einer ,geflligelten Sanduhr” bestehende Marke trotz der regelmaRigen
Benutzung einer aus diesem Bestandteil und dem Wort ,longines” bestehenden zusammengesetzten Marke
auf dem relevanten Markt keine bekannte Marke sei. Das Gericht stellte dabei u. a. darauf ab, dass in der
zusammengesetzten Marke, wie sie benutzt wurde, der Wortbestandteil ,longines” bei dem Gesamteindruck
Uberwog, so dass die Verbraucher ihn im Gedachtnis behalten. Was den grafischen Bestandteil angeht - die
,gefligelte Sanduhr” - hat das Gericht festgestellt, dass nicht dargetan worden war, dass er als solcher, sei es
aufgrund seiner Verwendung im Rahmen der zusammengesetzten Marke, sei es in der eingetragenen Form,
im Gedachtnis behalten werde.

Als Zweites ging es im Urtell vom 5. Mai 2015, Spa Monopole/HABM - Orly International (SPARITUAL)
(T-131/12, Slg, EU:T:2015:257), um die Anmeldung des Wortzeichens SPARITUAL als Gemeinschaftsmarke fur
Waren der Klasse 3 im Sinne des Abkommens von Nizza Uber die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fUr die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in der revidierten und geanderten Fassung,.
Gegendie Eintragung wurde Widerspruch erhoben, der insbesondere auf die Wortmarke SPA und die Bildmarke
SPA mit Pierrot fur Waren der Klasse 32 dieses Abkommens gestutzt war. Die Erste Beschwerdekammer des
HABM wies den Widerspruch u. a. deshalb zurtck, weil kein Beweis fur die Wertschatzung der Wortmarke SPA
fur Waren der Klasse 32 erbracht worden sei, und fihrte insbesondere aus, dass die Bekanntheit der besagten
Bildmarke keinen Ruckschluss auf die Bekanntheit der Wortmarke SPA fUr diese Waren erlaube.

Das mit einer Klage gegen diese Entscheidung befasste Gericht hat zundchst darauf hingewiesen, dass die
Unterscheidungskraft einer Marke auch durch ihre Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke
erlangt werden kann, sofern die betroffenen Verkehrskreise die betreffenden Produkte weiterhin als von einem
bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen. Insoweit kann der Inhaber einer eingetragenen Marke
zum Nachweis der besonderen Unterscheidungskraft und der Wertschatzung dieser Marke sich auf Beweise
fur ihre Benutzung in anderer Form, als Teil einer anderen eingetragenen und bekannten Marke berufen,
wenn die betroffenen Verkehrskreise die betreffenden Produkte weiterhin als von demselben Unternehmen
stammend wahrnehmen.

Nach Auffassung des Gerichts hatte die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler begangen, indem sie entschied,
die Bekanntheit der Bildmarke SPA mit Pierrot kdnne nicht auf die Wortmarke SPA fur Waren der Klasse 32
ausgeweitet werden. Aus der Rechtsprechung ergibt sich namlich, dass die Ausfuhrungen des Gerichtshofs
in Rn. 86 des Urteils vom 13. September 2007, I/ Ponte Finanziaria/HABM?®, dass Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der
Richtlinie 89/104/EWG% und, entsprechend, Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 es nicht
erlauben, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf
eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begrindung auszuweiten,
dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle, in dem
speziellen Kontext, in dem das Vorliegen einer ,Familie” oder ,Serie” von Marken geltend gemacht wurde, zu

28| C-234/06 P, Slg, EU:C:2007:514.

29| Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die
Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).
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verstehen sind. Im in Rede stehenden Fall hatte die Kldgerin nicht versucht, die Benutzung von Marken einer
selben Familie SPA nachzuweisen, sondern im Wesentlichen darzutun, dass die Wortmarke SPA fur Waren
der Klasse 32 bekannt war, da ihre Benutzung in der Bildmarke SPA mit Pierrot fur dieselbe Warenklasse
die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst hatte und diese dltere Wortmarke im Gegenteil weiterhin deutlich
sichtbar blieb und innerhalb der besagten Bildmarke gut erkennbar war.

Daher war die Verwendung von Beweismitteln hinsichtlich der Bildmarke SPA mit Pierrot, deren Bestandteil die
Wortmarke SPA war, um darzutun, dass die Wortmarke SPA bekannt war, unter der Voraussetzung zulassig,
dass nachgewiesen wurde, dass die Elemente, die die Wortmarke von der im Handel verwendeten Bildmarke
unterscheiden, nicht verhinderten, dass die betroffenen Verkehrskreise die betreffenden Produkte weiterhin
als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

Als Drittes hatte das Gericht in der Rechtssache, in der das Urteil vom 10. Juni 2015, AgriCapital/HABM -
agri.capital (AGRI.CAPITAL) (I-514/13, Slg, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:372), ergangen ist, die
Ahnlichkeit zwischen von den &lteren Marken erfassten Finanzdienstleistungen und von der angemeldeten
Marke erfassten Dienstleistungen der Immobilienverwaltung und Vermittlung zu beurteilen.

Hierzu hat es darauf hingewiesen, dass Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen nicht gleichartig
sind und nicht den gleichen Verwendungszweck haben oder in gleicher Weise genutzt werden. Wahrend namlich
Finanzdienstleistungen von Finanzinstituten zum Zweck der Verwaltung der Finanzmittel ihrer Kunden erbracht
werden und insbesondere in der Verwahrung von Einlagen, der Bereitstellung von Geldern und der Gewahrung
von Darlehen oder in verschiedenartigen Finanztransaktionen bestehen, haben Immobiliendienstleistungen
ein Grundstuck zum Gegenstand und betreffen insbesondere dessen Miete, Kauf, Verkauf oder Verwaltung.
Dazu, dass die fraglichen Dienstleistungen moglicherweise Uber dieselben Vertriebswege erbracht werden, was
ihr Erganzungsverhaltnis beweise, hat das Gericht festgestellt, dass Immobiliendienstleistungen grundsatzlich
nicht in denselben Raumen wie Finanzdienstleistungen erbracht werden.

Zum Vergleich von Finanzdienstleistungen mit den Dienstleistungen eines Bautragers hat das Gericht
ausgefuhrt, dass die Suche nach Finanzierungsmaglichkeiten seitens des Bautragers nur darauf abzielt, es ihm
zu ermoglichen, zunadchst die Kosten fur den Kauf der zu renovierenden Gebaude oder der zu erschlielfenden
Flachen zu tragen, bevor er diese Kosten dann auf die Kunden abwalzen kann, denen er die im Rahmen eines
Bau- oder Renovierungsprogramms erstellte Immobilie verkauft. Zwar ist es Ublich, dass Bautrager ihre Kunden
beider Finanzierung inres Kaufsim Rahmen der Vermarktung von Immobilienprogrammen beraten, doch durfen
solche Beratungen nicht als eine von den dlteren Marken der Klagerin erfasste Finanzberatung verstanden
werden. Solche Beratungen sind namlich mit denen vergleichbar, die jeder Verkaufer eines Gegenstands von
gewissem Wert, wie z. B. eines Bootes, eines Geschafts oder eines Kunstwerks, seinen Kunden hinsichtlich
des finanziellen Interesses erteilen kann, das sie am Erwerb des in Frage stehenden Vermdgenswerts haben
konnen. Der Verkaufer, der eine solche Beratung vornimmt, bietet damit noch keine Finanzdienstleistung an.

Ferner konnte nach Auffassung des Gerichts kein hinreichend enges Erganzungsverhaltnis zwischen
den Finanzdienstleistungen und den Dienstleistungen eines Bautragers festgestellt werden. Auch
wenn namlich angesichts der Hohe der Betrdge, um die es bei Immobiliengeschaften gewdhnlich geht,
fur den Durchschnittsverbraucher bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen eines Bautragers
Finanzdienstleistungen wichtig sind, weist jedoch in einer Marktwirtschaft ein grol3er Teil der Tatigkeiten
Finanzierungs- oder Anlagebedarf auf, so dass Finanzdienstleistungen ihrem Wesen nach mit der Mehrzahl
dieser Tatigkeiten und nicht nur mit den Tatigkeiten des Bautragers in Verbindung gebracht werden kénnen.

Vor diesem Hintergrund ist das Gericht auch zu dem Schluss gelangt, dass die von den alteren Marken erfassten
Dienstleistungen den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen nicht dhnelten. Die fehlende
Ahnlichkeit zwischen den Dienstleistungen konnte bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die
Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken, mochte sie auch hochgradig sein, nicht ausgeglichen
werden.
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Als Viertes hat sich das Gericht im Urteil vom 30. September 2015, Tilda Riceland Private/HABM - Siam
Grains (BASmALI) (T-136/14, Slg, EU:T:2015:734), zur Rechtmal3igkeit einer Entscheidung geaulert, mit der die
Vierte Beschwerdekammer des HABM den Widerspruch gegen die Anmeldung der Gemeinschaftsbildmarke
BASmALI fUr Reis zurlckgewiesen hatte. Der Widerspruch war gestUtzt auf die dltere nicht eingetragene
Marke oder das altere Zeichen BASMATI, die oder das im geschaftlichen Verkehr fur Reis verwendet wurde.
Die Beschwerdekammer war der Auffassung, dass die Klagerin die Verwendung des Ausdrucks ,Basmati”
als unterscheidendes Zeichen im geschaftlichen Verkehr nicht bewiesen habe. Die Unterscheidungskraft
des fraglichen Zeichens musse sich aus seiner Funktion ergeben, die betriebliche Herkunft der Waren zu
identifizieren. Die Klagerin beanstandete diese Beurteilung vor dem Gericht und machte einen Verstol? gegen
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend.

Das mit der Sache befasste Gericht hat festgestellt, dass es zwar zutrifft, wie die Beschwerdekammer
festgestellt hatte, dass das fragliche Zeichen im Rahmen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 als
unterscheidendes Element in dem Sinne benutzt werden muss, dass es dazu dienen muss, eine von seinem
Inhaber ausgelbte wirtschaftliche Tatigkeit zu identifizieren, dass dies jedoch nicht bedeuten kann, dass die
Funktion der Benutzung eines Zeichens im Rahmen dieser Bestimmung ausschlieBlich auf die Identifizierung
der betrieblichen Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen abzielen muss. Mit diesem Ergebnis
hatte die Beschwerdekammer eine Bedingung aufgestellt, die in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht
vorgesehen ist.

Diese Bestimmung bezieht sich namlich auf nicht eingetragene Marken und samtliche ,sonstige[n]” im
geschaftlichen Verkehr benutzten ,Kennzeichenrecht[e]”. In diesem Rahmen und mangels anderer Angaben
kann die Funktion der Benutzung des fraglichen Zeichens nach Mal3gabe der Art des Zeichens nicht nur in der
Identifizierung der betrieblichen Herkunft der betreffenden Ware durch die mal3geblichen Verkehrskreise liegen,
sondern u. a. auch in der Identifizierung ihrer geografischen Herkunft und ihrer spezifischen Eigenschaften
oder der Merkmale, die ihr Ansehen begrinden. Das betreffende Zeichen kann nach Mal3gabe seiner Art somit
als unterscheidendes Element eingestuft werden, wenn es dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens gegenuber denen eines anderen Unternehmens zu kennzeichnen, aber auch, insbesondere,
wenn es dazu dient, bestimmte Waren oder Dienstleistungen gegenuber anderen Waren oder ahnlichen
Dienstleistungen zu kennzeichnen. Da der von der Beschwerdekammer in diesem Fall gewahlte Ansatz
somit darauf hinauslauft, Zeichen, die von mehreren Wirtschaftsteilnehmern oder in Verbindung mit Marken
benutzt werden, von der Anwendung des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 auszuschlie3en, obwohl
diese Bestimmung einen solchen Ausschluss nicht vorsieht, hat das Gericht die angefochtene Entscheidung
aufgehoben.

Als Funftes hat das Gericht im Urteil vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie
(Darjeeling) (I1-624/13, Slg, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:743), darauf hingewiesen, dass eine
Gemeinschaftskollektivmarke wie jede Gemeinschaftsmarke Schutz gegen jede Beeintrachtigung geniel3t, die
sich durch die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke ergabe, hinsichtlich deren Verwechslungsgefahr besteht.

Obwohl Art. 66 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 eine Abweichung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ dieser
Verordnung vorsieht, indem er die Bedingungen fur die Eintragung erleichtert und zuldsst, dass auch
beschreibende Marken eingetragen werden, die auf die Herkunft der betreffenden Waren hinweisen, findet
diese Verordnung gemald ihrem Art. 66 Abs. 3, soweit nicht ausdrucklich etwas anderes bestimmt ist, auf
samtliche Gemeinschaftskollektivmarken Anwendung, auch auf solche, die gemals Art. 66 Abs. 2 dieser
Verordnung eingetragen wurden. Die Funktion der unter Art. 66 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 fallenden
Gemeinschaftskollektivmarken besteht darin, die Waren oder Dienstleistungen, fur die die Marken eingetragen
sind, anhand ihrer Herkunft von einem bestimmten Rechtssubjekt und nicht anhand ihrer geografischen
Herkunft zu unterscheiden. Daher ist der Vergleich der erfassten Waren und Dienstleistungen, sofern es sich
im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens bei den einander gegenuberstehenden Zeichen einerseits um
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Kollektivmarken und andererseits um Individualmarken handelt, anhand derselben Kriterien vorzunehmen,
die fur die Beurteilung der Ahnlichkeit oder Identitdt der von zwei Individualmarken erfassten Waren und
Dienstleistungen gelten. Selbst wenn man in diesem Zusammenhang davon ausginge, dass die Herkunft der
von den einander gegenUberstehenden Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen einen der Faktoren
darstellen konnte, die bei der umfassenden Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne
von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu berUcksichtigen sind, kann diese Vorschrift nicht
angewandt werden, wenn eine der darin genannten kumulativen Voraussetzungen nicht erfullt ist.

Weiter ist das Gericht auf den Begriff der Bekanntheit eingegangen. Unter Hinweis darauf, dass Art. 8 Abs. 5
der Verordnung Nr. 207/2009 den Begriff der Bekanntheit nicht definiert, hat es festgestellt, dass im Rahmen
der Beurteilung der Bekanntheit einer dlteren Marke alle relevanten Umstande des Falles zu bertcksichtigen
sind - also insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, die geografische Verbreitung
und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Werbeaufwand des Unternehmens fur diese Marke. Aulerdem ist
jede Beurteilung, die eine unter Art. 66 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 fallende Gemeinschaftsmarke
betrifft, einschlieRlich der Beurteilung ihrer Bekanntheit im Sinne von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung, anhand
derselben Kriterien vorzunehmen, die auf Individualmarken anzuwenden sind.

VERFAHRENSFRAGEN

Im Urteil vom 13. Februar 2015, Husky CZ/HABM - Husky of Tostock (HUSKY) (1-287/13, Slg, EU:T:2015:99), hat
sich das Gericht zur Auslegung von Regel 71 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95% gedul3ert.

Es hat festgestellt, dass die englische Sprachfassung der betreffenden Bestimmung von der deutschen, der
spanischen, der franzdsischen und der italienischen Sprachfassung abweicht. Die Notwendigkeit einheitlicher
Anwendung und damit Auslegung einer Rechtsvorschrift der Europaischen Union schlie8t insoweit aus,
sie in einer ihrer Fassungen isoliert zu betrachten, sondern gebietet im Gegenteil vielmehr, sie nach dem
wirklichen Willen ihres Urhebers und dem von diesem verfolgten Zweck im Licht ihrer Fassung in allen anderen
Amtssprachen auszulegen. Im Ubrigen geht aus dem Wortlaut der Bestimmungen der Verordnung Nr. 2868/95
nicht hervor, dass Regel 71 Abs. 2 anders als in Verbindung mit Regel 71 Abs. 1 anzuwenden und auszulegen
wadre. Es ist aber davon auszugehen, dass Abs. 2 dem HABM bei zwei oder mehr Beteiligten gestattet, die
Fristverlangerung von der Zustimmung der anderen Beteiligten abhangig zu machen, nicht aber davon, dass er
die Zustimmung der Beteiligten zur Voraussetzung fur die Verlangerung macht. Die Zustimmung der Beteiligten
zur alleinigen Voraussetzung fur die Fristverlangerung zu machen, kénnte dazu fuhren, dass dem Beteiligten,
der die Verlangerung beantragt, die Verteidigungsmoglichkeit genommen wird. Dies kdnnte auch einem
ordnungsgemafien Verwaltungsverfahren entgegenstehen und dem mit Regel 71 verfolgten Ziel zuwiderlaufen,
das genau darin besteht, eine Fristverlangerung zu ermdglichen, wenn die Umstande dies rechtfertigen. Somit
hatte die Beschwerdekammer nach Auffassung des Gerichts fehlerfrei angenommen, dass Regel 71 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 2868/95 dahin auszulegen ist, dass, wenn ein Beteiligter in einem Inter-partes-Verfahren eine
Fristverlangerung beantragt, das HABM die Zustimmung des anderen Beteiligten einholen kann, ohne jedoch
dazu verpflichtet zu sein, und dass diese Bestimmung in Verbindung mit Regel 71 Abs. 1 zu lesen ist, wonach das
HABM die mit dem Antrag auf Fristverlangerung in Zusammenhang stehenden Umstande zu berucksichtigen
hat, insbesondere, wenn es entscheidet, die Zustimmung des anderen Beteiligten nicht einzuholen.

Allerdings vervollstandigt und prazisiert Regel 22 Abs. 6 der Durchfuhrungsverordnung die Bestimmungen
der Regel 22 Abs. 2 bis 4 dieser Verordnung, die nach Regel 40 Abs. 5 der Verordnung entsprechend fir das
Verfallsverfahren gelten. Regel 22 Abs. 6 der DurchfUhrungsverordnung ist daher auf ein auf Art. 51 Abs. 1
Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 gestutztes Verfallsverfahren anwendbar. Daraus geht hervor, dass das
HABM im Rahmen eines solchen Verfahrens die Moglichkeit hat, von dem Beteiligten, der Dokumente nicht in
der Verfahrenssprache vorgelegt hat, die Ubersetzung dieser Dokumente anzufordern.

30| Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchfiihrung der Verordnung Nr. 40/94 (ABI. L 303, S. 1).
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In der Rechtssache, in der das Urteil vom 25. Marz 2015, Apple and Pear Australia und Star Fruits
Diffusion/HABM - Carolus C. (English pink) (I1-378/13, Slg, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:186),
ergangen ist, hatte das Gericht Uber die Frage zu befinden, ob es sich bei dem Urteil eines nationalen
Gerichts im Verletzungsverfahren um einen tatsachlichen Umstand handelt, dessen etwaige Auswirkung
auf den Rechtsstreit eine Beschwerdekammer prufen muss. Es hat hierzu zundchst ausgefuhrt, dass die
Mitgliedstaaten nach Art. 95 der Verordnung Nr. 207/2009 fur ihr Gebiet die nationalen Gerichte benennen,
die die Aufgabe der ,Gemeinschaftsmarkengerichte” Ubernehmen. Art. 96 der Verordnung Nr. 207/2009 legt
diesbezuglich fest, dass die Gemeinschaftsmarkengerichte u. a. fur Verletzungsklagen und fur Widerklagen
auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke zustandig sind. Der belgische
Gesetzgeber hat das Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgien) als Gemeinschaftsmarkengericht erster
Instanz benannt. Bei dessen Urteil handelt es sich um einen tatsachlichen Umstand, der dem ersten Anschein
nach fur die Entscheidung des vorliegenden Falles relevant ist. Die Beschwerdekammer konnte namlich nicht
verkennen, dass zwischen den tatsachlichen Umstanden, die dem durch die Verletzungsklage eingeleiteten
Verfahren zugrunde lagen, und den Umstanden, die dem durch den Widerspruch gegen die Eintragung der
angemeldeten Marke eingeleiteten Verfahren zugrunde lagen, wesentliche Gemeinsamkeiten bestanden.
Das Gericht hat aulBerdem darauf hingewiesen, dass dieses Urteil von einem gemal3 der Verordnung Nr.
207/2009 eingerichteten Gemeinschaftsmarkengericht erlassen wurde, das als solches Teil des eigenstandigen
Systems der Markenregelung der Union ist, da es damit betraut ist, Gemeinschaftsmarken, die Gegenstand
einer Verletzung oder einer drohenden Verletzung sind, im gesamten Gebiet der Union zu schutzen, und
es dadurch die diesem System eigenen Zielsetzungen verfolgt. In Anbetracht all dessen ist das Gericht zu
dem Ergebnis gelangt, dass es sich in diesem Fall bei dem in Rede stehenden Urteil dem ersten Anschein
nach um einen relevanten tatsachlichen Umstand handelte, dessen etwaige Auswirkung auf den vor ihr
verhandelten Rechtsstreit die Beschwerdekammer hatte prifen mussen. Indem sie dies unterlassen hat, hat
die Beschwerdekammer die ihr unterbreiteten relevanten tatsachlichen Umstande nicht mit aller gebotenen
Sorgfalt gepruft.

Im Urteilvom 25.Juni 2015, Copernicus Trademarks/HABM - Maquet (LUCEA LED) (1-186/12, Slg, EU:T:2015:436),
hat das Gericht erlautern kdnnen, dass Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, nach dem das HABM im
Verfahren bezUglich relativer Eintragungshindernisse bei der Ermittlung auf das Vorbringen und die Antrage
der Beteiligten beschrankt ist, das HABM nicht daran hindert, den zeitlichen Vorrang der Widerspruchsmarke
von Amts wegen zu prufen.

Aullerdem hindert ein vom Prifer in das Register eingetragenes Prioritatsdatum das HABM im
Widerspruchsverfahren nicht, zu prifen, ob die Voraussetzungen fur die Inanspruchnahme der Prioritat erfullt
sind. Es hat hierzu darauf hingewiesen, dass sich die Rechtsprechung, nach der der Anmelder einer Marke, der
die Gultigkeit einer Gemeinschaftsmarke angreifen will, auf die ein Widerspruch gestutzt ist, dies im Rahmen
eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem HABM tun muss, nicht auf die Inanspruchnahme der Prioritat fur eine
solche Marke Ubertragen ldasst. Zundchst einmal kann namlich ein im Register eingetragenes Prioritatsdatum
fur eine Gemeinschaftsmarke nicht oder zumindest nicht mit Erfolg im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens in
Frage gestellt werden. Im Ubrigen gibt es kein anderes spezielles Verfahren, das es einem Dritten erméglichen
wurde, das in das Register eingetragene Prioritatsdatum fur eine Gemeinschaftsmarke in Frage zu stellen, und
das mit einem Nichtigkeitsverfahren vergleichbar wéare, zu dessen Merkmalen es gehort, dass es vom HABM
nicht von Amts wegen eingeleitet werden kann.

Im Urteil vom 30. Juni 2015, La Rioja Alta/HABM - Aldi Einkauf (VINA ALBERDI) (1-489/13, Slg [Ausziige],
EU:T:2015:446), hat das Gericht ausgefuhrt, dass als einer der relevanten Umstande, die die Beurteilung
ermoglichen, ob die Gefahr einer Verwechslung besteht, eventuell die Koexistenz zweier Marken auf einem
Markt berucksichtigt werden kann, da sie - wie in der Rechtsprechung anerkanntist - in Verbindung mit anderen
Umstanden dazu fUhren kann, die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken durch die mal3geblichen
Verkehrskreise zu verringern.
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Zwar ist es insoweit Sache des Inhabers der angefochtenen Marke, im Verfahren wegen relativer
Eintragungshindernisse vor dem HABM nachzuweisen, dass diese Koexistenz darauf beruht, dass fur die
malgeblichen Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke, auf die er sich beruft, und
der alteren Marke, auf die sich der Nichtigkeitsantrag stitzt, besteht, doch steht es ihm frei, diesen Nachweis
durch das Vorbringen eines Bundels entsprechender Indizien zu fuhren. In diesem Zusammenhang sind die
Beweismittel besonders relevant, die die Kenntnis jeder der betreffenden Marken durch die mal3geblichen
Verkehrskreise vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der streitigen Marke belegen. Da aus der Rechtsprechung
hervorgeht, dass die Koexistenz der beiden Marken hinreichend lange bestehen muss, um die Wahrnenmung
des malgeblichen Verbrauchers beeinflussen zu kénnen, stellt die Dauer der Koexistenz ebenfalls einen
wesentlichen Gesichtspunkt dar.

Das Urteil vom 15. Juli 2015, Australian Gold/HABM - Effect Management & Holding (HOT) (1-611/13, Slg,
EU:T:2015:492), bot dem Gericht die Gelegenheit, in Erinnerung zu rufen, dass die Eintragungsfahigkeit eines
Zeichens als Gemeinschaftsmarke nur auf der Grundlage der einschlagigen Regelung beurteilt werden darf.

Das HABM und gegebenenfalls der Unionsrichter - so das Gericht - sind daher an auf der Ebene der
Mitgliedstaaten ergangene Entscheidungen, auch wenn sie diese berucksichtigen kénnen, selbst dann nicht
gebunden, wenn diese Entscheidungen in Anwendung einer gemal? der Richtlinie 2008/95/EG®" harmonisierten
nationalen Regelung erlassen worden sind. Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/200132 und Art. 109
der Verordnung Nr. 207/2009 stehen dieser Feststellung keineswegs entgegen. Wie namlich insbesondere
aus dem 15. Erwagungsgrund der Verordnung Nr. 44/2001 hervorgeht, soll diese Verordnung nur verhindern,
dass in zwei Mitgliedstaaten miteinander unvereinbare gerichtliche Entscheidungen ergehen, und ist nicht auf
das HABM anwendbar. Zudem zielt Art. 109 der Verordnung Nr. 207/2009 darauf ab, zu verhindern, dass
vor den nationalen Gerichten erhobene Verletzungsklagen, von denen eine auf eine Gemeinschaftsmarke
und die andere auf eine nationale Marke gestUtzt wird, zu widerspruchlichen Ergebnissen fuhren. Sie betrifft
somit lediglich die Wirkung dieser Marken, und nicht die Voraussetzungen ihres Schutzes. Die oben angefuhrte
Schlussfolgerung wird auch nicht durch Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 in Frage gestellt, wonach
die absoluten Eintragungshindernisse von Abs. 1 auch dann Anwendung finden, wenn sie nur in einem Teil der
Union vorliegen. Die nationale Schutzverweigerung stitzt sich ndmlich auf nationale Rechtsvorschriften, die
gemal einem nationalen Verfahren in einem nationalen Kontext angewandt werden, und kommt daher nicht
einer Anerkennung des Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses in einem Mitgliedstaat gemal der
Verordnung Nr. 207/2009 gleich.

Auch wenn es winschenswert ist, dass das HABM die Entscheidungen der nationalen Behorden in Bezug auf
Marken, die mit denen, Uber die es zu entscheiden hat, identisch sind, bertcksichtigt, und umgekehrt, ist das
HABM folglich nicht dazu verpflichtet, diese Entscheidungen, auch wenn sie identische Marken betreffen, zu
berUcksichtigen, und wenn es sie berucksichtigen sollte, ist es nicht an sie gebunden.

SchlieRlich konnte das Gericht im Urteil vom 18. November 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/
HABM - Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (1-659/14, Slg, EU:T:2015:863), den Umfang des durch die
Verordnung (EG) Nr. 491/2009% verliehenen Schutzes prazisieren.

Hierzu hat es ausgefuhrt, dass Weinnamen, die u. a. nach den Art. 51 und 54 der Verordnung Nr. 1493/1999*
geschitzt sind, im Rahmen dieser Verordnung automatisch geschitzt sind und dass die Kommission sie in

31| Richtlinie 2008/95/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. L 299, S. 25).

32| Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 Uber die gerichtliche Zustandigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABI. 2001, L 12, S. 1).

33| Verordnung (EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 Uber eine gemeinsame
Organisation der Agrarmarkte und mit Sondervorschriften fir bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung Uber die einheitliche
GMO) (ABI. L 154, S.1).

34| Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 Uber die gemeinsame Marktorganisation fur Wein (ABI. L 179, S. 1).
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dem Register gemal3 Artikel 118n der Verordnung Nr. 491/2009 auffihrt, d. h. in der Datenbank E-Bacchus.
Aus dem automatischen Schutz der bereits nach der Verordnung Nr. 1493/1999 geschutzten Weinnamen
ergibt sich, dass die Eintragung in die Datenbank E-Bacchus fur ihren Schutz in der Union nicht erforderlich ist.
Dieser ,automatische” Schutz, auch wenn er unmittelbar auf den einschlagigen nationalen Rechtsvorschriften
beruht, bedeutet nicht zwangslaufig, dass das HABM nach der Verordnung Nr. 491/2009 verpflichtet ist, diese
Rechtsvorschriften oder die darin vorgesehenen Voraussetzungen fur den Schutz zu beachten. Das Gericht hat
daraus fir den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 491/2009 geschlossen, dass deren Bestimmungen
sowohl die Genehmigung als auch die Grenzen bis hin zum Verbot der kommerziellen Verwendung der durch das
Unionsrecht geschiitzten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben einheitlich und ausschlieBlich
regeln, so dass fur die Beschwerdekammer in diesem konkreten Zusammenhang kein Anlass bestand, die
in den einschldgigen Vorschriften des portugiesischen Rechts speziell festgelegten Schutzvoraussetzungen
anzuwenden, die der Eintragung der Ursprungsbezeichnungen ,Porto” oder ,Port”in die Datenbank E-Bacchus
zugrunde lagen.

Zu dem behaupteten abschlie}enden Charakter des nach Art. 118m Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 491/2009
verliehenen Schutzes hat das Gericht jedoch festgestellt, dass weder aus der Verordnung Nr. 491/2009 noch
aus der Verordnung Nr. 207/2009 hervorgeht, dass der Schutz nach der erstgenannten Verordnung als
abschlieBend zu verstehen ist. Vielmehr kdnnen die Nichtigkeitsgrinde alternativ oder kumulativ auf dltere
Rechte gemals dem fur dessen Schutz maligebenden Unionsrecht oder nationalen Recht gestitzt werden.
Daraus folgt, dass der den Ursprungsbezeichnungen verliehene Schutz durch einen zusatzlichen Schutz nach
dem einschlagigen nationalen Recht erganzt werden kann, sofern sie ,altere Rechte” darstellen.

Auch wenn dem Antragsteller eines Nichtigkeitsverfahrens die Beweislast dafur obliegt, dass er nach den
anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften zur Geltendmachung eines dlteren Rechts befugt ist, ist es
aullerdem zunachst Sache der zustandigen Stellen des HABM, die Aussagekraft und die Tragweite dieser Belege
zu beurteilen. Ferner kann eine Gemeinschaftsmarke nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. cin Verbindung mit Art. 8 Abs. 4
der Verordnung Nr. 207/2009, wenn ein anderes Zeichen als eine Marke schon vorhanden ist, fur nichtig erklart
werden, wenn das andere Zeichen kumulativ vier Voraussetzungen erfullt. Auch wenn sich die ersten beiden
Voraussetzungen bereits aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 ergeben und daher
im Licht des Unionsrechts auszulegen sind, sind die beiden weiteren, in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b dieser
Verordnung genannten Voraussetzungen gemal? dieser Verordnung nach Kriterien zu beurteilen, die das Recht
festlegt, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt. Vor diesem Hintergrund ist das Gericht in diesem Fall
zu dem Schluss gelangt, dass die Beschwerdekammer die Beweismittel, auf die sich der Klager berufen hatte,
nicht unbericksichtigt lassen und nicht von der Anwendung der fraglichen innerstaatlichen Regelung mit der
Begrundung absehen durfte, dass der Schutz dieser Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben
ausschliel3lich unter die Verordnung Nr. 491/2009, ja sogar in die ausschlie3liche Zustandigkeit der Union falle.

ABANDERUNGSBEFUGNIS

In dem erwahnten Urteil English pink (EU:T:2015:186) konnte das Gericht naher erldutern, unter welchen
Voraussetzungen es von seiner Anderungsbefugnis nach Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 Gebrauch
machen kann. Die Klagerinnen stutzten ihren Antrag auf Abanderung der angefochtenen Entscheidung auf den
Grundsatz der Rechtskraft einer Entscheidung eines nationalen Gerichts eines Mitgliedstaats, das dieser als
Gemeinschaftsmarkengericht im Sinne von Art. 95 dieser Verordnung benannt hatte.

Das Gericht hat hierzu zunachst darauf hingewiesen, dass die Abanderungsbefugnis es nicht ermachtigt, eine
Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat. Die AusUbung der
Abdnderungsbefugnis ist folglich grundsatzlich auf die Falle zu beschranken, in denen das Gericht nach einer
Uberpriifung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen
tatsachlichen und rechtlichen Umstande zu bestimmen vermag, welche Entscheidung die Beschwerdekammer
hatte erlassen mussen.
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In diesem Zusammenhang kommt der Entscheidung eines nationalen Gerichts, das im Rahmen einer
Klage wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke als Gemeinschaftsmarkengericht angerufen wurde,
gegenUber den Instanzen des HABM im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen die Eintragung einer
Gemeinschaftsmarke auch dann keinerlei Rechtskraftwirkung zu, wenn diese Marke mit der nationalen Marke,
die Gegenstand der Verletzungsklage ist, identisch ist. Daraus ergibt sich, dass das bloRBe Vorliegen einer solchen
Entscheidung fur sich genommen nicht ausreicht, um das Gerichtin die Lage zu versetzen, zu bestimmen, welche
Entscheidung die Beschwerdekammer hatte erlassen mussen. Da namlich die von den Beschwerdekammern
nach der Verordnung Nr. 207/2009 zu treffenden Entscheidungen gebundene Entscheidungen sind und
diese Verordnung keine Bestimmung enthalt, wonach das HABM gemdll dem Grundsatz der Rechtskraft
an eine Entscheidung eines Gemeinschaftsmarkengerichts gebunden ware, waren in diesem Fall weder die
Beschwerdekammer noch der Unionsrichter in der Austbung seiner Rechtmalligkeitsprifung und seiner
Abdnderungsbefugnis durch die Rechtskraft gebunden.

Da sich das Gericht nicht in der Lage sah, auf der Grundlage der erwiesenen tatsachlichen und rechtlichen
Umstande die Entscheidung zu bestimmen, die die Beschwerdekammer hatte erlassen mussen, konnte es
somit in diesem Fall seine Abanderungsbefugnis nicht austben.

NACHWEIS DER ERNSTHAFTEN BENUTZUNG DER MARKE

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 16. Juni 2015, Polytetra/HABM - EI du Pont de Nemours
(POLYTETRAFLON) (I-660/11, Slg, EU:T:2015:387), ergangen ist, hatte das Gericht u. a. zu prifen, ob der vom
Widersprechenden erbrachte Beweis der Benutzung der dlteren Marke fur Endprodukte Dritter, die einen
Bestandteil verwendeten, der einem mit dieser Marke gekennzeichneten Produkt entsprach, als Beweis
der ernsthaften Benutzung dieser Marke im Sinne von Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009
angesehen werden konnte.

In diesem Fall hat das Gericht festgestellt, dass die durch die altere Marke gekennzeichneten Antihaftstoffe, die
die Widersprechende ihren Kunden liefert, einem Verarbeitungsvorgang unterzogen wurden, dessen Ergebnis
Produkte sind, die zum Verkauf an den Endverbraucher bestimmt sind, um als solche benutzt zu werden.
Unter diesen Umstanden unterscheiden sich die Endprodukte Dritter sowohl nach ihrer Natur als auch nach
ihrer Zielsetzung und Bestimmung wesentlich von den Antihaftstoffen und gehoren mit diesen nicht zu ein
und derselben Gruppe. Daher liels der Nachweis der Benutzung der dlteren Marke fur Endprodukte Dritter, die
einen von der Widersprechenden stammenden Bestandteil verwenden, nicht den Schluss zu, dass die Marke
fur die Endprodukte benutzt wurde, fUr die sie eingetragen worden war.

Im Ubrigen wurde die dltere Marke von Dritten verwendet, um auf das Vorhandensein des Ausgangsstoffs oder
einer Beschichtung hinzuweisen, die ihren Ursprung bei der Widersprechenden hatte, und nicht, damit die
Marke einen Ursprungszusammenhang zwischen der Widersprechenden und dem Produkt eines Dritten oder
zwischen dem Dritten und seinem Produkt herstellt. Folglich lieB in dieser Rechtssache die Benutzung dieser
Marke fur Endprodukte Dritter die Gewahrleistung der wesentlichen Funktion dieser Marke, die Herkunft der
Waren, was diese Endprodukte angeht, zu garantieren, nicht zu und konnte daher nicht als Benutzung fir diese
Produkte im Sinne von Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 angesehen werden.

GESCHMACKSMUSTER

Zwei Entscheidungen zur Eintragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters nach der Verordnung (EG) Nr.
6/2002% verdienen besondere Erwahnung.

35| Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 Uber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABI. 2002, L 3, S. 1).
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Als Erstes bot sich dem Gerichtin der Rechtssache, in der das Urteil vom 21. Mai 2015, Senz Technologies/HABM
- Impliva (Regenschirme) (1-22/13 und T-23/13, Slg [Auszlge], EU:T:2015:310], ergangen ist, die Gelegenheit, in
Erinnerung zu rufen, dass ein Geschmacksmuster als offenbart gilt, wenn die Partei, die dies geltend macht, die
die Offenbarung darstellenden Tatsachen bewiesen hat, und dass diese Vermutung unabhangig von dem Ort
anwendbar ist, an dem die die Offenbarung darstellenden Tatsachen stattgefunden haben.

Die Frage - so das Gericht -, ob den Personen, die Teil der Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs
sind, Ereignisse bekannt sein konnten, die aullerhalb des Unionsgebiets stattgefunden haben, ist eine
Tatsachenfrage, deren Beantwortung von der Beurteilung der Umstande des jeweiligen Einzelfalls abhangt. Bei
dieser Beurteilungist zu prufen, ob auf der Grundlage der Tatsachen, die von der die Offenbarung bestreitenden
Partei darzulegen sind, davon auszugehen ist, dass es diesen Kreisen tatsachlich nicht moglich war, von
den die Offenbarung darstellenden Tatsachen Kenntnis zu nehmen, wobei zu berlcksichtigen ist, was von
diesen Kreisen vernunftigerweise verlangt werden kann, um den vorherigen Stand der Technik zu kennen. Bei
diesen Tatsachen kann es sich beispielsweise um die Zusammensetzung der Fachkreise, ihre Qualifikationen,
Gebrauche und Verhaltensweisen, den Umfang ihrer Tatigkeiten, ihre Anwesenheit bei Ereignissen, bei denen
Geschmacksmuster vorgestellt werden, die Merkmale des in Rede stehenden Geschmacksmusters, wie ihre
wechselseitige Abhangigkeit von anderen Erzeugnissen oder Wirtschaftszweigen, und die Merkmale der
Erzeugnisse, in die das in Rede stehende Geschmacksmuster integriert wurde, insbesondere den Grad der
Fachbezogenheit des betreffenden Erzeugnisses, handeln. Ein Geschmacksmuster kann jedenfalls nicht als im
normalen Geschadftsverlauf bekannt gelten, wenn die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs es nur
durch Zufall entdecken kénnen.

AuBerdem verlangt Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 keineswegs, dass das dltere Geschmacksmuster
fur die Herstellung oder die Vermarktung eines Erzeugnisses verwendet wurde. Der Umstand, dass ein
Geschmacksmuster niemals in einem Erzeugnis verwendet worden ist, ware jedoch nur dann von Bedeutung,
wenn dargelegt wlrde, dass die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs Patentregister im Allgemeinen
nicht konsultieren oder dass die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs im Allgemeinen Patenten
keinerlei Bedeutung beimessen.

Als Zweites hat sich das Gericht im Urteil vom 10. September 2015, H&M Hennes & Mauritz/HABM - Yves Saint
Laurent (Handtaschen) (1-525/13, Slg, EU:T:2015:617), zum Kriterium der Beurteilung der Eigenart in Bezug auf
den Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers eines Geschmacksmusters gemal3 Art. 6 der Verordnung Nr.
6/2002 geduliert.

Hierzu hat es zum einen darauf hingewiesen, dass der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers
insbesondere anhand der Vorgaben bestimmt wird, die sich aus den durch die technische Funktion
des Erzeugnisses oder eines Bestandteils des Erzeugnisses bedingten Merkmalen oder aus den auf das
Erzeugnis anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ergeben. Diese Vorgaben fuhren zu einer Standardisierung
bestimmter Merkmale, die dann zu gemeinsamen Merkmalen mehrerer Geschmacksmuster werden, die bei
dem betreffenden Erzeugnis verwendet werden. Je groRer also die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der
Entwicklung des Geschmacksmusters ist, desto weniger reichen kleine Unterschiede zwischen den einander
gegenuberstehenden Geschmacksmustern aus, um beim informierten Benutzer einen unterschiedlichen
Gesamteindruck hervorzurufen. Je beschrankter umgekehrt die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der
Entwicklung des Geschmacksmusters ist, desto eher gentgen kleine Unterschiede zwischen den einander
gegenuberstehenden Geschmacksmustern, um beim informierten Benutzer einen unterschiedlichen
Gesamteindruck hervorzurufen. Daher bestarkt ein hoher Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der
Entwicklung des Geschmacksmusters die Schlussfolgerung, dass Geschmacksmuster, die keine signifikanten
Unterschiede aufweisen, beim informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck hervorrufen.

Zum anderen hat das Gericht ausgefuhrt, dass Art. 6 der Verordnung Nr. 6/2002 betreffend die Beurteilung
der Eigenart in seinem Abs. 1 das Kriterium des von den einander gegenuberstehenden Geschmacksmustern
hervorgerufenen Gesamteindrucks nennt und in seinem Abs. 2 darauf hinweist, dass hierfir der Grad der
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Gestaltungsfreiheit des Entwerfers berdcksichtigt werden muss. Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass
die Beurteilung der Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Wesentlichen in einer Prufung in
vier Schritten erfolgt. Diese Prufung besteht darin, erstens den Bereich der Erzeugnisse zu bestimmen, in die
das Geschmacksmuster eingefligt oder in denen es benutzt werden soll, zweitens den informierten Benutzer
dieser Waren je nach ihrer Zweckbestimmung und mit Bezug auf diesen informierten Benutzer den Grad der
Kenntnis vom Stand der Technik sowie den Grad der Aufmerksamkeit beim mdglichst unmittelbaren Vergleich
der Geschmacksmuster, drittens den Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des
Geschmacksmusters und viertens das Ergebnis des Vergleichs der in Rede stehenden Geschmacksmuster
unter Berucksichtigung des betreffenden Sektors, des Grads der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers und
der Gesamteindriicke, die vom angegriffenen Geschmacksmuster und von jedem élteren, der Offentlichkeit
zuganglich gemachten Geschmacksmuster beim informierten Benutzer hervorgerufen werden. Daher kann der
Faktor betreffend den Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers die Schlussfolgerung in Bezug auf den von
jedem der in Rede stehenden Geschmacksmuster hervorgerufenen Gesamteindruck zwar ,bestdrken” oder,
im Gegenteil, nuancieren, doch stellt die Beurteilung des Grads der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers keinen
Schritt dar, der dem Vergleich der von jedem der in Rede stehenden Geschmacksmustern hervorgerufenen
Gesamteindruck vorausgeht und von diesem Vergleich losgelost ist.

In diesem Fall hatte die Beschwerdekammer nach Auffassung des Gerichts also keinen Fehler begangen, als sie
darauf hinwies, dass der Faktor betreffend die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers allein nicht die Beurteilung
der Eigenart eines Geschmacksmusters bestimmen kdnne, sondern dass dies ein Umstand sei, der bei dieser
Beurteilung berUcksichtigt werden musse. Somit befand sie zu Recht, dass es sich dabei um einen Faktor
handelt, der es ermdglicht, die Beurteilung der Eigenart des angegriffenen Geschmacksmusters zu nuancieren,
und nicht um einen eigenstandigen Faktor.

GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK -
RESTRIKTIVE MASSNAHMEN

Im Jahr 2015 wies die Rechtsprechung des Gerichts zu restriktiven Malinahmen auf dem Gebiet der
Gemeinsamen AuBen- und Sicherheitspolitik eine aullergewohnlich grol3e Vielfalt auf. Mehrere Urteile
verdienen besondere Erwahnung.

TERRORISMUS

Im Urteil vom 14. Januar 2015, Abdulrahim/Rat und Kommission (I-127/09 RENV, Slg, EU:T:2015:4), bot sich
dem Gericht erstmals die Gelegenheit, auf dem Gebiet der Rechtsstreitigkeiten wegen gegen bestimmte
Personen und Organisationen gerichteter restriktiver Malnahmen zur Bekampfung des Terrorismus die vom
Gerichtshof in seinem Urteil vom 18. Juli 2013, Kommission u. a./Kadi®, aufgestellten Grundsatze zur Art der
vom Unionsrichter auszuUbenden gerichtlichen Kontrolle anzuwenden. In dieser Rechtssache ging es um
restriktive Malinahmen, die auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 881/2002°” gegen den Klager erlassen
worden waren.

36|C-584/10 P, C-593/10 P und C-595/10 P, SIg, EU:C:2013:518.

37| Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 Uber die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Malinahmen gegen
bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen, und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates Uber das Verbot der Ausfuhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach
Afghanistan, Uber die Ausweitung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von
Afghanistan (ABI. L 139, S. 9).
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Das Gericht, an das die Rechtssache durch das Urteil des Gerichtshofs®, mit dem dieser den Beschluss®
aufgehoben hat, mit dem das Gericht den Rechtsstreit wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses des Klagers
fur erledigt erklart hatte, zuruckverwiesen worden war, hat im Einklang mit dem in dem erwahnten Urteil
Kommission u. a./Kadi (EU:C:2013:518) festgelegten Ansatz ausgefuhrt, dass der Unionsrichter sich in dem
Fall, dass die betroffene Person die RechtmaRigkeit des Beschlusses, ihren Namen in die Liste im Anhang | der
Verordnung Nr. 881/2002 aufzunehmen oder auf dieser Liste zu belassen, in Frage stellt, bei der Uberprifung
der RechtmaRigkeit der Griinde fUr einen solchen Beschluss u. a. vergewissern muss, dass dieser Beschluss auf
einer hinreichend gesicherten tatsachlichen Grundlage beruht.

In diesem Zusammenhang verlangt die Wahrung der Verteidigungsrechte und des Anspruchs auf effektiven
gerichtlichen Rechtsschutz zum einen, dass die zustandige Unionsbehorde der betroffenen Person die
Begrindung Ubermittelt, auf der ihre Entscheidung beruht, dass sie ihr die Moglichkeit einraumt, hierzu
sachdienlich Stellung zu nehmen, und dass sie die Stichhaltigkeit der angefuhrten Grinde im Licht der
Stellungnahme dieser Person und etwaiger von ihr beigebrachter Entlastungsbeweise pruft. Die Wahrung
dieser Rechte setzt zum anderen voraus, dass der Unionsrichter im Fall eines Rechtsstreits anhand der
ihm mitgeteilten Anhaltspunkte insbesondere prift, ob die in der vom Sanktionsausschuss Ubermittelten
Begrindung angefuhrten Grunde hinreichend prazise und konkret sind und ob gegebenenfalls nachgewiesen
ist, dass die dem betreffenden Grund entsprechenden Tatsachen zutreffen.

Der Umstand, dass die zustandige Unionsbehérde der betroffenen Person und spater dem Unionsrichter
nicht die Informationen oder Beweise zuganglich gemacht hat, die mit der Begrindung im Zusammenhang
stehen, auf die sich die in Rede stehende Entscheidung stitzt, kann dagegen als solcher nicht die Feststellung
eines Verstol3es gegen diese Rechte begriinden. In einer solchen Situation verfugt der Unionsrichter allerdings
nicht Uber zusatzliche Informationen oder Beweise. Ist es ihm nicht moglich, die Stichhaltigkeit dieser Grinde
festzustellen, kdnnen sie daher nicht als Grundlage fUr die angefochtene Entscheidung zur Aufnahme in die
Liste dienen.

Im Hinblick aufdiese Erwagungen hat das Gericht die Auffassungvertreten, dass, da keine den Klager belastenden
Behauptungen in der vom Sanktionsausschuss Ubermittelten Begrindung den Erlass restriktiver Malsnahmen
auf Unionsebene gegen ihn zu rechtfertigen vermochten, und zwar entweder, weil sie unzureichend begriindet
waren oder weil Informationen oder Beweise fUr die betreffenden Grinde fehlten, da der Betroffene sie
eingehend bestritt, die Verordnung, mit der solche restriktive Malinahmen gegen ihn verhangt worden waren,
fur nichtig zu erklaren war.

ISLAMISCHE REPUBLIK IRAN

Im Rahmen der Rechtsstreitigkeiten wegen gegen die Islamische Republik Iran gerichteter restriktiver
Malinahmen zur Verhinderung der nuklearen Proliferation bot sich dem Gericht in drei Urteilen die Gelegenheit
zu wichtigen Klarstellungen hinsichtlich des Begriffs ,Unterstitzung der iranischen Regierung” im Sinne der
einschlagigen Unionsregelung®.

Als Erstes war das Gerichtin der Rechtssache, in der das Urteilvom 25.Juni 2015, Iranian Offshore Engineering &
Construction/Rat (T-95/14, Slg (AuszUge), mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:433), ergangen ist, mit einer
Klage auf Nichtigerklarung der Rechtsakte befasst, mit denen der Rat die Klagerin, eine in Iran niedergelassene

Gesellschaft, mit der Begrundung in die Liste der Personen und Einrichtungen, die restriktiven MaRnahmen
unterliegen, aufgenommen hatte, weil sie als wichtige Einrichtung im Energiesektor, die erhebliche Einnahmen

38| Urteil vom 28. Mai 2013, Abdulrahim/Rat und Kommission (C-239/12 P, Slg, EU:C:2013:331).
39| Beschluss vom 28. Februar 2012, Abdulrahim/Rat und Kommission (I-127/09, EU:T:2012:93).

40| Art. 23 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates vom 23. Marz 2012 Uber restriktive MaBnahmen gegen Iran und zur
Aufhebung der Verordnung Nr. 961/2010 (ABI. L 88, S. 1) und Art. 20 Abs. 1 Buchst. ¢ des Beschlusses 2010/413/GASP Uber restriktive
MaRnahmen gegen Iran und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP (ABI. L 195, S. 39).
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fUr die Regierung Irans erwirtschafte, dieser finanzielle und logistische Unterstltzung bereitstelle.

Das Gericht hat im Rahmen der Prifung der Begrundung fur die Aufnahme, die sich auf die finanzielle
Unterstutzung der iranischen Regierung bezog, auf den Grundsatz hingewiesen, dass die RechtmaRigkeit von
Rechtsakten nur anhand der Sach- und Rechtslage beurteilt werden kann, auf deren Grundlage sie erlassen
wurden, und nicht anhand von Umstanden, die dem Rat nach Erlass dieser Rechtsakte zur Kenntnis gebracht
worden sind, und zwar auch dann, wenn die genannten Umstande nach Auffassung des Rates den Erlass der
betreffenden Rechtsakte wirksam begrinden konnten. In diesem Fall ergab sich - so das Gericht - aus der
schwankenden Begrundung des Rates aber, dass er keine konkrete Vorstellung von der Zusammensetzung
des Aktienbesitzes der Klagerin im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Rechtsakte hatte. Es hat daher
entschieden, dass der Rat rechtlich nicht hinreichend begrundet hatte, dass die Kldgerin erhebliche Einnahmen
fur die iranische Regierung erwirtschafte.

DemgegenUber war es der Auffassung, dass der Rat keinen Beurteilungsfehler begangen hatte, als er feststellte,
dass die Klagerin fur die iranische Regierung logistische Unterstitzung bereitstelle. Der Begriff ,Logistik”
schliel3t namlich jede Tatigkeit ein, die mit der Planung und der Ausfiihrung eines Vorhabens oder eines
komplexen Prozesses in Zusammenhang steht. Da die Tatigkeit der Klagerin aufgrund ihrer quantitativen oder
qualitativen Bedeutung notwendig war, um den Bedurfnissen des Ol- und Gassektors in Iran zu entsprechen,
und die iranische Regierung erhebliche Einnahmen aus diesem Sektor bezog, die ihm die Finanzierung seiner
proliferationsrelevanten nuklearen Tatigkeiten ermdglichten, ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Tatbestand der logistischen Unterstutzung als erfullt angesehen werden konnte.

Als Zweites hatte das Gericht im Urteil vom 25. Marz 2015, Central Bank of Iran/Rat (I-563/12, Slg, mit
Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:187), Uber die Klage der Zentralbank der Islamischen Republik Iran gegen
die gegen sie gerichteten restriktiven MalBnahmen zu befinden.

Es hat zunachst ausgefuhrt, dass das Kriterium der ,Unterstitzung der iranischen Regierung”, mit dem der
Geltungsbereich derrestriktiven MaBnahmen erweitert wird, um den aufdie Islamische RepublikIran ausgeubten
Druck zu verstarken, auf jede Tatigkeit der betroffenen Person oder Organisation abzielt, die, auch unabhangig
von der Feststellung einer unmittelbaren oder mittelbaren Verbindung zur nuklearen Proliferation, aufgrund
ihrer quantitativen oder qualitativen Bedeutung geeignet ist, die nukleare Proliferation dadurch zu férdern,
dass der iranischen Regierung eine Unterstitzung in Form von materiellen, finanziellen oder logistischen
Ressourcen oder Fazilitaten gewahrt wird, die inr die Fortsetzung der Proliferation ermdglichen. Das Vorliegen
einer Verknupfung zwischen einer solchen Unterstitzung der iranischen Regierung und der Fortsetzung
der Tatigkeiten der nuklearen Proliferation wird somit durch die anwendbare Regelung vermutet, die darauf
abzielt, die iranischen Regierung ihrer Einnahmequellen zu berauben, um sie zu zwingen, die Entwicklung ihres
Nuklearproliferationsprogramms mangels ausreichender finanzieller Mittel einzustellen.

Was die Beurteilung der Stichhaltigkeit der Begrindung des Rates angeht, hat das Gericht festgestellt, dass
es auf der Hand liegt, dass die Klagerin als Zentralbank der Islamischen Republik Iran aufgrund der gesetzlich
festgelegten Aufgaben und Befugnisse der iranischen Regierung eine finanzielle Unterstutzung zuteilwerden
lieR, die aufgrund ihrer quantitativen und qualitativen Bedeutung zur Forderung der nuklearen Proliferation
geeignet ist. Zu dem Vorbringen der Klagerin, sie habe im fraglichen Zeitraum ihre Befugnisse zur Gewahrung
von Darlehen und Krediten oder zur Stellung von Sicherheiten fur die Regierung nie ausgelbt, so dass sie
praktisch keinerlei Ressourcen oder finanzielle Fazilitdten zur Verflgung gestellt habe, hat das Gericht die
Auffassung vertreten, dass die Klagerin hierfur keinen Beweis erbracht hatte. Daher hat es bestatigt, dass der
Tatbestand der logistischen Unterstutzung in diesem Fall erfullt war.

Als Drittes konnte sich das Gericht im Urteil vom 8. September 2015, Ministry of Energy of Iran/Rat (1-564/12,
Slg, EU:T:2015:599), zu den gegen das iranische Ministerium fUr Energie verhangten restriktiven Mallnahmen
aullern. Der Grund fur die gegen dieses Ministerium erlassenen MaBnahmen war der, dass es fur die Politik
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im Energiesektor zustandig sei, der eine wesentliche Einnahmequelle fur die iranische Regierung darstelle.
Das Ministerium hatte beim Gericht Klage auf Nichtigerklarung der zum Einfrieren seiner Gelder fUhrenden
Rechtsakte erhoben, nachdem der Rat auf ihre im Rahmen ihres Antrags auf Uberprifung ihrer Aufnahme
in Listen eingereichten Bemerkungen geantwortet hatte, dass die restriktiven Malinahmen aus den in der
Begrundung der angefochtenen Rechtsakte dargelegten Grunden weiterhin gerechtfertigt seien.

Das Gericht, das eine behauptete Verletzung der Verteidigungsrechte und des Anspruchs auf effektiven
gerichtlichen Rechtsschutz zu prifen hatte, hat ausgefuhrt, dass der Rat aufgrund der anzuwendenden Regelung
die Aufnahme einer Einrichtung in die Liste im Licht ihrer Stellungnahmen Uberprifen muss. In Ermangelung
einer genau festgelegten Frist ist davon auszugehen, dass diese Uberprifung innerhalb einer angemessenen
Frist erfolgen muss. In diesem Zusammenhang hat es eine Antwortfrist von Uber 15 Monaten, wie sie in diesem
Fall verstrichen war, als offensichtlich unangemessen lang angesehen. Allerdings rechtfertigte die Verletzung
der Verpflichtung, innerhalb einer angemessenen Frist auf die Stellungnahme einzugehen, nicht zwangslaufig
die Nichtigerklarung der angefochtenen Rechtsakte. Der Zweck der fraglichen Verpflichtung besteht darin,
zu gewahrleisten, dass die restriktiven Malinahmen gegen eine Person oder Einrichtung im Zeitpunkt ihres
Erlasses in Anbetracht der von ihr abgegebenen Stellungnahme gerechtfertigt sind. Da der Rat dem Kldger aber
tatsachlich auf seine Bemerkungen eine Antwort Ubersandt hatte, wurde dieses Ziel - wenn auch verspatet
- eingehalten, und der vom Rat begangene Verstof3 wirkte sich daher nicht mehr nachteilig auf die Situation
der betreffenden Einrichtung aus. Somit konnte sich der Klager nicht auf diese Verspatung berufen, um die
Aufhebung der mit den angefochtenen Rechtsakten gegen ihn erlassenen restriktiven Malinahmen zu erwirken.

Was die Stichhaltigkeit der Malinahme betrifft, hat das Gericht entschieden, dass der Klager dadurch, dass
er in seiner Eigenschaft als Ministerium der iranischen Regierung an Tatigkeiten der Ausfuhr von Elektrizitat
beteiligt ist, da er insbesondere die von den Abnehmern der ausgefihrten Elektrizitdt gezahlten Betrage
vereinnahmt, die iranische Regierung unterstitzt hat, und zwar in finanzieller Form und unabhangig davon,
ob seine Tatigkeiten gegebenenfalls insgesamt defizitar waren. AuBerdem entsprach das Einfrieren der Gelder
dieses Ministeriums aufgrund seiner Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Elektrizitat dem Ziel,
die iranische Regierung ihrer Einnahmequellen zu berauben. Da es fur die Frage, ob der Klager die iranische
Regierung finanziell unterstitzt, nicht auf seine Profitabilitat insgesamt, sondern darauf ankommt, ob seine
Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Elektrizitat profitabel sind oder nicht und der Klager
nicht bestritten hat, dass diese Tatigkeiten profitabel sind, hat das Gericht entschieden, dass der Rat mit der
Verhangung restriktiver Malnahmen gegen den Klager keinen Fehler begangen hatte.

ARABISCHE REPUBLIK SYRIEN

Im Urteil vom 21. Januar 2015, Makhlouf/Rat (T-509/11, EU:T:2015:33), hat das Gericht die vom Rat gegen einen
Verwandten des syrischen Prasidenten Bashar Al-Assad beschlossenen restriktiven Malinahmen bestatigt.
Dem Urtell liegt eine Klage gegen die Entscheidung des Rates zugrunde, den Namen des Klagers in die Liste
der Personen aufzunehmen, auf die sich die gegen die Arabische Republik Syrien verhangten restriktiven
Malinahmen beziehen. Der Klager beantragte die Nichtigerklarung dieser Aufnahme und stutzte sich u. a. auf
eine Verletzung seiner Grundrechte und der Begrindungspflicht.

Das Gericht hat hierzu zundchst festgestellt, dass der Rat die Verteidigungsrechte und das Recht auf ein
faires Verfahren des Klagers nicht verletzt hatte und dass die in den angefochtenen Rechtsakten angeflhrte
Begrundung dem Betroffenen gentgend Hinweise geliefert hatte, um ihre Stichhaltigkeit vor dem Unionsrichter
bestreiten zu kénnen. Es hat weiter ausgeflhrt, dass der Rat zu Recht angenommen hatte, dass der Klager
allein aufgrund seiner Eigenschaft als Onkel von Bashar Al-Assad und Familienoberhaupt der fuhrenden Familie
mit den syrischen Machthabern in Verbindung stand, da die Austbung der Macht in Syrien durch bestimmte
Familien eine offenkundige Tatsache ist, die bertcksichtigt werden durfte. Nach Ansicht des Gerichts konnte
aufgrund der vom Rat vorgelegten Beweise verninftigerweise davon ausgegangen werden, dass der Klager mit
der FUhrung des Regimes in Verbindung stand oder es wirtschaftlich unterstutzte.

RECHTSPRECHUNGSTATIGKEIT 2015


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-509/11

TATIGKEIT GERICHT

Das Gericht entschied dartber hinaus, dass der Rat keinen Verstol3 gegen den Verhaltnismaligkeitsgrundsatz,
das Eigentumsrecht und das Recht auf Privatleben begangen hatte. In Anbetracht der grundlegenden
Bedeutung des Schutzes der Zivilbevélkerung Syriens und der in den angefochtenen Beschlissen vorgesehenen
Ausnahmen waren namlich die von diesen BeschlUssen verursachten Beschrankungen des Eigentumsrechts
des Klagers und der Achtung seiner Privatsphare im Hinblick auf das verfolgte Ziel nicht unverhaltnismaRig.

REPUBLIK BELARUS

Mit zwei Urteilen vom 6. Oktober 2015, FC Dynamo-Minsk/Rat (T-275/12, EU:T:2015:747), und Chyzh u. a./Rat
(T-276/12, EU:T:2015:748), hat das Gericht Uber zwei Klagen gegen Rechtsakte entschieden, mit denen der
Rat gegen die Klager, namlich einen belarussischen Fuf3ballverein, den Vorstandsvorsitzenden dieses Vereins,
eine von ihm gehaltene Holdinggesellschaft mit Sitz in Minsk (Belarus) und ihre Tochtergesellschaften, mit
der Begrindung restriktive MalBnahmen verhangt hatte, dass sie das Regime des belarussischen Prasidenten
finanziell unterstitzten oder dessen Nutzniel3er seien.

Was zunachst den Vorstandsvorsitzenden des in Rede stehenden FuRballvereins betrifft, hat das Gericht
festgestellt, dass der Rat keinen Beweis dafur erbracht hatte, dass er das Regime des belarussischen Prasidenten
finanziell unterstitzte, so dass die Aufnahme seines Namens in die Liste der Personen, die Gegenstand der
restriktiven Maldnahmen sind, nicht gerechtfertigt war. Es hat insoweit insbesondere das Argument des Rates
zurlckgewiesen, nach dem es dem Kldager dank seiner engen Verbindungen zum Regime des Prasidenten
gelungen sei, Vertrage und 6ffentliche Konzessionen in Belarus zu erhalten. Da die Vergabe der Vertrage und
Konzessionen in diesem Land durch Rechtsvorschriften bestimmt wird, hatte der Rat nachweisen muissen, dass
sich der Klager die fraglichen Auftrage auf andere Weise als durch seine Verdienste verschafft hatte.

Zur Holdinggesellschaft hat das Gericht sodann ausgefuhrt, dass der Rat den Namen dieser Gesellschaft zu
Beginn des Jahres 2012 nicht mit der Begrindung auf die streitigen Listen aufnehmen konnte, dass sie von einer
Person gehalten werde, die bereits auf diesen Listen stehe. Im Hinblick auf Belarus hat das Unionsrecht dem
Rat namlich erst ab dem Ende des Jahres 2012 die Moglichkeit eingeraumt, das gegen eine Person verhangte
Einfrieren von Geldern auf die von dieser Person gehaltenen oder kontrollierten Organisationen anzuwenden.
Auch in diesem Zusammenhang hat das Gericht darauf hingewiesen, dass der Rat keinen Beweis dafur erbracht
hatte, dass diese Gesellschaft das Regime des belarussischen Prasidenten finanziell unterstutzte.

In Hinblick auf den belarussischen Fu3ballverein und die anderen Gesellschaften, deren Namen mit der
Begrundung aufdie Listen gesetzt worden waren, dass es sich um Tochtergesellschaften der Holdinggesellschaft
handele, hat das Gericht schlie3lich festgestellt, dass die rechtswidrige Aufnahme des Namens dieser
Gesellschaftauch die Rechtmalligkeit der Aufnahme ihrer Tochtergesellschaften einschliel3lich des betreffenden
FulRballvereins beeintrachtigte.

Es hat daher die Mehrzahl der angefochtenen Rechtsakte bezogen auf die Klager fur nichtig erklart.

UKRAINE

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 26. Oktober 2015, Portnov/Rat (1-290/14, Slg, EU:T:2015:806),
ergangen ist, bot sich dem Gericht erstmals die Gelegenheit, sich zu angesichts der Lage in der Ukraine
erlassenen restriktiven Mallnahmen gegen Personen zu dullern, die als fur die Veruntreuung staatlicher
Vermogenswerte der Ukraine verantwortlich identifiziert wurden. Es ging um Mal3nahmen, die mit der
Begrindung gegen den Berater des friiheren Staatsprasidenten der Ukraine gerichtet waren, dass er in der
Ukraine Gegenstand strafrechtlicher Verfolgung zur Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit der
Veruntreuung offentlicher Gelder und des illegalen Transfers dieser Gelder in das Ausland sei.
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Nach Auffassung des Gerichts verfligt der Rat zwar in Bezug auf die allgemeinen Kriterien, die zum Zweck des
Erlasses restriktiver Malinahmen anzuwenden sind, Uber ein weites Ermessen, doch hat sich der Unionsrichter
zu vergewissern, dass diese Entscheidung, die eine individuelle Betroffenheit dieser Person begrindet, auf
einer hinreichend gesicherten tatsichlichen Grundlage beruht. Dies setzt eine Uberpriifung der Tatsachen
voraus, die in der dieser Entscheidung zugrunde liegenden Begrindung angefuhrt werden, so dass sich die
gerichtliche Kontrolle nicht auf die Beurteilung der abstrakten Wahrscheinlichkeit der angefUhrten Grunde
beschrankt, sondern auf die Frage erstreckt, ob diese Griinde - oder zumindest einer von ihnen, der fur sich
genommen als ausreichend angesehen wird, um diese Entscheidung zu stutzen - hinreichend genau und
konkret untermauert sind.

Das Gericht hat sodann das Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine an die Hohe Vertreterin der
Européischen Union fur Aul3en- und Sicherheitspolitik, auf das sich der Rat zur Begrindung der Aufnahme des
Klagers in die streitige Liste berufen hatte, gepruft und festgestellt, dass es zwar von einer hohen Justizbehorde
eines Drittlands stammt, jedoch lediglich eine allgemeine Behauptung enthalt, wonach gegen den Klager, wie
auch gegen andere ehemalige hohe Beamte, ein Ermittlungsverfahren wegen nicht genauer angegebener
Veruntreuungen offentlicher Gelder geflihrt worden sein soll, das den illegalen Transfer dieser Gelder ins
Ausland betreffe. Das Schreiben ging weder auf diese Taten noch auf die Verantwortlichkeit des Klagers fur sie
naher ein.

Daher konnte das betreffende Schreiben keine hinreichend gesicherte tatsachliche Grundlage darstellen, um
den Namen des Klagers mit der Begrindung in die streitige Liste aufzunehmen, dass er als verantwortlich fur
die Veruntreuung offentlicher Gelder identifiziert worden sei. Da die Aufnahme des Namens des Klagers in die
Liste nicht die Kriterien fUr die Benennung der von den in Rede stehenden restriktiven Malinahmen erfassten
Personen erfullte, hat das Gericht die gegen den Klager verhangten MalRnahmen fur nichtig erklart.

UBERWACHUNGSRAHMEN DES EUROSYSTEMS -
BEFUGNIS DER EZB

Im dem erwahnten Urteil Vereinigtes Konigreich/EZB* (EU:T:2015:133) hatte sich das Gericht zur Befugnis der
EZB zu duBern, die Tatigkeit von Clearing- und Abwicklungssystemen flr Wertpapiere gemald den im Rahmen
der Uberwachungspolitik des Eurosystems aufgestellten Erfordernissen zu regulieren.

Hierzu hat es zunachst festgestellt, dass die Schaffung des Erfordernisses eines Standorts im Euroraum fur
zentrale Gegenparteien, die am Wertpapierclearing beteiligt sind, sich nicht auf die bloRe Uberwachung der
Infrastrukturen dieser Systeme beschrankt, sondern vielmehr Bestandteil der Regulierung ihrer Tatigkeit ist.

Sodann hat es darauf hingewiesen, dass Art. 127 Abs. 1 und 2 AEUV sowie Art. 22 der Satzung der EZB einander
erganzen. Die Befugnis zum Erlass von Verordnungen nach Art. 22 der Satzung ist namlich eines der Mittel,
die der EZB zur Verflugung stehen, um die Aufgabe zu erfillen, mit der Art. 127 Abs. 2 AEUV das Eurosystem
betraut, namlich das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu férdern. Diese Aufgabe dient
ihrerseits dem vorrangigen Ziel, das in Art. 127 Abs. 1 AEUV genannt ist. Daraus folgt zwangslaufig, dass der
Ausdruck ,Verrechnungssysteme”, der in Art. 22 der Satzung der EZB verwendet wird, in Verbindung mit den
,Zahlungssystemen” gelesen werden muss, auf die dieser Artikel Bezug nimmt.

Dementsprechend hat das Gericht festgestellt, dass - mangels einer ausdruicklichen Bezugnahme auf
das Wertpapierclearing in Art. 22 der Satzung der EZB - mit der Wahl des Ausdrucks ,Verrechnungs- und
Zahlungssysteme” hervorgehoben werden sollte, dass die EZB Uber die Befugnis verfugt, Verordnungen zu

41| Vgl. auch die Ausfihrungen zum Begriff der anfechtbaren Entscheidung oben im Abschnitt ,Zuldssigkeit von nach Art. 263 AEUV erhobenen
Klagen”.
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erlassen, um effiziente und zuverldssige Zahlungssysteme, darunter auch solche, die eine Clearingphase
einschliellen, zu gewahrleisten, ohne dass ihr eine eigenstandige Regulierungsbefugnis fur samtliche
Clearingsysteme verliehen werden sollte.

SchlieRlich ergibt sich aus den Bestimmungen des AEU-Vertrags, dass der EZB Befugnisse zur Regulierung
von Wertpapierclearingsystemen ausdricklich zuerkannt werden mussen. Falls die EZB meint, dass es fur die
ordnungsgemadle Wahrnehmung der Aufgabe nach Art. 127 Abs. 2 vierter Gedankenstrich AEUV erforderlich
ist, ihr eine Befugnis zur Regulierung von Infrastrukturen, die Clearingoperationen bei Wertpapiertransaktionen
durchfiuhren, einzuraumen, obliegt es ihr demzufolge, den Unionsgesetzgeber zu ersuchen, Art. 22 ihrer Satzung
in der Weise zu andern, dass ein ausdrucklicher Hinweis auf Wertpapierclearingsysteme hinzugefugt wird.

GESUNDHEIT DER BEVOLKERUNG

Dievor dem Gericht ausgetragenen Streitsachen spiegeln die Vielfalt des Handelns der Unionsorgane im Bereich
der offentlichen Gesundheit auf den Gebieten der Gesetzgebung und der Verwaltung wider. So hatte das
Gericht u. a. die RechtmaRigkeit von Handlungen oder Unterlassungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit
und Biozidprodukte zu prufen.

Als Erstes hat es sich im Urteil vom 11. Februar 2015, Spanien/Kommission (1-204/11, Slg [Auszige],
EU:T:2015:91), zur RechtmaBigkeit eines Rechtsakts der Kommission betreffend die Testmethoden zum
Nachweis mariner Biotoxine in lebenden Muscheln gedul3ert.

In diesem Fall hatte das Gericht Uber eine Klage auf Nichtigerklarung der Verordnung (EU) Nr. 15/20114% zu
entscheiden, mit der die Kommission die Verfahren zum Nachweis mariner Biotoxine geandert und die bis
dahin anwendbare biologische Methode durch eine chemische Methode ersetzt hatte. Sie hatte sich dabei auf
ein Gutachten der Europdischen Behorde fur Lebensmittelsicherheit (EFSA) gestutzt, wonach die biologische
Methode lickenhaft sei. Das Konigreich Spanien stitzte seine Klage auf Nichtigerklarung der angefochtenen
Verordnung auf einen Verstol3 gegen Art. 168 AEUV, da die Ersetzung der biologischen Methode durch die
neue Methode den Schutz der ¢ffentlichen Gesundheit schwerwiegend beeintrachtige. Dartber hinaus rigte
es eine Verletzung der Grundsatze der VerhaltnismaRigkeit und des Vertrauensschutzes.

DasGerichthatausgefuhrt,dassangesichtsderwissenschaftlichenBeurteilungendurchdie EFSAdie Beibehaltung
der biologischen Methode ein Risiko fur die 6ffentliche Gesundheit geschaffen hat. Die Kommission war daher
verpflichtet, unverztglich MaBnahmen zum Schutz der 6ffentlichen Gesundheit zu ergreifen. Die Kommission
hat nicht voreilig gehandelt, da die chemische Methode im Anschluss an eine von den Mitgliedstaaten geleitete
und vom Referenzlabor der Europaischen Union fiir marine Biotoxine koordinierte Studie validiert wurde. Das
Gericht hat ferner festgestellt, dass Spanien nicht dargetan hatte, dass der Beschluss, die biologische Methode
durch die chemische Methode als Referenzmethode fur bekannte Biotoxine zu ersetzen, unter VerstoR3 gegen
den AEU-Vertrag zu einem Risiko fur die 6ffentliche Gesundheit gefihrt hat. Spanien hat namlich nicht den
Nachweis erbracht, dass die chemische Methode weniger zuverlassig ist als die biologische Methode. Es hat
insbesondere nicht dargetan, dass zwischen der Testdauer der chemischen und der biologischen Methode ein
Unterschied besteht, aus dem sich ein Risiko fur die 6ffentliche Gesundheit ergibt, dass die hdheren Kosten
der chemischen Methode zu einer Verringerung des Schutzes der 6ffentlichen Gesundheit fuhren werden und
dass die verfugbaren Referenzmaterialien keine angemessene Kontrolle ermdglichen.

Das Gericht hat auch das Vorbringen zu einem Verstol? gegen den Grundsatz der VerhdltnismaRigkeit
zurlckgewiesen, da die von Spanien behaupteten Mehrkosten wegen der Verwendung der chemischen
Methode nicht auBer Verhaltnis zum Ziel des Schutzes der Gesundheit der Verbraucher von Muscheln stehen.

42| Verordnung (EU) Nr. 15/2011 der Kommission vom 10. Januar 2011 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 hinsichtlich
anerkannter Testmethoden zum Nachweis mariner Biotoxine in lebenden Muscheln (ABI. L 6, S. 3).
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Zum einen erlaubt es die biologische Methode nicht, bestimmte Arten von Toxinen hinreichend zuverlassig
nachzuweisen. Zum anderen hat Spanien nicht dargetan, dass die Kostensenkung berucksichtigt wurde, zu der
die chemische Methode beiden Unternehmern des Wirtschaftssektors wegen inrer gesteigerten Zuverldssigkeit
fUr bekannte Toxine fuhren kénnte.

Nach Ansicht des Gerichts lag schliel3lich auch kein Verstol3 gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes
vor. Zwar standen zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verordnung fUr bestimmte Toxine die
notwendigen Referenzmaterialien fur die Verwendung der chemischen Methode nicht zur Verfugung, doch war
es moglich, auf der Grundlage bestehender Referenzmaterialien, die fur Stoffe derselben Gruppe bestimmt
waren, in zufriedenstellender Weise auf eine mittelbare Bewertung zuruckzugreifen.

Als Zweites war das Gericht in der Rechtssache, in der das Urteil vom 16. Dezember 2015, Schweden/
Kommission (1-521/14, EU:T:2015:976), ergangen ist, mit einer Untdtigkeitsklage befasst auf Feststellung, dass
die Kommission dadurch gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/201% verstoRen hat, dass sie keine delegierten
Rechtsakte zur Feststellung wissenschaftlicher Kriterien zur Bestimmung der endokrinschadigenden
Eigenschaften erlassen hat.

Das Gericht hat festgestellt, dass aus dieser Verordnung ausdricklich hervorgeht, dass der Kommission eine
klare, genaue und unbedingte Verpflichtung oblag, bis spdtestens 13. Dezember 2013 solche Rechtsakte zu
erlassen. Dass die von ihr vorgeschlagenen wissenschaftlichen Kriterien im Sommer 2013 kritisiert wurden,
weil sie wissenschaftlich nicht begrindet seien und ihre Anwendung Auswirkungen auf den Binnenmarkt
hatte, liels die der Kommission obliegende Verpflichtung unberthrt; die Kommission hatte daher gegen ihre
Verpflichtungen aus der Verordnung Nr. 528/2012 verstolen.

REGISTRIERUNG VON CHEMIKALIEN

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 25. September 2015, VECCO u. a./Kommission (1-360/13, Slg,
mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:695), ergangen ist, war das Gericht mit einer Klage auf teilweise
Nichtigerklarung der Verordnung (EU) Nr. 348/2013% befasst, durch die Chromtrioxid in die Liste der
zulassungspflichtigen Stoffe in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006% aufgenommen wurde, ohne
dass eine Ausnahme fUr bestimmte Verwendungen von Chromtrioxid gewahrt worden ware.

Die Klager machten insbesondere geltend, dass die Verordnung Nr. 1907/2006 die Mdglichkeit vorsehe,
bestimmte Verwendungen von der Zulassungspflicht auszunehmen, sofern - auf der Grundlage bestehender
spezifischer Rechtsvorschriften der Gemeinschaft mit Mindestanforderungen an den Schutz der menschlichen
Gesundheit oder der Umwelt bei der Verwendung des Stoffes - das Risiko ausreichend beherrscht werde.

In dieser Rechtssache hat das Gericht erstmals geprift, welche Kriterien erflllt sein mUssen, damit ein
Unionsrechtsakt als bestehende spezifische Rechtsvorschriften der Union im Sinne von Art. 58 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 1907/2006 angesehen werden kann.

43| Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 Uber die Bereitstellung auf dem Markt und
die Verwendung von Biozidprodukten (ABI. L 167, S. 1).

44| Verordnung (EU) Nr. 348/2013 der Kommission vom 17. April 2013 zur Anderung von Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
des Europdischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH) (ABI.
L 108, S.1).

45| Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission,
der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABI.
L396,S.1).
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Es hatinsoweit befunden, dass eine solche Rechtsvorschrift nur ,eine von einer Einrichtung der Union erlassene
Rechtsnorm ist, die bindende Wirkung entfalten soll”.

Auch die beiden Richtlinien Uber den Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, namlich die Richtlinien
98/24/EG* und 2004/37/EG", kdnnen keine solchen Rechtsvorschriften darstellen. Da diese Richtlinien namlich
nicht auf einen bestimmten Stoff Bezug nehmen, kdnnen sie weder als spezifisch angesehen werden, da sie
allgemein fUr alle chemischen Arbeitsstoffe gelten, noch als Richtlinien, mit denen Mindestanforderungen
auferlegt werden, da sie nur einen allgemeinen Rahmen fur die Pflichten von Arbeitgebern festlegen, die ihre
Angestellten Risiken aus der Verwendung chemischer Arbeitsstoffe aussetzen. Das Gleiche gilt fur die Richtlinien
2010/75/EU* und 2012/18/EU* Uber den Umweltschutz. Was die erstgenannte Richtlinie angeht, hat das
Gericht ausgefuhrt, dass sie weder die spezifischen Verwendungen gefahrlicher Stoffe als solche noch den
Schutz von Menschen vor einer Gbermaligen Exposition gegentber gefahrlichen Stoffen an ihrem Arbeitsplatz
betrifft. Die Zweitgenannte erfasst ein konkretes industrielles Verfahren, das eine hohe Mengenschwelle
Uberschreitet, und nicht einen bestimmten Stoff dieses Verfahrens, und sie gilt nicht fur alle Arten dieses
Verfahrens, u. a. nicht fur Verfahren, die die angegebene Schwelle nicht Uberschreiten.

Im Ergebnis verfligte die Kommission in diesem Fall Uber keinen Ermessensspielraum im Hinblick auf die
Gewahrung der beantragten Ausnahme, da keine bestehenden spezifischen Rechtsvorschriften der Union mit
Mindestanforderungen an den Schutz der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt bei der Verwendung
des Stoffes vorhanden waren. Das Gericht hat die Klage daher abgewiesen.

LUGANG ZU DOKUMENTEN DER ORGANE

ImJahr2015hatte die Rechtsprechungaufdem Gebietdes Zugangs zu Dokumentenu.a.den Anwendungsbereich
der Verordnung Nr. 1049/2001%, insbesondere den Begriff des Dokuments, und die Tragweite der Ausnahmen
vom Zugangsrecht zum Schutz geschaftlicher Interessen und des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs-
und Audittatigkeiten zum Gegenstand.

In der Rechtssache, in der das Urteil vom 27. Februar 2015, Breyer/Kommission (1-188/12, Slg, mit Rechtsmittel
angefochten, EU:T:2015:124), ergangen ist, war das Gericht mit einer Klage auf Nichtigerklarung des Beschlusses
befasst, mit dem die Kommission dem Klager den Zugang zu Schriftsatzen verweigert hatte, die ein Mitgliedstaat
im Rahmen eines zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits abgeschlossenen Vertragsverletzungsverfahrens
beim Gerichtshof eingereicht hatte.

Dieses Urteil bot dem Gericht die Méglichkeit, zundchst darauf hinzuweisen, dass der Begriff ,Dokument” im
Sinne der Verordnung Nr. 1049/2001 im Wesentlichen auf dem Vorhandensein eines aufgezeichneten Inhalts
beruht, der nach seiner Erstellung reproduziert oder konsultiert werden kann, wobei darauf hinzuweisen ist,
dass zum einen die Art des Datentragers und die Art und Natur der gespeicherten Inhalte ebenso wie Umfang,
Lange, Bedeutung und Darstellung eines Inhalts fur die Frage, ob der Inhalt unter die Definition fallt oder

46| Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch
chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. L 131,
S 1)

47| Richtlinie 2004/37/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie
89/391/EWG des Rates) (ABI. L 158, S. 50).

48| Richtlinie 2010/75/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen (integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABI. L 334, S. 17).

49| Richtlinie 2012/18/EU des Europdischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen
Stoffen, zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABI. L 197, S. 1).

50| Siehe oben, Fn. 12.
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nicht, unerheblich sind und zum anderen die Inhalte, die von der Definition erfasst sein kénnen, allein der
Einschrankung unterliegen, dass sie im Zusammenhang mit den Politiken, MalBnahmen oder Entscheidungen
des fraglichen Organs stehen mussen.

Das Gericht hat ausgefihrt, dass die von einem Mitgliedstaat im Zusammenhang mit einer von der Kommission
in Ausubung ihrer Befugnisse erhobenen Vertragsverletzungsklage erstellten Schriftsatze, von denen der
Gerichtshof der Kommission Abschriften Ubermittelt hat und die sich in deren Besitz befinden, Dokumente
eines Organs im Sinne der Verordnung Nr. 1049/2001 sind und daher in deren Anwendungsbereich fallen.

Bei der Prufung der Auswirkungen des Art. 15 Abs. 3 Unterabs. 4 AEUV auf die Anwendung der Verordnung
Nr. 1049/2001 auf die streitigen Schriftsdtze schliel3lich hat das Gericht darauf hingewiesen, dass u. a. aus
dieser Bestimmung des AEU-Vertrags und aus dem Sinn und Zweck der Rechtsvorschriften der Union auf
diesem Gebiet hervorgeht, dass die Rechtsprechungstatigkeit als solche vom Anwendungsbereich des in
diesen Rechtsvorschriften geregelten Rechts auf Zugang zu Dokumenten ausgenommen ist. Jedoch sind,
wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, die von einem Organ bei den Unionsgerichten eingereichten
Schriftsatze trotz ihrer Teilnahme an der Rechtsprechungstatigkeit dieser Gerichte nicht aufgrund von Art. 15
Abs. 3 Unterabs. 4 AEUV vom Recht auf Zugang zu Dokumenten ausgeschlossen. Entsprechend ist daher davon
auszugehen, dass Schriftsatze, die von einem Mitgliedstaat im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens
vorgelegt wurden, ebenso wenig wie die Schriftsatze der Kommission unter die in Art. 15 Abs. 3 Unterabs. 4
AEUV fur die Rechtsprechungstatigkeit des Gerichtshofs niedergelegte Ausnahme vom Recht auf Zugang zu
Dokumenten fallen.

Nach alledem stand Art. 15 Abs. 3 Unterabs. 4 AEUV der Einbeziehung der streitigen Schriftsatze in den
Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1049/2001 nicht entgegen, unbeschadet allerdings eines Eingreifens
der in Art. 4 der Verordnung genannten Ausnahmen und der in dessen Abs. 5 vorgesehenen Moglichkeit fur
den betreffenden Mitgliedstaat, das betreffende Organ zu ersuchen, seine Schriftsatze nicht zu verbreiten.

Im Urteil vom 2. Juli 2015, Typke/Kommission (1-214/13, Slg, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:448), hat
sich das Gerichtim Rahmen der Prifung einer Klage betreffend einen Zugangsantrag, der auf eine Suchabfrage
in Datenbanken gerichtet war, erneut mit dem Begriff ,Dokument” befasst. Es hat darauf hingewiesen, dass
nach Art. 3 Buchst. a der Verordnung Nr. 1049/2001 ein ,Dokument” im Sinne dieser Verordnung ,Inhalte
unabhangig von der Form des Datentragers” bedeutet, und sodann festgestellt, dass, unbeschadet dieser
weitgefassten Definition, bei der Anwendung der Verordnung Nr. 1049/2001 die Unterscheidung zwischen
dem Begriff des Dokuments und dem der Information beibehalten werden muss.

Im Fall eines Zugangsantrags, der darauf gerichtet ist, dass die Kommission in einer oder mehreren ihrer
Datenbanken anhand von Parametern, die der Antragsteller definiert, eine Suchabfrage durchfihrt, ist die
Kommission verpflichtet, diesem Antrag vorbehaltlich einer etwaigen Anwendung von Art. 4 der Verordnung Nr.
1049/20017 stattzugeben, wenn die dafur erforderliche Suche unter Verwendung der ihr fur diese Datenbank
zur Verflgung stehenden Suchfunktionen durchgeflihrt werden kann. Dagegen kann von der Kommission
nicht verlangt werden, dem Antragsteller einen Teil oder die Gesamtheit der in einer oder gar mehrerer ihrer
Datenbanken enthaltenen Daten nach einem Einteilungsschema, das von der betreffenden Datenbank nicht
unterstltzt wird, zu Gbermitteln. Daraus ergibt sich im Hinblick auf Datenbanken, dass alles, was aus einer
solchen Datenbank durch normale oder routinemal3ige Suchabfragen extrahiert werden kann, Gegenstand
eines Zugangsantrags nach der Verordnung Nr. 1049/2001 sein kann.

In diesem Fall hat das Gericht befunden, dass der Zugang zu der im Zugangsantrag gewUnschten
Datenkombination eine Programmierung erforderlich machte, was nicht mit einer normalen oder
routinemaRigen Suchabfrage gleichgesetzt werden kann. Folglich war der Antrag des Klagers nicht auf einen,
selbst teilweisen, Zugang zu einem oder mehreren vorhandenen Dokumenten, sondern vielmehr auf die
Herstellung neuer Dokumente gerichtet, die nicht durch normale oder routinemaRige Suchabfragen mit Hilfe
einer vorhandenen Suchfunktion aus einer Datenbank extrahiert werden konnten.
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Inder Rechtssache,inderdas Urteilvom 12. Mai 2015, Unién de Aimacenistas de Hierros de Espafia/Kommission
(T-623/13, Slg, EU:T:2015:268), ergangen ist, hatte das Gericht Uber die Rechtmaligkeit eines Beschlusses zu
befinden, mit dem die Kommission der Klagerin den Zugang zu einer Reihe von Dokumenten verweigert hatte,
die der Kommission von der spanischen Wettbewerbsbehorde in Bezug auf zwei Untersuchungsverfahren nach
Art. 101 AEUV Ubermittelt worden waren. Die Kommission hatte sich bei der Beschlussfassungim Wesentlichen
darauf gestutzt, dass eine allgemeine Vermutung daflr bestehe, dass durch die Verbreitung von Unterlagen
wie die in Rede stehenden der Schutz der geschaftlichen Interessen der betroffenen Unternehmen und der
Schutz des Zwecks von Untersuchungstatigkeiten beeintrachtigt wirde.

Das Gericht hat hierzu ausgefuhrt, dass tatsachlich eine allgemeine Vermutung daflr besteht, dass die
Verbreitung von Dokumenten, die gemald Art. 11 Abs. 4 der Verordnung Nr. 1/2003°" in einem Verfahren
wegen Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln von einer nationalen Wettbewerbsbehorde tbermittelt
wurden, grundsatzlich sowohl den Schutz der geschaftlichen Interessen der Unternehmen beeintrachtigt,
auf die sich die betreffenden Informationen beziehen, als auch den damit eng zusammenhangenden Schutz
des Zwecks der Untersuchungstatigkeiten der betreffenden nationalen Wettbewerbsbehorde. Wie der
Gerichtshof im Bereich der Kontrolle von Unternehmenszusammenschlissen entschieden hat®?, gilt diese
Vermutung unabhangig davon, ob der Zugangsantrag ein bereits abgeschlossenes oder ein noch laufendes
Kontrollverfahren betrifft.

Im Ubrigen impliziert das effektive Funktionieren des Informationsaustauschs im Rahmen des Netzes von
Behorden, die die Beachtung der Wettbewerbsregeln der Union sicherstellen, dass die so ausgetauschten
Informationen vertraulich bleiben. Wenn jedermann auf der Grundlage der Verordnung Nr. 1049/2001 Zugang
zu den Dokumenten erhalten konnte, die die Wettbewerbsbehorden der Mitgliedstaaten der Kommission
vorgelegt haben, wirde die Gewahrung eines verstarkten Schutzes der Ubermittelten Informationen, auf der
dieses Verfahren beruht, beeintrachtigt.

SchlieBlichkonnteindieser Rechtssache nach Auffassungdes Gerichts die Beschrankungdes Zeitraums, wahrend
dessen eine allgemeine Vermutung gilt, nicht mit einer BerUcksichtigung des Rechts auf Wiedergutmachung
gerechtfertigt werden, das den durch einen Verstol3 gegen Art. 101 AEUV geschadigten Personen zukommt.
Die streitigen Dokumente betrafen namlich kein Verfahren der Kommission, sondern eine von einer nationalen
Wettbewerbsbehorde gefluhrte Untersuchung. Die zur Begrindung eines Schadensersatzanspruchs
notwendigen Beweise konnten sich nicht in den streitigen Dokumenten, sondern gegebenenfalls in der
Untersuchungsakte der betreffenden nationalen Behdrde finden.

Im Urteil vom 7. Juli 2015, Axa Versicherung/Kommission (1-677/13, Slg, EU:T:2015:473), konnte das Gericht
erganzende Erlduterungen zur Problematik der fur bestimmte Kategorien von Dokumenten geltenden
allgemeinen Vermutungen geben.

Dieser Rechtssache lagen zwei Antrage auf Zugang zu Dokumenten eines Verfahrens zur Durchfuhrung der
Wettbewerbsregeln zugrunde, von denen einer das Inhaltsverzeichnis der Akte in der Sache betraf. In Bezug
auf diesen Antrag hatte die Kommission der Klagerin den Zugang zu Verweisen auf die Kronzeugenunterlagen
im Inhaltsverzeichnis der Akte vollstandig verweigert und sich dabei auf das Bestehen einer allgemeinen
Vermutung gestutzt, dass der Schutz des Zwecks der Inspektions- und Untersuchungstatigkeiten beeintrachtigt
wurde.

Das Gericht hat zunachst festgestellt, dass es der Kommission zwar freistand, die Ansicht zu vertreten, dass
durch die Ubermittlung von in der Akte eines Verfahrens zur Durchfiihrung der Wettbewerbsregeln enthaltenen

51| Siehe oben, Fn. 7.

52| Urteile vom 28. Juni 2012, Kommission/Editions Odile Jacob (C-404/10 P, Slg, EU:C:2012:393), vom 13. September 2013, Niederlande/
Kommission (T-380/08, Slg, EU:T:2013:480), und vom 7. Oktober 2014, Schenker/Kommission (T-534/11, Slg, EU:T:2014:854).
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,Kronzeugenunterlagen®, soweit sie dazu fUhren wirde, Dritten sensible geschaftliche Informationen oder
in diesen Unterlagen enthaltene vertrauliche Angaben zur Zusammenarbeit der Beteiligten zuganglich zu
machen, die Wirksamkeit ihres Kronzeugenprogramms beeintrachtigt werden konnte. Jedoch rechtfertigen
solche Erwagungen nicht, dass der Zugang zu solchen Dokumenten systematisch verweigert werden kann, da
jeder Antrag auf Einsicht in Dokumente einer Einzelfallbeurteilung unterliegt. In Anbetracht der Bedeutung, die
bei den nationalen Gerichten angestrengte Schadensersatzklagen fur die Aufrechterhaltung eines wirksamen
Wettbewerbs in der Union haben, kann die blo3e Berufung auf eine Gefahr, dass durch den Zugang zu den
fur die Begrundung dieser Klagen notwendigen Beweisen, die sich in den Akten eines wettbewerbsrechtlichen
Verfahrens befinden, die Wirksamkeit des Kronzeugenprogramms, in dessen Rahmen die betreffenden
Schriftsticke der zustandigen Wettbewerbsbehdrde Ubermittelt wurden, beeintrachtigt werden kénnte, nicht
genugen, um die Verweigerung des Zugangs zu diesen Beweisen zu rechtfertigen. Weil eine Verweigerung des
Zugangs die Erhebung von Schadensersatzklagen verhindern kénnte, ist vielmehr zu verlangen, dass diese
Verweigerung bei jedem einzelnen Dokument, fUr das die Einsichtnahme abgelehnt wird, auf zwingende Grinde
in Bezug auf den Schutz des geltend gemachten Interesses gestutzt ist. Daher haben die Kommission oder die
nationalen Gerichte, die Uber die Frage nach dem Zugang zu Dokumenten zu entscheiden haben, die bei
Durchfuhrung eines Kronzeugenprogramms erlangt worden und in der Akte eines Verfahrens zur DurchfUhrung
der Wettbewerbsregeln enthalten sind, die verschiedenen Interessen, die die Zuganglichmachung oder
den Schutz der fraglichen Dokumente rechtfertigen, Fall fUr Fall unter BerUcksichtigung aller maRgeblichen
Gesichtspunkte der Sache gegeneinander abzuwagen.

Diese Erwagungen gelten erstrecht, wenn eine Person, die sich fur durch wettbewerbswidrige Verhaltensweisen
geschadigt halt und eine Schadensersatzklage bei einem nationalen Gericht erhoben hat, Zugang nicht zu den
,Kronzeugenunterlagen” in der Akte des Verfahrens, das zu dem Beschluss Uber das Vorliegen dieses Verstol3es
gefuhrt hat, sondern nur zu den Verweisen auf diese Unterlagen im Inhaltsverzeichnis der Akte beantragt.
Die absolute Weigerung, Zugang zu solchen Verweisen einschlieBlich ihrer neutralsten oder unbedeutendsten
Bestandteile zu gewahren, macht im Ubrigen jede Identifizierung von ,Kronzeugenunterlagen” selbst durch
die Klagerin praktisch unmdglich, oder erschwert sie zumindest Ubermalig, und hindert sie daran, sich eine
Meinungdartber zu bilden, ob diese Dokumente méglicherweise zur Substantiierung ihrer Schadensersatzklage
notwendig sind, und erst recht daran, eine solche Notwendigkeit zu begrinden. Gerade von der Einhaltung
dieser Anforderung macht die Rechtsprechung jedoch nicht nur die Freigabe dieser Dokumente und ihre
Vorlage vor Gericht im Rahmen von bei nationalen Gerichten angestrengten Schadensersatzklagen abhangig,
sondern auch die Anerkennung eines Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses durch die Kommission in dem
Fall, dass bei ihr ein Antrag nach der Verordnung Nr. 1049/2001 gestellt wird.

AUSSENBEZIEHUNGEN

In dem erwahnten Urteil Front Polisario/Rat>® (EU:T:2015:953) hat das Gericht darauf hingewiesen, dass die
Unionsorgane bei der Frage, ob mit einem Drittstaat ein Abkommen zu schlieBen sei, das auf ein Gebiet
Anwendung finden soll, Uber ein weites Ermessen verflgen, erst recht dann, wenn die einschldgigen Regeln
und Grundsdtze des Volkerrechts komplex und ungenau sind. Daher muss sich die gerichtliche Kontrolle
zwangslaufig auf die Frage beschranken, ob dem zustdndigen Organ der Union - hier der Rat - bei der
Genehmigung des Abschlusses eines Abkommens wie des durch den angefochtenen Beschluss genehmigten
offensichtliche Beurteilungsfehler unterlaufen sind.

Vor diesem Hintergrund hat der Unionsrichter zu kontrollieren, ob dieses Organ sorgfaltig und unparteiisch alle
relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls untersucht hat, auf die die daraus gezogenen Schlussfolgerungen

53| Vgl. zu diesem Urteil auch die vorstehenden Ausfuhrungen unter ,Zuldssigkeit von nach Art. 263 AEUV erhobenen Klagen” Nr. 3 (,Befugnis
zur Erhebung einer Klage gegen den Beschluss Uber den Abschluss eines Abkommens"”) und Nr. 4 (Handlungsfahigkeit).
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gestutzt sind. Auch wenn es sicherlich zutrifft, dass der Charta der Grundrechte der Europdischen Union kein
absolutes Verbot fur die Union zum Abschluss eines Abkommens zu entnehmen ist, das auf ein umstrittenes
Gebiet Anwendung finden kdnnte, kommt gleichwohl dem Schutz der Grundrechte der Bevolkerung eines
solchen Gebietes besondere Bedeutung zu und stellt dementsprechend eine Frage dar, die der Rat vor der
Genehmigung eines solchen Abkommens zu prifen hat. In diese Prifung hat der Rat bei einem Abkommen,
das u. a. Ausfuhren verschiedener Erzeugnisse aus dem fraglichen Gebiet in die Union erleichtern soll, sorgfaltig
und unparteiisch alle maRgebenden Gesichtspunkte einzubeziehen, um sicherzustellen, dass die Erzeugung
der zur Ausfuhr bestimmten Produkte nicht unter fur die Bevolkerung des fraglichen Gebietes nachteiligen
Bedingungen erfolgt und Verletzungen ihrer Grundrechte mit sich bringt. Unter Bertcksichtigung insbesondere
der Tatsache, dass die Souveranitat des Kénigreichs Marokko Uber die Westsahara weder von der Union und
ihren Mitgliedstaaten noch ganz allgemein von der UNO anerkannt ist und es auch keinerlei internationales
Mandat gibt, das die Anwesenheit Marokkos in diesem Gebiet rechtfertigen kdnnte, musste sich der Rat selbst
dessen vergewissern, dass es keine Hinweise auf eine Ausbeutung der Naturschatze in der Westsahara unter
marokkanischer Kontrolle gab, die ihren Einwohnern zum Nachteil gereichen und deren Grundrechte verletzen
konnte. Da sich weder aus dem Vorbringen des Rates noch aus den vonihm zu den Akten gegebenen Unterlagen
ergab, dass er eine solche Prifung vorgenommen hatte, hat das Gericht die Auffassung vertreten, dass der Rat
gegen seine Verpflichtung verstol3en hatte, vor Erlass des angefochtenen Beschlusses alle Gesichtspunkte des
Einzelfalls zu prufen. Es hat daher der Klage stattgegeben und den angefochtenen Beschluss fur nichtig erklart,
soweit er die Anwendung des darin genannten Abkommens in der Westsahara betraf.

SCHADENSERSATZKLAGEN

Im Urteil vom 3. Dezember 2015, CN/Parlament (T-343/13, Slg, EU:T:2015:926), hatte das Gericht Uber die von
einem ehemaligen Beamten des Rates erhobene Klage auf Ersatz des Schadens zu befinden, der ihm infolge
der Verbreitung bestimmter ihn betreffender personenbezogener Daten Uber die Website des Parlaments
entstanden sein soll. In diesem Fall hatte das Parlament auf dieser Website eine Mitteilung veroffentlicht, in der
der Inhalt der von dem Klager bei ihm eingereichten Petition einschliellich seines Namens und der Tatsache
angegeben war, dass er an einer schweren Krankheit leide und dass sein Sohn geistig oder kdrperlich schwer
behindert sei.

Hierzu hat das Gericht ausgefuhrt, dass die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten des Klagers im
Licht von Art. 10 der Verordnung Nr. 45/2001° zu prufen ist, der die Verarbeitung personenbezogener Daten,
aus denen Daten Uber Gesundheit hervorgehen, untersagt, es sei denn insbesondere, dass die betroffene
Person ausdricklich in die Verarbeitung eingewilligt hat. Es hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen,
dass gemald Art. 2 Buchst. h dieser Verordnung der Ausdruck ,Einwilligung” der betroffenen Person ,jede
Willensbekundung [bezeichnet], die ohne Zwang, fur den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgt und
mit der die betroffene Person akzeptiert, dass sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden®.
Unter BerUcksichtigung der Gesamtheit der Umstande des Einzelfalls hatte der Klager ,eine Willensbekundung
ohne Zwang und in Kenntnis der Sachlage” vorgenommen. Ein angemessen aufmerksamer Petent hatte namlich
bei aufmerksamem Durchsehen der vom Parlament zur Verflgung gestellten Informationen die Tragweite
seiner Handlungen und deren Folgen erkennen mussen. Zudem erfolgte diese Willensbekundung fur den
konkreten Fall, weil das Parlament den Kldger dartber unterrichtet hatte, dass seine Beschwerde, bei der es
um die Tatsache ging, dass ein Organ der Union angeblich die Krankheit des Klagers und die Behinderung
seines Sohnes bei seiner Laufbahn nicht gebUhrend berucksichtigt habe, Uber das Internet zuganglich sein
wirde. Schliel3lich erteilte der Kldger seine ausdruckliche Einwilligung, indem er auf dem Formular die Kastchen

54| Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz naturlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABI.
2001,L8,S.1).
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betreffend die 6ffentliche Verarbeitung und die Verzeichnung in einem Uber das Internet zuganglichen Register
ankreuzte, ohne dass seine Einwilligung aus irgendeiner Handlung implizit abgeleitet werden musste. Nach
Auffassung des Gerichts sind diese Erwagungen mutatis mutandis auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten des Klagers, die nicht unter sensible personenbezogene Daten fallen, anzuwenden.

Gleichwohl enthielt die Mitteilung insofern, als sie angab, dass der Sohn des Klagers geistig oder kdrperlich
schwer behindert ist, auch sensible personenbezogene Daten, die Letzteren betrafen, selbst wenn er nicht
namentlich genannt war. Da es keinerlei Hinweise darauf gab, dass der Klager der gesetzliche Vertreter seines
Sohns ist, konnte die ausdruckliche Einwilligung, die er gegeben hatte, die Verarbeitung dieser Daten durch das
Parlament nicht rechtfertigen. Allerdings konnte sich der Klager im Rahmen seiner Klage nicht auf Rechtsfehler
berufen, die auf der angeblichen Verletzung der Rechte eines Dritten, namlich seines Sohnes, beruhten.

Im Rahmen der weiteren Prifung des Verhaltens des Parlaments nach der Aufforderung, die Daten des Klagers
von seiner Website zu entfernen, hat das Gericht ausgefihrt, dass die Verordnung Nr. 45/2001 die Mdglichkeit
einer Rucknahme der ursprunglich erteilten Einwilligung nicht ausdrucklich vorsieht. AuBerdem hatte sich der
Klager nicht auf einen Verstol3 gegen eine Rechtsvorschrift oder einen Rechtsgrundsatz berufen fur den Fall,
dass die ursprungliche Veroffentlichung durch das Parlament - wie hier — rechtmallig war. Wenn hingegen der
Antrag, wie im vorliegenden Fall, nicht begrindet ist, ihm aber aus Gefalligkeit stattgegeben wird, gibt es keinen
Grund fur eine Verpflichtung, ihn ,unverziglich” auszufuhren. In einem solchen Fall hat das Parlament seiner
Verpflichtung bloR innerhalb einer angemessenen Frist nachzukommen.

RECHTSMITTEL

Drei der im Jahr 2015 von der Rechtsmittelkammer des Gerichts erlassenen Urteile verdienen besondere
Erwahnung.

Als Erstes hat das Gericht im Urteil vom 19. Juni 2015, Z/Gerichtshof (T-88/13 P, Slg [Auszlge], EU:T:2015:393),
entschieden, dass es dem Rechtsmittelfuhrer in dem durch Art. 90 des Statuts der Beamten der Europaischen
Union eingefihrten Beschwerdeverfahren mdglich sein muss, die Rechtmaliigkeit der Entscheidung Uber
die Zurickweisung der Beschwerde und nicht nur die Rechtmaligkeit des den Gegenstand der Beschwerde
bildenden urspringlichen Rechtsakts durch den Unionsrichter kontrollieren zu lassen. Das Interesse des
BeschwerdefUhrers daran, dass das Beschwerdeverfahren ordnungsgemal durchgeflUhrt wird und daher die
Entscheidung Uber die Zurlckweisung seiner Beschwerde im Falle von UnregelmaRigkeiten aufgehoben wird,
ist namlich eigenstandig und nicht im Zusammenhang mit der etwaigen gegen den ursprunglichen Rechtsakt,
der Gegenstand der Beschwerde ist, eingereichten Klage zu beurteilen. Andernfalls kdnnte der Betreffende
nie die UnregelmaRigkeiten des Beschwerdeverfahrens geltend machen, aufgrund deren ihm doch der Vorteil
einer ordnungsgemaken vorverfahrensrechtlichen Uberpriifung der Entscheidung der Verwaltung genommen
wurde, wenn eine Klage gegen den urspringlichen Rechtsakt gerichtet wird, gegen den sich die Beschwerde
richtet. Somit verlore der Beschwerdefuhrer dadurch den Anspruch auf ein Verfahren, das eine gutliche
Beilegung des zwischen den Beamten und der Verwaltung entstandenen Streits ermdglichen und fordern soll
und die Behorde, zu der der Beamte gehdrt, dazu zwingen soll, ihre Entscheidung im Licht der mdéglichen
Einwande des Beamten vorschriftsgemald zu Uberprufen.

Als Zweites hat das Gericht im Urteil vom 16. September 2015, EMA/Drakeford (I-231/14 P, Slg [Auszuge],
EU:T:2015:639), die Auffassung des Gerichts fur den 6ffentlichen Dienst bestatigt, dass die Zielsetzung von
Art. 8 Abs. 1 der Beschaftigungsbedingungen fur die sonstigen Bediensteten der Europdischen Union darin
besteht, zu verhindern, dass sich die Verwaltung im Fall eines Laufbahnaufstiegs eines Bediensteten auf Zeit
mit befristetem Vertrag oder einer Weiterentwicklung seiner Aufgaben missbrauchlich formal verschiedener
Vertrage bedienen koénnte, um sich der in diesem Artikel vorgesehenen Umqualifizierung zu entziehen.
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Voraussetzung dieser Umqualifizierung st jedoch, dass der Bedienstete auf Zeit, der in seiner Laufbahn aufsteigt
oder sich in seinen Aufgaben weiterentwickelt, ein durch Kontinuitat gekennzeichnetes Beschaftigungsverhaltnis
mit seinem Arbeitgeber beibehalt. Wenn sich erweist, dass der Bedienstete einen Vertrag abschliel3t, der eine
wesentliche und nicht rein formale Anderung der Art seiner Aufgaben beinhaltet, ist die Voraussetzung fir
die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 dieser Beschaftigungsbedingungen nicht mehr erfullt. Es liefe namlich dem
Geist dieser Bestimmung zuwider, jede Verlangerung als fur die Zwecke der in ihr vorgesehenen Regelung
in Betracht kommend anzusehen. Nach Auffassung des Gerichts stellt hinsichtlich der wahrzunehmenden
Aufgaben die Stelle des Leiters eines Sektors im Vergleich zu derjenigen eines stellvertretenden Leiters eine
wesentliche Anderung dar, die zu einer Unterbrechung im Sinne des vom Gericht fiir den éffentlichen Dienst
festgelegten Begriffs fuhrt. Wenn namlich die Weiterbeschaftigung in demselben Tatigkeitsbereich nicht
automatisch eine Kontinuitat hinsichtlich der wahrgenommenen Aufgaben nach sich zieht, ist diese Kontinuitat
grundsdtzlich dann auszuschlieBen, wenn Uber den Zugang zur Stelle des Leiters eines Sektors in einem
externen Ausleseverfahren entschieden wird. Da jedoch der Betroffene vor seiner Ernennung zum Leiter eines
Sektors die Aufgaben des Leiters eines Sektors ad interim wahrgenommen hatte, kann nicht wirklich gesagt
werden, dass seine Ernennung zum Leiter eines Sektors, selbst wenn sie aufgrund eines externen Verfahrens
erfolgt ist, eine Unterbrechung im Vergleich zu den davor von ihm wahrgenommenen Aufgaben darstellte.

Als Drittes hat das Gericht im Urteil vom 13. Oktober 2015, Kommission/Verile und Gjergji (I-104/14 P, Slg,
EU:T:2015:776), zunachst entschieden, dass nach Art. 11 Abs. 2 des Anhangs VIII des Statuts der Beamten
der Europaischen Union nicht gewahrleistet sein muss, dass der Betroffene, bevor er dartber entscheidet,
ob er von seinem Recht auf Ubertragung der in einem anderen System erworbenen Rentenanspriiche auf
das Versorgungssystem der Union Gebrauch macht oder nicht, die Moglichkeit erhalt, endgultig zu erfahren,
wie viele ruhegehaltsféhige Jahre ihm im Anschluss an die Ubertragung anerkannt werden. Diese Bestimmung
verlangt ebenso wenig, dass eine etwaige Rechtsstreitigkeit zwischen dem Betroffenen und dem Organ,
dem er angehort, Uber die Auslegung und Anwendung der einschlagigen Bestimmungen vom Unionsrichter
entschieden wird, bevor der Betroffene dartiber entscheidet, ob er seine in einem anderen System erworbenen
Rentenanspriche auf das Versorgungssystem der Union Ubertragen mochte oder nicht.

ANTRAGE AUF VORLAUFIGEN RECHTSSCHUTZ

Beim Gericht gingen im Jahr 2015 32 Antrage auf vorldufigen Rechtsschutz ein, und Uber 31 Rechtssachen
wurde entschieden®.

Der Prasident des Gerichts hat drei Antragen auf Aussetzung des Vollzugs stattgegeben, und zwar mit
BeschlUssen vom 1. September 2015, Frankreich/Kommission (1-344/15 R, Slg, EU:T:2015:583) und Pari
Pharma/EMA (T-235/15 R, Slg [Auszlge], mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015:587), sowie vom 15.
Dezember 2015, CCPL u. a./Kommission (1-522/15 R, Slg [Auszige], EU:T:2015:1012).

Dem Beschluss Pari Pharma/EMA (EU:T:2015:587), der das Problem einer von der Europaischen
Arzneimittelagentur (EMA) geplanten Offenlegung angeblich vertraulicher Informationen nach der Verordnung
Nr. 1049/2001 betraf, hat der Prasident des Gerichts die gleiche Betrachtungsweise zugrunde gelegt wie in den
entsprechenden im Jahr 2014 unterzeichneten Beschllssen®®.

55| Drei Entscheidungen wurden vom fur die Gewahrung vorldufigen Rechtsschutzes zustéandigen Richter gemal Art. 157 Abs. 4 und
Art. 12 der Verfahrensordnung des Gerichts in Vertretung des Prasidenten des Gerichts erlassen: die Beschllsse vom 17. April 2015,
CGI Luxembourg und Intrasoft International/Parlament (T-769/14 R, EU:T:2015:227), vom 12. Juni 2015, Cofely Solelec u. a./Parlament
(T-224/15 R, EU:T:2015:377), und vom 15. Oktober 2015, Ahrend Furniture/Kommission (T-482/15 R, EU:T:2015:782).

56| Es handelt sich um die Beschlisse vom 13. Februar 2014, Luxembourg Pamol (Cyprus) und Luxembourg Industries/Kommission
(T-578/13 R, EU:T:2014:103), und vom 25. Juli 2014, Deza/ECHA (T-189/14 R, EU:T:2014:686), gegen die kein Rechtsmittel eingelegt wurde
(vgl. Jahresbericht 2014, S. 165 und 166).
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Er hat das Vorliegen eines fumus boni iuris bejaht und festgestellt, dass die Vertraulichkeit der Berichte, die die
Beurteilung der Ahnlichkeit zwischen zwei Arzneimitteln und der klinischen Uberlegenheit des einen gegentiber
dem anderen enthalten, zu prufen war. Da diese Beurteilung in einem spezifischen pharmazeutischen
Sektor, namlich jenem der Arzneimittel fur seltene Leiden, erfolgt und sich auf klinische Studien im Bereich
der Pharmakokinetik und der Biodquivalenz bezieht, warf sie Fragen hochspezialisierter wissenschaftlicher
Evaluationen auf. Bei der Prifung der streitigen Berichte und der Frage, ob die EMA dadurch Fehler begangen
hatte, dass sie die Vertraulichkeitsantrage der Klagerin zurtckwies, war der Prasident des Gerichts daher mit
komplexen wissenschaftlichen Problemen konfrontiert, deren Losung nicht vorab im Rahmen des Verfahrens
des vorlaufigen Rechtsschutzes stattfinden konnte, sondern eine detaillierte Prufung durch den Richter im
Verfahren zur Hauptsache erforderte.

Er hat ferner der Auffassung vertreten, dass die Interessenabwagung zugunsten der Klagerin ausfiel. Das
Gericht wird im Rahmen des Verfahrens zur Hauptsache namlich darlUber entscheiden mussen, ob der
Beschluss, mit dem die EMA ihre Absicht dokumentiert hat, die streitigen Berichte einem Dritten zuganglich
zu machen, wegen des VerstolRes gegen die Vertraulichkeit dieser Berichte fUr nichtig zu erklaren ist. Damit
die praktische Wirksamkeit eines Urteils, das den angefochtenen Beschluss fur nichtig erklart, gewahrt bleibt,
musste die Klagerin verhindern kdnnen, dass die EMA eine Verbreitung dieser Berichte vornimmt. Ein kinftiges
Nichtigkeitsurteil ware namlich seiner praktischen Wirksamkeit enthoben, wenn der Antrag auf vorlaufigen
Rechtsschutz zuruckgewiesen worden ware, da diese Zuruckweisung zur Folge gehabt hdtte, dass es der EMA
gestattet worden ware, die streitigen Berichte zu verdffentlichen, und somit de facto die zukUnftige Entscheidung
zur Hauptsache vorweggenommen worden ware.

In Bezug auf die Dringlichkeit hat der Prasident des Gerichts die Schwere des geltend gemachten Schadens
anerkannt und hervorgehoben, dass fur die Zwecke des Verfahrens des vorlaufigen Rechtsschutzes die
Vertraulichkeit der in den streitigen Berichte enthaltenen Informationen zu vermuten ist. Da diese Berichte die
produzierende und die kommerzielle Tatigkeit der Kldgerin berthren, stellen sie einimmaterielles Wirtschaftsgut
dar, das zu Wettbewerbszwecken eingesetzt werden kann und bei dem die Gefahr besteht, dass sein Wert
erheblich herabgesetzt wirde, wenn sie ihren vertraulichen Charakter verléren. Was die Irreparabilitat des
Schadens anbelangt, der durch eine Weitergabe dieser Berichte an eine dritte Person entstehen kann, die
einen entsprechenden Antrag nach der Verordnung Nr. 1049/2001 gestellt hat, wirde die Klagerin nach
Auffassung des Prasidenten des Gerichts in eine Situation der Verletzbarkeit versetzt, die mindestens so
bedrohlich ware wie bei einer Veroffentlichung im Internet. Denn diese Partei bekdme unmittelbar Kenntnis
von sensiblen Informationen und kdénnte diese sogleich flr geschaftliche Zwecke verwenden und so die
Wettbewerbsposition der Kldgerin schwachen. Da die Verbreitung eines Dokuments nach der Verordnung Nr.
1049/2001 eine Wirkung erga omnes entfaltet, konnte der behauptete Schaden nicht beziffert werden, da
eine unbestimmte und theoretisch unbegrenzte Zahl gegenwartiger und potenzieller Konkurrenten weltweit
sich diese Informationen zum Zweck zahlreicher Verwendungen von kurz-, mittel- oder langfristiger Dauer
besorgen kénnten.

Aber auch wenn der von der Klagerin geltend gemachte Schaden nicht als irreparabel hatte eingestuft
werden konnen, ware es dem Prasidenten des Gerichts jedenfalls nicht moglich gewesen, im Hinblick auf eine
moglicherweise nur teilweise Stattgabe des Antrags auf einstweiligen Rechtsschutz die Vertraulichkeit aller
in den streitigen Berichten enthaltenen individuellen Daten zu prufen. Angesichts der Besonderheiten der
Rechtsstreitigkeiten wegen des Schutzes angeblich vertraulicher Dokumente ist es auch nicht angebracht, dass
er eine Teilldsung anstrebt, die darin besteht, nur bestimmte Daten zu schitzen und den Zugang zu anderen zu
gestatten. Denn wenn der Richter des Verfahrens zur Hauptsache den Grundsatz einer allgemeinen Vermutung
der Vertraulichkeit auf die streitigen Berichte anwendete, wirden diese Berichte der Verpflichtung zu einer
teilweisen Verbreitung entzogen. Der fur die Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes zustandige Richter kann
daher in Anbetracht seiner rein akzessorischen Befugnisse keinen teilweisen Zugang genehmigen, ohne dieser
Entscheidung des Richters des Verfahrens zur Hauptsache ihre praktische Wirksamkeit zu nehmen.
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SchlieBlich hat der Prasident des Gerichts darauf hingewiesen, dass das Kriterium des irreparablen Charakters
eines Schadens, das reines Richterrecht darstellt und weder in den Vertragen noch in der Verfahrensordnung
erwahntwird, nicht zur Anwendung kommen kann, wenn es mit den Erfordernissen eines wirksamen vorlaufigen
Schutzes nicht vereinbar ist. Die Art. 278 AEUV und 279 AEUV, die Bestimmungen des Primarrechts sind,
ermachtigen den fur die Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes zustandigen Richter, eine Aussetzung des
Vollzugs anzuordnen, wenn er dies ,den Umstanden nach fur nétig” halt, und die ,erforderlichen” einstweiligen
Anordnungen zu treffen. Nach Auffassung des Prdsidenten des Gerichts waren diese Voraussetzungen im in
Rede stehenden Fall erfullt, umso mehr, als weder die Erhebung der Klage noch die Stellung des Antrags auf
vorlaufigen Rechtsschutz als ein Verzdgerungsmanover seitens der Klagerin eingestuft werden konnte, das
darauf abzielt, ohne legitimen Grund eine Verbreitung der streitigen Berichte hinauszuschieben.

Mit dem erwahnten Beschluss Frankreich/Kommission (EU:T:2015:583) hat der Prasident des Gerichts dem
von der Franzdsischen Republik eingereichten Antrag auf vorlaufigen Rechtsschutz stattgegeben; er war auf
die Aussetzung des Vollzugs der Verbreitung von Dokumenten gerichtet, die sie der Kommission Ubermittelt
hatte, die beschlossen hatte, die Dokumente gemaf3 der Verordnung Nr. 1049/2001 an einen Dritten, der dies
beantragt hatte, weiterzugeben.

Die Kommission, die im Verfahren zur Hauptsache die Vertraulichkeit der streitigen Dokumente bestritt, sah
auch keinen Grund dafur, dass der fur die Gewahrung vorlaufigen Rechtsschutzes zustandige Richter eine
Verbreitung dieser Dokumente zu unterbinden habe, um das kunftige Urteil im Hauptverfahren nicht seiner
praktischen Wirksamkeit zu entheben.

Der Prasident des Gerichts hat das Vorliegen eines fumus boni iuris bejaht und festgestellt, dass die zwischen
den Parteien gefuhrte Diskussion eine bedeutsame rechtliche Kontroverse Uber die Tragweite des von der
Franzosischen Republik geltend gemachten Art. 4 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1049/2001 erkennen lief3, der den
Mitgliedstaaten eine privilegierte Rechtsstellung im Verhaltnis zu den sonstigen Inhabern von Dokumenten
verschafft,indem er vorsieht, dass jeder Mitgliedstaat anders als diese das Organ ersuchen kann, ein aus diesem
Mitgliedstaat stammendes Dokument nicht ohne seine ,vorherige Zustimmung” zu verbreiten. In seinem Urteil
vom 21.Juni 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Kommission®’, hat der Gerichtshof namlich entschieden,
dass es nicht Sache des befassten Organs sei, eine Kontrolle auszutiben, die Uber die Uberpriifung des bloRen
Vorhandenseins einer sich auf die Ausnahmen in Art. 4 Abs. 1 bis 3 der Verordnung Nr. 1049/2001 beziehenden
Begrundung hinausgeht, wahrend das Gericht im Urteil vom 14. Februar 2012, Deutschland/Kommission,
entschieden hat, dass dieses Organ eine Prima-facie-Prifung der von dem betreffenden Mitgliedstaat fur
seinen Widerspruch gegen die Verbreitung der streitigen Dokumente angefihrten Grinde vornehmen darf.

Die Interessenabwagung fiel zu Gunsten der Franzosischen Republik aus. Der Prasident des Gerichts hat
namlich festgestellt, dass das Gericht im Verfahren zur Hauptsache zu entscheiden haben wird, ob der
Beschluss der Kommission, durch den sie ihre Absicht bekundet hatte, die streitigen Dokumente an einen
Dritten weiterzugeben, wegen Verletzung der Vertraulichkeit dieser Dokumente fir nichtig zu erklaren ist. Um
die praktische Wirksamkeit eines den angefochtenen Beschluss fUr nichtig erklarenden Urteils offensichtlich
zu wahren, musste die Franzosische Republik in der Lage sein, die Kommission am vorzeitigen Vollzug einer
Verbreitung der streitigen Dokumente zu hindern und somit de facto die Entscheidung zur Hauptsache im
Sinne einer Abweisung der Nichtigkeitsklage vorwegzunehmen.

Zur Dringlichkeit machte die Franzosische Republik geltend, dass die streitigen Dokumente wichtige Bestandteile
in einem Verfahren zwischen ihr und der Kommission seien, das starke Ahnlichkeiten mit der vorgerichtlichen
Phase eines Vertragsverletzungsverfahrens aufweise, da es einen Dialog mit der Kommission beinhalte,
durch den die widerstreitenden Auffassungen einander angenahert werden sollten. Dieses Ziel kdnne, so die

57|C-135/11 P, Slg, EU:C:2012:376, Rn. 63 und 64.
58|1-59/Q9, Slg, EU:T:2012:75, Rn. 51 bis 53 und 57.
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Franzosische Republik, nur in einem Klima strikten gegenseitigen Vertrauens erreicht werden, das durch eine
vorzeitige Verbreitung der im Rahmen dieses Verfahrens ausgetauschten Dokumente zerstort wurde. Ferner
konne eine solche Verbreitungihre Verteidigungsstrategie in einem spateren Gerichtsverfahren beeintrachtigen.
Der Prasident des Gerichts hat die Auffassung vertreten, dass diese Verteidigung zu den staatlichen Aufgaben
der Franzosischen Republik gehdrt und dass die Verbreitung der streitigen Dokumente diese Aufgabe ernsthaft
erschweren wirde. Der durch diese Verbreitung entstandene Schaden ware auch nicht wiedergutzumachen,
da eine spdtere Nichtigerklarung des angefochtenen Beschlusses nicht zu seiner Beseitigung fihren wirde
und - da er von anderer als finanzieller Art ist - nicht dadurch ausgeglichen werden kann, dass im Wege einer
gegen die Kommission gerichteten Schadensersatzklage eine finanzielle Entschadigung erstritten wird.

In der Rechtssache, in der der erwahnte Beschluss CCPL u. a./Kommission (EU:T:2015:1012) ergangen ist, hatten
funf Gesellschaften, Mitglieder einer genossenschaftlichen Vereinigung, gegen die wegen ihrer Beteiligung an
einem Kartell auf dem Markt fUr Lebensmittelverpackungen fur den Einzelhandel GeldbuRRen verhangt worden
waren, einen Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt, der auf die Befreiung von der Verpflichtung gerichtet
war, eine ihre Geldbulien deckende Bankburgschaft zu stellen. In seinem Beschluss hat der Prasident des
Gerichts darauf hingewiesen, dass eine Befreiung von dieser Verpflichtung nur gewahrt werden kann, wenn der
Antragsteller nachweist, dass es ihm objektiv nicht moglich ist, eine BankbUrgschaft zu stellen, oder dass deren
Stellung seine wirtschaftliche Existenz gefahrden wirde. Er hat zwar anerkannt, dass sich die Antragstellerinnen
rechtzeitig und ernsthaft bemuht hatten, eine solche Burgschaft zu erlangen, hat jedoch festgestellt, dass
diese Bemuhungen erfolglos geblieben waren, da die zu diesem Zweck eingeschalteten zwdlf Banken die
Burgschaften jeweils unter Hinweis auf die prekare Finanzlage der Antragstellerinnen abgelehnt hatten. Der
Prasident des Gerichts hat ihnen in diesem Zusammenhang die Anerkennung als Genossenschaftsgruppe im
Umweltbereich, zu der Antragstellerinnen gehdrten, versagt, weil es keine hinreichend enge Ubereinstimmung
der Interessen gab.

FUr den Hilfsantrag auf Herabsetzung der Geldbul3en, der darauf gestitzt war, dass die fehlende Finanzkraft
der Antragstellerinnen nicht berUcksichtigt worden sei, hat der Prasident des Gerichts den fumus boni iuris far
gegeben erachtet, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Richter des Verfahrens der Hauptsache in
Ausubung seiner Befugnis zur unbeschrankten gerichtlichen Nachprifung von GeldbuRen Gebrauch machen
und deren Hohe herabsetzen wird.

Der Prasident des Gerichts hat daher die beantragte Aussetzung angeordnet, allerdings unter der Bedingung,
dass die Antragstellerinnen die Kommission regelmallig Uber die Umsetzung des Umstrukturierungsplans der
CCPL-Gruppe informieren und schnellstmdglich mit der Ratenzahlung der verhangten Geldbul3en beginnen,
indem sie an die Kommission den ihren Ruckstellungen im Rahmen dieses Plans entsprechenden Betrag sowie
Monatsraten in Hohe der Erldse aus der VeraulRerung bestimmter Beteiligungen zahlen.

Zum offentlichen Auftragswesen sind mehrere Beschliisse ergangen, und zwar im Zuge der Anderung der
Rechtsprechung, dieim Beschlussvom 4. Dezember 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Kommission®, vorgenommen
worden war und die auf Rechtsmittel dem Grundsatz nach im Beschluss vom 23. April 2015, Kommission/
Vanbreda Risk & Benefits®®, bestatigt worden war. Zur Erinnerung sei darauf hingewiesen, dass nach dieser
neuen Rechtsprechung die Voraussetzung hinsichtlich der Dringlichkeit bei diesen speziellen Streitigkeiten
abzumildern ist, in dem Sinne, dass ein schwerer, aber nicht irreparabler Schaden fur deren Nachweis
ausreichen kann, wenn der nachgewiesene fumus boni iuris besonders ernsthaft ist. Diese Abmilderung
findet jedoch nur dann Anwendung, wenn der Antrag auf vorlaufigen Rechtsschutz vom abgelehnten Bieter
vor dem Vertragsschluss des Auftraggebers mit dem Auftragnehmer wahrend der Stillhaltefrist von zehn

59|T1-199/14 R, Slg (Auszlge), EU:T:2014:1024.
60|C-35/15 P(R), Slg, EU:C:2015:275.
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Tagen®' eingereicht wird, allerdings unter der Bedingung, dass diese Stillhaltefrist vom Auftraggeber vor dem
Vertragsschluss beachtet wurde und der abgelehnte Bieter Uber ausreichende Informationen verfugte, um
seine Verteidigungsrechte innerhalb dieser Frist wahrzunehmen.

So hat der fur die Gewahrung vorldufigen Rechtsschutzes zustandige Richter in den erwahnten Beschlissen CG/
Luxembourg und Intrasoft International/Parlament (EU:T:2015:227), Cofely Solelec u. a./Parlament (EU:T:2015:377)
und vom 25. Juni 2015, Banimmo/Kommission (1-293/15 R, EU:T:2015:438), der die von den abgelehnten
Bietern beantragten einstweiligen Anordnungen ohne vorherige Anhérung der anderen Partei erlassen hatte,
den Rechtsstreit in der Hauptsache fur erledigt erklart, nachdem er von der Ricknahme der Entscheidungen
des Auftraggebers Uber die Ablehnung der von diesen Bietern abgegebenen Angebote Kenntnis genommen
hatte.

Im Beschlussvom 15.Juni 2015, Close und Cegelec/Parlament (T-259/15 R, Slg [AuszUlge], EU:T:2015:378), hat der
Prasident des Gerichts hingegen im Anschluss an die Feststellung, dass die Stillhaltefrist vom Auftraggeber vor
dem Vertragsschluss mit dem Auftragnehmer in vollem Umfang beachtet worden war und dass die abgelehnten
Bieter rechtzeitig unterrichtet und damit in die Lage versetzt worden waren, sachgerecht ihre Nichtigkeitsklage
zu erheben und ihren Antrag auf vorlaufigen Rechtsschutz einzureichen, die Auffassung vertreten, dass die
Abmilderung hinsichtlich der Voraussetzung der Dringlichkeit in diesem Fall keine Anwendung finden konnte,
weil die Rechtsbehelfe nicht innerhalb der zehntégigen Stillhaltefrist zwischen der Zustellung der Entscheidung
Uber die Ablehnung ihrer Angebote und dem Vertragsschluss eingelegt worden waren. Da diese Bieter nicht die
Gefahr eines schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens nachgewiesen hatten, wurde ihr Antrag
auf vorlaufigen Rechtsschutz zurtckgewiesen®.

61| Vorgeschrieben in Art.171 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission vom 29. Oktober 2012 Uber die
Anwendungsbestimmungen fur die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates Uber die
Haushaltsordnung fur den Gesamthaushaltsplan der Union (ABI. L 362, S. 1).

62| Auch die weiteren Antrage auf vorlaufigen Rechtsschutz auf dem Gebiet des &ffentlichen Auftragswesens wurden wegen Fehlens
eines besonders ernsthaften fumus boni iuris und mangels Dringlichkeit zurlickgewiesen (Beschllsse vom 24. Mdrz 2015, Europower/
Kommission, T-383/14 R, Slg [Auszlge], EU:T:2015:190, vom 17. Juli 2015, GSA und SGI/Parlament, T-321/15 R, EU:T:2015:522, sowie
Ahrend Furniture/Kommission, EU:T:2015:782).
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ZUSAMMENSETZUNG DES GERICHTS

(Protokollarische Rangfolge vom 31. Dezember 2015)

Erste Reihe, von links nach rechts:

Kammerprasidenten G. Berardis, M. Van der Woude, A. Dittrich, S. Papasawas;
Vizeprasident des Gerichts H. Kanninen; Prasident des Gerichts M. Jaeger;
Kammerprasidentin M. E. Martins Ribeiro; Kammerprasidenten M. Prek, S. Frimodt
Nielsen und D. Gratsias

Zweite Reihe, von links nach rechts:

Richter C. Wetter, Richterin M. Kancheva, Richter J. Schwarcz, Richterin
|, Pelikdnova, Richter O. CzUcz und F. Dehousse, Richterinnen
|, Wiszniewska-Biatecka und I Labucka, Richter A. Popescu und
E. Buttigieg

Dritte Reihe, von links nach rechts:

Richter |. S. Forrester, S. Gervasoni, A. Collins und E. Bielidnas, Richterin
V. Tomljenovi¢, Richter V. Kreuschitz, I. Ulloa Rubio und L. Madise, Kanzler E. Coulon.
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ANDERUNGEN DER ZUSAMMENSETZUNG
DES GERICHTS IM JAHR 2015

Aus Anlass der teilweisen Neubesetzung von Stellen sowie der Eidesleistung und des Amtsantritts neuer
Mitglieder wurde am 7. Oktober 2015 eine feierliche Sitzung des Gerichtshofs abgehalten.

Nach dem Ausscheiden von Herrn Nicholas James Forwood haben die Vertreter der Regierungen der
Mitgliedstaaten mit Beschluss vom 16. September 2015 Herrn lan Stewart Forrester zum Richter des Gerichts
ernannt, der damit Herrn Forwood fur dessen verbleibende Amtszeit, namlich vom 1. Oktober 2015 bis zum 31.
August 2019, ersetzt. Im Rahmen dieser Zeremonie legte Herr Forrester vor dem Gerichtshof den Amtseid ab.
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PROTOKOLLARISCHE RANGFOLGE

VOM 1. JANUAR 2015 BIS 6. OKTOBER 2015

M. JAEGER, Prasident des Gerichts

H. KANNINEN, Vizeprasident

M. E. MARTINS RIBEIRO, Kammerprasidentin
S. PAPASAVVAS, Kammerprasident

M. PREK, Kammerprasident

A. DITTRICH, Kammerprasident

S. FRIMODT NIELSEN, Kammerprasident
M. VAN DER WOUDE, Kammerprasident
D. GRATSIAS, Kammerprasident

G. BERARDIS, Kammerprasident

N.J. FORWOOD, Richter

F. DEHOUSSE, Richter

0. CzUCZ, Richter

I. WISZNIEWSKA-BIALECKA, Richterin

|. PELIKANOVA, Richterin

|. LABUCKA, Richterin

J. SCHWARCZ, Richter

A. POPESCU, Richter

M. KANCHEVA, Richterin

E. BUTTIGIEG, Richter

C. WETTER, Richter

V. TOMLJENOVIC, Richterin

E. BIELIUNAS, Richter

V. KREUSCHITZ, Richter

A. COLLINS, Richter

l. ULLOA RUBIO, Richter

S. GERVASONI, Richter

L. MADISE, Richter

E. COULON, Kanzler
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VOM 7. OKTOBER 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015 -
M. JAEGER, Prasident

H. KANNINEN, Vizeprasident

M. E. MARTINS RIBEIRO, Kammerprasidentin
S. PAPASAVVAS, Kammerprasident

M. PREK, Kammerprasident

A. DITTRICH, Kammerprasident

S. FRIMODT NIELSEN, Kammerprdasident
M. VAN DER WOUDE, Kammerprasident
D. GRATSIAS, Kammerprasident

G. BERARDIS, Kammerprasident

F. DEHOUSSE, Richter

0. CzUCZ, Richter

[. WISZNIEWSKA-BIALECKA, Richterin

|. PELIKANOVA, Richterin

I. LABUCKA, Richterin

J. SCHWARCYZ, Richter

A. POPESCU, Richter

M. KANCHEVA, Richterin

E. BUTTIGIEG, Richter

C. WETTER, Richter

V. TOMLJENOVIC, Richterin

E. BIELIUNAS, Richter

V. KREUSCHITZ, Richter

A. COLLINS, Richter

|. ULLOA RUBIO, Richter

S. GERVASONI, Richter

L. MADISE, Richter

. S. FORRESTER, Richter

E. COULON, Kanzler
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EHEMALIGE MITGLIEDER DES GERICHTS

(in der Reihenfolge des Amtsantritts)

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)
Yeraris Christos (1989-1992)

Da Cruz Vilaga José Luis (1989-1995), Prasident (1989-1995)
Biancarelli Jacques (1989-1995)

Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)

Kirschner Heinrich (1989-1997)

Saggio Antonio (1989-1998), Prasident (1995-1998)
Briét Cornelis Paulus (1989-1998)

Lenaerts Koen (1989-2003)

Vesterdorf Bo (1989-2007), Prasident (1998-2007)
Garcia-Valdecasas y Fernandez Rafael (1989-2007)
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)

Bellamy Christopher William (1992-1999)

Potocki André (1995-2001)

Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)
Lindh Pernilla (1995-2006)

Tiili Virpi (1995-2009)

AziziJosef (1995-2013)

Cooke John D. (1996-2008)

Pirrung Jorg (1997-2007)

Mengozzi Paolo (1998-2006)

Meij Arjen W. H. (1998-2010)

Vilaras Mihalis (1998-2010)

Forwood Nicholas James (1999-2015)

Legal Hubert (2001-2007)

Trstenjak Verica (2004-2006)

Svaby Daniel (2004-2009)

Cremona Ena (2004-2012)

Vadapalas Vilenas (2004-2013)

Jurimae Kullike (2004-2013)

Moavero Milanesi Enzo (2006-2011)

Wahl Nils (2006-2012)

Tchipev Teodor (2007-2010)

Ciuca Valeriu M. (2007-2010)

Soldevila Fragoso Santiago (2007-2013)

Truchot Laurent (2007-2013)

O'Higgins Kevin (2008-2013)
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PRASIDENTEN -
Da Cruz Vilaga José Luis (1989-1995)

Saggio Antonio (1995-1998)
Vesterdorf Bo (1998-2007)

KANZLER

Jung Hans (1989-2005)
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN
DES GERICHTS

GESAMTUBERSICHT UBER DIE TATIGKEIT DES GERICHTS
1. Neu eingegangene, erledigte, anhdngige Rechtssachen (2011-2015)
NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN
2. Verfahrensart (2011-2015)
3. Klageart (2011-2015)
4. Verfahrensgegenstand (2011-2015)
ERLEDIGTE RECHTSSACHEN
5. Verfahrensart (2011-2015)
6. Verfahrensgegenstand (2015)
7. Verfahrensgegenstand (2011-2015) (Urteile und Beschlusse)
8. Spruchkorper (2011-2015)
9. Verfahrensdauer in Monaten (2011-2015) (Urteile und BeschlUsse)
AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN
10. Verfahrensart (2011-2015)
11. Verfahrensgegenstand (2011-2015)
12. Spruchkorper (2011-2015)
VERSCHIEDENES
13. Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes (2011-2015)
14. Beschleunigte Verfahren (2011-2015)
15. Mit Rechtsmitteln beim Gerichtshof angefochtene Entscheidungen des Gerichts (1990-2015)
16. Aufgliederung der Rechtsmittel beim Gerichtshof nach Verfahrensart (2011-2015)
17. Ausgang der Rechtsmittelverfahren beim Gerichtshof (2015) (Urteile und BeschlUsse)
18. Ausgang der Rechtsmittelverfahren beim Gerichtshof (2011-2015) (Urteile und BeschlUsse)

19. Allgemeine Entwicklung (1989-2015) (neu eingegangene, erledigte, anhangige Rechtssachen)
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GESAMTUBERSICHT UBER DIE TATIGKEIT DES GERICHTS -
NEU EINGEGANGENE, ERLEDIGTE, ANHANGIGE RECHTSSACHEN
(2011-2015)"?

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2011 2012 2013 2014 2015
m Neu eingegangene Rechtssachen m Erledigte Rechtssachen
2011 2012 2013 2014 2015
Neu eingegangene 722 617 790 912 831
Rechtssachen
Erledigte Rechtssachen 714 688 702 814 987
Anhangige Rechtssachen 1308 1237 1325 1423 1267

1| Soweitnichtandersangegeben,sindindieser Ubersichtundindennachfolgenden Ubersichtendie besonderenVerfahrensartenbertcksichtigt.
Als ,besondere Verfahrensarten” gelten: Einspruch gegen ein Versdumnisurteil (Art. 41 der Satzung des Gerichtshofs; Art. 166 der
Verfahrensordnung des Gerichts); Drittwiderspruch (Art. 42 der Satzung des Gerichtshofs; Art. 167 der Verfahrensordnung des Gerichts);
Auslegung eines Urteils (Art. 43 der Satzung des Gerichtshofs; Art. 168 der Verfahrensordnung des Gerichts); Wiederaufnahme des Verfahrens
(Art. 44 der Satzung des Gerichtshofs; Art. 169 der Verfahrensordnung des Gerichts); Prozesskostenhilfe (Art. 148 der Verfahrensordnung
des Gerichts); Berichtigung (Art. 164 der Verfahrensordnung des Gerichts) und Streitigkeiten Uber die erstattungsfahigen Kosten (Art. 170
der Verfahrensordnung des Gerichts).

2| Soweit nicht anders angegeben, sind in dieser Ubersicht und in den nachfolgenden Ubersichten die Verfahren des vorlaufigen
Rechtsschutzes nicht berdcksichtigt.
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- 2. NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN — VERFAHRENSART
(2011-2015)

350
300
250
200
150
100
50 -
0 4
2011 2012 2013 2014 2015
1 Staatliche Beihilfen B Rechtsmittel
B Wettbewerb m Rechtsmittel im Verfahren des vorlaufigen
Geistiges Eigentum Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe
m Sonstige Klagen Besondere Verfahrensarten

2011 2012 2013 2014 2015

Staatliche Beihilfen 67 36 54 148 73
Wettbewerb 39 34 23 41 17
Geistiges Eigentum 219 238 293 295 302
Sonstige Klagen 264 220 275 299 292
Rechtsmittel 44 10 57 36 36

Rechtsmittel im Verfahren des vorlaufigen
Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe

Besondere Verfahrensarten 88 78 88 93 111
Insgesamt | 722 617 790 912 831
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3. NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN - KLAGEART (2011-2015)

2015

m Nichtigkeitsklage

B Untatigkeitsklage

B Schadensersatzklage

m Klage aufgrund einer
Schiedsklausel

Geistiges Eigentum

36,34% W Rechtsmittel
Besondere
Verfahrensarten
2011 2012 2013 2014 2015
Nichtigkeitsklage 341 257 319 423 332
Untatigkeitsklage 8 8 12 12 5
Schadensersatzklage 16 17 15 39 30
Klage aufgrund einer Schiedsklausel 5 8 6 14 15
Geijstiges Eigentum 219 238 293 295 302
Rechtsmittel 44 10 57 36 36
Rechtsmittel im Verfahren des vorléu.ﬁg.en 1 1
Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe
Besondere Verfahrensarten 88 78 88 93 111
Insgesamt 722 617 790 912 831
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NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSGEGENSTAND

(2011-2015)

2011 | 2012|2013 | 2014 | 2015
Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 2 1 2 3
Assoziation der Uberseeischen Lander und Gebiete 1
Auswartiges Handeln der Europaischen Union 2 1 2 1
Beitritt neuer Mitgliedstaaten 1
Beschaftigung 2
Energie 1 1 3 3
Finanzvorschriften (Haushalt, Finanzrahmen, Eigenmittel,
Betrugsbekampfung) ! 4 /
Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 4 3 5 2 10
Freier Dienstleistungsverkehr 1 1
Freier Kapitalverkehr 2
Freier Warenverkehr 1 2
Freizlgigkeit 1
Geistiges und gewerbliches Eigentum 219 | 238 | 294 | 295 | 303
Gemeinsame Aul3en- und Sicherheitspolitik 2
Gemeinsame Fischereipolitik 3 3 3
Gesundheit der Bevolkerung 2 12 5 11 2
Handelspolitik 11 20 | 23 31 6
Industriepolitik 2
Institutionelles Recht 44 | 4 44 | 67 53
Kultur 1
Landwirtschaft 22 11 27 15 37
Niederlassungsfreiheit 1
Offentliche Auftrage 18 | 23 | 15 | 16 23
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 1 6 1
Rechtsangleichung 13 1
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer 3 5 12 3 5
Stoffe (REACH-Verordnung)
Restriktive MalBnahmen (Auswartiges Handeln) 93 59 41 69 55
Schiedsklausel 5 8 6 14 15
Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnenmer 1
Sozialpolitik 5 1 1
Staatliche Beihilfen 67 36 54 | 148 73
Steuerrecht 1 1 1 1 1
Tourismus 2
Transeuropaische Netze 3
Umwelt 6 3 11 10 5
Unionsburgerschaft 1
Unternehmensrecht 1 1
Verbraucherschutz 1 1 2
Verkehr 1 5 1
Wettbewerb 39 34 | 23 | 41 17
Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 3 4 3 3 5
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 4 3 15 4 3
Zollunion und gemeinsamer Zolltarif 10 6 1 8
Zugang zu Dokumenten 21 18 | 20 17 48
Summe EG/AEUV | 587 | 527 | 645 | 777 | 684
Beamtenstatut 47 12 57 42 36
Besondere Verfahrensarten 88 78 88 93 111
GESAMTSUMME | 722 | 617 | 790 | 912 | 831
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5. ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSART (2011-2015)

450

400

350

300

250

200

150

100

50

2011 2012 2013

1 Staatliche Beihilfen

m Wettbewerb

m Offentlicher Dienst
Geistiges Eigentum

m Sonstige Klagen

W Rechtsmittel

m Rechtsmittel im Verfahren des vorlaufigen
Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe

2014

Besondere Verfahrensarten

2015

2011 2012 2013 2014 2015

Staatliche Beihilfen 41 63 60 51 101
Wettbewerb 100 61 75 72 52
Offentlicher Dienst 1
Geistiges Eigentum 240 210 217 275 387
Sonstige Klagen 222 240 226 279 311
Rechtsmittel 29 32 39 42 37
Rechtsmittel im Verfahren des vorléu'ﬂg.en 1 1
Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe
Besondere Verfahrensarten 80 81 85 95 99

Insgesamt | 714 688 702 814 987
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ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSGEGENSTAND (2015)

Urteile | Beschllsse |Insgesamt

Auswartiges Handeln der Europdischen Union 1 1 2
Beitritt neuer Mitgliedstaaten 1 1
Energie 1 1
Finanzvorschriften (Haushalt, Finanzrahmen, Eigenmittel,
Betrugsbekampfung) ! 4 >
Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 2 2
Freier Kapitalverkehr 2 2
Freier Warenverkehr 2 2
Freizlgigkeit 1 1
Geistiges und gewerbliches Eigentum 299 89 388
Gemeinsame Aul3en- und Sicherheitspolitik 1 1
Gemeinsame Fischereipolitik 1 2 3
Gesundheit der Bevdlkerung 10 5 15
Handelspolitik 15 9 24
Industriepolitik 2 2
Institutionelles Recht 19 39 58
Landwirtschaft 28 4 32
Niederlassungsfreiheit 1
Offentliche Auftrage 12 10 22
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer 4 5 9
Stoffe (REACH-Verordnung)
Restriktive MalBnahmen (Auswartiges Handeln) 38 22 60
Schiedsklausel 2 2
Staatliche Beihilfen 34 67 101
Steuerrecht 1 1
Umwelt 2 16 18
Unternehmensrecht 1 1
Verbraucherschutz 1 1 2
Verkehr 2 1 3
Wettbewerb 47 5 52
Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 3 3 6
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 5 4 9
Zollunion und gemeinsamer Zolltarif 3 1 4
Zugang zu Dokumenten 15 6 21

Summe EG/AEUV| 546 305 851
Beamtenstatut 23 14 37
Besondere Verfahrensarten 1 98 99

GESAMTSUMME 570 417 987
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ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSGEGENSTAND

(2011-2015) (URTEILE UND BESCHLUSSE)

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 1 1 1 2
Assoziation der Uberseeischen Lander und Gebiete 1
Auswartiges Handeln der Europdischen Union 5 2 2
Beitritt neuer Mitgliedstaaten 1
Beschaftigung 2
Energie 1 3 1
Finanzvorschriften (Haushalt, Finanzrahmen, Eigenmittel,
Betrugsbekampfung) 2 2
Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 5 B 4 1 2
Freier Dienstleistungsverkehr 3 2 1
Freier Kapitalverkehr 2
Freier Warenverkehr 1 2
Freizlgigkeit 2 1 1
Geistiges und gewerbliches Eigentum 240 | 210 | 218 | 275 | 388
Gemeinsame Aul3en- und Sicherheitspolitik 2 1
Gemeinsame Fischereipolitik 5 9 2 15 3
Gesundheit der Bevolkerung 3 2 4 10 15
Handelspolitik 10 14 19 18 24
Industriepolitik 2
Institutionelles Recht 36 41 35 33 58
Landwirtschaft 26 32 16 15 32
Niederlassungsfreiheit 1
Offentliche Auftrage 15 | 24 | 21 18 | 22
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 2 7 1
Rechtsangleichung 13
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer 4 1 6 3 9
Stoffe (REACH-Verordnung)
Restriktive MalBnahmen (Auswartiges Handeln) 32 42 40 68 60
Schiedsklausel 6 11 8 10 2
Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 1
Sozialpolitik 5 1 4
Staatliche Beihilfen 41 63 59 51 101
Steuerrecht 2 2 1
Tourismus 1 1
Transeuropdische Netze 1
Umwelt 22 8 6 10 18
Unionsburgerschaft 1
Unternehmensrecht 1
Verbraucherschutz 1 2
Verkehr 1 1 3 3
Wetthbewerb 100 | 61 75 72 52
Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 9 12 14 1 6
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 3 2 1 13 9
Zollunion und gemeinsamer Zolltarif 1 6 9 6 4
Zugang zu Dokumenten 23 21 19 23 21
Summe EG/AEUV | 599 | 574 | 576 | 673 | 851
Summe EGKS-Vertrag 1
Summe EAG-Vertrag| 1
Beamtenstatut 34 33 40 46 37
Besondere Verfahrensarten 80 81 85 95 99
GESAMTSUMME | 714 | 688 | 702 | 814 | 987
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ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - SPRUCHKORPER (2011-2015)

W Rechtsmittelkammer

M Prasident des Gerichts

89,77%
0,91% = Kammern mit 5 Richtern
B Kammern mit 3 Richtern
M Einzelrichter
1,11%
2011 2012 2013 2014 2015
() — () — (] — (] — (] )

e | 8|5l | 8|58 |&5|le|8]|5|2| 8|5

L | = g1 8| < 3| 2| = 3| 2| = o 2| = 4

D $ 8 D $ 8 D $ 8 D $ g i) $ 8

m = m = m = m = m =
Rechtsmittelkammer | 15 16 31 17 23 40 13 47 60 21 32 53 23 14 37
Prasident des 54 | 54 47 | 47 38 | 38 46 | 46 44 | a4
Gerichts
Kammern mit 1916 |25] 9 9ol 7111897 1]16] 8] 3 ]|mn
5 Richtern
Kammem mit 359 | 245 | 604 | 328 | 264 | 592 | 378 | 218 | 596 | 398 | 301 | 699 | 538 | 348 | 886
3 Richtern
Einzelrichter 1 8 9
Insgesamt | 393 | 321 | 714 | 354 | 334 | 688 | 398 | 304 | 702 | 428 | 386 | 814 | 570 | 417 | 987
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9. ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSDAUER IN MONATEN -
(2011-2015)

(URTEILE UND BESCHLUSSE)

60

50

40

2011 2012 2013 2014 2015

m Staatliche Beihilfen  m Wettbewerb m Offentlicher Dienst

Geistiges Eigentum  m Sonstige Klagen ~ m Rechtsmittel

2011 2012 2013 2014 2015
Staatliche Beihilfen 32,8 31,5 48,1 32,5 17,4
Wettbewerb 50,5 48,4 46,4 45,8 47,8
Offentlicher Dienst 4573
Geistiges Eigentum 20,3 20,3 18,7 18,7 18,1
Sonstige Klagen 22,8 22,2 24,9 221 20,9
Rechtsmittel 18,3 16,8 13,9 12,8 14,8
Rechtssachen insgesamt | 26,7 24,8 26,9 23,4 20,6

1| Fur die Berechnung der durchschnittlichen Verfahrensdauer nicht bericksichtigt: Rechtssachen, in denen ein Zwischenurteil
ergangen ist; besondere Verfahrensarten; Rechtsmittel im Verfahren des vorldufigen Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe.
Die Dauer ist in Monaten und Zehnteln von Monaten angegeben.
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- 10. AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN —
VERFAHRENSART (2011-2015)

600
500
400
300
200 -
100 +
0 -
2011 2012 2013 2014 2015
1 Staatliche Beihilfen H Wettbewerb Geistiges Eigentum
m Sonstige Klagen B Rechtsmittel Besondere Verfahrensarten
201 2012 2013 2014 2015
Staatliche Beihilfen 179 152 146 243 215
Wettbewerb 227 200 148 117 82
Geistiges Eigentum 361 389 465 485 400
Sonstige Klagen 458 438 487 507 488
Rechtsmittel 47 25 43 37 36
Besondere Verfahrensarten 36 33 36 34 46
Insgesamt | 1308 1237 1325 1423 1267
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AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN -

VERFAHRENSGEGENSTAND (2011-2015)

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 1 1 2 3
Assoziation der Uberseeischen Lander und Gebiete 1
Auswartiges Handeln der Europdischen Union 2 3 1 3 2
Beitritt neuer Mitgliedstaaten 1 1
Energie 1 1 1 1 3
Finanzvorsc‘hriften (Haushalt, Finanzrahmen, Eigenmittel, 5 1 1 s 5
Betrugsbekampfung)
Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 7 7 8 9 17
Freier Dienstleistungsverkehr 1
FreizUgigkeit 1
Geistiges und gewerbliches Eigentum 361 | 389 | 465 | 485 | 400
Gemeinsame Aul3en- und Sicherheitspolitik 1 1 3 1
Gemeinsame Fischereipolitik 25 16 17 5 2
Gesundheit der Bevolkerung 5 15 16 17 4
Handelspolitik 35 41 45 58 40
Industriepolitik 2
Institutionelles Recht 41 41 50 84 79
Kultur 1 1 1
Landwirtschaft 61 40 51 51 56
Niederlassungsfreiheit 1
Offentliche Auftrage 43 42 36 34 35
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 3 1
Rechtsangleichung 13 1
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer 5 3 14 14 10
Stoffe (REACH-Verordnung)
Restriktive MalRnahmen (Auswartiges Handeln) 89 106 | 107 | 108 | 103
Schiedsklausel 18 15 13 17 30
Sozialpolitik 4 4 1 1
Staatliche Beihilfen 178 | 151 | 146 | 243 | 215
Steuerrecht 1 1
Tourismus 1
Transeuropaische Netze 3 2 2
Umwelt 18 13 18 18 5
Unternehmensrecht 1 1
Verbraucherschutz 1 2 2
Verkehr 1 5 3
Wettbewerb 227 | 200 | 148 | 117 82
Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 32 24 13 15 14
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 3 4 18 9 3
Zollunion und gemeinsamer Zolltarif 15 15 7 9 5
Zugang zu Dokumenten 40 37 38 32 59
Summe EG/AEUV | 1223 [ 1176 | 1245 | 1349 | 1182
Summe EGKS-Vertrag | 1 1
Beamtenstatut 48 27 44 40 39
Besondere Verfahrensarten 36 33 36 34 46
GESAMTSUMME | 1308 | 1237 | 1325 | 1423 | 1267
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AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN -

SPRUCHKORPER (2011-2015)

86,74%

2015

W Rechtsmittelkammer

B Prasident des Gerichts

B Kammern mit 5 Richtern

B 0,08% B Kammern mit 3 Richtern
m Einzelrichter
m Nicht zugewiesen
2011 2012 2013 2014 2015
Rechtsmittelkammer 52 40 51 37 47
Prasident des Gerichts 2 1 1 1 12
Kammern mit 5 Richtern 16 10 12 15 6
Kammern mit 3 Richtern 1134 1123 1146 1272 1099
Einzelrichter 1
Nicht zugewiesen 104 63 115 98 102
Insgesamt | 1308 1237 1325 1423 1267
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VERSCHIEDENES - VERFAHREN DES VORLAUFIGEN
RECHTSSCHUTZES (2011-2015)

60

2011 2012

m Neu anhangig geworden

2013

Aufgliederung fur 2015

2014

2015

| Erledigt

Ergebnis der Entscheidung
Neu
eingegan- | Erledigt Streichung/
gen Gewah- | Erledigung | Zurickwei-
rung der sung
Hauptsache
Zugang zu Dokumenten 4 2 2
Landwirtschaft 6 4 4
Staatliche Beihilfen 0 2 2
Wettbewerb 2 2 1 1
Institutionelles Recht 2 2 1 1
Energie 1 1 1
Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH- 3 3 3
Verordnung)
Umwelt 2 1 1
Freier Kapitalverkehr 1 1 1
Offentliche Auftrage 5 7 3 4
Restriktive MalBnahmen (Auswartiges
4 4 4
Handeln)
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 1 1 1
Verbraucherschutz 1 1 1
Insgesamt 32 31 3 4 24
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VERSCHIEDENES - BESCHLEUNIGTE VERFAHREN (2011-2015)'

50
45
40
35
30
25
20 -
15
10
5 4
0 |
2011 2012 2013 2014 2015
Von Amts wegen  mEingereicht  m Stattgegeben M Zurlckgewiesen m Erledigt?
2011 2012 2013 2014 2015
- Ergebnis der | _ Ergebnis der | _ Ergebnis der | _ Ergebnis der | _ Ergebnis der
@| o | Entscheidung | @ _ [ Entscheidung | @ _ |Entscheidung | & _ [Entscheidung| & | _ |Entscheidung
| < V| < V| V| V| <
2| S = 2| S c 2| c 2| = B c
ARARAR; a8l g3 a8l g|3 2|85 3 2|8 5|3
E|lS|C|l=s| B|E|SH|o|=| B|E|H|B|s| B|E|S|C|=| B|E|DC|=|®
<l e[l o |<[E|l®l o o |<[E|l®l o o |<|E|Rla]loc]|<|E|Pla]|lo
HEEIEAEE HEE IR HEEEAEE HEE R R HE E R
2 Bl & | Bl © | B3| @ |> B3| o | Bl=| o
Al s Al 5 Al s Al s Al 5
N N N N N
Zugang zu Dokumenten 2 1 1 2 1 2 2 2 2
Auswartiges Handeln der
- 1 1
Europaischen Union
Landwirtschaft 1 1 1 1
Staatliche Beihilfen 2 2 2 1321 3 2
Wirtschaftlicher, sozialer und " 1
territorialer Zusammenhalt
Wettbewerb 4 4 2 2 2 2 1 1
Institutionelles Recht 1 1 1 1 1 1 2 2
Energie 1 1
Umwelt 2 2 515 1 1
Freier Kapitalverkehr 2 2
Offentliche Auftrage 2 1 1 2 111 1
Restr\lﬁtlvle Malinahmen 32012l 7 11 al1e 4 4 9 9 4 4
(Auswadrtiges Handeln)
Handelspolitik 3 2 3 2 151 2 [14] 1
Wirtschafts- und " 1
Wahrungspolitik
Sozialpolitik 1 1
Gesundheit der Bevolkerung 51113 1 2 3111 1
Beamtenstatut 1 1
Zollunion und gemeinsamer 1 ]
Zolltarif
Insgesamt 43| 2 (23| 9 26| 5|28 2 32| 7 126 1 31| 3 125| 2 1 (18 1|12 5

1| Die beschleunigte Behandlung einer Rechtssache vor dem Gericht kann auf Antrag einer Partei und, seit dem 1. Juli 2015, auch von Amts

wegen beschlossen werden.

2| Unter der Kategorie ,erledigt” erfasste Falle: Ricknahme des Antrags, Erledigung des Rechtsstreits und Klagerticknahme, Falle, in denen
das Verfahren vor einer Entscheidung Gber den Antrag auf beschleunigtes Verfahren durch Beschluss beendet wird.
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VERSCHIEDENES - MIT RECHTSMITTELN BEIM GERICHTSHOF
ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNGEN DES GERICHTS (1990-2015)
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.| FRRITIIRIET
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TS T ST TSI E S8 5888388 5355 o 5 o
— — — — — — — — — — N [a\] [a\] NN o~ N [a\) o~ o~ o~ N o~ ~N o~ o~
B Anzahl der Entscheidungen, die mit Rechtsmitteln angefochten wurden
W Gesamtzahl der anfechtbaren Entscheidungen’
Anza!’nl der Gesamtzahl der Prozentualgr Anteil
Entscheidungen, der Entscheidungen,
die mit Rechtsmitteln anfechtbaren ; die mit Rechtsmitteln
angefochten wurden Entscheidungen angefochten wurden
1990 16 46 35%
1991 13 62 21%
1992 25 86 29%
1993 17 73 23%
1994 12 105 11%
1995 47 143 33%
1996 27 133 20%
1997 35 139 25%
1998 67 224 30%
1999 60 180 33%
2000 67 225 30%
2001 69 230 30%
2002 47 225 21%
2003 66 260 25%
2004 53 2671 20%
2005 64 297 22%
2006 77 281 27%
2007 78 290 27%
2008 84 339 25%
2009 92 371 25%
2010 98 338 29%
2011 158 533 30%
2012 132 514 26%
2013 144 510 28%
2014 110 561 20%
2015 203 762 27%

1| Anzahl der anfechtbaren Entscheidungen - Urteile, Beschlisse im Verfahren des vorldufigen Rechtsschutzes und Beschlisse Uber die
Ablehnung von Antragen auf Zulassung als Streithelfer sowie andere verfahrensbeendende Beschlisse als solche, mit denen die Streichung
angeordnet oder die Verweisung an das Gericht angeordnet wird -, fUr die die Rechtsmittelfrist abgelaufen ist oder gegen die ein Rechtsmittel
eingelegt wurde.
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VERSCHIEDENES - AUFGLIEDERUNG DER RECHTSMITTEL BEIM

GERICHTSHOF NACH VERFAHRENSART (2011-2015)

TATIGKEIT

16
28
38
62

0%
100%

52 | 35%
60 | 40%
190 | 22%
208 | 23%
514 | 26%

2
2

18
24
41
47

2

132

37 | 27%

90 | 54%
100%

19%

204 | 29%

533 | 30%

1

201

10
49
39
59

158

Staatliche
Beihilfen
Wettbewerb
Offentlicher
Dienst
Geijstiges
Eigentum
Rechtsmittel
Besondere
Verfahrensarten
Insgesamt
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VERSCHIEDENES - AUSGANG DER RECHTSMITTELVERFAHREN

BEIM GERICHTSHOF (2015)

(URTEILE UND BESCHLUSSE)

n we | E g
S ., g5 2|5 o0 =4 oo U
—_ T a9 e} = —c
=] cCw=|o2w T U o
€2 |of5| o8| 25 | E
n'g 5 ¢ e 2 oy o
g [2IE|T50| > 4
E E (0 g 3 (0 < § c % &0
v g hos|hymw 2 £
= Qo L n:s < o
2 |S3N|S95| 28
2 > Eé >:2R L
) g w
Beschaftigung 1 1
Energie 1 1
Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt 1 1
Freier Dienstleistungsverkehr 1 1
Geistiges und gewerbliches Eigentum 31 2 3 36
Gemeinsame Aul3en- und Sicherheitspolitik 6 6
Gemeinsame Fischereipolitik 1 1
Gesundheit der Bevolkerung 3 3
Grundsatze des Unionsrechts 1 1
Handelspolitik 1 1 2
Institutionelles Recht 10 1 1 4 16
Landwirtschaft 4 3 7
Offentliche Auftrage 3 1 4
Staatliche Beihilfen 12 1 1 1 15
Umwelt 1 5 6
Unionsburgerschaft 1 1
Wettbewerb 14 3 2 19
Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 1 3 4
Wirtschafts- und Wahrungspolitik 1 1
Zollunion und gemeinsamer Zolltarif 5 5
Zugang zu Dokumenten 1 2 3
Insgesamt 99 19 6 10 134
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VERSCHIEDENES - AUSGANG DER RECHTSMITTELVERFAHREN
BEIM GERICHTSHOF (2011-2015)

(URTEILE UND BESCHLUSSE)

160
140
120
100 -
80 -
60 -
40
20 -
O |
2011 2012 2013 2014 2015
B Zurlickweisung des Rechtsmittels
m Vollstandige oder teilweise Aufhebung ohne Zuriickverweisung
H Vollstandige oder teilweise Aufthebung mit Zurickverweisung
B Streichung/Erledigung der Hauptsache
Zuruckweisung des Rechtsmittels 101 98 134 121 99
VolI;téndige Qder teilweise Aufhebung ohne 9 12 5 18 19
Zuruckverweisung
VolI;téndige Qder teilweise Aufhebung mit 6 4 15 10 6
Zuruckverweisung
Streichung/Erledigung der Hauptsache 8 15 6 9 10

Insgesamt | 124 129 160 158 134
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VERSCHIEDENES - ALLGEMEINE ENTWICKLUNG (1989-2015)

NEU EINGEGANGENE, ERLEDIGTE, ANHANGIGE RECHTSSACHEN

Am 31. Dezember

Neu eingegangene Erledigte anhingige

Rechtssachen’ Rechtssachen? Rechtssachen
1989 169 1 168
1990 59 82 145
1991 95 67 173
1992 123 125 171
1993 596 106 661
1994 409 442 628
1995 253 265 616
1996 229 186 659
1997 644 186 1117
1998 238 348 1007
1999 384 659 732
2000 398 343 787
2001 345 340 792
2002 417 331 872
2003 466 339 999
2004 536 361 1174
2005 469 610 1033
2006 432 436 1029
2007 522 397 1154
2008 629 605 1178
2009 568 555 1191
2010 636 527 1300
2011 722 714 1308
2012 617 638 1237
2013 790 702 1325
2014 912 814 1423
2015 831 987 1267
Insgesamt 12483 11216

1]1989: Verweisung von 153 Rechtssachen vom Gerichtshof an das neu errichtete Gericht.
1993: Verweisung von 451 Rechtssachen vom Gerichtshof an das Gericht aufgrund der ersten Erweiterung seiner Zustandigkeiten.
1994: Verweisung von 14 Rechtssachen vom Gerichtshof an das Gericht aufgrund der zweiten Erweiterung seiner Zustandigkeiten.
2004-2005: Verweisung von 25 Rechtssachen vom Gerichtshof an das Gericht aufgrund der dritten Erweiterung seiner Zustandigkeiten.

2]2005-2006: Verweisung von 118 Rechtssachen vom Gericht an das neu errichtete Gericht fur den 6ffentlichen Dienst.
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TATIGKEIT GERICHT FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST

TATIGKEIT DES GERICHTS FUR
DEN OFFENTLICHEN DIENST IM JAHR 2015

Von Prasident Sean VAN RAEPENBUSCH

Die Rechtsprechungsstatistiken des Gerichts fur den 6ffentlichen Dienst fur das Jahr 2015 zeigen, dass die Zah!
der neu eingegangenen Rechtssachen (167) gegenUber dem Vorjahr (157) gestiegen ist. Die Zahl der im Jahr
2015 erledigten Rechtssachen (152) ist identisch mit der Zahl des vergangenen Jahres.

Die Zahl der anhangigen Rechtssachen belief sich am 31. Dezember 2015 auf 231 gegenuber 216 im Jahr 2014.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass das Gericht fur den o6ffentlichen Dienst in den letzten zwei Jahren
eine Vielzahl von Verfahren, die zum einen die Ubertragung frither erworbener Ruhegehaltsanspriiche auf das
Versorgungssystem der Europdischen Union und zum anderen die Umsetzung der Reform des Statuts der
Beamten der Europaischen Union (im Folgenden: Statut) und der Beschaftigungsbedingungen fur die sonstigen
Bediensteten der Europaischen Union (im Folgenden: BSB)! betrafen, bis zur Verkiindung von Entscheidungen
des Gerichts der Europaischen Union aussetzen musste. Wéhrend 54 der Verfahren, die die Ubertragung von
Ruhegehaltsansprichen betrafen, nach Urteilen des Gerichts der Europaischen Union vom 13. Oktober 2015
wieder fortgesetzt wurden, waren 23 Verfahren dieser Art am 31. Dezember 2015 noch immer ausgesetzt,
ebenso wie 28 Verfahren, in denen es um die Reform des Statuts und der BSB ging. Zusammen mit anderen,
aus verschiedenen Grinden ausgesetzten Verfahren waren am Ende des Jahres insgesamt 69 Verfahren, d. h.
nahezu 30 % der anhangigen Verfahren, ausgesetzt.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer, die Dauer einer etwaigen Aussetzung nicht mitgerechnet, ist von
12,7 Monaten im Jahr 2014 auf 12,1 Monate im Jahr 2015 gesunken. 2013 hatte die durchschnittliche
Verfahrensdauer 14,7 Monate betragen.

Im betrachteten Zeitraum erlieR der Prasident des Gerichts fir den 6ffentlichen Dienst im Ubrigen 2 Beschlisse
in Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes. Diese Zahl bestatigt den langfristigen Ruckgang der Antrage auf
einstweilige MalRnahmen in Rechtsstreitigkeiten des offentlichen Dienstes, da sich die Zahl dieser Antrage im
Jahr 2012 auf 11, im Jahr 2013 auf 3 und im Jahr 2014 auf 5 belief.

Die Rechtsprechungsstatistiken fir das Jahr 2015 ergeben auch, dass - eine Zurtickverweisung nach Uberprifung
nicht mitgerechnet - beim Gericht der Europdischen Union 35 Rechtsmittel gegen 33 Entscheidungen des
Gerichts fur den offentlichen Dienst eingelegt wurden, was der Zahl im Jahr 2014 (36) nahezu entspricht. Die
so angefochtenen 33 Entscheidungen machen nur noch 28,21 % der vom Gericht fur den 6ffentlichen Dienst
erlassenen anfechtbaren Entscheidungen aus, gegenuber 36,36 % im Jahr 2014 und 38,89 % im Jahr 2013.
Zudem wurden von 37 Rechtsmitteln, Uber die im Jahr 2015 entschieden wurde, 22 zurlckgewiesen. In 14
Fallen wurde den Rechtsmitteln ganz oder teilweise stattgegeben. Aulierdem wurden von den Rechtssachen,
in denen es zu einer Aufhebung kam, 7 zurtckverwiesen. Ein einziges Rechtsmittel wurde gestrichen. Allerdings
ist darauf hinzuweisen, dass die Aufhebungin 7 Fdllen, d. h. bei der Halfte der Rechtsmittel, denen stattgegeben
wurde, darauf zurtckzufUhren ist, dass zwischen dem Gericht fur den 6ffentlichen Dienst und dem Gericht der
Européischen Union in nur zwei Bereichen, namlich bezlglich der den BSB unterliegenden Vertrage und der
Ubertragung von Ruhegehaltsanspriichen, Auslegungsunterschiede bestehen.

AuBerdem wurden 14 Rechtssachen durch gutliche Einigung nach der Verfahrensordnung abgeschlossen,
wahrend es im Vorjahr 12 waren. Dies stellt das beste Ergebnis dar, das das Gericht fur den &ffentlichen Dienst
jemals in dieser Hinsicht erzielt hat.

Im Folgenden werden die wichtigsten Entscheidungen des Gerichts fur den &ffentlichen Dienst dargestellt.
1| Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1023/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Anderung des Statuts

der Beamten der Europaischen Union und der Beschaftigungsbedingungen fur die sonstigen Bediensteten der Europdischen Union
(ABI. L 287,5.15).
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VERFAHRENSFRAGEN

Nach Art. 91 Abs. 1 des Statuts ist eine Klage ungeachtet eines Beschwerdeverfahrens grundsatzlich gegen die
urspringliche belastende MaRnahme zu richten. Nach standiger Rechtsprechung bewirkt die Klageerhebung,
selbst wenn sie formal gegen die Zurickweisung der Beschwerde gerichtet ist, dass das Gericht mit der
beschwerenden MalRnahme befasst wird, gegen die die Beschwerde gerichtetist, es sei denn, die Zurtckweisung
der Beschwerde hat eine andere Tragweite als die MalBnahme, gegen die sich die Beschwerde richtet. In seinem
Beschluss vom 15. Juli 2015, De Esteban Alonso/Kommission (F-35/15, EU:F:2015:87, mit einem Rechtsmittel
angefochten), hat das Gericht fur den o6ffentlichen Dienst jedoch hervorgehoben, dass, auch wenn die Klage

dahin aufzufassen ist, dass sie sich gegen die ursprungliche Mainahme richtet, das Vorverfahren in Anbetracht
seines Zwecks, es der Verwaltung zu ermaoglichen, diese Malinahme zu Uberdenken, einen evolutiven Charakter
aufweist, so dass sich die Anstellungsbehoérde oder die zum Abschluss der Dienstvertrage ermachtigte Stelle
veranlasst sehen kann, die Grinde, auf die sie die angefochtene MalRnahme gestutzt hat, abzudndern,
obwohl sie die Beschwerde zurtickweist. Dies gilt auch, wenn in der Beschwerde keine neuen, wesentlichen
Gesichtspunkte geltend gemacht werden. Daher hat das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst entschieden,
dass die Klage, auch wenn sie als gegen die ursprungliche MaBnahme gerichtet anzusehen ist, im Licht der
Entscheidung, mit der die Beschwerde zurlckgewiesen wurde, auszulegen ist.

INHALTLICHE FRAGEN

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN DER GULTIGKEIT VON
HANDLUNGEN

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPAISCHEN UNION

In seinem Urteil vom 30. Juni 2015, Petsch/Kommission (F-124/14, EU:F:2015:69), hat das Gericht fur den
offentlichen Dienst entschieden, dass das Recht auf Unterrichtung und Anhérung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Unternehmen und das Recht auf Kollektivwerhandlungen nach Art. 27 bzw. Art. 28 der
Charta der Grundrechte der Europaischen Union in den Beziehungen zwischen den Unionsorganen und ihrem
Personal zwar anwendbar sein kdnnen, die Ausibung dieser Rechte nach dem Wortlaut dieser Bestimmungen
jedoch durch das Unionsrecht zu regeln ist. Allgemeine DurchfUhrungsbestimmungen kénnen insoweit
eine solche Regelung darstellen, die im Unionsrecht naher bestimmt, in welchen Fallen und unter welchen
Bedingungen die oben genannten Rechte Anwendung finden kénnen.

NORMENHIERARCHIE

Nach den Urteilen des Gerichts fUr den oOffentlichen Dienst vom 30. Juni 2015, Petsch/Kommission
(E-124/14, EU:F:2015:69), und vom 8. Juli 2015, DP/ACER (E-34/14, EU:F:2015:82), kann die zustandige Stelle,
wenn ein Organ oder eine Agentur im Rahmen des Art. 110 Abs. 1 des Statuts ermachtigt ist, allgemeine
DurchfUhrungsbestimmungen zu erlassen, mit denen hoherrangige und zwingende Vorschriften des Statuts
oder der BSB ergdnzt oder umgesetzt werden, weder contra legem handeln, insbesondere indem sie
Bestimmungen erlasst, deren Anwendung den Statutsbestimmungen zuwiderliefe oder ihnen die praktische
Wirksamkeit nahme, noch sich Uber die allgemeinen Rechtsgrundsatze hinwegsetzen. Mit allgemeinen
DurchfUhrungsbestimmungen kénnen Kriterien festgelegt werden, von denen sich die Verwaltung bei
der Ausubung ihres Ermessens leiten lassen soll oder die die Bedeutung unklarer Statutsbestimmungen
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erlautern sollen. Hingegen kénnen sie weder den Anwendungsbereich des Statuts oder der BSB verengen
noch Vorschriften vorsehen, die von deren hoherrangigen Bestimmungen oder von den allgemeinen
Rechtsgrundsatzen abweichen.

ANSPRUCH AUF RECHTLICHES GEHOR

Bei der Prufung, unter welchen Umstanden die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor einen Verstol3
gegen ein wesentliches Formerfordernis darstellt und die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
rechtfertigt, hat das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst in den Urteilen vom 9. September 2015, De Loecker/
EAD (F-28/14, EU:F:2015:101), und vom 8. Oktober 2015, DD/FRA (E-106/13 und E-25/14, EU:F:2015:118, mit
einem Rechtsmittel angefochten), die Rechtsprechung angewandt, nach der zu prufen ist, ob das Verfahren

ohne diese UnregelmaRigkeit zu einem anderen Ergebnis hatte fUihren kénnen. In der Rechtssache De Loecker/
EAD gelangte das Gericht zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall war, nachdem es festgestellt hatte, dass der
Klager als Delegationsleiter eingestellt worden war, dass er schwerwiegende Unzulanglichkeiten bei der Leitung
dieser Delegation gezeigt hatte, was zu einem Verlust des Vertrauens der zum Abschluss der Dienstvertrage
ermachtigten Stelle in seine Fuhrungsfahigkeiten fuhrte, und schlieBlich, dass er vom Europdischen Auswartigen
Dienst (im Folgenden: EAD) im Rahmen des Erlasses einer friheren Entscheidung Uber seine Versetzung an
den Sitz des EAD zu diesen Unzulanglichkeiten angehért worden war. In der Rechtssache DD/FRA hat das
Gericht fur den offentlichen Dienst indessen prazisiert, dass - in Anbetracht der grundlegenden Bedeutung
der Wahrung des in Art. 41 Abs. 2 Buchst. a der Charta der Grundrechte der Europaischen Union verankerten
Anspruchs auf rechtliches Gehor - dem Beklagten, der die streitige Entscheidung erlassen und daher eine
bessere Kenntnis der Umstande hat, die ihren Erlass bestimmt haben, der Nachweis obliegt, dass er, selbst
wenn der Klager ordnungsgemal’ angehdrt worden ware, keine andere Entscheidung hatte erlassen kénnen.
Dieses Urteil weist Parallelen zu dem Urteil vom 16. Dezember 2015, DE/EMA (E-135/14, EU:F:2015:152), auf,
mit dem das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst eine Entscheidung, mit der der Kldger vom Dienst freigestellt
wurde, wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor aufhob, nachdem es festgestellt hatte, dass
sich nicht ausschliel3en lie3, dass die zum Abschluss der Dienstvertrage ermdchtigte Stelle moglicherweise
eine andere Entscheidung getroffen hatte, mit der der Klager im Dienst belassen worden ware, wenn dieser
angehdort worden ware, weil die Europaische Arzneimittelagentur (EMA) keine Beweise beigebracht hatte, die
den Schluss zuliel3en, dass sie die angefochtene Entscheidung in jedem Fall erlassen hatte, und der Klager
geltend gemacht hatte, dass er der zum Abschluss der Dienstvertrage ermachtigten Stelle hatte darlegen
konnen, dass sie sich auf eine fehlerhafte Wardigung der Tatsachen gestutzt habe.

AuRerdem hat das Gericht flr den 6ffentlichen Dienst im Urteil vom 8. Oktober 2015, DD/FRA (F-106/13 und
F-25/14, EU:F:2015:118, mit einem Rechtsmittel angefochten), entschieden, dass sich die Verwaltung, wenn
festgestellt wurde, dass die Verteidigungsrechte des Klagers verletzt wurden, nicht darauf berufen kann, dass

diese gleichwohl nachtréglich gewahrt worden seien, weil der Betroffene seine Argumente gegen die ihn
beschwerende Entscheidungim Rahmen des in Art. 90 Abs. 2 des Statuts vorgesehenen Beschwerdeverfahrens
habe geltend machen kénnen. Eine nach dieser Bestimmung eingelegte Beschwerde bewirkt namlich nicht, dass
die Durchfuhrung der angefochtenen Entscheidung aufgeschoben wird, so dass sich diese Entscheidung trotz
der Beschwerde sofort nachteilig auf die Situation des Klagers auswirkt, obwohl dieser nicht die Moglichkeit
hatte, im Vorfeld auf diese Entscheidung Einfluss zu nehmen.

FORMLICHE BEGRUNDUNG

Im Urteil vom 18. November 2015, Diamantopulos/EAD (F-30/15, EU:F:2015:138), hat das Gericht fur den
offentlichen Dienst hervorgehoben, dass die Begrindung in erster Linie die Funktion hat, die Gefahr von Willkur

zu mindern, indem die Verwaltung dazu angehalten wird, ihre Argumentation schlussig aufzubauen und so ihre
Auffassung und den Inhalt ihrer Entscheidung auf der Grundlage stichhaltiger, eindeutiger, widerspruchsfreier
und hinreichender Argumente gebundelt darzulegen.
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OFFENSICHTLICHER BEURTEILUNGSFEHLER

In seinem Urteil vom 18. Mai 2015, Bischoff/Kommission (F-36/14, EU:F.2015:48), hat das Gericht fur
den offentlichen Dienst auf seine frihere Rechtsprechung hingewiesen, nach der ein Fehler nur dann als
offensichtlich angesehen werden kann, wenn er anhand der Kriterien, die nach dem Willen des Gesetzgebers
fur die AustUbung des weiten Ermessens durch die Verwaltung mafigebend sind, leicht zu erkennen ist. Folglich
mussen fur die Feststellung, dass bei der Sachverhaltsbeurteilung ein offensichtlicher Fehler begangen
worden ist, der die Aufhebung einer Entscheidung rechtfertigen kann, die vom Kldger beizubringenden
Beweise ausreichen, um die Sachverhaltsbeurteilung der Verwaltung in ihrer Entscheidung als nicht plausibel
erscheinen zu lassen. Mit anderen Worten ist der Klagegrund eines offensichtlichen Fehlers zurickzuweisen,
wenn die angegriffene Beurteilung trotz der vom Klager beigebrachten Beweise als nach wie vor richtig und
gultig angesehen werden kann.

DURCHFUHRUNG EINES FRUHEREN AUFHEBUNGSURTEILS

Um einem Aufhebungsurteil nachzukommen und es vollstandig durchzufUhren, muss das Organ, das den
aufgehobenen Rechtsakt erlassen hat, nach standiger Rechtsprechung nicht nur den Tenor des Urteils beachten,
sondern auch die Grunde, die zu diesem gefuhrt haben und die ihn in tragen. Im Urteil vom 18. November
2015, Diamantopulos/EAD F-30/15 (EU:F:2015:138), hat das Gericht fur den offentlichen Dienst dariber
hinaus unterstrichen, dass zum einen die Malinahmen, die erforderlich sind, um einem Aufhebungsurteil
nachzukommen, auch samtliche Bestimmungen des Unionsrechts, insbesondere das Statutin seiner Auslegung
durch die Rechtsprechung, beachten missen, und dass zum anderen Aufhebungsurteile gemald dem Gebot
von Treu und Glauben, dem das Handeln der Verwaltung stets unterliegt, durchzufthren sind.

In diesem Urteil hat das Gericht fur den &ffentlichen Dienst aul3erdem entschieden, dass der oben genannte
Hauptgrund fur die Begrindungspflicht und die Pflichten, die der Verwaltung nach Art. 266 AEUV obliegen,
wenn eine ihrer Handlungen wegen eines Begrindungsmangels aufgehoben wurde, der Verwaltung zwei
nacheinander zu erfullende Pflichten auferlegen. Zundchst muss die Verwaltung im Licht der Grunde, die den
Tenor des Aufhebungsurteils tragen, eine effektive Uberprifung der Griinde vornehmen, die der aufgehobenen
Entscheidung - auch wenn sie in dieser nicht ausgefuhrt wurden - moglicherweise zugrunde lagen. Sodann
muss sie die auf diese Weise Uberpruften Grinde in der Begrindung der Entscheidung, die an die Stelle der
aufgehobenen Entscheidung treten soll, zum Ausdruck bringen.

RECHTE UND PFLICHTEN DER BEAMTEN UND SONSTIGEN
BEDIENSTETEN

BEISTANDSPFLICHT

Im Beschluss vom 15. Juli 2015, De Esteban Alonso/Kommission (F-35/15, EU:F:2015:87, mit einem
Rechtsmittel angefochten), hat das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst auf den Zweck der in Art. 24 des Statuts
vorgesehenen Beistandspflicht hingewiesen. Diese Pflicht soll den Beamten und sonstigen Bediensteten
Sicherheit fur die Gegenwart und die Zukunft geben, damit sie ihre Aufgaben im allgemeinen dienstlichen
Interesse besser erfillen kdnnen. Die Beistandspflicht eines Organs zielt damit sowohl auf den Schutz seiner
Bediensteten als auch auf den Schutz seiner eigenen Interessen und beruht daher auf dem Postulat einer
Interessengemeinschaft. Folglich betrifft die Beistandspflicht die Verteidigung der Beamten durch ihr Organ
gegen die Angriffe Dritter, nicht aber gegen die Handlungen des Organs selbst, fir deren Uberpriifung andere
Bestimmungen des Statuts gelten. Daraus folgert das Gericht fur den offentlichen Dienst, dass sich der Klager
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nicht auf Art. 24 des Statuts berufen konnte, um von der Kommission die Erstattung der Kosten zu verlangen,
die er fUr seine Verteidigung im Rahmen eines weiterhin anhangigen Strafverfahrens, in dem das Organ als
Nebenklager ein entgegengesetztes Interesse verfolgte, aufgewandt hatte.

MOBBING

Mit Urteil vom 26. Marz 2015, CW/Parlament (E-124/13, EU:F:2015:23), hat das Gericht fur den offentlichen
Dienst entschieden, dass die Anrufung des Beratenden Ausschusses ,Mobbing” keine notwendige
Voraussetzung dafur ist, dass ein Beamter einen Antrag auf Beistand im Sinne von Art. 24 des Statuts unter den
von den Art. 90 und 91 des Statuts vorgesehenen Bedingungen stellen kann, selbst wenn sie in bestimmten
Fallen, insbesondere im Hinblick auf eine Mediation, winschenswert sein kdnnte.

Zudem hat das Gericht fur den o6ffentlichen Dienst in seinem Urteil vom 6. Oktober 2015, CH/Parlament
(E-132/14, EU:F:2015:115), das ein Mitglied des Europdischen Parlaments betraf, entschieden, dass die
Behorde, wenn sie zu einem Zeitpunkt, zu dem sowohl der betreffende Bedienstete als auch das betreffende
Mitglied des Parlaments ihre Funktionen innerhalb des Organs ausubten, ordnungsgemal mit einem Antrag
auf Beistand befasst wurde und Uber Anhaltspunkte verfiigt, die geeignet sind, ernsthafte Zweifel am Vorliegen
von Mobbing zu wecken, verpflichtet ist, eine Verwaltungsuntersuchung einzuleiten, um den Sachverhalt
aufzuklaren, und diese Untersuchung auch nach einem etwaigen Ausscheiden des betreffenden Mitglieds
oder des betreffenden Bediensteten aus dem Organ zu Ende zu fuhren. Ist der Sachverhalt erwiesen, missen
die Ergebnisse der Untersuchung verwendet werden, um im betreffenden Fall Abhilfe zu schaffen und zu
verhindern, dass sich eine dhnliche Situation in Zukunft wiederholt. AuRerdem kann die Untersuchung sich
fur das Opfer als nutzlich erweisen, um Wiedergutmachung eines moglichen Schadens zu erlangen, und
umgekehrt der Person, gegen die die Anschuldigungen erhoben wurden, ermoglichen, Wiedergutmachung des
ihr durch diese Anschuldigungen entstandenen Schadens zu erlangen, wenn die Ergebnisse der Untersuchung
die Behauptungen des angeblichen Opfers widerlegen.

In diesem Urteil vom 6. Oktober 2015, CH/Parlament (F-132/14, EU:F:2015:115), hat das Gericht flr
den offentlichen Dienst auBBerdem entschieden, dass das Organ gegen eine Person, gegen die sich eine
Beschwerde wegen Mobbings richtet, nur Sanktionen treffen kann, wenn die Untersuchungsmalinahmen mit
Sicherheit ein Verhalten dieser Person ergeben, das das ordnungsgemalle Funktionieren des Dienstes oder
die Wirde und den Ruf des Opfers beeintrachtigt. Dies gilt erst recht, wenn es sich bei der Person, gegen die
die Anschuldigungen erhoben wurden, um eine Person handelt, die ein nach den Vertragen vorgesehenes
Wahlmandat wahrnimmt.

LOYALITATSPFLICHT UND PFLICHT,
DAS ANSEHEN DES AMTES ZU WAHREN

Im Urteil vom 26. Méarz 2015, CW/Parlament (E-124/13, EU:F:2015:23), hat das Gericht fUr den offentlichen
Dienst schliel3lich entschieden, dass, auch wenn der Versand von Mitteilungen durch Vorgesetzte, die
ehrverletzende oder bdsartige Formulierungen enthalten, als Mobbing im Sinne von Art. 12a des Statuts
angesehen werden kann, die in Art. 11 des Statuts genannte Loyalitatspflicht sowie die Verpflichtung jedes
Beamten nach Art. 12 des Statuts, sich jeder Handlung und jedes Verhaltens zu enthalten, die dem Ansehen
seines Amtes abtraglich sein kdnnten, auch fur jeden Untergebenen die Pflicht mit sich bringen, nicht grundlos
die Autoritat seiner Vorgesetzten in Frage zu stellen. Jedenfalls begrinden diese beiden Bestimmungen, die
Pflicht, beim Versenden von E-Mails, in denen diese Autoritat in Frage gestellt wird, und bei der Auswahl ihres
Adressatenkreises malivoll und vorsichtig zu sein.
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FURSORGEPFLICHT

In seinem Urteil vom 18. Mai 2015, Bischoff/Kommission (F-36/14, EU:F:2015:48), hat das Gericht fur den
offentlichen Dienst auf die Rechtsprechung zur Fursorgepflicht hingewiesen. Danach spiegelt die Fursorgepflicht
der Verwaltung gegenuber ihren Bediensteten das Gleichgewicht zwischen den wechselseitigen Rechten und

Pflichten wider, das das Statut in den Beziehungen zwischen der Behorde und den 6ffentlichen Bediensteten
geschaffen hat. Diese Pflicht gebietet es insbesondere, dass die Behorde bei der Entscheidung Uber die
Situation eines Beamten oder sonstigen Bediensteten samtliche Umstande berUcksichtigt, die geeignet sind,
ihre Entscheidung zu beeinflussen, und dass sie dabei nicht nur dem dienstlichen Interesse, sondern auch dem
Interesse des betroffenen Beamten Rechnung tragt. Der Schutz der Rechte und Interessen der Beamten muss
jedoch immer seine Grenzen in der Beachtung der geltenden Vorschriften finden.

LAUFBAHN DER BEAMTEN UND SONSTIGEN BEDIENSTETEN

EINSTELLUNG

In seinem Urteil vom 6. Oktober 2015, FE/Kommission (E-119/14, EU:F:2015:116, mit einem Rechtsmittel
angefochten), hat das Gericht fur den offentlichen Dienst entschieden, dass die Bekanntmachung des
Auswahlverfahrens ihren Zweck verlore, wenn die Anstellungsbehdrde einen erfolgreichen Teilnehmer unter
Hinweis auf eine Zulassungsbedingung oder -modalitat, die weder in dieser Bekanntmachung noch im Statut
genanntist oder jedenfalls nicht vor dem Erlass der Bekanntmachung des Auswahlverfahrens Gegenstand einer
zuganglichen oder dem Auswahlausschuss und den betroffenen Bewerbern notwendigerweise bekannten
Veroffentlichung war, von der Reserveliste ausschlieen kdnnte. Die Bekanntmachung des Auswahlverfahrens
stellt namlich den Rechtsrahmen jedes Auswahlverfahrens fur die Besetzung einer Stelle bei den Organen
der Union dar, da sie vorbehaltlich hoherrangiger Bestimmungen des Statuts zum einen die Verteilung der
Zustandigkeiten zwischen der Anstellungsbehdrde und dem Auswahlausschuss bei der Organisation und dem
Ablauf der Prifungen des Auswahlverfahrens regelt und zum anderen die Voraussetzungen fur die Teilnahme
der Bewerber, insbesondere ihr spezifisches Profil sowie ihre spezifischen Rechte und Pflichten festlegt.

Im Ubrigen hat das Gericht fur den offentlichen Dienst in seinem Urteil vom 22. Januar 2015, Kakol/
Kommission (E-1/14 und E-48/14, EU:F:2015:5, mit einem Rechtsmittel beim Gericht der Union angefochten),
die Rechtsprechung angewandt, nach der, wenn die Voraussetzungen fur die Zulassung einer Bewerbung
in Bekanntmachungen aufeinanderfolgender Auswahlverfahren gleich oder &dhnlich formuliert sind, die

Befahigungsnachweise eines Bewerbers oder seine Berufserfahrung nur dann weniger glnstig beurteilt
werden durfen als in friheren Auswahlverfahren, wenn diese unterschiedliche Beurteilung in der Begrindung
der Entscheidung klar und deutlich gerechtfertigt wird. Diese Begriindungspflicht besteht jedoch nur insoweit,
als der Betroffene den Prifungsausschuss darauf aufmerksam gemacht hat, dass er bereits zu einem ahnlichen
Auswahlverfahren zugelassen wurde. In diesem Fall war das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst der Auffassung,
dass das streitige Auswahlverfahren einem anderen Auswahlverfahren, zu dem die Klagerin zugelassen
worden war, ahnlich war, ocbwohl es sich bei dem einen um ein Auswahlverfahren ,im Zusammenhang mit der
Erweiterung”, bei dem anderen um ein ,normales” allgemeines Auswahlverfahren handelte, was nach Ansicht
der Kommission bedeutete, dass die Einschldgigkeit der Abschlisse der Bewerber nicht in der gleichen Weise
zu beurteilen sei. Hierzu hat das Gericht fur den o6ffentlichen Dienst festgestellt, dass sich die Zwecke eines
Auswahlverfahrens aus der Beschreibung der Tatigkeiten, die die erfolgreichen Bewerber werden austben
muUssen, ergeben, nicht aber aus dem Staatsangehdrigkeitserfordernis, das sie erfullen mussen.

Zu den Probezeiten, die fur Beamte oder sonstige Bedienstete festgelegt werden kénnen, hat das Gericht fur
den &ffentlichen Dienst in seinem Urteil Murariu/EIOPA (E-116/14, EU:F:2015:89) im Wesentlichen entschieden,
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dass die Verwaltung entsprechend ihrer Befugnis, ihre Dienststellen zu organisieren, die Moglichkeit hat,
fur einen bereits ernannten Beamten, der bei einem Auswahlverfahren einer hoheren Besoldungsgruppe
erfolgreich war, oder einen sonstigen Bediensteten, der nach Ablauf einer Probezeit bereits in seinen Funktionen
bestatigt wurde, eine erneute Probezeit festzulegen, wenn der Betreffende eine neue Stelle besetzen soll, die
eine wesentliche Anderung der Art seiner Aufgaben beinhaltet.

BEFORDERUNG

In seinen Urteilen vom 18. Marz 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/EAD (F-51/14, EU:F:2015:11, mit einem
Rechtsmittel angefochten), vom 22. September 2015, Silvan/Kommission (F-83/14, EU:F:2015:106, mit einem
Rechtsmittel angefochten), und vom 15. Dezember 2015, Bonazzi/Kommission (E-88/15, EU:F:2015:150), hat
das Gericht fur den o&ffentlichen Dienst daran erinnert, dass die Anstellungsbehorde bei der Beférderung der
Beamten befugt ist, die Abwagung der Verdienste nach dem Verfahren oder der Methode vorzunehmen, die

sie fur am besten geeignet halt, da die Organe angesichts des weiten Ermessens, Uber das sie verfugen, um die
Ziele des Art. 45 des Statuts nach ihren eigenen BedUrfnissen der Organisation und der Personalverwaltung
umzusetzen, nicht verpflichtet sind, ein bestimmtes Beurteilungs- und Befoérderungssystem anzuwenden.
Allerdings hat das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst in den oben genannten Urteilen auch darauf hingewiesen,
dass das der Anstellungsbehorde so eingerdumte Ermessen durch die Notwendigkeit begrenzt wird, die
Abwdgung der Verdienste sorgfaltig und unparteiisch, im dienstlichen Interesse und unter Beachtung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes und folglich aufgrund vergleichbarer Informationsquellen und Auskinfte
vorzunehmen. AuchwennArt. 43 des Statuts freilich nicht eine bezifferte und analytische Beurteilung vorschreibt,
erfordert die in Art. 45 des Statuts enthaltene Verpflichtung zur Vornahme einer Abwagung der Verdienste
nach gleichen Kriterien und aufgrund vergleichbarer Informationsquellen und Auskinfte ein Verfahren
oder eine Methode, das bzw. die geeignet ist, die Subjektivitat, die sich bei von verschiedenen Beurteilern
vorgenommenen Beurteilungen ergibt, aufzuheben. Ausgehend von diesen Pramissen hat das Gericht fur den
offentlichen Dienst in den Urteilen SILVAN/KOMMISSION und BONAZZI/KOMMISSION festgestellt, dass das von
der Kommission eingefuhrte Beférderungssystem im Unterschied zu dem im Urteil RIBEIRO SINDE MONTEIRO/
EAD geschilderten Beforderungssystem des EAD die Anforderungen des Statuts erflllte, da die zu den Akten
gereichten Muster-Beurteilungen eine sorgfaltige Bewertung erkennen liel3en, die nach identischen Kriterien
und Parametern vorgenommen und strukturiert wurde, anhand deren alle betroffenen Beamten einheitlich
beurteilt wurden, und die Kommission Uberzeugende Angaben zu den Anweisungen und Schulungen machte,
die die Beurteilenden erhalten hatten, damit die Beurteilungs- und Beforderungsverfahren in einheitlicher
Weise durchgefuhrt wirden.

AufBerdem hat das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst im Urteil vom 22. September 2015, Silvan/Kommission
(E-83/14, EU:F:2015:106, mit einem Rechtsmittel angefochten), prazisiert, dass sich die Anstellungsbehorde
nach den Grundsatzen fur die Arbeitsweise einer jeden hierarchisch geordneten Verwaltungsstruktur, die
ihren Niederschlag in Art. 21 Abs. 1 des Statuts finden, wonach der Beamte ungeachtet seines dienstlichen
Ranges seine Vorgesetzten zu beraten und zu unterstltzen hat, bei ihrer Abwagung der Verdienste aller
beforderungsfahigen Beamten von den Verwaltungsdienststellen der unterschiedlichen dienstlichen
Rangstufen unterstUtzen lassen kann. Eine vorherige Prifung der Bewerbungen der beforderungsfahigen
Beamten innerhalb jeder Generaldirektion darf jedoch nicht an die Stelle der Abwagung treten, die, wenn es
vorgesehen ist, vom Befoérderungsausschuss und dann von der Anstellungsbehérde vorzunehmen ist. Um
die Abwagung der Verdienste aller beférderungsfahigen Beamten nicht gegenstandslos zu machen, darf sich
die Anstellungsbehorde insbesondere nicht darauf beschranken, nur die Verdienste derjenigen Beamten
abzuwagen, die auf den von den verschiedenen Dienststellen oder Generaldirektionen erstellten Listen am
besten eingestuft worden sind.

DarUber hinaus hat das Gericht fur den offentlichen Dienst im Urteil vom 15. Dezember 2015, Bonazzi/
Kommission (E-88/15, EU:F:2015:150), darauf hingewiesen, dass das Dienstalter in der Besoldungsgruppe
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oder in der Dienststelle keinen Gesichtspunkt darstellt, der bei der nach Art. 45 des Statuts vorgeschriebenen
Abwdgung der Verdienste unmittelbar zu berucksichtigen ist, und entschieden, dass der Umstand, dass der
Betreffende seit einigen Jahren in eine Besoldungsgruppe eingestuft ist, keineswegs zeigt, dass er besondere
Verdienste aufweist. Das Dienstalter in der Besoldungsgruppe zu einem entscheidenden Parameter zu machen,
wurde zu einem Automatismus bei der Beforderung fuhren, die dem Grundsatz eines ¢ffentlichen Dienstes
zuwiderliefe, der, wie in Art. 27 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1 des Statuts ausgefuhrt, den héchsten Ansprichen in
Bezug auf Befahigung, Leistung und dienstliche Fihrung gentigen will.

SchlieRBlich hat das Gericht fir den 6ffentlichen Dienstin diesem Urteil entschieden, dass die Anstellungsbehdrde,
wenn ein paritatisches Gremium, das den Auftrag hat, sie bei der Abwdgung der Verdienste der
beforderungsfahigen Beamten zu unterstitzen, seine Aufgabe nicht erflllt und die Empfehlungen, die es
aussprechen soll, nicht abgibt, das Beférderungsverfahren nicht scheitern lassen kann. In diesem Fall ist sie
beim Erlass von Beforderungsentscheidungen lediglich verpflichtet, die Abwdgung durchzufihren, da das Statut
keine Verpflichtung der Anstellungsbehorde vorsieht, die Erkenntnisse eines solchen paritatischen Gremiums
hinzuzuziehen, dessen Einrichtung im Ermessen jedes Organs liegt.

ENDGULTIGES AUSSCHEIDEN AUS DEM DIENST

In seinem Urteil vom 18. Mai 2015, Bischoff/Kommission (E-36/14, EU:F:2015:48), weist das Gericht fur den
offentlichen Dienst darauf hin, dass die Anstellungsbehorde, wenn sie bei der Entscheidung Uber den Antrag
eines Beamten auf Weiterbeschaftigung Uber die in Art. 52 Abs. 1 Buchst. a des Statuts fur die Versetzung

in den Ruhestand vorgesehene Altersgrenze hinaus das dienstliche Interesse in Erwagung zieht, Uber ein
weites Ermessen verfugt und das Gericht daher die Beurteilung der Anstellungsbehérde nur im Fall eines
offensichtlichen Beurteilungsfehlers oder eines Ermessensmissbrauchs verwerfen kann.

Des Weiteren hat das Gericht fur den ¢ffentlichen Dienst in diesem Urteil ausgefihrt, dass im speziellen Fall
des Art. 52 Abs. 2 des Statuts das Interesse des betroffenen Beamten im Rahmen der Fursorgepflicht bereits
insofern bertcksichtigt wird, als sein Antrag notwendige Voraussetzung fur seine Weiterbeschaftigung tber
das im Statut fur die Versetzung in den Ruhestand vorgesehene Alter hinaus ist. Da somit das Interesse des
Beamten mit der Einreichung eines solchen Antrags von vorneherein feststeht, hangt die Entscheidung, die die
zustandige Anstellungsbehérde zu fallen hat, ausschlieRlich vom dienstlichen Interesse ab, wie sich im Ubrigen
aus dem Wortlaut von Art. 52 Abs. 2 des Statuts ergibt. Der Beamte braucht daher der Anstellungsbehdrde kein
personliches Interesse am Verbleib im Dienst nachzuweisen, da ein solches Interesse fur die Prufung seines
Antrags irrelevant ist.

ARBEITSBEDINGUNGEN DER BEAMTEN UND SONSTIGEN
BEDIENSTETEN

Vor dem Inkrafttreten der Reform des Statuts und der BSB war die wochentliche Arbeitszeit konkret auf 37
Stunden und 30 Minuten festgelegt. Wahrend die Verordnung Nr. 1023/2013 die Bestimmungen Uber das
Grundgehalt der Beamten und sonstigen Bediensteten unverandert gelassen hat, hat sie Art. 55 Abs. 2 des
Statuts dahin geandert, dass diese wochentliche Arbeitszeit nunmehr zwischen mindestens 40 und hdchstens
42 Stunden variieren kann, je nachdem, welche Entscheidung das Organ, die Einrichtung oder die sonstige Stelle,
bei dem bzw. der sie beschaftigt sind, insofern gegebenenfalls trifft. In diesem Zusammenhang hat das Gericht
fur den offentlichen Dienst im Beschluss vom 23. April 2015, Bensai/Kommission (E-131/14, EU:F:2015:34),und
im Urteil vom 30. Juni 2015, Petsch/Kommission (F-124/14, EU:F.2015:69),

darauf hingewiesen, dass die auf Vertragsbasis eingestellten Bediensteten entsprechend ihrer Einstufung
in die Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe bezahlt werden und monatliche Dienstbezlge erhalten, die
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nicht von der normalen Arbeitszeit abhangen. Da der Gesetzgeber die Rechte und Pflichten der Beamten und
Bediensteten grundsatzlich jederzeit andern kann, konnte er die wochentliche Arbeitszeit erhdhen, ohne die
Gehalter zu erhdhen.

BESOLDUNG UND SOZIALE RECHTE DER BEAMTEN

EINRICHTUNGSBEIHILFE

Im Urteil vom 18. November 2015, FH/Parlament (F-26/15, EU:F:2015:137), hat das Gericht flr den 6ffentlichen
Dienst darauf hingewiesen, dass Zweck der Einrichtungsbeihilfe ist, den Beamten in die Lage zu versetzen, die
Uber die Umzugskosten hinausgehenden Belastungen zu tragen, die unvermeidlich durch seine langfristige
Eingliederung an einem neuen Dienstort entstehen. Es hat daraus den Schluss gezogen, dass der nach Art. 5
Abs. 4 letzter Satz des Anhangs VIl des Statuts vorgesehene Ausschluss der Einrichtungsbeihilfe in dem Fall,
dass der Beamte, der Anspruch auf die Haushaltszulage hat, am Wohnsitz seiner Familie dienstlich verwendet
wird, nur Anwendung findet, wenn der Beamte tatsachlich mit seiner Familie am Ort seiner dienstlichen
Verwendung Wohnung nimmt, da er in diesem Fall keine zusatzlichen Einrichtungskosten zu tragen hat. Diese
Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn der Beamte, der Anspruch auf die Haushaltszulage hat, bei
einem Dienstortwechsel nicht oder nicht wieder bei seiner Familie Wohnung nimmt, obwohl seine Familie ihren
Wohnsitz an seinem neuen Dienstort hat. In diesem Fall kann der Betroffene namlich zusatzliche Belastungen
zu tragen haben, die damit verbunden sind, dass er seinen Wohnsitz tatsdchlich unter einer anderen Anschrift
als seine Familie begrundet, und hat daher Anspruch auf die Zahlung einer Einrichtungsbeihilfe, die in diesem
Fall einem Monatsgrundgehalt entspricht.

RUHEGEHALT

Nach Art. 27 Abs. 1 des Anhangs VIl des Statuts hat der geschiedene Ehegatte eines Beamten oder ehemaligen
Beamten Anspruch auf eine Hinterbliebenenversorgung, wenn er nachweist, dass er, etwa aufgrund einer
Vereinbarung zwischen den ehemaligen Ehegatten, einen Anspruch auf Unterhaltszahlung zulasten seines
friheren Ehegatten hatte. In seinem Urteil vom 23. Marz 2015, Borghans/Kommission (F-6/14, EU:F:2015:19), hat
das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst darauf hingewiesen, dass der Unterhalt zwischen ehemaligen Ehegatten
zu den vermogensrechtlichen Folgen gehort, die sich aus dem Scheidungsurteil ergeben. Zur Feststellung, ob
der geschiedene Ehegatte eines Beamten oder ehemaligen Beamten aufgrund einer Vereinbarung zwischen
Ehegatten einen Anspruch auf eine Hinterbliebenenversorgung hat, war daher keine autonome Auslegung
vorzunehmen, sondern das Recht heranzuziehen, das die Wirkungen der Scheidung regelt.

DISZIPLINARORDNUNG

Zur Wahrung der Verteidigungsrechte in einem Disziplinarverfahren, das dem Statut unterliegt, hat das Gericht
fur den offentlichen Dienstin seinem Urteil vom 8. Oktober 2015, DD/FRA (F-106/13 und F-25/14, EU:F:2015:118,
mit einem Rechtsmittel angefochten), entschieden, dass die Anstellungsbehdrde, wenn sie beabsichtigt,

auf der Grundlage eines nach einer Verwaltungsuntersuchung erstellten Berichts ein Disziplinarverfahren
einzuleiten, nach Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 des Anhangs IX des Statuts verpflichtet ist, dem betroffenen Beamten
vorher die Schlussfolgerungen des Untersuchungsberichts und alle in den Akten enthaltenen Beweismittel
zu Ubermitteln, damit er sachgerecht Stellung nehmen kann, wobei er Uber eine angemessene Frist zur
Vorbereitung seiner Verteidigung verfugen muss. Dass dem betroffenen Beamten die Schlussfolgerungen des
Untersuchungsberichts bei der Anhérung nach Art. 3 des Anhangs IX des Statuts mindlich mitgeteilt werden,
reicht nicht aus, um die Beachtung dieser Bestimmungen zu gewahrleisten.
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In seinem Urteil vom 3. Juni 2015, Bedin/Kommission (F-128/14, EU:F:2015:51), hat das Gericht fUr den
offentlichen Dienst zudem aus Art. 25 des Anhangs IX des Statuts hergeleitet, dass der Gesetzgeber
beabsichtigte, die Befugnisse der Anstellungsbehdrde hinsichtlich der Wuardigung des Sachverhalts, der
Gegenstand eines Disziplinarverfahrens ist, in Fallen einzuschranken, in denen wegen desselben Sachverhalts
gleichzeitig ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Dieser Bestimmung lasst sich jedoch nicht entnehmen, dass
die Anstellungsbehdrde nicht von der Stellungnahme des Disziplinarrats abweichen durfte. Auch wenn diese
Stellungnahme fir die Anstellungsbehorde nicht bindend ist, wird dem Disziplinarrat nicht seine wesentliche
Funktion als beratende Stelle genommen und kommt dem betroffenen Beamten weiterhin die mit dem
Tatigwerden des Disziplinarrates einhergehende Garantie zugute, da die Anstellungsbehorde verpflichtet ist,
jede Entscheidung, mit der sie von der Stellungnahme des Disziplinarrats - auch in Bezug auf die Wirdigung
des Sachverhalts - abweicht, zu begrinden.

Im Urteilvom 17.Marz 2015, AX/EZB (F-73/13, EU:F:2015:9), hat das Gericht fur den éffentlichen Dienstim Ubrigen
entschieden, dass das in den fur das Personal der Européaischen Zentralbank (EZB) geltenden Vorschriften
vorgesehene Recht auf Zugang zu der Disziplinarakte nur die im Disziplinarverfahren und/oder der endgultigen
Entscheidung der Verwaltung verwendeten Dokumente und nicht andere Dokumente erfasst. Insbesondere ist
der betroffene Bedienstete nicht berechtigt, einzig und allein deswegen in den Besitz aller Informationen oder
Unterlagen, die verfugbar sind oder beschafft werden kdnnen, zu gelangen, weil er im Rahmen seiner eigenen
Untersuchung des streitgegenstandlichen Sachverhalts auf die entlastende Beweiskraft dieser Dokumente
oder Informationen spekuliert. Dartiber hinaus kann dem Betroffenen die Ubermittlung eines Tatigkeitsberichts
verweigert werden, ohne dass seine Verteidigungsrechte dadurch verletzt wirden, wenn dieser Bericht den
Charakter einer vorbereitenden Note hat, die vor der Einleitung des Disziplinarverfahrens verfasst wurde und
auf die sich die Behorde fur den Erlass der DisziplinarmafBnahme nicht gestutzt hat.

In diesem Urteil hat das Gericht fur den 6ffentlichen Dienst zudem entschieden, dass die EZB im Rahmen ihrer
institutionellen Autonomie den nationalen Justizbehdrden einen Sachverhalt mitteilen kann, der das Verhalten
eines ihrer Bediensteten betrifft, damit diese prufen, ob darin ein VerstoR gegen das nationale Recht gesehen
werden und daher die Einleitung eines Strafverfahrens gerechtfertigt sein konnte.

VERTRAGLICHE RECHTSSTREITIGKEITEN

Im Urteil Murariu/EIOPA (E-116/14, EU:F:2015:89) hat das Gericht flUr den oOffentlichen Dienst darauf
hingewiesen, dass Grundlage des Beschaftigungsverhaltnisses zwischen einem Bediensteten auf Zeit und dem
betreffenden Organ oder der betreffenden Agentur ein Einstellungsvertrag ist, und hinsichtlich der Méglichkeit,
eine vertragliche Beziehung zu beenden, geurteilt, dass die zum Abschluss der Dienstvertrage ermachtigte
Stelle, wenn diese Vertragsbeziehung einmal durch beiderseitige Willenserklarungen der Parteien begriindet
ist, nicht einseitig wie eine Anstellungsbehdrde handelt, sondern den relevanten vertraglichen Bestimmungen,
die sie an ihren Bediensteten binden, und jedenfalls den Art. 14 und 47 der BSB unterliegt. Somit kann sich
die zum Abschluss der Dienstvertrage ermachtigte Selle auer in den von diesen Artikeln erfassten Fallen nicht
einseitig von ihrer vertraglichen Verpflichtung gegentber dem betreffenden Bediensteten I6sen. Insbesondere
stellt ein Stellenangebot an einen Bewerber im Hinblick auf dessen Einstellung als Bediensteter auf Zeit
eine bloRe Absichtsbekundung dar und somit eine vorbereitende Handlung, die keine Rechte begriindet
und zurtckgenommen werden kann, etwa wenn die zum Abschluss der Dienstvertrage ermachtigte Stelle,
nachdem sie das Stellenangebot ausgesprochen hat, feststellt, dass der Betroffene eine der nach den BSB,
der Stellenausschreibung oder internen Bestimmungen vorgesehenen Einstellungsvoraussetzungen nicht
erfullt. Wurde ein solches Angebot jedoch angenommen, begrindet der Austausch der Willenserklarungen der
Vertragsparteien neue vertragliche Verpflichtungen, die, auer in den nach den BSB ausdrucklich vorgesehenen
Fallen wie den in Art. 47 der BSB genannten, das Recht der zum Abschluss der Dienstvertrage ermachtigten
Stelle, einseitig zu handeln, jedenfalls aber ihr Recht, rickwirkend zu handeln, einschranken.
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ZUSAMMENSETZUNG DES GERICHTS FUR
DEN OFFENTLICHEN DIENST

(Protokollarische Rangfolge am 31. Dezember 2015)

Von links nach rechts:
Richter E. Perillound H. Kreppel, Kammerprasident R. Barents, Prasident S. Van Raepenbusch, Kammerprasident
K. Bradley, Richterin M. I. Rofes i Pujol, Richter J. Svenningsen, Kanzlerin W. Hakenberg
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ANDERUNGEN DER ZUSAMMENSETZUNG -
DES GERICHTS FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST
IM JAHR 2015

ImJahr 2015 hat es keine Anderungen der Zusammensetzung des Gerichts fir den &ffentlichen Dienst gegeben.
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ZUSAMMENSETZUNG GERICHT FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST

PROTOKOLLARISCHE RANGFOLGE
VOM 1. JANUAR 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015

S. VAN RAEPENBUSCH, Prasident des Gerichts
R. BARENTS, Kammerprasident

K. BRADLEY, Kammerprasident

H. KREPPEL, Richter

M. I. ROFES i PUJOL, Richterin

E. PERILLO, Richter

J. SVENNINGSEN, Richter

W. HAKENBERG, Kanzlerin
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EHEMALIGE MITGLIEDER DES GERICHTS FUR DEN -
OFFENTLICHEN DIENST

(in der Reihenfolge ihres Amtsantritts)
Kanninen Heikki (2005-2009)
Tagaras Haris (2005-2011)

Gervasoni Stéphane (2005-2011)
Boruta Irena (2005-2013)

PRASIDENT

Mahoney Paul J. (2005-2011)
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN DES
GERICHTS FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST

GESAMTUBERSICHT UBER DIE TATIGKEIT DES GERICHTS FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST
1. Neu eingegangene, erledigte, anhdngige Rechtssachen (2011-2015)
NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN
2. Prozentuale Aufgliederung nach beklagten Organen (2011-2015)
3. Verfahrenssprache (2011-2015)
ERLEDIGTE RECHTSSACHEN
4. Urteile und BeschlUsse - Spruchkorper (2015)
5. Ergebnis der Entscheidungen (2015)
6. Verfahren des vorldufigen Rechtsschutzes (2011-2015)
7. Verfahrensdauer in Monaten (2015)
AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN
8. Spruchkorper (2011-2015)
9. Zahl der Klager
VERSCHIEDENES

10. Mit Rechtsmitteln beim Gericht angefochtene Entscheidungen des Gerichts fur den
offentlichen Dienst (2011-2015)

11. Ausgang der Rechtsmittelverfahren vor dem Gericht (2011-2015)
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RECHTSPRECHUNGSSTATISTIKEN

GERICHT FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST

1. GESAMTUBERSICHT UBER DIE TATIGKEIT DES GERICHTS FUR DEN

OFFENTLICHEN DIENST -

NEU EINGEGANGENE, ERLEDIGTE, ANHANGIGE RECHTSSACHEN

(2011-2015)

250
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2011 2012

B Neu eingegangene Rechtssachen

2013

H Erledigte Rechtssachen

2014

2015

B Anhangige Rechtssachen

2011 2012 2013 2014 2015
Neu eingegangene Rechtssachen 159 178 160 157 167
Erledigte Rechtssachen 166 121 184 152 152
Anhangige Rechtssachen 178 235 211 216 2317

Die angegebenen Zahlen (Bruttozahlen) stehen fir die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhangig von
Verbindungen wegen Sachzusammenhangs (jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer = eine Rechtssache).

1| Darunter 69 ausgesetzte Rechtssachen.
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5,99%
8,38%

24,55%

2015

52,69%

2. NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN - PROZENTUALE
AUFGLIEDERUNG NACH BEKLAGTEN ORGANEN (2011-2015)

m Europaisches Parlament

M Rat

m Europaische Kommission
Gerichtshof der Europaischen
Union

11 Europaische Zentralbank

1 Rechnungshof

B Europaische Investitionsbank

(EIB)

1 Andere Verfahrensbeteiligte

2011 2012 2013 2014 2015

Europaisches Parlament 6,29% 6,11% 5,66% 11,80% 8,38%
Rat 6,92% 3,89% 3,77% 8,70% 5,99%
Europaische Kommission 66,67% | 5833% | 49,69% | 4596% | 52,69%
Gerichtshof der Européischen Union 1,26% 0,00% 0,63% 1,80%
Europaische Zentralbank 2,52% 1,11% 1,89% 1,24% 2,40%
Rechnungshof 0,63% 2,22% 0,63% 1,24% 0,60%
Europaische Investitionsbank (EIB) 4,32% 4,44% 5,03% 1,24% 3,59%
Andere Verfahrensbeteiligte 11,40% | 23,89% | 32,70% | 29.81% | 24,55%

Summe | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
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NEU EINGEGANGENE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSPRACHE
(2011-2015)

Die Verfahrenssprache ist die Sprache, in der die Rechtssache anhangig gemacht wurde; sie ist unabhangig von
der Muttersprache oder der Staatsangehdrigkeit des Klagers.

2015

Spanisch
B Deutsch

B Griechisch

73,05%

Englisch
1,20%

W Franzosisch
4,19%
M Italienisch

11,98% m Niederlandisch

m Schwedisch

Verfahrenssprache 2011 2012 2013 2014 2015
Bulgarisch 0 2 0 0 0
Spanisch 2 3 0 2 5
Deutsch 10 5 2 9 7
Griechisch 4 1 4 2 1
Englisch 23 14 26 23 20
Franzosisch 87 108 95 113 122
ltalienisch 29 35 21 8 8
Ungarisch 1 0 0 0 0
Niederlandisch 1 6 12 0 2
Polnisch 1 2 0 0 0
Rumanisch 0 2 0 0 0
Slowakisch 1 0 0 0 0
Schwedisch 0 0 0 0 2
Summe 159 178 160 157 167
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4. ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - URTEILE UND BESCHLUSSE -

SPRUCHKORPER (2015)

84,21%

m Kammern mit
3 Richtern

Einzelrichter

M Prasident
Sreichungsbeschliisse Sonstige
Urteile nach gutlicher verfahrensbeendende | Summe
Beilegung' Beschliisse
Plenum
Kammern mit 3 Richtern 60 14 54 128
Einzelrichter 15 2 17
Noch nicht zugewiesene
Rechtssachen
Prasident 7 7
Summe 75 14 63 152

1| ImJahr 2015 gab es sieben weitere Versuche, eine gutliche Beilegung auf Anregung des Gerichts fur den 6ffentlichen Dienst herbeizufuhren,

die erfolglos blieben.
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ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - ERGEBNIS DER ENTSCHEIDUNGEN

(2015)
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Dienstliche Verwendung/Umsetzung 2 2 4
Auswahlverfahren 2 4 2 1
Arbeitsbedingungen/Urlaub 1 1
Beurteilung/Beforderung 11 3 3 3 27
Ruhegehalt und Invalidengeld 2 1 5
Disziplinarverfahren 5 1 1 1
Einstellung/Ernennung/Einstufung in die
2 3 6 11
Besoldungsgruppe
Dienstbezlige und Zulagen 4 4 8 2 18
Soziale Sicherheit/Berufskrankheiten/
) 1 1 2 1 5
Unfalle
Kundigung oder Nichtverlangerung des v 8 5 1 5 26
Vertrags eines Bediensteten auf Zeit
Andere 4 8 9 1 9 4 35
Summe | 34 41 39 14 20 4 152
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ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - VERFAHREN DES VORLAUFIGEN
RECHTSSCHUTZES (2011-2015)

Ergebnis der Entscheidung
Erledigte Verfahren des vorlaufigen Vollsténdige
Rechtsschutzes oder teilweise Zurlickweisung | Streichung
Stattgabe

2011 7 0 4 3
2012 1" 0 10 1
2013 0 3 0
2014 1 4 0
2015 0 2 0

Summe 28 1 23 4

ERLEDIGTE RECHTSSACHEN - VERFAHRENSDAUER IN MONATEN
(2015)

Durchschnittliche Dauer
Verfahrensdauer
Erledigte Rechtssachen Gesamtverfahrensdauer unter APSSChIUSS,der
Dauer einer etwaigen
Aussetzung

Urteile 75 16,1 159
BeschlUsse 77 9,9 8,3
Summe | 152 13,0 12,1

Die Dauer ist in Monaten und Zehnteln von Monaten angegeben.
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8. AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN - SPRUCHKORPER

(2011-2015)

94,81%

2015

W Prasident

m Kammern mit 3 Richtern

Einzelrichter

B Noch nicht zugewiesene

Rechtssachen
2011 2012 2013 2014 2015
Plenum 0 1 1 0 0
Prasident 1 0 2 1 2
Kammern mit 3 Richtern 156 205 172 201 219
Einzelrichter 2 8 3 2 1
Noch nicht zugewiesene 19 21 33 12 9
Rechtssachen
Summe 178 235 211 216 231
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AM 31. DEZEMBER ANHANGIGE RECHTSSACHEN -
ZAHL DER KLAGER

Zahl der Klager

Sachgebiete

486 Statut - EIB - Dienstbezlge - Jahrliche Anpassung der Gehalter

Statut - EIB - Dienstbezlige - Reform des Systems der Vergltungen und der
484 .

Gehaltsanpassung bei der EIB
451 Statut - EIB - Dienstbezlige - Neues Leistungssystem - Zuteilung von Préamien

386 (2 Rechtssachen)

Statut - EIB - Dienstbeziige - Jahrliche Anpassung der Gehalter

35

Statut - Zuriickverweisung nach Uberprifung des Urteils des Gerichts - EIB -
Ruhegehalter - Reform von 2008

33

Statut - EIB - Ruhegehalter - Reform des Versorgungssystems

32 (8 Rechtssachen)

Statut - Beamtenstatut — Reform des Statuts vom 1. Januar 2014 - Neue Vorschriften flr
die Berechnung der Reisekosten vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort
- Zusammenhang zwischen der Gewahrung dieser Verglnstigung und dem Status eines
Expatriierten oder im Ausland Tatigen

30 (4 Rechtssachen)

Statut - Europaischer Investitionsfonds (EIF) - Dienstbezige - Jahrliche Anpassung der
Gehalter

29

Statut - Europadischer Investitionsfonds (EIF) - Dienstbezlge - Reform des Systems der
Vergutungen und der Gehaltsanpassung beim EIF

26 (4 Rechtssachen)

Statut - Beamtenstatut — Reform des Statuts vom 1. Januar 2014 - Neue Vorschriften flr
die Berechnung der Reisekosten vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort
- Zusammenhang zwischen der Gewdhrung dieser Verglnstigung und dem Status eines
Expatriierten oder im Ausland Tatigen - Streichung der Reisetage

Der Begriff ,Statut” bezeichnet das Statut der Beamten der Europaischen Union und die
Beschéftigungsbedingungen fUr die sonstigen Bediensteten der Union.

Gesamtzahl der Kldger in allen anhangigen Rechtssachen (2011-2015)

Gesamtzahl der Klager GesamtRz:(I:'lt: t(ligg:::ngigen
2011 1.006 178
2012 1.086 235
2013 1.867 2711
2014 1.902 216
2015 2.333 231
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10. VERSCHIEDENES - MIT RECHTSMITTELN BEIM GERICHT
ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNGEN DES GERICHTS
FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST (2011-2015)

160
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2011 2012 2013 2014 2015

m Anzahl der Entscheidungen, die mit Rechtsmitteln angefochten wurden

Anzahl der Prozentuale Anteile
Entscheidungen, die Gesamtzahl der an der Zahl der
mit Rechtsmitteln anfechtbaren Entscheidungen, die
angefochten Entscheidungen’ mit Rechtsmitteln
wurden angefochten wurden?
2011 44 126 34,92%
2012 11 87 12,64%
2013 56 144 38,89%
2014 36 99 36,36%
2015 33 117 28,21%

1| Urteile und Beschlusse - mit denen die Klage fur unzuldssig, offensichtlich unzuldssig oder offensichtlich unbegrindet erklart wird,
Beschlisse im Verfahren des vorldufigen Rechtsschutzes, BeschlUsse, mit denen die Hauptsache fir erledigt erklart wird oder mit denen
Antrage auf Zulassung als Streithelfer zurtckgewiesen werden -, die im Referenzjahr verkindet oder erlassen wurden.

2| Es ist moglich, dass dieser Prozentsatz fur ein bestimmtes Jahr nicht der Anzahl der im Referenzjahr ergangenen mit Rechtsmitteln
anfechtbaren Entscheidungen entspricht, da sich die Rechtsmittelfrist Uber ein Kalenderjahr hinaus bis in das nachste hinein erstrecken
kann.
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- VERSCHIEDENES — AUSGANG DER RECHTSMITTELVERFAHREN VOR
DEM GERICHT (2011-2015)
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2011 2012 2013 2014 2015

B Zuruckweisung des Rechtsmittels
m Vollstandige oder teilweise Aufhebung ohne Zuruckverweisung
m Vollstandige oder teilweise Aufhebung mit Zurickverweisung

2011 2012 2013 2014 2015

Zurtckweisung des Rechtsmittels 23 26 30 33 22
Vollstandige oder teilweise Aufhebung ohne

- , 3 2 3 3 7
ZurUckverweisung
\/oll;téndige Qder teilweise Aufhebung mit 4 5 5 5 7
ZurUckverweisung
Streichung/Erledigung der Hauptsache 0 3 0 1 1

Summe 30 33 38 42 37
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WO ERHALTE ICH EU-VEROFFENTLICHUNGEN?

Kostenlose Verdéffentlichungen:
Einzelexemplar:

Uber EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

mehrere Exemplare/Poster/Karten:

bei den Vertretungen der Europaischen Union (http://ec.europa.eu/represent de.htm),
bei den Delegationen in Landern au3erhalb der Europaischen Union
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm),

oder unter der gebuhrenfreien Rufnummer 00 8006789 10 11 (*).

(*) Sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten Fallen entstehen auch
keine Gesprachsgebuihren (auBer bei bestimmten Telefonanbietern sowie fur Gesprache aus Telefonzellen
oder Hotels).

Kostenpflichtige Veroffentlichungen:

Uber EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).



http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_de.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm
http://bookshop.europa.eu




91-dv-ad /
sy’ rF Fr/

/

'

w/

N-30-100¢

N




	INHALT
	Vorwort des Präsidenten des Gerichtshofs Koen LENAERTS
	KAPITEL I DER GERICHTSHOF
	A | Entwicklung und Tätigkeit des Gerichtshofs im Jahr 2015
	B | Rechtsprechung des Gerichtshofs im Jahr 2015
	C | Zusammensetzung des Gerichtshofs
	1. Änderungen der Zusammensetzung des Gerichtshofs im Jahr 2015
	2. Protokollarische Rangfolge
	3. Ehemalige Mitglieder des Gerichtshofs
	D | Rechtsprechungsstatistiken des Gerichtshofs
	KAPITEL II DAS GERICHT
	A | Tätigkeit des Gerichts im Jahr 2015
	B | Zusammensetzung des Gerichts
	1. Änderung der Zusammensetzung des Gerichts im Jahr 2015
	2. Protokollarische Rangfolge
	3. Ehemalige Mitglieder des Gerichts
	C | Rechtsprechungsstatistiken des Gerichts
	KAPITEL III DAS GERICHT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST
	A | Tätigkeit des Gerichts für den öffentlichen Dienst im Jahr 2015
	B | Zusammensetzung des Gerichts für den öffentlichen Dienst
	1. Änderungen der Zusammensetzung des Gerichtsfür den öffentlichen Dienst im Jahr 2015
	2. Protokollarische Rangfolge
	3. Ehemalige Mitglieder des Gerichts für den öffentlichen Dienst
	C | Rechtsprechungsstatistiken des Gerichts für den öffentlichen Dienst

